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Kapitel 1: Die Evaluation der Modellphase der  
Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe

1 Damit folgen wir auch einem Standard für gute Evaluationen: „Die Perspektiven und Annahmen der Beteiligten und Be-
troffenen, auf denen die Evaluation und die Interpretation der Ergebnisse beruhen, sollen so beschrieben werden, dass 
die Grundlagen der Bewertungen klar ersichtlich sind.“ (DeGEval, 2008, 5)

2 In Klammer die Zahl der in der Vorstudie interviewten Personen.
• betroffene Jugendliche/PSB (2)
• Vertreter*innen der lokalen Jugendämter (3)
• Vertreter*innen von freien Trägern (2)
• Vertreter*innen des Senats (3)
• Mitarbeiter*innen der Ombudsstelle (3) 
• Vertreter*innen des Trägervereins (2)
• ausgewählte Expertin (1)

1. Zur Entstehung der Evaluationsstudie
Die Berliner Beratungs- und Ombudsstelle 
Jugendhilfe (BBO Jugendhilfe) nahm im April 
2014 ihre Arbeit auf. Aufgabe dieses vom Berli-
ner Senat und den Bezirken finanzierten Modell-
projekts ist es, wie ausführlich im ersten Teil die-
ses Berichts (in Abschnitt 2) beschrieben, über 
Rechte und Verfahren in der Jugendhilfe aufzu-
klären, um junge Menschen und ihre Familien in 
Konfliktfällen im Bereich der erzieherischen Hilfen 
zu unterstützen. Angeboten wird eine unabhän-
gige, für die Betroffenen kostenfreie und vertrau-
liche Beratung. 

In dem mit dem Berliner Senat geschlossenen 
Vertrag wurde zudem auch vereinbart, dass das 
Modellprojekt wissenschaftlich evaluiert wird. Zur 
Vorbereitung der Evaluation hat der Trägerverein 
Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe (BRJ) e. V. 
noch im Jahr 2014 beim IPP eine Expertise in Auf-
trag gegeben. Diese hat, im Sinne einer Mach-
barkeitsstudie, die Rahmen bedingungen für die 
Hauptstudie geklärt und einen Vorschlag für die 
zentralen Evaluations kriterien erarbeitet. 

2. Vorstudie zur Evaluation – 2014/2015
Das IPP hat zwischen Oktober 2014 und April 
2015 diese Expertise zur Machbarkeit einer Eva-
luationsstudie erstellt (vgl. Straus et al. 2015). 
Bei der Überlegung, wie eine sinnvolle, erfolgs-
versprechende Evaluation erstellt werden kann, 
war schnell deutlich, dass der klassische Weg 
einer Expertisenerstellung nicht ausreicht. Dafür 
fehlte die notwendige Basis langjähriger Erfah-
rungen, definierter Kriterien und eines ausrei-
chend belegten und immer wieder bestätigten 
Wissensstands. So neu wie das Modell, so wenig 
existieren bislang einschlägige Forschungsarbei-
ten zum Beschwerde- und Informationsbedarf in 
der Kinder- und Jugendhilfe.

Um das vermutete vielschichtige Erwartungs-
profil1 adäquat verstehen zu können, wurden ins-
gesamt 16 Personen aus unterschiedlichen insti-
tutionellen Kontexten und aus dem Kreis der Ziel-
gruppe interviewt.2 

Die inhaltlichen Ergebnisse wurden unter fol-
genden drei Fragestellungen ausgewertet und 
gebündelt dargestellt (vgl. Straus et al. 2015):

• Braucht es in der Jugendhilfe in Berlin eine 
eigene unabhängige Institution ombudschaft-
licher Beratung, um die Partizipationsrechte 
und Rechtsansprüche der jungen Menschen 
und ihrer Personensorgeberechtigten (PSB) 
durchzusetzen?

• Welche Erwartungen der verschiedenen 
Betei ligten sind mit der (Beratungs-)Arbeit 
der  Berliner Beratungs- und Ombudsstelle 
 Jugendhilfe verbunden? Anhand welcher Kri-
terien würde man einen Erfolg festmachen?

• Wo liegen mögliche Probleme, potenzielle 
Fehlentwicklungen? Was könnte den Erfolg 
des Modells gefährden?

Diese Ergebnisse wurden mit den Mitarbeiter*in-
nen der BBO, des BRJ e.  V. und dem Beirat des 
Modellprojekts diskutiert, ebenso wie der vom 
IPP erarbeitete Vorschlag für die Rahmenbedin-
gungen der Hauptstudie und die darin formulier-
ten zentralen Evaluationskriterien.

Rahmenbedingungen 
Insgesamt fünf Standards für die Hauptstudie 
wurden definiert. 

(1) Es braucht ein definiertes Erhebungs-
profil, das zugleich offen und flexibel ist: 
Die Evaluationsschritte sollten klare Vorgaben 
zur Zielsetzung und zum Ablauf der Evaluation 
enthalten, zugleich aber so offen sein, dass auch 
neue Entwicklungen/Fragen mit aufgenommen 
werden können. Dies gilt auch für das geplante 
methodische Design. 

(2) In der Evaluation werden formative und 
summative Aspekte verknüpft: 
Die Ergebnisse sollen nicht nur für die abschlie-
ßende Modellbewertung und die Entscheidung 

3 Die Kriterien sind nicht gleichgewichtig, sondern wie beschrieben priorisiert worden.
4 Die weiteren Optionen hätten in einer Erhöhung der Fallzahlen und vor allem der Gruppendiskussionen (Validierungs-

workshops) bestanden.

zur Weiterfinanzierung, sondern auch für die 
fortlaufende Optimierung des Projektverlaufs der 
BBO Jugendhilfe genutzt werden. 

(3) Methoden- und Perspektiventriangulation: 
In der Durchführung der Evaluation gibt es meh-
rere methodische Zugänge und eine Verschrän-
kung von quantitativen und qualitativen Verfah-
ren. Auch wenn die Perspektive der Klient*innen 
im Vordergrund steht, sollen zugleich weitere 
Perspektiven der insgesamt beteiligten Perso-
nen/Institutionen mit einbezogen werden. 

(4) Zeitraum zwei Jahre: 
Die Hauptstudie soll so rechtzeitig beginnen, 
dass die Erhebungs- und Auswertungsschritte 
über einen Zeitraum von mindestens 24 Monaten 
möglich sind. 

(5) Finanzierung: 
Es wurde ein optionales Modell vorgeschlagen, 
in dem je nach den zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mitteln unterschiedliche Module und 
Umfänge definiert sind. 

Evaluationskriterien 
Zudem wurden in der Diskussion der Expertise 
auch drei Evaluationskriterien und deren inhalt-
liche Priorität festgelegt:

Es gibt eine ausreichende Zahl von Nutzer*in-
nen, die von den Angeboten der BBO Jugend-
hilfe profitieren (Erfolgskriterium Erfolg und 
Zufriedenheit der Nutzer*innen – Priorität 13).

Die BBO Jugendhilfe wird zu einer bekannten, 
akzeptierten Einrichtung der Berliner Jugend-
hilfelandschaft, die weiter unabhängig im 
Jugendhilfesystem verankert ist (Erfolgskriterium 
Bekanntheit und Akzeptanz – Priorität 2).

Die Beteiligungs- und Beschwerdekultur in der 
Berliner Kinder- und Jugendhilfe entwickelt sich 
fachlich weiter. (Erfolgskriterium Weiterentwick-
lung Berliner Beteiligungs- und Beschwerdekultur 
– Priorität 3).

Die Suche nach den für die Finanzierung not-
wendigen Mitteln erwies sich schwieriger als 
ursprünglich gedacht. Schließlich stellte der Ber-
liner Senat die notwendigen Mittel zur Verfügung 
und die Evaluation konnte zum spätest mög-
lichen Zeitraum mit einer Laufzeit von zwei Jahren 
starten. Die zur Verfügung gestellten Ressourcen 
ermöglichten die Realisierung der Basisoption4.
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3. Zur Durchführung der Evaluationsstudie –  
Design und Methoden

5 Die Auswahl der Fälle für die Interviews erfolgte entlang der Datenbank (strukturierte Zufallsauswahl) und über von Mit-
arbeiter*innen des IPP mit den BBO-Mitarbeiter*innen durchgeführten Vorinterviews zu Fällen. Bei etwa zwei Drittel der 
vorgeschlagenen Fälle gelang es, auch das Einverständnis der Klient*innen zu einem Interview zu realisieren. Bei einem 
Drittel scheiterte das Interview an Terminabsagen bzw. Verweigerung seitens der Klientel. Hier wurde dann auf Nachrü-
ckerfälle zurückgegriffen.

Die Hauptstudie begann zum 1.1.2016. Das IPP 
wurde, wie bereits in der Vorstudie vom Träger 
der BBO Jugendhilfe, dem Berliner Rechtshilfe-

fonds Jugendhilfe e. V. – BRJ e. V., beauftragt, die 
externe Evaluation der BBO Jugendhilfe nach 
den Vorgaben der Expertise durchzuführen. 

Design und Durchführung der Evaluationsstudie 

Die oben als Standard genannte Methoden- und Perspektiventriangulation wurde in folgende sechs 
Erhebungsmodule übersetzt:

 Quantitative Erhebungen 

Abschließende Gruppendiskussion
Berliner Beteiligungs- und Beschwerdekultur

 Qualitative Erhebungen 

Auswertung der 
Falldokumentation

Sekundäranalyse 

384 vollständige 
Datensätze

6 Fallstudien (A)
mit PSB/Jugendlichen, 
BBO-Fachkräften

Focus: Beratungsverlauf 

Prozessbegleitend, Inter-
views zeitlich nahe an der 
Beratung (N=13 Interviews)

4 Fallstudien (C) 
mit PSB/Jugendlichen/Fachkräften der Jugendämter, 
freien Trägern, BBO-Fachkraft

Focus: Vermittlungsprozess 

Retrospektiv, kurz nach Ende des Vermittlungsprozesses
(N= 16 Interviews)

6 Fallstudien (B)
mit PSB/Jugendlichen,
BBO-Fachkräften

Focus: Ergebnis/Wirkung

Retrospektiv: 6-12 Monate 
nach Ende der Beratung
(N=15 Interviews)

Befragung von 
Nutzer/innen
(PSB/Jugendliche/ 
Vormünder)

Retrospektiv
N= 51 Telefon-
interviews

(+ 16 Fälle 
aus Quali)

Befragung von 
Fachkräften in der 
Jugendhilfe

Jugendämter und 
freie Träger

372 Freie Träger + 
331 Jugendämter

= 703
Fachkräfte

Abbildung 1: Gesamtdesign Evaluationsstudie

Im Mittelpunkt des qualitativen Teils stehen 16 
ausführliche Fallanalysen. Jeweils sechs dieser 
Fallstudien haben den Fokus entweder auf den 
Beratungsverlauf (Typ A) oder auf das Ergeb-
nis des Beratungsprozesses (Typ B) gelegt. Bei 
allen dieser zwölf Fallanalysen wurden sowohl 
die Klient*innen als auch die jeweiligen BBO- 
Berater*innen interviewt. Im Mittelpunkt von 

vier Fallanalysen (Typ C) steht der Vermittlungs-
prozess zwischen mehreren Beteiligten. Hier 
wurden zusätzlich zu den Klient*innen und den 
BBO-Mitarbeiter*innen auch noch weitere Betei-
ligte (RSD-Mitarbeiter*innen, Fachkräfte aus Ein-
richtungen, Vormünder) qualitativ interviewt.5 Im 
Durchschnitt wurden bei Typ C 4 Personen pro 
Fall interviewt. Insgesamt wurden somit im Rah-

men der Fallanalysen 45 ein- bis dreistündige 
Interviews geführt. Die Interviews6 wurden tran-
skribiert und mittels MAXQDA ausgewertet.

Der quantitative Teil unserer Studie beinhaltete 
drei eigenständige Teilmodule:

• Die von der BBO Jugendhilfe mit externer Un-
terstützung entwickelte Falldatenbank wurde 
zu zwei Zeitpunkten unserer Studie einer Se-
kundäranalyse unterzogen, das erste Mal für 
den Zwischenbericht im April 2017 und das 
zweite Mal zum Ende der Evaluation. Insge-
samt konnten 384 vollständige Datensätze se-
kundär analysiert werden.

• Ergänzend wurden weitere 51 Klient*innen 
telefonisch mittels eines standardisierten 
Fragebogens zur Bewertung ihrer Erfah-
rungen mit der BBO Jugendhilfe interviewt.   

6 Methodisch handelt es sich um problemzentrierte qualitative Interviews mit stark narrativen Anteilen.
7 Von 752 möglichen Mitarbeiter*innen aus den Jugendämtern wurden 331 erreicht. Abzüglich Krankheit und strukturbe-

dingten Ausfällen bedeutet dies eine Rücklaufquote von 55 Prozent. Von 890 möglichen Mitarbeiter*innen bei den freien 
Trägern wurden 372 erreicht. Abzüglich Krankheit und strukturbedingten Ausfällen bedeutet dies einen Rücklauf von 57 
Prozent.

Diese  Fälle wurden aus den Jahren 2015 bis 
2017 ausgewählt. Ziel der Zufallsauswahl war 
es, die  Gesamtstichprobe möglichst gut abzu-
bilden.

• Insgesamt 703 Fachkräfte der Berliner Kinder- 
und Jugendhilfe wurden zu ihrem Wissen über 
und zu ihrer Akzeptanz der BBO Jugendhilfe 
schriftlich befragt. Hier handelte es sich um 
eine Vollerhebung bei allen 12 Jugendämtern 
auf der Ebene der mit HzE-Fällen befassten 
RSD Mitarbeiter*innen und um eine Erhebung 
auf der Ebene der mit HzE-Fällen befassten 
Fachkräfte aus zufällig ausgewählten 35 Ein-
richtungen von freien Trägern.7

Die quantitativen Daten wurden mittels SPSS 
ausgewertet. Im Folgenden werden die einzelnen 
Module noch einmal ausführlicher beschrieben. 

1) Sekundäranalysen von Falldaten aus der Datenbank der BBO

Grundlage der Sekundäranalyse sind die Aufzeich-
nungen der BBO-Mitarbeiter*innen zu den einzel-
nen Fällen. Dazu wurde bereits im ersten Jahr des 
Modellprojekts mit externer Unterstützung eine 
Datenbank entwickelt. Dies war deswegen not-
wendig, weil die am Markt erhältlichen EDV-Un-
terstützungen für Falldaten auf die Belange einer 
Beratungs- und Ombudsstelle nicht ausreichend 
angepasst waren. Genutzt wurden die bisherigen 
internen statistischen Erfassungskriterien der 
ombudschaftlichen Beratung des BRJ e. V. Den-
noch bedeutete dies in der Konsequenz, dass 
diese neue Datenbank noch in einem Entwick-
lungsstadium war. Die erste Version wurde 2016 

konsequenterweise noch einmal nachjustiert, 
d. h. sowohl neue Beschreibungsitems wurden 
hinzugenommen als auch vorhandene geändert. 
Dadurch sind nicht alle Daten über alle drei Jahre 
vergleichbar. Aus datenschutzrechtlichen Grün-
den werden in der Datenbank der BBO Jugend-
hilfe zudem keine weitergehenden Sozialdaten 
wie schulische Bildung, berufliche Stellung, Ein-
kommen etc. erfasst. Es werden allgemeine Daten 
erhoben, welche Personengruppen mit welchen 
Anliegen über welche Wege zur BBO Jugendhilfe 
gekommen sind, sowie zum Alter und Geschlecht 
der betroffenen jungen Menschen, usw.

2) Standardisierte Telefonbefragung von Klienten

Um die qualitativen Aussagen aus den Fallana-
lysen auch quantitativ einschätzen zu können, 
war ursprünglich eine schriftliche Befragung von 
Klient*innen geplant. Nachdem diese sich aber 
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht reali-
sieren ließ, wurde eine Telefonbefragung durch-
geführt. Die Interviews wurden zwischen Mai und 
September 2017 geführt. 

Einbezogen wurde eine aus der Datenbank gezo-
gene Zufallsauswahl von Klient*innen, die im Jahr 
2016 und Anfang 2017 beraten wurden. Fälle aus 
dem Jahr 2014 und 2015 wurden nicht einbezo-
gen, weil die konkrete Beratung zu lange zurück-
lag und es folglich zu Verzerrungen aufgrund von 
Erinnerungsproblemen kommen kann. 
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Aus Datenschutzgründen wurde folgender 
Zugangsweg gewählt: Das IPP erstellte eine 
zufallsgesteuerte Liste8 von Klient*innen und die 
BBO Jugendhilfe klärte deren Bereitschaft. Dies 
erwies sich als ein aufwändiges Verfahren, weni-
ger weil viele Klient*innen die Befragung verwei-
gert haben (unter 8 Prozent der Angerufenen), 
als vielmehr wegen ihrer schwierigen Erreichbar-

8 Auswahlkriterien für die Zufallsauswahl waren die in der Tabelle aufgelisteten Kriterien: Jahr der Inanspruchnahme, Alter 
des betroffenen Jugendlichen, Geschlecht des betroffenen Jugendlichen, Status der Klient*innen und der Kontext der 
Anfrage.

9 Der Zugangsweg – Die BBO klärt die grundsätzliche Bereitschaft und das Einverständnis der Weitergabe der Telefon-
daten, und das IPP führt dann das Interview durch – könnte dazu geführt haben, dass wir etwas weniger Personen mit 
einfachem Bildungshintergrund in der Befragtenpopulation haben, als in der Gesamtklientel vertreten war. Dadurch, dass 
die BB,O hier keine Daten erhebt, ist dies nicht nachprüfbar. Denkbar wäre auch, dass sich Klient*innen mit Beratungsab-
bruch und negativer Einschätzung durch die von der BBO geführte Akquise gar nicht akquirieren ließen. Allerdings haben 
wir in der Befragtengruppe den gleichen Anteil an Abbrecher*innen, wie ihn auch die BBO-Datenbank zeigt.

10 Die Teilung in zwei Wellen hatte das Ziel, bereits für den Zwischenbericht im April 2017 noch erste Daten zur Einschätzung 
der BBO Jugendhilfe durch die Jugendämter einfließen lassen zu können.

keit. Deswegen wurden dann auch alle Fälle aus 
dem zweiten Quartal 2017 mit einbezogen. Nicht 
auszuschließen ist, dass der Zugangsweg9 einen 
leichten Einfluss auf den Bildungshintergrund und 
die Bewertung hat. Der folgende Vergleich zeigt, 
dass es insgesamt doch eine gute Entsprechung 
zwischen der Falldatenbank und den telefonisch 
interviewten Personen gibt.

Kriterium Telefon-IV Alle Fälle
(2016-2017) Entsprechung

1 - Jahr der Inanspruch-
nahme 

2016 
2017 

2016 
2017 Sehr gut

 
Kindes/Jugendlichen

Bis 12 
13 - 18  

Bis 12 
13 - 18 Gut

Kindes/Jugendlichen
Männlich 
Weiblich 

Männlich 
Weiblich Sehr gut

4 - Status des Klientels

Junger Mensch 
Mutter 
Vater 
Angehörige 
Pflegeeltern 

 
Sonstige 

Junger Mensch 11,6 %
Mutter 28,5 %
Vater 3,4 %
Angehörige 5,3 %
Pflegeeltern 8,2 %

 30,4 %
Sonstige 14,0 %

Befriedigend

5 – Kontext der Anfrage Leistungsgewährung 
Leistungserbringung 

Leistungsgewährung 
Leistungserbringung Gut

Tabelle 1: Zur Aussagekraft/“Repräsentativität“ der Telefon-Interviews

Wie die Spalte rechts zeigt, gibt es eine ausrei-
chende Entsprechung zwischen der Verteilung in 
der Datenbank sowie bei den faktisch durchge-
führten Telefoninterviews. Lediglich beim Status 

der Klient*innen gibt es eine kleine Abweichung. 
Hier wurden mehr selbst betroffene Klient*innen 
(Mütter, Väter, Angehörige …) erreicht, als die Ver-
teilung aus der Datenbank erwarten ließ. 

3) Schriftliche Befragung von Fachkräften in der Jugendhilfe 

Ziel war es, zum Zeitpunkt der Befragung den 
Grad der Bekanntheit, der Akzeptanz und des 
Ansehens bzw. des Rufs des Modellprojekts zu 
erheben. Beurteilen sollten dies jene Mitarbei-
ter*innen, die bei HzE-Fällen selbst in der Fall-
arbeit stecken. Befragt wurden Mitarbeiter*innen 
aus den Jugendämtern und von freien Trägern. 
Zielmarke war, zwischen 600 und 800 Befragte zu 
erreichen und beide Gruppen annähernd gleich 
vertreten zu haben.

Befragung der Mitarbeiter*innen aus den 
Jugendämtern
Diese wurde in zwei Befragungsrunden durchge-
führt. Alle 12 Jugendämter haben sich mit einer 
Befragung einverstanden erklärt. Die erste Befra-
gungsrunde fand zwischen 12/2016 und 01/2017 
und die zweite zwischen 06/2017 bis 09/2017 
statt.10 

Es handelte sich um eine anonymisierte Befra-
gung der RSD-Mitarbeiter*innen, die selbst mit 
HzE-Fällen befasst sind (Vollerhebung). Deshalb 
wurde vor der Befragung die Zahl der in Frage 
kommenden Mitarbeiter*innen geklärt. Ent-
sprechend viele Fragebögen wurden dann an 
das jeweilige Jugendamt verteilt. Beim Rücklauf 
wurde dann nochmals geklärt, wie viele Mitarbei-
ter*innen aufgrund von Krankheit oder anderen 
Gründen den Fragebogen nicht ausfüllen konn-
ten.

Von 752 möglichen Mitarbeiter*innen wurden 331 
erreicht (Ausschöpfungsgrad 44 Prozent). Auf-
grund der starken Fallbelastung bzw. des knap-
pen Personalstands konnten in vier Bezirken nur 
Teile der RSD-Mitarbeiter*innen befragt werden. 
Abzüglich der krankheits- und strukturbedingten 
Ausfälle11 beträgt die Rücklaufquote 55 Prozent.

Befragung der Mitarbeiter*innen von freien 
Trägern
Aus einer Liste des Berliner Senats an freien Trä-
gern bzw. Institutionen, die im HzE-Bereich in 

11 Es wurde beim Rücklauf erhoben, wie viele Mitarbeiter*innen durch Krankheit verhindert waren, oder auch, ob tatsäch-
lich alle Teilregionen teilnehmen konnten. Es gab Fälle, bei denen beispielsweise aufgrund einer EDV- Umstellung und der 
damit verbundenen Arbeitsbelastungen ganze Regionen keine Fragebogen ausgefüllt haben.

12 85 Teilnehmer*innen haben die Fragebogen einzeln an das IPP geschickt. Bei diesen ist kein Rückschluss auf den Träger 
und somit auch keine Rücklaufkontrolle möglich.

Berlin arbeiten, wurden 58 Einrichtungen zufäl-
lig gezogen. Bei diesen wurde telefonisch die 
Teilnahmebereitschaft und die Zahl der im HzE- 
Bereich arbeitenden Mitarbeiter*innen geklärt. 
Dabei zeigte sich, dass 12 Einrichtungen aufgrund 
aktueller Entwicklungen baten, nicht in die Befra-
gung einbezogen zu werden, 11 waren zu einer 
Befragung nicht bereit. Letztlich wurde in 35 
Einrichtungen die Befragung durchgeführt. Der 
Befragungszeitraum war Juni/Juli 2017. Von 890 
möglichen Mitarbeiter*innen in diesen 35 Ein-
richtungen wurden 372 erreicht (Ausschöpfung 
42 Prozent). Nimmt man nur die Daten jener Trä-
ger, die die verschlossenen Einzelfragebögen als 
Paket zurück geschickt haben, betrug der Rück-
lauf 57 Prozent.12

Beide Befragungen liefern auch aufgrund der 
positiven Rücklaufquote ein gutes Bild zur Ein-
schätzung der Fachkräfte, sind aber in einem 
strengen Sinn nicht repräsentativ.

4) Die Gruppendiskussion 

Ziel der Gruppendiskussion war es, zum einen 
den bisherigen Verlauf der Berliner Beteiligungs-, 
Ombuds- und Beschwerdekultur nachzuzeich-
nen, und zum anderen ein zukünftiges Anforde-
rungsprofil zu skizzieren. Dazu wurde eine Grup-
pendiskussion mit Leitungs- und Fachkräften der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe und Fach-
politiker*innen geplant. Aufgrund terminlicher 
Probleme konnte diese erst im März 2018 geführt 
werden. 

Daran teilgenommen haben acht Expert*innen.
Erste Zwischenergebnisse wurden im Februar 
2017 dem Beirat vorgestellt und in einem Zwi-
schenbericht im April 2017 (Straus, Höfer, Hacken-
schmied 2017) auch dem Auftraggeber übermit-
telt. Die dort dargestellten Ergebnisse bildeten 
eine Grundlage für die Entscheidung des Berliner 
Senats zur Weiterfinanzierung (siehe dazu Teil 1, 
Abschnitt 3.3.). 
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4. Zum Evaluationsbericht
Jedes der Kapitel 3 bis 5 ist der Beantwortung 
eines der drei Evaluationskriterien gewidmet:

• In Kapitel 3 geht es um die Frage, ob es eine 
ausreichende Zahl von Nutzer*innen der Be-
ratungsstelle gibt und inwieweit diese von der 
Beratung der BBO Jugendhilfe profitieren.

• In Kapitel 4 steht die Perspektive der Fachkräf-
te im Zentrum. Geklärt werden soll, inwieweit 
es der BBO Jugendhilfe gelungen ist, zu einer 
bekannten und auch akzeptierten Einrichtung 
der Berliner Kinder- und Jugendhilfelandschaft 
zu werden.

• In Mittelpunkt von Kapitel 5 steht die Entwick-
lung der Berliner Beteiligungs-, Beratungs- und 
Ombudschaft. Beantwortet wird die Frage 
nach der Weiterentwicklung der Diskurse und 
Umsetzungen.

Diesen drei Kapiteln vorgeschaltet ist das Kapi-
tel 2. Anhand von vier Fällen wird die Arbeit der 
BBO Jugendhilfe exemplarisch dargestellt sowie 

die Komplexität der verschiedenen Fallkonstella-
tionen nachgezeichnet. In diesem Kapitel finden 
sich u. a. auch die statistischen Beschreibungen 
zur Zielgruppe, dem rechtlichen Hintergrund der 
Fälle sowie zum realisierten Beratungssetting. 

Kapitel 6 schließlich komprimiert die bisherigen 
Ergebnisse unter einer Effekte- bzw. Wirkungs-
frage. Beantwortet werden vier Fragen:

• Was ist das Typische an der Beratungsleistung 
der BBO Jugendhilfe?

• Woraus erklärt sich die positive Bewertung der 
Klient*innen?

• Welche Effekte und Wirkungen kennzeichnen 
die Beratungsarbeit der BBO Jugendhilfe?

• Mit welchen Herausforderungen sollte die BBO 
Jugendhilfe sich auseinandersetzen, um auch 
in Zukunft erfolgreich weiterarbeiten zu kön-
nen?

Abkürzungen/Sprachgebrauch 

BBO Jugendhilfe: Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe 

BRJ e. V.: Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe e. V.

Expert*innen: Gemeint sind jene Fachkräfte der Kinder und Jugendhilfe, die in der Vorstudie befragt 
wurden und jene, die am Workshop beteiligt sind. Aus Gründen der Anonymität werden hier keine wei-
teren Differenzierungen vorgenommen.

Selbstbetroffene Klient*innen: Dazu zählen alle Klient*innen, die in eigener Sache sich an die BBO 
Jugendhilfe gewandt haben: Jugendliche, junge Erwachsene ebenso wie Mütter, Väter, Großeltern und 
andere Verwandte von Kindern und Jugendlichen, die in der Jugendhilfe betreut werden, sowie Pflege-
eltern.

Fachkräfte als Klient*innen: Hier sind jene Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe oder angrenzen-
den Feldern gemeint, die sich stellvertretend für von ihnen betreute Klient*innen an die BBO Jugend-
hilfe gewandt habe.

Direktes Wissen: Wissen über die BBO Jugendhilfe das man über Fälle oder Vorträge von BBO Mitarbei-
ter*innen erworben hat.

Indirektes Wissen: Wissen über die BBO Jugendhilfe, das man über Berichte von Dritten (Vorgesetzte, 
Kolleg*innen) oder aus Medien erworben hat.

PSB: Personensorgeberechtigte Personen
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Kapitel 2: Ombudschaftliche Beratung  
durch die BBO Jugendhilfe in der Modellphase

13 Diese und alle folgenden Fälle wurden anonymisiert bzw. pseudonymisiert. Bei der Pseudonymisierung werden die 
 Namen durch Pseudonyme ersetzt. Die Anonymisierung verändert zusätzlich personenbezogene Daten derart, dass 
 diese nicht mehr genau mit den Daten der/des Interviewten übereinstimmen.

Die folgenden Falldarstellungen sollen die 
Arbeitsweise der BBO Jugendhilfe verdeutlichen. 
Sie ergänzen die Fallbeispiele aus Teil 1. Dort wur-
den exemplarisch Fälle entlang der Phasen des 
Hilfeverlaufs aus Sicht der Berater*innen der BBO 
Jugendhilfe dargestellt. Im Mittelpunkt der fol-
genden Fallanalysen stehen die Beteiligten und 
ihre Perspektiven zum Fall. Sie geben auch erste 

Hinweise, worin der Erfolg dieser neuen Bera-
tungsleistung in der Jugendhilfe besteht. Zusätz-
lich finden sich zu den Falldarstellungen auch die 
statistischen Beschreibungen der Zielgruppe, 
dem rechtlichen Hintergrund der Fälle sowie zum 
realisierten Beratungssetting. Die Auswahl folgt 
zudem der Logik der Fallstudien, wie wir sie in 
Kapitel 1 dargestellt haben. 

Frau Geiger, eine nicht sorgeberechtigte 
 Mutter eines 14-jährigen stationär unterge-
brachten Sohnes, die mit dem Setting der 
Unterbringungen nicht einverstanden ist.

Djamal, ein 18-jähriger Flüchtling, für den seine 
ehrenamtlichen Helfer*innen trotz erreichter 
Volljährigkeit eine jugendhilfefinanzierte Einzel-
fallhilfe suchen.

Frau Werner, eine 29-jährige Pflegemutter,  
die sich in ihrer Tätigkeit als Pflegemutter vom 
Jugend amt nicht ausreichend unterstützt 
sieht.

Frau Müller, eine 43-jährige „soziale Mutter“, 
die Konflikte mit der Vormundin hat und sich 
mit ihrem 17-jährigen Sohn über eine statio näre 
Unterbringung beschwert.

Dies sind vier Beispiele von über vierhundert Fäl-
len, die in der BBO Jugendhilfe im Modellzeitraum 
2014 bis 2017 beraten wurden. Diese Fälle ver-
deutlichen gut das Spektrum der Beratung durch 
die BBO Jugendhilfe. Im Mittelpunkt stehen vier 
Fragen: 

• Welche Praxisformen einer ombudschaft lichen 
Beratung haben sich entwickelt und lassen 
sich an den Fällen13 erkennen? 

• Wie sehen typische Beratungsverläufe aus? 
• Wer gehört zur Klientel, die die BBO Jugend-

hilfe in Anspruch nimmt?
• Was sehen die Klient*innen als Erfolg/Miss-

erfolg in ihrem Fall?

Des Weiteren geht es auch um die Frage, ob 
es so etwas wie ein typisches Beratungsset-
ting gibt und wodurch sich dieses auszeichnet. 
Die Ergebnisse werden erste Hinweise für das 
fachliche Anforderungsprofil liefern, das für den 
Beratungsansatz der BBO Jugendhilfe Berlin als 
Voraussetzung gelten kann. Darüber hinaus geht 
es in diesem Abschnitt um eine zunächst fallbe-
zogene Einschätzung des Erfolgs ombudschaftli-
cher Beratung.

Im Hintergrund der Beratung steht der Arbeitsauftrag der BBO Jugendhilfe
Im Konzept der BBO Jugendhilfe wurden zu Beginn 
des Modellzeitraums zwei Aufgabenfelder fest-
geschrieben; zum einen die Beratungsarbeit für 
Ratsuchende bei Konflikten und Beschwerden im 
Bereich der Leistungsgewährung sowie der Leis-
tungserbringung und zum anderen der fachliche 
Austausch mit den Akteuren der öffentlichen und 

freien Jugendhilfe über die (Weiter-)Entwicklung 
einer Beschwerdekultur in der Berliner Kinder- 
und Jugendhilfe. Im Zentrum der Beratungspro-
zesse stehen, laut Konzept, die Information, Bera-
tung und Vermittlung bei Konflikten zwischen 
den Hilfe beantragenden jungen Menschen und 
ihren Familien auf der einen Seite sowie den pro-
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fessionellen Fachkräften der Jugendhilfe auf der 
anderen Seite. Ausgangspunkt für die Einleitung 
eines Beratungsprozesses ist somit stets die 
Klärung, ob der Fall von der BBO übernommen 
werden kann:

• Fälle, für die die BBO zuständig ist: Hilfen zur 
Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII), Eingliederungs-
hilfe für seelisch behinderte Kinder und Ju-
gendliche (§ 35a SGB VIII), Hilfen für junge 
Volljährige (§ 41 SGB VIII) oder gemeinsame 
Wohnformen für Mütter/Väter (§ 19 SGB VIII);

• Fälle, für die die BBO nicht zuständig ist: 
Fami liengerichtliche Verfahren, Schlichtung 
von Konflikten außerhalb der Leistungsgewäh-
rung und -erbringung von Individualhilfen im 
Bereich der Hilfen zur Erziehung, § 13 SGB VIII 
 (Jugendberufshilfe), allgemeine Jugendbera-
tung.

In den Beratungen selbst geht es vor allem um 
drei Aspekte:

• Orientierungsberatung: Aufklärung über 
Rechte, Rechtsansprüche und Verfahrens-
wege;

• Vermittlung: Bei Konflikt- und Beschwerdefäl-
len mit Bezug auf Individualhilfen der Kinder- 
und Jugendhilfe versucht die BBO, zwischen 

14 In der Logik der Fallanalysen gehört dieser Fall zur Gruppe B (Retrospektive Analysen).

den Positionen der Ratsuchenden und des 
Jugendamtes sowie der freien Träger zu ver-
mitteln, und unterstützt bei der Durchsetzung 
eines vorhandenen Rechtsanspruchs.

• Überleitung in regelhafte Beschwerdever
fahren: Widerspruchsverfahren, Dienstauf-
sichtsbeschwerden, Petitionsmöglichkeiten.

Neben Beratungsfällen im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung gibt es als zweiten Bereich die gezielte 
Weiterverweisung bei den sogenannten Lotsen
fällen. Hier übernimmt die BBO Jugendhilfe keine 
Beratungsaufgabe im engeren Sinne, sondern 
vermittelt die Anfragenden an die zuständi-
gen Stellen. Das vielfältige Anfragenspektrum 
erfordert die genaue Zuordnung zu möglichen 
Beratungsangeboten und umfasst zeitinten-
sive Recherchen nach aktuell geeigneten Bera-
tungsangeboten. Hier geht es beispielsweise um 
Anfragen zu materiellen Hilfen aus dem Bereich 
der Existenzsicherung sowie um Sorge- und 
Umgangsstreitigkeiten. Hinzu kommen noch 
nicht fallbezogene Anfragen von Einrichtungen 
und Institutionen. Alle nachfolgenden Analy-
sen werden sich auf das Kerngeschäft der BBO 
Jugendhilfe, die Beratungsfälle, beziehen. Dies 
gilt auch für die vier Fallanalysen sowie für die 
aufgeführten statistischen Zahlen.

1. Frau Geiger und die Suche nach einer geeigneten  
Maßnahme für Joshua

In diesem Fall hat sich die Mutter eines 14-jähri-
gen Jungen zwar an die BBO Jugendhilfe gewandt, 
aber auch der Sohn Joshua wurde in den Bera-
tungsprozess mit einbezogen. Die Interviewzitate 
stammen aus den jeweiligen Interviews mit Mut-
ter und Sohn sowie aus einem Interview mit der 
zuständigen Mitarbeiterin der BBO Jugendhilfe. 
Alle Interviews wurden im Januar 2017 geführt.14

In der BBO-Jugendhilfe ist es Standard, Kinder 
und Jugendliche, die in das Beratungsanliegen 
involviert sind und altersentsprechend entschei-
dungsreif sind, in den Beratungsprozess einzube-

ziehen. Persönliche Gespräche werden gemein-
sam mit den anmeldenden Personen und den 
Kindern/Jugendlichen geführt. 

Die Statistik der BBO Jugendhilfe über alle Fälle 
zeigt, dass es auch einen erheblichen Anteil an 
Kindern unter 12 Jahren gibt (26,5 Prozent). Die-
ser fällt jedoch leicht niedriger aus, als ihn die 
Berliner Kinder- und Jugendhilfestatistik für 2016 
ausweist. In etwa dreiviertel der Fälle sind die 
betroffenen Jugendlichen älter als 12 Jahre und 
etwas mehr als jede/r Vierte ist 18 Jahre und älter.

Berlin 2016 BBO Jugendhilfe 14/17

absolute Zahlen Angaben in 
 Prozent absolute Zahlen Angaben in  

Prozent

unter 6 Jahre 499 8,8 41 11,0

6 bis 12 Jahre 1293 22,8 58 15,5

12 bis 18 Jahre 2731 48,2 175 46,9

18 Jahre und älter 1145 20,2 99 26,5

Tabelle 2: Alter der Kinder / Beendete Hilfen (ohne Fälle nach § 28) 15

15 Statistischer Bericht Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Voll-
jährige in Berlin 2016 (K V 2 - j / 16). Hier wurden nur beendete Fälle in den Hilfen, die am jungen Menschen orientiert sind, 
verglichen: §§ 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35a. Fälle nach § 28 wurden zur besseren Vergleichbarkeit in der Berechnung nicht 
berücksichtigt. 

Wie auch in der Berliner Kinder- und Jugendhil-
festatistik für 2016 ist der Anteil der männlichen 
Jugendlichen bei der BBO Jugendhilfe höher. Das 
Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen 
Jugendlichen ist mit 59 zu 41 Prozent annähernd 
identisch mit den Angaben der Berliner Kinder- 
und Jugendhilfe mit 58 zu 42 Prozent.

Nimmt man nur die Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen, die sich selbst melden, sind es 

vor allem die 17- und 18-Jährigen, die fast 61,7 Pro-
zent ausmachen. Die Gruppe der 12- bis 16-Jäh-
rigen ist mit 25,5 Prozent sogar noch größer als 
die der über 18-Jährigen mit 12,8 Prozent. Der 
Geschlechtervergleich bei den „Selbstmelder*in-
nen“ weist ebenfalls einen höheren Anteil der 
männlichen Jugendlichen/jungen Erwachsenen 
auf (57,4 Prozent männlich zu 42,6 Prozent weib-
lich).

1.1. Beratungszeitraum, Beteiligte und Beratungsthema

Die Beratung von Frau Geiger und ihrem Sohn 
begann Ende März 2015. Der Beratungszeitraum 
erstreckte sich zunächst bis Anfang Juli 2015. 
Dann kam es während des Beratungsprozesses 
zu einer längerfristigen Kontaktunterbrechung, 
bevor sich die Mutter im Februar 2016 erneut an 
die BBO Jugendhilfe wandte. Hierdurch erhielt die 
BBO Jugendhilfe auch eine Rückmeldung über 
den Ausgang der ersten Beratung.

Im Mittelpunkt des Beratungsprozesses stand 
ein Konflikt zwischen Frau Geiger bzw. ihrem 

jugendlichen Sohn und der Vormundin bzw. dem 
Jugendamt aufgrund unterschiedlicher Vorstel-
lungen über die geeignete Maßnahme für Joshua. 
Da es dabei auch um ein Anliegen im HzE-Bereich 
einer nicht sorgeberechtigten Mutter ging, wur-
den auch sorgerechtliche Fragestellungen the-
matisiert. Beteiligt am Beratungsprozess waren 
neben Frau Geiger und Joshua, die Vormundin, 
die Mitarbeiterin des Jugendamtes sowie ver-
schiedene Einrichtungsvertreter*innen. Das auch 
noch beteiligte Familiengericht war nicht in den 
Beratungsprozess der BBO Jugendhilfe involviert.

1.2. Verlauf der Beratung – Episode 1 (März 2015 – Juli 2015)

Anlass der telefonischen Kontaktaufnahme 
von Frau Geiger war, dass der damals 15-jäh-
rige Joshua wieder bei ihr wohnte. Plötzlich und 
ohne Abstimmung mit der Vormundin und dem 
Jugendamt wurde er aus seiner Jugendhilfeein-
richtung entlassen, nachdem es durch ihn zum 
wiederholten Mal zu einem massiv grenzverlet-
zenden Verhalten gekommen war. Bereits vor-
her hatte ihn ein/e Jugendliche/r wegen eines 

anderen grenzverletzenden Verhaltens ange-
zeigt. Die Vormundin und die zuständige Jugend-
amtsmitarbeiterin wollten ihn wegen der Vorfälle 
in einer spezialisierten therapeutischen Wohn-
gruppe unterbringen – eine Maßnahme,  mit der 
Frau  Geiger überhaupt nicht einverstanden war. 
Dieses Bespiel führte ihr erneut vor Augen, wie 
wenig Einfluss sie als Mutter ohne Sorgerecht 
hat.
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Frau Geiger: Doch, letztendlich, das hat mich immer so frustriert, dass letztendlich 
nur sie [die Vormundin] die Entscheidungskraft hatte, dass alles nach ihrem Plan ging, 
oder auch von der Sachbearbeiterin vom Jugendamt. Die Möglichkeit, dass (mein 
Sohn) nach Hause (kommt) bestand gar nicht. Sie möchte das nicht. Und … Also es 
war schon, ja, frustrierend, weil, wie gesagt, ich mir da auch gewünscht hätte, dass die 
nicht für alles zuständig ist: ob er zum Arzt …, ob er Medikamente kriegt also oder The
rapie oder …I: Sie haben sich nicht ernstgenommen gefühlt?Frau Geiger: Nee, ernst
genommen schon, aber, ja, so hilflos eigentlich, weil man wusste: Okay, sie hat da eh 
den längeren Daumen, und man hat nirgends die Möglichkeit, da Unterstützung zu 
erhalten. 

Frau Geiger fand ihre Sichtweise zu den Vorfäl-
len viel zu wenig berücksichtigt und wollte auf 
alle Fälle die Unterbringung in dieser vorgeschla-
genen spezialisierten Einrichtung verhindern. In 
dieser konflikthaften Situation beschloss Frau 
Geiger, für den wohl schon länger bestehenden 
und mit ihrem Sohn geteilten Wunsch nach einer 
Rückführung zu kämpfen. Ebenso strebte sie 
die Wiedererlangung des Sorgerechts an. Hier-
für zeigten, aus Sicht von Frau Geiger, weder die 
Vormundin noch die Jugendamtsmitarbeiterin 

auch nur ansatzweise Verständnis. Andererseits 
gestatteten beide, dass Joshua einstweilen bei 
der Mutter lebte, bis ein freier Einrichtungsplatz 
zur Verfügung stehen würde. In ihrer Not und als 
Hilferuf verschickte Frau Geiger schon im Vor-
feld des Kontakts zur BBO Jugendhilfe eine Viel-
zahl von Schreiben an unterschiedliche Stellen 
und kontaktierte einige auch persönlich. Hierbei 
wurde sie auf die BBO Jugendhilfe aufmerksam.

„Ich hab‘ mir das aus dem Internet gesucht. Also ich hab’ wirklich (gefühlt) eine vier
stellige Anzahl von Schreiben verschickt an Frauenbeauftragte, Kinderhilfswerke, 
Einrichtungen, Träger …, letztendlich, ja, auch an den Senat, also wirklich ganz viele 
Stellen verschickt. Und das war so eine Art Hilferufbrief, wo sich dann auch ein paar 
gemeldet hatten; und ich glaube, da hatte mir jemand auch den Tipp gegeben oder 
ich habe im Internet selber rausgegoogelt, dass es die Ombudschaft gibt. Und dann 
rief ich an, und man hatte auch ganz kurzfristig für mich Zeit, das war wirklich super
klasse, weil bei mir eilte es damals … Also da war die Not irgendwie ganz schlimm.“ 
(Frau Geiger) 

Zum Ablauf der Beratung: 
Nach dem telefonischen Erstgespräch, in dem 
die Beratungsmodalitäten erklärt und das Anlie-
gen von Frau Geiger mitsamt Hintergrundinfor-
mationen aufgenommen wurden, zeigte sich 
Frau Geiger als aktive Klientin und sorgende 
Mutter, die gegenüber Jugendamt, Vormundin 
und Einrichtungen eigenständig auftrat. Mit der 
BBO Jugendhilfe sprach sie jeden einzelnen ihrer 
Schritte ab. Somit nutze Frau Geiger die Beratung 
über den gesamten Beratungszeitraum auch im 
Sinne eines Coachings. 

Konkret bedeutete dies, dass in zahlreichen Tele-
fonaten und vielen E-Mail Kontakten jeweils der 
aktuelle Stand ausgetauscht wurde, ihre Pflichten 

und Rechte benannt, Gespräche vor- und nach-
bereitet und das weitere Vorgehen abgestimmt 
wurden. Durch diesen intensiven Austausch 
erhielt die BBO Jugendhilfe fortlaufend wichtige 
(Hintergrund-)Informationen und Frau Geiger 
neben einer rechtlichen Aufklärung eine situative 
und lösungsorientierte Unterstützung.

Informationen und Klärung des Beratungs
wunsches: 
Schon bei den Telefongesprächen zur Vorberei-
tung einer Hilfeplankonferenz, die zwei Tage nach 
dem Erstkontakt stattfand und an der Frau Geiger 
ohne Begleitung der BBO Jugendhilfe teilnehmen 
wollte, wurde Frau Geiger darüber aufgeklärt, 
was es für sie bedeutet, nichtsorgeberechtigt zu 

sein. Sie wurde darüber informiert, dass dadurch 
das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei der Vor-
mundin liege und diese jederzeit die Herausgabe 
des Sohnes über das Familiengericht oder direkt 
auch mit Hilfe der Polizei einfordern könne. Um 
in keine für ihren Sohn und sie krisenhaft zuge-
spitzte Situation zu geraten, wurde ihr empfohlen, 
den Kontakt und Austausch mit der Vormundin 
aufrecht zu erhalten und nicht unterzutauchen, 
wie die Mutter angesichts der für sie bedrängen-
den Ausweglosigkeit überlegte. Zusätzlich wurde 
ihr geraten, die vom Jugendamt vorgeschlagene 
Einrichtung anzuschauen und gleichzeitig mit der 
Jugendamtsmitarbeiterin und der Vormundin 
darüber ins Gespräch zu kommen, welche Vor-
aussetzungen es für eine Rückführung gäbe und 
wie die Zwischenzeit bis zur Aufnahme bzw. dem 
Finden einer anderen Lösung gestaltet werden 
könne. 

Die BBO Jugendhilfe berät nicht zu sorgerecht-
lichen Fragestellungen und hat daher in die-
sem spezifischen Fall zu diesem Anliegen auch 
nicht beraten. Allerdings war Ziel des zweiten 
Gesprächs, im Rahmen der ombudsschaftlichen 
Beratung, Frau Geiger und Joshua darüber auf-
zuklären welche Möglichkeiten der Einbeziehung 

16 Es gab bereits vor dem persönlichen Beratungsgespräch telefonische Kontakte mit dem Jugendlichen, um seine Sicht-
weise abzuklären.

und Mitgestaltung eine nichtsorgeberechtigte 
Mutter hat. Die BBO Jugendhilfe hat die beiden 
Ratsuchenden dahingehend begleitet, ihre Mit-
wirkungsmöglichkeiten bei der Hilfegestaltung 
zu stärken.

Nach der Hilfeplankonferenz wurde die BBO 
Jugendhilfe von Frau Geiger telefonisch darüber 
informiert, dass die Vormundin sich weiter gegen 
eine Rückführung aussprach, jedoch der Thera-
peut der vom Jugendamt vorgeschlagenen Ein-
richtung die Vorfälle für eine Aufnahme in seiner 
Einrichtung als zu geringfügig erachtete. Gleich-
zeitig erfuhr die BBO Jugendhilfe, dass sich Frau 
Geiger, gleich nach den ersten Anschuldigungen 
des grenzverletzenden Verhaltens an hierauf 
spezialisierte Institutionen gewandt und sich 
um (ambulante) Therapiemöglichkeiten für ihren 
Sohn bemüht hatte.

Im persönlichen Beratungsgespräch, das ca. 
zwei Wochen nach dem Erstkontakt mit Frau Gei-
ger und Joshua16 in den Räumen der BBO Jugend-
hilfe geführt wurde, ging es dann einerseits 
darum  abzuklären, inwieweit sich die Vorstellun-
gen von Frau Geiger mit den Vorstellungen ihres 
Sohnes deckten.

I: Ah ja. Also vielleicht noch mal zu dem Gespräch: Du sagst, das war gut. Was kann 
ich mir unter gut vorstellen?
Joshua: Ja. Die haben mal zugehört und uns geholfen, auf unsere Fragen eingegan
gen …
I: Haben sie auch dich gefragt, was du willst?
Joshua: Ja, ja, natürlich. Es ging ja um mich.

Andererseits war es wichtig, weitere Informa-
tionen für eine zielgerichtete Beratung zu erhal-
ten. Hierzu gehörte z. B. die Klärung der Fragen, 
wie es zu dem Sorgerechtsentzug kam, wie sich 

die aktuelle Lebenssituation von Mutter und 
Sohn darstellt und welche Zukunftsperspektiven 
bestehen.

„Und irgendwann war ihr auch klar irgendwie, sie muss die Karten auf den Tisch legen, 
so. Ich hab‘ ihr gesagt, je genauer und offener Sie über die Hintergründe reden, umso 
gezielter kann ich Sie beraten. Manchmal ist das den Ratsuchenden klar, und manch
mal muss man das auch mal besonders hervorheben.“ (Beraterin BBO Jugendhilfe)
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Hintergrund Sorgerechtsentzug: 
Das Sorgerecht wurde Frau Geiger 2008 ent-
zogen. Frau Geiger hatte damals massive psy-
chische Symptome und ein Alkoholproblem. Als 
Mutter erschien sie nicht mehr dauerhaft zuver-
lässig, und bei ihrem Sohn zeigten sich Anzeichen 

von Vernachlässigung. Allerdings lebte Joshua 
zunächst noch mit Unterstützung einer sozialpä-
dagogischen Familienhilfe bei ihr. Zu einer ersten 
Fremdunterbringung nach einer Inobhutnahme 
kam es dann gegen ihren Willen 2010, als ihr Sohn 
zehn Jahre alt war. 

I: Haben Sie damals verstanden, dass das Jugendamt diesen Schritt gegangen ist? 
Frau Geiger: Nein. Dass ich Fehler gemacht habe in dem Fall, ja. Also ich meinte, ich 
bin bereit, mit ihm mich zusammen unterbringen zu lassen, aber man soll uns bitte 
nicht trennen oder, ja, eine andere Form der Hilfe finden; und Joshua wollte ja auch 
nicht weg und … Ja. Also wir hatten ja auch noch irgendwie die Oma im Hintergrund. 
Also es war schon, ein Gefühl der Hilflosigkeit. Damals kannte ich mich ja auch noch 
nicht so gut aus. Also ich bin auch in gezielte Fallen gelaufen, hatte ich zumindest 
das Gefühl. Ich wusste juristisch einfach gar nicht Bescheid und ich hätte bestimmt 
anders reagiert, wenn ich, ja, da informierter gewesen wäre. Die Ombudsstelle gab‘s 
damals ja noch nicht.
I: Genau. Also Sie haben sich auch nicht wirklich gut informiert gefühlt. 
Frau Geiger: Nee, gar nicht. Also vom Vormund wurde ich teilweise sogar wirklich fehl
informiert, juristisch.

Diese erste Unterbringung wurde 2012 mit der 
Rückführung in den Haushalt der Mutter beendet. 
Ihr Sohn lebte dann wieder für ca. 1,5 Jahre bei 
Frau Geiger. Aufgrund der Leistungsverschlech-
terung und sozialer Auffälligkeiten in der Schule 
folgte dann eine zweite Fremdunterbringung in 
jener Einrichtung, in der er bis zu seiner „Entlas-
sung“ im März 2015 untergebracht war.

Aufklärung über Handlungsspielräume: 
Bei der Erörterung der aktuellen Lebenssituation 
wurde im Beratungsgespräch mit Frau Geiger 
und Joshua deutlich, dass: 

• schon aufgrund der aktuell bestehenden 
 beengten Wohnsituation der Mutter – die 
Mutter lebte als Untermieterin in einem 
WG-Zimmer – weder das Jugendamt noch die 
Vormundin einer Rückführung momentan zu-
stimmen können, 

• eine Zwischenregelung auch zur finanziellen 
Versorgung ihres Sohnes gefunden werden 
musste, da Frau Geiger in einer schwierigen 
 finanziellen Situation lebte,

• ihr Sohn während des bisherigen Aufenthalts 
bei seiner Mutter mehrere kleine Diebstähle 
begangen hatte und eine Anzeige gegen ihn 
vorlag.

Ein wichtiges Ziel des Beratungsgesprächs war 
auch, nach Möglichkeiten zu suchen, wie es 

trotz dieser insgesamt schwierigen Ausgangsi-
tuation gelingen kann, dass die Vormundin und 
das Jugendamt einem gemeinsamen Weg mit 
der Klientin und ihrem Sohn zustimmen können. 
Daher wurden die notwendigen Grundvoraus-
setzungen für eine Rückführung angesprochen 
wie z. B. das Finden einer geeigneten Wohnung, 
die Gewährleistung des weiterhin regelmäßigen 
Schulbesuchs und einer therapeutischen Versor-
gung des Sohnes. Es wurde zudem besprochen, 
ob beide als Hilfe in der ungeklärten Situation die 
konkrete Unterstützung des Jugendamtes anfra-
gen und annehmen würden, wie beispielsweise 
eine begleitende Familienhilfe.

Als Teilziel galt es, den Kontakt von Mutter und 
Sohn zur Vormundin aufrecht zu erhalten und zu 
verbessern. Die zuständige JA-Mitarbeiterin war 
zu dieser Zeit nicht erreichbar. Als erster Schritt 
wurde vereinbart, dass Frau Geiger und ihr Sohn 
bald einen Gesprächstermin bei der Vormundin 
wahrnehmen und sich danach wieder bei der 
BBO Jugendhilfe melden sollten. Nachdem sich 
die Vormundin auch nach diesem Gespräch wei-
terhin ablehnend gegenüber den Vorstellungen 
von Frau Geiger und ihrem Sohn geäußert hatte, 
wurden in weiteren telefonischen Beratungsge-
sprächen u. a. die Thematik des Aufenthaltsbe-
stimmungsrechts vertieft, der negative Einfluss 
der Strafanzeige auf die Rückführung erörtert 
und ebenso kritisch mit Frau Geiger besprochen, 

ob aufgrund der begrenzten mütterlichen Ein-
flussnahme nicht doch die Fremdunterbringung 
für beide eine sinnvollere Maßnahme darstellen 
würde als die Rückführung.

Suche nach weiteren Lösungsmöglichkeiten: Im 
Vorfeld einer weiteren Hilfeplankonferenz, die 
Anfang Juni 2015 erneut in der Einrichtung für 
Jungen mit grenzverletzendem Verhalten ange-
setzt war, kam es abermals zu einem regen Tele-
fon- und E-Mailkontakt von Frau Geiger mit der 
BBO Jugendhilfe. Jetzt wollte die Vormundin 
eine baldige Unterbringung erreichen. Frau Gei-
ger hatte sich zwischenzeitlich bei einer Einrich-
tung informiert, die Wohnungen für psychisch 
kranke Erwachsene in Verbindung mit sozialpä-
dagogischer Familienhilfe anbietet. Auch dieser 
Initiative von Frau Geiger stand die Vormundin 
zunächst ablehnend gegenüber. Die BBO Jugend-

hilfe empfahl der Mutter, ihre Kontakte zu dieser 
Einrichtung gegenüber der Vormundin auch kon-
kret nachzuweisen, damit diese eine tatsächli-
che Einschätzung der Bemühungen vornehmen 
könne. Des Weiteren sollte sie der Vormundin 
genau darlegen, wie sie und ihr Sohn diesen 
zweiten Anlauf des gemeinsamen Zusammenle-
bens künftig bewältigen möchten. 

Begleitung beim zweiten Hilfeplangespräch: 
Da diesmal Frau Geiger und ihr Sohn die Beglei-
tung der BBO Jugendhilfe beim Hilfeplange-
spräch wünschten, wurde vereinbart, dass Frau 
Geiger dies vorher ankündigt. In der Hilfeplankon-
ferenz unterstützte dann die Mitarbeiterin der 
BBO Jugendhilfe Frau Geiger und ihren Sohn in 
der Formulierung ihrer Positionen, was von bei-
den positiv wahrgenommen wurde.

Joshua: Ich hatte den Eindruck die (die Vormundin, die Einrichtung) haben mal zuge
hört und sind auf unsere Fragen eingegangen. Es war auch viel ruhiger. Jeder hat sei
nen Part geredet, und, ja, da ist der Vormund zu dem Schluss gleich gekommen, dass 
ich bei meiner Mutter jetzt, also noch wohnen darf. 
I: Okay. Du hast jetzt betont, das ist ruhig verlaufen. Verlaufen Hilfeplangespräche 
sonst anders? 
Joshua: Na, sonst wird viel durcheinander geredet, jeder will seine Partei bestärken. 
I: Wie haben Sie denn, jetzt noch mal, diese Helferkonferenz erlebt? 
Frau Geiger: Das war angenehmer, weil ich mich ein bisschen gestärkter gefühlt hatte 
durch jemanden, der mich auch ein bisschen vertreten hat so von der Argumentation 
oder auch mal unsere Schwierigkeiten mit eingebracht hat und auch gehört wurde, 
dass Joshua sich wieder dran gewöhnt hat, zu Hause zu sein, und auch nach Hause 
will. Also da wäre ich manchmal verloren gewesen, nervlich und so und man fühlt sich 
da schon sonst ziemlich allein.

Die Funktion der BBO-Jugendhilfe-Mitarbeiterin 
in der Hilfekonferenz war zum einen wie oben 
von Frau Geiger beschrieben, die Sichtweise der 
Klientin in der Situation des Hilfeplangesprächs 
einzubringen. Zum anderen hatte die Anwesen-
heit aus Sicht von Joshua auch den Effekt einer 
Versachlichung der Atmosphäre. Es ging darum, 
im weiteren Verfahren Transparenz herzustellen, 
um das Finden einer von allen getragenen Lösung 
zu fördern. So signalisierte z. B. die Fachkraft der 
Einrichtung zu Beginn der Konferenz zunächst 
eine prinzipielle Aufnahmebereitschaft, um im 
weiteren Gesprächsverlauf aber darauf hinzuwei-
sen, dass sie keine Jugendlichen gegen ihren Wil-
len aufnehme. Zudem konnte im gemeinsamen 
Gespräch erreicht werden, dass die Vormundin 
zustimmte, das kombinierte Angebot der Ein-

richtung zu prüfen, um das sich die Kindesmutter 
bemüht hatte.

Kurz nach dieser Hilfeplankonferenz wurde dann 
die BBO Jugendhilfe von Frau Geiger über das 
weitere Vorgehen der Vormundin informiert. 
Diese hatte auf der einen Seite den Einrichtungs-
vorschlag von Frau Geiger genauer geprüft und 
gleichzeitig einen Antrag auf Herausgabe des Kin-
des vor dem Familiengericht gestellt, allerdings 
mit dem Zusatz, davon vorerst keinen Gebrauch 
zu machen. Bereits bei der Hilfekonferenz hat die 
Vormundin darauf verwiesen, dass sie die Ver-
antwortung für eine zweite Rückführung nicht 
alleine übernehmen wolle und überlege, ggf. eine 
Entscheidungsfindung über das Familiengericht 
herbeiführen zu lassen.



„Evaluation der Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe“; Abschlussbericht IPP18 19

Um das weitere Vorgehen zu besprechen, 
wurde ein weiterer Beratungstermin in der BBO 
Jugendhilfe verabredet, der von Frau Geiger und 
Joshua aber nicht wahrgenommen wurde. Versu-
che der Kontaktaufnahme durch die BBO Jugend-

17 Die Unterbrechung der Beratung erklärt Frau Geiger damit, dass die Hilfen sie in die Lage versetzt haben, selbstständig 
zu handeln. Zugleich deutet sie aber an, dass es ihr in dieser Zeit auch psychisch schlechter ging.

18 Die Klientin bezieht sich auf die Spätsprechstunde der BBO Jugendhilfe, die bis 20 Uhr geht.

hilfe zeigten keinen Erfolg.

Anschließend kam es über ein halbes Jahr zu 
 keinen weiteren Kontakten.

1.3. Verlauf der Beratung – Zweite Episode (Mitte Februar 2016)

Mitte Februar 2016 erschien Frau Geiger dann 
persönlich bei der Beratungsstelle der BBO 
Jugendhilfe. Hierbei berichtete sie, dass im wei-
teren Verlauf das Familiengericht entschieden 
hatte, dass das Jugendamt und die Vormundin 
die von Frau Geiger gewünschte Hilfeform ein-
leiten sollten.17 Das Ziel der Wiedererlangung 
des Sorgerechts konnte allerdings nicht erreicht 
werden. Aufgrund der erfolgreichen Rück- bzw. 
Zusammenführung war dies aber für Frau Gei-
ger und ihren Sohn zweitrangig. Seit Septem-
ber 2015 lebte sie zusammen mit Joshua in der 
von ihr ausgewählten Einrichtung. Sie waren in 

einer Zwei-Zimmer-Wohnung untergebracht und 
erhielten eine ambulante Betreuung in Form von 
sozialpädagogischer Familienhilfe.
 
Frau Geiger kam im Februar 2016 mit einem neuen 
Anliegen. Sie beklagte sich, dass die Einrichtung 
nicht den vollen Stundenumfang der gewähr-
ten Hilfe durchführe und bat um Aufklärung, was 
sie dagegen unternehmen könnte. Wie schon in 
Episode 1 war ihr aber wichtig, auch diesmal die 
letztliche Klärung mit der Einrichtung selbst zu 
übernehmen. 

1.4. Retrospektive Bewertung des Falls durch die Beteiligten 

Bewertung des Falls durch die Klient*innen: 
Frau Geiger und ihr Sohn waren rückblickend 
mit der Beratung und Begleitung durch die BBO 
Jugendhilfe sehr zufrieden. Frau Geiger hat die 

Beratungsstelle in der Zwischenzeit auch schon 
weiterempfohlen. Die Mutter hat sich mit ihrem 
Anliegen ernst genommen und bei der BBO 
Jugendhilfe gut aufgehoben gefühlt. 

I: Jetzt haben Sie ja mit vielen Stellen, d. h. wieder mit unterschiedlichen Stellen – 
Jugend amt und so weiter – zu tun gehabt. Wie fanden Sie das Klima in der Beratungs
stelle? 
Frau Geiger: Ja. Ja. Also wirklich, manchmal, ich glaub ich hab‘ wirklich jeden Tag fast 
mit der Beraterin der BBO gesprochen und sie auf den aktuellen Stand halt immer 
gebracht, was bei mir los ist. Manchmal hab‘ ich gesagt, okay, jetzt möchte ich allein 
dort hingehen, weil es für mich einfach besser ist …  Also es war eine große, sehr große 
Hilfe, muss ich sagen, wirklich. Also ich hab‘ selten woanders irgendwie mich so auf
gehoben gefühlt. 
Frau Geiger: Na, dass die sich wirklich sehr viel Zeit genommen hat, ob das jetzt nach 
Feierabend war18 oder … Da ist es (...), weil man sich manchmal gar nicht rechtlich so 
gut auskennt wie jetzt die Ombudschaft zum Beispiel; und, klar, ich hab‘ viel gelesen in 
der Zeit auch und mich erkundigt bei einem Anwalt und … Aber … Ja, sie war halt auch 
mit dabei, und es war auch wirklich …
I: Genau. Sie hat das kurzfristig möglich gemacht …
Frau Geiger: … also … Und ich hab‘ mich sehr gut vertreten gefühlt. 

Neben den fachlichen Kenntnissen beindruckte 
Frau Geiger vor allem auch das hohe und flexible 
zeitliche Engagement der BBO-Mitarbeiterin. 
Daneben hat ihr auch besonders gefallen, dass 
sowohl ihr Wunsch nach eigenständigem Han-
deln als auch nach unterstützender Begleitung 
realisiert wurde.

Bewertung durch die BBO: 
Mit der Kenntnis der Entscheidung des Familien-
gerichts wird der Beratungsprozess von der Mit-
arbeiterin der BBO Jugendhilfe als unterstützend 
angesehen, da Mutter und Sohn das Familienge-
richt auf ein konkretes Hilfeangebot hinweisen 
konnten, das aus Sicht der beiden Betroffenen 
für ihre Lebenssituation geeignet schien, und sie 
darauf verweisen konnten, dass sie sich im Kon-
takt mit der Vormundin um eine Lösung bemüht 

19 Dieser Anteil ähnelt jenem Wert, der In Nordrhein-Westfahlen erreicht wird. „Bisher waren ca. 15 Prozent der Ratsuchen-
den in Nordrhein-Westfalen Jugendliche und Kinder.“ (Hansbauer/Stork 2017, 33)

haben. Zugleich stellt das Ergebnis aus Sicht der 
ombudschaftlichen Beraterin letztlich auch eine 
für beide Konfliktparteien geeignete Lösung dar. 

„Und dann hat sich im Nachhinein rausgestellt, 
dass die Beratung genau in der Richtung eben für 
beide Seiten, die beteiligt waren, auch erfolgreich 
war – auch, denk‘ ich, für die Vormundin. Weil klar 
war, dass gegen den Willen dieses Jugendlichen 
und seiner nicht sorgeberechtigten Kindesmut-
ter nichts durchzusetzen gewesen wäre; und 
dass eine Hilfeform gefunden wurde, die es nicht 
oft gibt und die deshalb auch nicht vom Jugend-
amt ohne weiteres angeboten wurde und gleich-
zeitig unsere Beratung die Position eben der Kin-
desmutter und des Jugendlichen gestärkt hat.“ 
(Beraterin BBO Jugendhilfe)

Was zeigt der Fall?
Der Zugang von Frau Geiger zur BBO Jugendhilfe 
steht für die Mischung aus Netzwerk und Zufall. 
Wie bei den meisten anderen interviewten Fällen 
gibt es kein Wissen bei den Ratsuchenden oder 
irgendein Öffentlichkeitsmaterial (Plakat, Hand-
zettel), das den Weg zur BBO Jugendhilfe geeb-
net hätte.

Das Fallbeispiel verdeutlicht insgesamt u. E. das 
Zusammenspiel mehrerer Erfolgsfaktoren. Einer 
liegt in der Aufklärung über die rechtliche Situ-
ation, d. h. zu den Rechten und Pflichten in der 
jeweiligen Situation von Mutter und Sohn. Das 
Beispiel von Frau Geiger zeigt exemplarisch, 
dass dies nicht einfach darin bestehen kann, 
dass bestimmte Wünsche seitens der Klientel 
rechtlich unterfüttert werden, sondern auch in 
der Information bzw. Aufklärung, dass manches, 
wie der Wunsch der Rückführung und Wieder-
erlangung des Sorgerechts, keine oder nur unter 
bestimmten Voraussetzungen eine Chance auf 
Realisierung haben. Ein zweiter Erfolgsfaktor 
besteht in der besonderen Beratungssituation. 
Die Ombudsstelle agiert als unabhängige Jugend-

hilfeeinrichtung ohne Entscheidungsdruck. Dies 
erleichtert offensichtlich, eine Haltung einzu-
nehmen, die von Klient*innen wie Frau Geiger 
und Joshua wie folgt beschrieben wurde: „Man 
hat uns in aller Ruhe zugehört“ und „wir wurden 
in unserem Anliegen ernstgenommen“. Der dritte 
Erfolgsfaktor besteht in der gemeinsamen Erar-
beitung einer neuen Perspektive. Dabei wird die 
BBO Jugendhilfe nicht zum „besseren Jugend-
amt“, sondern sucht nach einem weiteren, alter-
nativen Lösungsweg, der von allen Beteiligten als 
möglich und akzeptabel empfunden wird. Dies 
macht deutlich, dass eine wichtige Kompetenz in 
der Arbeit der BBO Jugendhilfe nicht nur in der 
Kenntnis der rechtlichen Basis des SGB VIII liegt, 
sondern auch im Wissen über mögliche Fallver-
läufe und den jeweils vorhandenen Ressourcen 
in der lokalen Jugendhilfelandschaft besteht. All 
diese Faktoren tragen dazu bei, dass Klient*innen 
für sich ausreichend Transparenz und Beteiligung 
im Verfahren erleben, (wieder) eigenständig han-
deln können und sich nicht als Objekt im Verfah-
ren erleben.

Wer wendet sich an die BBO Jugendhilfe?
Das Fallbeispiel der Familie Geiger steht stell-
vertretend für die größte Teilgruppe der selbst-
betroffenen Klientel der BBO Jugendhilfe. In fast 
einem Drittel aller Fälle war es eine Kindsmutter, 
die sich an die BBO Jugendhilfe gewandt hat. 

Die zweithäufigsten Anmeldungen aus der 
Gruppe des selbstbetroffenen Klientels erfolgten 
über die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
(12,6 Prozent)19 und über weitere Angehörige  
(5,5 Prozent). 



„Evaluation der Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe“; Abschlussbericht IPP20 21

Darunter fielen vor allem Großmütter und -väter, 
aber auch Tanten und Onkel, seltener Geschwis-
ter. Die Kindsväter stellten – wie nicht anders 
erwartet – nur einen sehr kleinen Anteil (4,5 Pro-

20  Bei zwei Drittel dieser Fälle handelte es sich um eine Fachkraft aus einer Einrichtung, die den/die Betroffene/n betreute. 
Bei einem Drittel war es eine andere Fachkraft (Beratungsstelle, Schulsozialarbeiter*in, ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer 
...)

zent). Eine zahlenmäßig deutlich größere Gruppe 
unter den direkt Betroffenen bildeten noch 
Pflege eltern (11,5 Prozent). 

Abbildung 2: 
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Im restlichen Drittel waren es nicht selbstbetrof-
fene Personen, sondern Fachkräfte, die sich an 
die BBO Jugendhilfe gewandt haben. In all die-
sen Fällen gilt, dass es primär keine Anfragen der 
Einrichtungen oder der Fachkraft sind, sondern 
diese selbst als Vermittler für die Betroffenen 
agiert haben.20 Nur sehr selten waren es bislang 

Vormünder, die einen Kontakt zur BBO vermittel-
ten. Hinter den 8,4 Prozent sonstige Personen 
fanden sich viele Konstellationen: vom Nachbarn 
über Bekannte, den/die Freund*in oder auch die 
Mutter des aktuellen Lebenspartners bis hin zu 
ehrenamtlich tätigen Personen. 

Woher haben die Klient*innen von der BBO Jugendhilfe erfahren?
Betrachtet man die Informationswege, die bei 
der Gruppe der selbstbetroffenen Klient*innen 
letztlich zur Beratung bei der BBO geführt haben, 
fallen zwei Aspekte auf. Das ist zum einen die 
nachgeordnete Rolle, die bisher die Jugend ämter 
bei der Verweisung auf das ombudschaftliche 
Beratungsangebot eingenommen haben. Nur 
jede/r zehnte Klient*in kam über eine entspre-
chende Information eines/r Mitarbeiter*in des 
Jugendamts. Noch einmal zwei Prozent haben 
von einer kommunalen Einrichtung bzw. einer 
Senatseinrichtung den Tipp bekommen. Zum 
anderen fiel auf, dass die freien Träger die zen-
trale Rolle für die Information der Klientel spiel-
ten. In knapp zwei Drittel der Fälle gaben sie den 

entscheidenden Hinweis. Darunter waren in etwa 
zu gleichen Teilen jene freien Träger, bei denen 
der/die Jugendliche gerade lebte. Hinzu kamen 
noch Einrichtungen bzw. Personen aus einem 
breiten Spektrum, die ebenfalls zu den freien Trä-
gern gehören, wie diverse Beratungsstellen, Frei-
zeittreffs für Jugendliche, Nachbarschaftstreffs, 
Schulpsycholog*innen und -Sozialarbeiter*innen. 
Ebenfalls wichtig ist auch das persönliche Umfeld 
(Bekannte, Freund*innen, Familie …). Jeder fünfte 
Hinweis hatte hier seine Wurzeln. Und 37 Prozent 
sagten, sie hätten die BBO Jugendhilfe aufgrund 
eigener Recherche gefunden bzw. durch die 
Kombination von Zufall, Netzwerk und Recherche.

2. Djamal und die Suche nach einer geeigneten  
Integrationshilfe für einen über 18Jährigen

Eine weitere große Gruppe an Ratsuchenden sind 
indirekt betroffene Fachkräfte (30 Prozent) aus 
der Berliner Kinder- und Jugendhilfe, die stellver-
tretend mit Bezug auf ihre Klientel Anfragen for-
mulieren. Die Fachkräfte übernehmen dabei eine 

wichtige Vermittlungsfunktion, da ein Teil der jun-
gen, betroffenen Menschen nur über diese Ver-
mittlung den Zugang zum Unterstützungsange-
bot der BBO Jugendhilfe findet.

2.1. Beratungszeitraum, Beratungsbeteiligte und Beratungsthema

Im konkreten Fall handelt es sich um Djamal, einen 
19-jährigen Flüchtling. Er wurde über eine deut-
sche Hilfsorganisation bei der BBO „angemeldet“. 
Es ging darum – trotz erreichter Volljährigkeit – 
noch eine Jugendhilfeunterstützung zu erwirken. 
Auch dieser Fall hatte zwei Episoden. Die erste 
betraf das Jahr 2016 und ging über drei Monate. 
Im Mittelpunkt stand die Unterstützung seiner 
Chancen bei der Leistungsgewährung. Bei der 
zweiten Episode ein halbes Jahr später war der 

Anlass ein Konflikt bei der Leistungserbringung. 
Djamal und die ihm zugeteilte ambulante Helferin 
waren mit der Art ihrer Zusammenarbeit unzufrie-
den, und die BBO unterstützte zusammen mit der 
Mitarbeiterin des Jugendamts den Vermittlungs-
prozess zwischen beiden bzw. suchte weiter 
nach sinnvollen Hilfsmöglichkeiten im Integra-
tionsprozess von Djamal.

2.2. Beratungsverlauf – Episode 1 (August 2016 – Oktober 2016)

Djamal war im Juni 2015 aus Syrien geflohen, 
weil er nach einem kleinen Diebstahlsdelikt ins 
Gefängnis sollte. Daraufhin rieten ihm seine 
Eltern, die kritisch zum Regime stehen, zur Flucht. 
Diese führte ihn über die Türkei nach Griechen-
land und dann nach Deutschland. Ziel war Berlin, 
da hier bereits ältere Brüder von Djamal lebten. 
Djamal kam nach seiner Ankunft in Berlin in eine 
Gemeinschaftsunterkunft. Er war jedoch selten 

anwesend, da er oft bei seinen Brüdern über-
nachtete. Als Mitarbeiter*innen der Hilfsorgani-
sation erfuhren, dass die Brüder im Drogenmilieu 
aktiv sind, suchten Sie nach alternativen Möglich-
keiten, sowohl für seine Wohnsituation als auch 
für eine zusätzliche Betreuung. Ihre Sorge war, 
dass Djamal bald auch als Dealer unterwegs sein 
würde.

„Also er braucht auf alle Fälle eine Unterstützung von außen, weil die beiden Frauen 
[eine Hauptamtliche und eine dolmetschende Ehrenamtliche der Hilfsorganisation] 
das Gefühl hatten, der geht dann unter. Also der wird auch dann da mit reingezogen. 
Und die hatten sehr engen Kontakt, und Djamal war auch regelmäßig bei der Hilfs
organisation. Das war dem auch ganz wichtig. Er braucht das, um … so was wie einen 
mütterlichen Ersatz. Und es wäre schön, wenn er jemanden hätte, der ihn auch hin
sichtlich der anstehenden Zukunftsfragen unterstützen könnte: Wie ist es beruflich, 
wie läuft das weiter schulisch gesehen? Und er braucht jemand für den Tagesablauf. 
Djamal hat selbst gesagt, na ja, er steht morgens irgendwann auf, dann macht er ei
gentlich nichts, dann ist er ein bisschen unterwegs, dann isst er mal was oder geht 
dann wieder ins Bett. Also null Perspektive.“ (BBO-Mitarbeiterin)
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Ablauf der Beratung: 
Die BBO Jugendhilfe klärte im ersten Termin ab, 
ob eine Beratung möglich und sinnvoll wäre. In 
der Analyse des Falls wurde schnell klar, dass Dja-
mal zwar schon über 18 Jahre alt war, aber eine 
Hilfe nach § 41 in Verbindung mit § 30 sinnvoll und 
auch erreichbar ist. Überlegt wurde auch eine 
stationäre Unterbringung nach § 41 in Kombina-
tion mit § 34. Man sah jedoch wegen des Alters 
und der deutlich geringeren Chancen, eine sol-
che Hilfe zu bekommen, davon ab.

„Doch, wir haben eine Chance gesehen und 
noch vor Ort mit ihm den Antrag geschrieben, so, 
und ihn dann gleich unterschreiben lassen. Und 
wir haben mit ihm besprochen, was so die Grün
de sein könnten, was für ihn wichtig ist, warum 
er noch eine Unterstützung seitens der Jugend
hilfe benötigt. Und der Antrag samt Begründung 
wurde dann ans Jugendamt gefaxt.“ 
(BBO-Mitarbeiterin)

Ziel des Antrags war, ein Hilfeplangespräch beim 
Jugendamt zu erreichen. Zur Überraschung aller 
Beteiligten erfolgte schnell eine Terminvereinba-
rung.

„Das haben wir ja auch schon ganz anders er
lebt, dass das Monate dauert, manchmal ein 
halbes Jahr, dass man vertröstet wird und so, 
dass dieses also viel länger geht.“ 
(BBO-Mitarbeiterin)

Es fand ein Hilfeplangespräch unter Beteiligung 
der BBO statt. Die Jugendamtsmitarbeiterin sah 
ebenfalls die aktuelle Situation von Djamal als 
problematisch an. Insbesondere sein aggressi-
ves und zugleich lethargisches Verhalten in der 
Gemeinschaftsunterkunft und die Gefahr, dass er 
ein leichtes Opfer für die Drogenaktivitäten seiner 
Brüder werden könnte, rechtfertigten eine erst-
malige Hilfe durch das Jugendamt. Das Ergebnis 
des HPG war, dass Djamal für eine Übergangszeit 
eine Einzelfallhelferin an die Seite bekam.

2.3. Beratungsverlauf – zweite Episode (Mitte Februar 2017)

Im Februar 2017 kam es zu einem erneuten Kon-
takt über Djamals Helfersystem. Diesmal kam eine 
Mitarbeiterin der Hilfsorganisation zusammen 
mit Djamal zur BBO Jugendhilfe. 

„Ja, es war ein relativ langes Gespräch, wir ha
ben fast anderthalb Stunden da zugebracht. 
Aber dafür wurde auch viel besprochen, weil 
Djamal nicht so zufrieden war mit seiner Hilfe 
durch die Einzelfallhelferin. Zur Klärung wurde 
ein Hilfeplangespräch zusammen mit der zu
ständigen Jugendamtsmitarbeiterin und der Ein
zelfallhelferin vereinbart.“ (BBO-Mitarbeiterin)

Erneut fand unter Beteiligung der BBO ein wei-
teres Hilfeplangespräch statt. Diesmal waren 
neben Djamal die zuständige Jugendamtsmitar-
beiterin, die ambulante Einzelfallhelferin und die 
BBO Mitarbeiterin beteiligt. Im Hilfeplangespräch 
konnten Djamal und die Einzelfallhelferin schil-
dern, was sie jeweils stört. Djamal ging alles zu 
langsam. Er hatte den Eindruck, dass er zu wenig 
in seinen Zielen unterstützt wird. Die Einzelfallhel-
ferin wiederum klagte über die schlechte Erreich-
barkeit von Djamal. Wenn überhaupt, sei er nur 
über seine Brüder erreichbar. Dies sah sie wegen 
der Drogenproblematik der Brüder kritisch. Auch 
hatte sie den Eindruck, dass er zu ungeduldig war. 
Zudem war es schwierig, ihm zu erklären, weshalb 

manche Dinge Zeit brauchen, da die Gründe zum 
Teil mit seiner Lage als Flüchtling zu tun hatten, 
zum Teil aber auch das Ergebnis der strukturel-
len Situation in Deutschland waren, von der alle 
betroffen sind, unabhängig davon, ob es sich um 
Flüchtlinge oder Deutsche handelt.

„Und dann stand die Frage im Raume: Kann man 
sich das überhaupt noch gemeinsam vorstellen? 
Oder ist es nicht sinnvoller, die Helferin zu wech
seln. Djamal hab‘ ich direkt drauf angesprochen, 
er soll bitte ehrlich sein. Und da meinte er, nein, 
er könne sich schon vorstellen, mit ihr weiter zu 
arbeiten.“ (BBO-Mitarbeiterin)

Neben Kommunikationsproblemen wurde im Hil-
feplangespräch auch eine Reihe von inhaltlichen 
Fragen thematisiert:

• Die Wohnsituation. Djamal erzählt, dass er 
sich in der Gemeinschaftsunterkunft nicht 
wohl fühlt. Er benutzt das Wort „dreckig“, wo-
bei die Dolmetscherin meint, dass er dies eher 
im übertragenen Sinn meint. 

„Und dann sind wir in die Richtung gegangen oder es wurde zumindest angespro
chen: Vielleicht sollte  man mal andenken, dass er aus dieser Gemeinschaftsunter
kunft rauskommt und irgendwie in eine WG ziehen kann, damit er mal von seinen Brü
dern wegkommt. (…) Wie die Einzelfallhelferin ihn dabei unterstützen kann, dass er 
eine WG findet. Zuerst haben wir die Variante über den freien Wohnungsmarkt über
legt. Das gestaltet sich in der Realität natürlich schwierig. Dann wurde eine Wohn
gruppe über die Jugendhilfe zu finanzieren, dass er da unterkommt und da auch einen 
Sozialarbeiter hat und so was, was auch vonseiten der Einzelfallhelferin – die fand 
das auch nicht schlecht. Jugendamt war natürlich jetzt nicht so begeistert, verständ
licherweise, aber ich denke, es ist okay, dass zumindest jetzt erst mal gekuckt wird: 
Können die weiter miteinander arbeiten? Wie entwickelt sich das Ganze? Wie kann sie 
ihn da auch unterstützen? Findet sich vielleicht sogar ein WGZimmer für ihn mit ihrer 
Hilfe? Sie hat ihm auch klar gesagt, dass nicht sie das alles sucht, sondern nur mit ihm 
zusammen, und er dann auch sagen muss: Ja, das möchte ich oder nicht. Also dass er 
auch aktiv da mitarbeiten muss.“ (BBO-Mitarbeiterin)

• Die Schul und Sprachsituation. In der 
Zeit bis zum Hilfeplangespräch wurde von 
der Hilfsorganisation eine Schule gefunden.  
„Vereinbart wurde, dass die Einzelfallhelferin 
klärt: Kommt er da wirklich schulisch unter 
oder ist das nur eine Willkommensklasse?“ 

• Die berufliche Zukunft. Djamal hatte den 
Traum, als Kampfsportler Karriere zu machen. 
Es war nicht einfach , ihm deutlich zu machen, 
dass dieses Ziel in Deutschland keine sehr gro-
ßen Erfolgsperspektiven hat.

„Und, da war auch so ein Punkt, dass wir ihm 
auch erklärt haben, dass es den Beruf als Sport
ler in dem Sinne gar nicht gibt. Es sei denn, er 

hätte das von klein auf so ungefähr gemacht. 
Aber er hatte sich in Syrien bereits für den 
 Beruf Masseur interessiert. In dem Sinn wurde 
Physiotherapie oder Masseur mal angedacht.“ 
(BBO-Mitarbeiterin)

Am Ende des Hilfeplangesprächs stand der 
Beschluss, dass die noch vorhandenen Stunden 
der Einzelfallhilfe verlängert werden und die bei-
den bis Mitte März weiterhin zusammen arbeiten. 
Es soll in jeder Woche einen festen Termin plus 
einen zweiten Termin, bei dem sie ihn begleitet, 
geben. Wenn notwendig, kann auch noch ein drit-
ter Termin erfolgen. Für Mitte März 2017 wurde 
ein erneutes Hilfeplangespräch im Jugendamt 
vereinbart. 

2.4. Retrospektive Bewertung des Falls  Bewertung durch die 
Beteiligten 

Bewertung des Falls durch den Klienten: Djamal 
ist sehr zufrieden, dass er jemanden an seiner 
Seite hatte, der wusste, was möglich ist, obschon 
es ihm sichtlich schwer fällt, die verschiedenen 
Helfer zu unterscheiden. Er sieht allerdings Unter-
schiede in deren Art der Hilfsbereitschaft. 

„Djamal [die Dolmetscherin berichtet]: Er sagt, 
das Jugendamt ist die eine Sache. Also er trennt 
das. Die BBO war für ihn vor allem wichtig, weil 
sie alle Fragen beantwortet, ihm bei Briefen und 
Terminen geholfen hat. Er hat das Gefühl sie ste
hen auf seiner Seite und sie haben sich sofort 
um ihn gekümmert.“

Bewertung des Falls durch die BBO: Die Beratung 
von Flüchtlingen ist 2015/16 zu einem verstärk-
ten Thema für die BBO geworden. Oft geht es, 
wie im Fall Djamal, zunächst darum, Menschen, 
die sich nicht in unserem Rechtssystem ausken-
nen, die Möglichkeiten des Jugendhilferechts zu 
erklären und sie dann auch bei der Umsetzung zu 
unterstützen. Die zweite Episode (Probleme bei 
der Leistungserbringung) gehört ebenfalls zum 
Aufgabengebiet der BBO Jugendhilfe. Wichtig ist 
hier eine Rollenklärung, wie die BBO-Mitarbeiterin 
bei der Erzählung des Falls reflektiert.
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„Wir sind weder Straßensozialarbeiter, die vor 
Ort unterwegs sind, noch dürfen wir die dritten 
Player im laufenden Hilfeverfahren werden, son
dern wenn die miteinander zurechtkommen, zie
hen wir uns dann schon auch wieder raus. Wir 
sind eine Beratungseinrichtung in Konfliktfällen. 
Wenn kein Konflikt mehr vorliegt, dann überlas
sen wir das Weitere den beteiligten Fachkräf
ten.“ (BBO-Mitarbeiterin)

In der Bewertung ist auch dieser Fall positiv zu 
sehen, da es in beiden Episoden gelungen ist, 
im Sinne des Klienten den Hilfeprozess trans-
parenter zu machen, Konflikte zu klären und die 
Unterstützungsleistung zu sichern. Allerdings ist 
es nur teilweise möglich, die Qualität der Hilfe zu 
beeinflussen. So hatte die Mitarbeiterin der BBO 
Jugendhilfe den Eindruck, dass die Motivation 
der Einzelfallhelferin im Fall Djamal deutlich gelit-
ten hatte. Das Fallbeispiel zeigt auch, dass die 

Beratungs- und Ombudsarbeit der BBO Jugend-
hilfe häufig in einem Spannungsfeld stattfindet. 
Dabei ist nicht nur die Tatsache der Beteiligung 
der BBO Jugendhilfe ungewohnt, sondern es 
besteht zugleich die Gefahr, dass die Beschwerde 
„persönlich“ genommen wird, wie im vorliegen-
den Fall.

I: Wie hat die Einzelfallhelferin auf die Anwesen
heit der BBO Jugendhilfe beim HP reagiert?
BBO-Mitarbeiterin: Diese Situation war für die 
Einzelfallhelferin schon auch eine Belastung. 
Also das hat sie natürlich nicht so formuliert, 
aber man merkte es. Ich glaube, sie hatte immer 
das Gefühl, sie muss sich jetzt irgendwie recht
fertigen. Auch Fachkräfte vergessen manchmal, 
dass Hilfeplangespräche Aushandlungsge
spräche nicht über den Jugendlichen, sondern 
mit ihm sind und es um das Handeln von allen 
 Beteiligten geht.

Was zeigt der Fall?
Der Zugang von Djamal zur BBO Jugendhilfe ist 
ein Beispiel für jene Fälle, in denen nicht Klient*in-
nen selbst, sondern Fachkräfte den Kontakt zur 
BBO Jugendhilfe herstellen. Deutlich wird an die-
sem Fall auch, wie wichtig es ist, dass die BBO 
Jugendhilfe Teil des Netzwerks der Berliner Kin-
der- und Jugendhilfe ist, und es zeigt die Bedeu-
tung von Netzwerkwerkarbeit. Ohne das Wis-
sen der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der 
Hilfsorganisation über Ziel und Aufgabe der BBO 

Jugendhilfe wäre Djamal nicht als Beratungsfall 
zur BBO gekommen; zum einen, weil ohne das 
zumindest in Teilen des Netzwerks vorhandene 
Wissen über die BBO der Zugang von Djamal zur 
Beratungsstelle nicht zustande gekommen wäre; 
zum anderen, weil mit der Zunahme unbegleite-
ter jugendlicher Flüchtlinge auch die Bedeutung 
der Fallkonstellationen nach § 42, Absatz 1, Punkt 
3 bzw. der Anwendung des § 41 auf diese Ziel-
gruppe zugenommen hat. 

Wie sieht das Beratungssetting aus?
Die individuelle Fallberatung erfolgt, so das Kon-
zept, nach einem mehrstufigen, für die Betrof-
fenen transparenten Konzept. Im ersten, meist 
telefonischen Gespräch wird bereits ausführlich 
das Anliegen der Anrufer*innen geklärt und die 
Arbeitsweise und Möglichkeiten der BBO Jugend-
hilfe geschildert. Alle weiteren Schritte werden 
vorab mit den Klient*innen abgesprochen. Dies 
gilt ebenso für ein gemeinsames persönliches 
Gespräch mit den betroffenen Kindern/Jugendli-
chen/PSB wie für Telefonate mit dem/der zustän-
digen Sozialarbeiter*in des Jugendamtes, mit 
Vormündern oder einer Begleitung zu Hilfeplan-
gesprächen etc.

Erstkontakt: 
Der Erstkontakt mit der BBO Jugendhilfe erfolgte 
in drei Viertel der Fälle telefonisch und nur sel-
ten über E-Mail oder andere Online- Kanäle. Aller-

dings hat der Erstkontakt über E-Mail 2017 zuge-
nommen (knapp jeder fünfte Fall). Ebenfalls eher 
selten kommt es vor, dass sich die Klient*innen 
persönlich bei der BBO Jugendhilfe melden (zwi-
schen vier und sieben Prozent).

Weitere Beratungskontakte: 
In fast 80 Prozent der Fälle wurden nach dem 
Erstkontakt weitere Termine vereinbart. In der 
Hälfte dieser Fälle mit mehreren Kontakten kam 
es auch zu Face-to-face-Beratungen. Die persön-
liche Beratung fand immer nach dem Vier-Au-
gen-Prinzip, also mit einer/einem Co-Berater*in 
statt. 

Begleitung: 
Wie das eingangs beschriebene Fallbeispiel von 
Frau Geiger zeigt, kann es im Beratungsprozess 
zu einer Vielzahl von Telefonaten und E-Mail-Kon-

takten kommen. Zudem gibt es, wie auch im Fall 
Geiger, die Möglichkeit, dass BBO-Jugendhilfe -
Mitarbeiter*innen die Ratsuchenden (auch mehr-
fach) zu Hilfeplankonferenzen begleiten.

Fälle mit mehreren Episoden Frau Geiger und 
Djamal stehen für jene Fälle in denen es mehr als 
eine Episode gibt. Unter einer Episode versteht 
die BBO Jugendhilfe eine abgeschlossene Bera-
tungseinheit, die erst mal keine weiteren Termine 
oder verabredeten Schritte vorsieht. Wenn sich 
der/die Klient*in später erneut an die BBO wen-
det, wird dies als eine neue Episode bezeichnet. 
Diese kann sich darin begründen, dass, wie im Fall 
von Frau Geiger, neue Entwicklungen den Wunsch 
nach Unterstützung neu beleben oder wie im Fall 
Djamal ein neuer Beratungstatbestand auftaucht. 
Fälle mit mehr als einer Episode sind bislang die 

21 Die Interviewzitate stammen aus dem Interview mit der Pflegemutter sowie aus einem Interview mit der zuständigen 
Mitarbeiterin der BBO Jugendhilfe. Alle Interviews wurden im Januar 2017 geführt. In der Logik der Fallanalysen gehört 
dieser Fall zur Gruppe A.

Ausnahme. In der Anfangszeit der BBO gab es 
naturgemäß noch wenige Fälle mit einer zweiten 
Episode. Im Jahr 2017 haben wir 12 Fälle mit meh-
reren Episoden gezählt. Die Gründe für eine wei-
tere Episode sind unterschiedlich, in jedem Fall 
aber sind sie auch ein Vertrauensbeweis und eine 
Bestätigung, dass der/die Klient*in die Arbeit der 
BBO Jugendhilfe als hilfreich erachtet.

Fallreflexion: 
Die Mehrzahl der Fälle (58,3 Prozent) wurde im 
Gesamtteam reflektiert und bei einigen Fällen 
(11,8 Prozent) wurden Fallreflexionen auch mit 
externen Expert*innen durchgeführt. Bei den Fäl-
len ohne Fallreflexion im Gesamtteam reichte die 
Reflexion der beiden zuständigen Berater*innen 
aus oder es handelte sich größtenteils um solche 
mit einem einmaligen Telefonkontakt. 

3. Frau Werner und das Warten hat ein Ende21

Im Mittelpunkt des folgenden Falls steht Frau 
Werner, die Pflegemutter eines 4-jährigen Mäd-
chens. Sie wandte sich an die BBO Jugendhilfe 
aufgrund einer Auseinandersetzung mit dem 
Jugendamt im Kontext der Leistungsgewährung. 
Der Fall gehört zu den Beratungsanfragen durch 
Pflegepersonen, die im Untersuchungszeitraum 

etwa 10 Prozent aller Beratungsfälle ausmach-
ten. Das folgende Fallbeispiel steht auch exem-
plarisch für kürzere Beratungsprozesse durch die 
BBO Jugendhilfe. Sie bestand aus einer recht-
lichen Beratung sowie der Vermittlung an eine 
geeignete Unterstützungs- bzw. Beschwerde-
möglichkeit. 

3.1. Beratungszeitraum, Beratungsbeteiligte und Beratungsthema

Die Beratung von Frau Werner erfolgte im 
Januar 2016 und erstreckte sich nur über wenige 
Wochen. Im Mittelpunkt standen die fehlende 
formelle Anerkennung von Frau Werner als Pfle-
gemutter für Sarah und die Nichterstattung der 
finanziellen Leistung für die Pflegschaft. 

Anlass der telefonischen Kontaktaufnahme: 
Bei der Klientin handelte es sich um eine 29-jäh-
rige Diplompädagogin, die sich bereits seit eini-

gen Jahren ehrenamtlich als Patin für Kinder 
engagierte. In dieser Tätigkeit übernahm die Kli-
entin im Frühjahr 2011 die Betreuung der damals 
drei Monate alten Sarah. Diese Betreuung erfolgte 
bis März 2015 etwa einmal in der Woche. Zu die-
sem Zeitpunkt war die Kindsmutter, die unter psy-
chischen Problemen litt, in eine akute Krise mit 
Drogenmissbrauch geraten und bat Frau Werner, 
die Betreuung der inzwischen 4-jährigen Sarah 
ganztags zu übernehmen. 
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Frau Werner: Also ich arbeite in einem ehrenamtlichen Projekt und hab‘ ein kleines 
Mädchen betreut, einmal die Woche. Und letztes Jahr kam es zu einer Krisensituation, 
da die Mutter psychisch krank ist; und die hat mich gebeten, die Kleine von einem 
auf den anderen Tag quasi bei mir aufzunehmen, weil sie sich nicht mehr kümmern 
 konnte. Das hab‘ ich auch getan …
I: Gab’s da keine anderen Verwandten, keinen Vater oder …?
Frau Werner: Es gibt da kein gutes Netzwerk. Der Vater hatte zu dem Zeitpunkt gar 
keine Rolle gespielt. Sie [die Kindsmutter] hat selber eine sehr schwere Biografie. Also 
da hätte das Kind nicht bleiben können. Bei mir war es für Sarah fast eine optimale 
Situation, weil sie mein Umfeld kennt und wir uns schon so lange kennen. 

Die Klientin stimmte zu, die Betreuung 2015 
ab sofort übergangsweise in Vollzeitpflege zu 
übernehmen. Dies wurde in einem Hilfeplan-
gespräch im April 2015 auch offiziell so doku-
mentiert. Danach sollte Sarah circa ein halbes 
Jahr bei Frau Werner bleiben, bis die Mutter 
eine Therapie beendet hatte. Die notwendigen 
Rahmenbedingungen, wie die Einleitung eines 
Anerkennungsverfahrens als Pflegemutter, eine 
Eingangsschulung und die finanzielle Leistung 
für die Pflegschaft sollten vom Jugendamt ein-
geleitet werden. Die weitere Bearbeitung seitens 
des Jugendamts verlief jedoch schleppend. Erst 
im August 2015, vier Monate später, wurde vom 
Jugendamt eine konkrete Anfrage an den Pfle-
gekinderdienst gestellt. Dies erfuhr Frau Wer-
ner jedoch erst später, denn Nachfragen von 
Frau Werner wurden wegen einer akuten Über-
lastung des Jugendamts nicht bearbeitet. Auch 
nach Monaten der Betreuung blieb die finanzielle 
und rechtliche Situation weiterhin ungeklärt. Die 
Pflegemutter handelte nach wie vor in finanziel-
ler Vorleistung und mit Wissen des Jugendamts. 
Selbst nachdem endlich im Dezember 2015 das 

Anerkennungsverfahren als Pflegmutter erfolgt 
war und eine weitere Hilfeplankonferenz zu Sarah 
stattfand, erfolgten weder die Übersendung des 
Pflegevertrages noch Pflegegeldzahlungen. Und 
erneut reagierte das Jugendamt nicht auf Nach-
fragen.

„Und dann ist wieder nichts passiert. Anfang des 
Jahres 2016 war wieder Stillstand, da war wieder 
niemand zu erreichen, weder telefonisch noch 
per Mail [wurde die Fortsetzung des Pflegever
hältnisses] vereinbart. Und dann hab‘ ich einen 
ziemlich alarmierenden Bericht geschrieben 
über die Entwicklung von Sarah, wenn es um das 
Thema Rückführung gehen soll, dass dann eben 
auch, ja, schnell eine Entscheidung getroffen 
werden muss … und auch darauf kam keine Re
aktion.“ (Frau Werner)

Dies war für Frau Werner der Auslöser sich an die 
BBO Jugendhilfe zu wenden. Sie erfuhr von einer 
Arbeitskollegin von einer hilfreichen Beratung 
durch die Ombudsstelle Jugendhilfe in einem 
anderen Fall und nahm daraufhin Kontakt auf. 

I: Warum haben Sie so lange gewartet? Haben Sie nicht gewusst, wo Sie sich hinwen
den sollen?
Frau Werner: Ja, also ich glaub‘, das ist so ein bisschen berufsbedingt, also ich bin ja 
auch vor einer Weile eben in diesem Sektor tätig gewesen, sag‘ ich jetzt mal, und weiß 
auch, wie es funktioniert (…) und was vielleicht auch so für Fehler existieren und … Im 
Jugendamt sitzen ja letztendlich auch Kollegen von mir, das war jetzt speziell auch 
ein Jugendamt, mit dem ich eben auch beruflich zu tun habe, das heißt, dass das auch 
kollidiert, und deswegen war ich sehr lange sehr nachsichtig und hab‘ da eben Geduld 
gehabt. Und eigentlich ist das eher so meine Art und Weise, das immer erst mal, ja, so 
unter vier Augen zu klären, wenn es möglich ist, oder eben dort vor Ort. Ja, und deswe
gen hab‘ ich da fast ein Jahr gewartet, bis ich mir dann von außen Hilfe gesucht hab‘. 

Die Klientin erhoffte sich durch die Einbeziehung der BBO Jugendhilfe nun endlich eine zügigere Bear-
beitung durch das Jugendamt

3.2. Verlauf der Beratung 

Die Pflegemutter meldete sich telefonisch bei der 
BBO Jugendhilfe und hinterließ eine Nachricht auf 
dem Anrufbeantworter.
 
„Ich habe angerufen und auf den AB gesprochen 
und hab‘ relativ zeitnah [am selben Tag] einen 
Rückruf bekommen und hab‘ dann am Telefon 
schon ganz viele Daten berichten können; und 
dann habe ich eine Ansprechpartnerin bekom
men und ich glaube, eine Woche später schon 
einen Termin. Und dann fand der eben direkt bei 
der BBO Jugendhilfe statt. Und da gab’s dann 
schon die entsprechende Beratung, die ich ge
braucht habe.“ (Frau Werner)

Der gesamte bisherige Fallverlauf wurde zuerst 
chronologisch rekonstruiert und der bisherige 
Schriftverkehr der Klientin mit dem Jugend-
amt gesichtet. In diesem, etwa 90-minütigen, 
Gespräch mit zwei Mitarbeiter*innen der BBO 
Jugendhilfe wurde die Klientin zunächst über 
ihre rechtliche Situation aufgeklärt. Es stellte sich 
heraus, dass die Beantragung der Vollzeitpflege 
und auch die Schreiben zur Kostenübernahme 
von Frau Werner als Pflegemutter formuliert und 
unterzeichnet waren, aber nicht von der sorge-
berechtigten Kindsmutter. Anschließend wurden 
die Eckpunkte für den Antrag auf Kostenüber-
nahme an das Jugendamt so skizziert, dass die 
Klientin die notwendigen Schritte selbststän-
dig, gemeinsam mit der Kindsmutter, umsetzten 
konnte. Diese waren: 

1) die Formulierung eines rechtmäßigen Antrags 
auf Kostenübernahme durch die sorgeberech-
tigte Kindsmutter, 

2) die Setzung einer Bearbeitungsfrist gegen-
über dem Jugendamt, 

3) die Ankündigung eines juristischen Vorgehens 
bei Nichteinhaltung der Frist.

Weiterer Beratungsverlauf: 
Frau Werner und die Kindsmutter verfassten den 
Antrag auf Kostenübernahme im Anschluss an die 

Beratung selbstständig. Die finale Version wurde 
nach Durchsicht durch die BBO Jugendhilfe von 
der Kindsmutter an das Jugendamt versandt. Die 
darin genannte Frist verstrich ohne Reaktion des 
Jugendamts. An diesem Punkt der Beratung emp-
fahl die Mitarbeiterin der BBO Jugendhilfe der 
Pflegemutter, sich vor einer juristischen Klärung, 
die ausschließlich mit der erkrankten Kindesmut-
ter hätte geführt werden müssen, an die zustän-
dige Stadträtin zu wenden, weil die Beschreitung 
des Rechtswegs erfahrungsgemäß zu weiteren 
längerfristigen Verzögerungen und zu einer wei-
teren Belastung der Kindesmutter geführt hätte. 

„Deswegen haben wir der Pflegemutter einen 
ganz anderen Weg geraten, wir haben gesagt, 
es wird die Jugendstadträtin dieses Bezirks 
nicht erfreuen zu hören, dass nach fast einem 
Jahr immer noch keine Entscheidung in so einer 
Angelegenheit getroffen wurde. Gehen Sie in die 
offene Sprechstunde der Jugendstadträtin. Die 
Jugendstadträte oder überhaupt alle Stadträte 
in der Stadt haben in der Regel alle vier Wochen 
eine offene Bürgersprechstunde. Und das hat 
sie [Frau Werner] dann gemacht. Und das hat 
gewirkt.“ (BBO-Jugendhilfe-Mitarbeiterin)

Frau Werner suchte die Stadträtin im Rahmen 
einer Bürgersprechstunde auf. Im Gespräch bat 
die Stadträtin aus Sicht der Klientin lediglich um 
Verständnis für die Zeitverzögerung seitens des 
Jugendamtes, sodass Frau Werner nicht den Ein-
druck gewann, dass sie mit diesem Gespräch 
etwas erreicht hätte. Kurz danach meldete sich 
allerdings die Regionalleitung des Jugendamts 
mit einer Entschuldigung und der Ankündigung 
einer umgehenden Antragsbewilligung. Diese 
erging tatsächlich in den nächsten Tagen. Alle 
bisherigen und zukünftigen Kosten wurden 
schließlich übernommen. Etwa einen Monat spä-
ter folgte ein weiteres Entschuldigungsschrei-
ben der Personalleitung. Gleichzeitig wechselte 
die zuständige Sachbearbeiterin. Bei der neuen 
Sachbearbeiterin fühlte sich Frau Werner besser 
aufgehoben.
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3.3. Retrospektive Bewertung des Falls – Bewertung durch die 
Beteiligten 

Bewertung des Falls durch die Klientin
Die Klientin fühlte sich fachlich sehr gut und kom-
petent beraten und emotional entlastet.

 

Frau Werner: Das war nur eine kurze Beratung … Und dann hab’ ich das gemacht, und 
dann hat’s funktioniert.
I: Was haben Sie besonders positiv empfunden?
Frau Werner: Also erst mal eben, dass das alles so schnell ging, das ist der Wahnsinn, 
weil es hat sich [vorher] wirklich ein Jahr irgendwie hinausgezögert, und dann ging 
das alles innerhalb von vier Wochen oder so. Damit hätte ich niemals gerechnet. (…) 
Das war total entlastend. (…) Und ich hab’ halt gleich gemerkt, dass ich hier fachlich 
total gut aufgehoben bin, also, dass die Leute da sofort Ahnung von hatten. 

Frau Werner wurde nach eigenen Aussagen 
durch diese Erfahrung für die Bedeutung eines 
professionellen Beschwerdemanagements sen-
sibilisiert, auch in Bezug auf ihre berufliche Tätig-
keit. Die Klientin äußerte außerdem den Wunsch, 

sich beruflich umorientieren zu wollen, da sie 
sehr enttäuscht war von dem „System“, in dem 
ein derartiger Missstand überhaupt auftreten 
konnte.

„Und es ist halt auch was, was ich so für mich aus dem Jahr gelernt habe. Also ich 
möchte in dem System nicht mehr arbeiten, weil es da so große Hierarchien auch 
gibt, und da muss man ganz ehrlich sagen, die Leute, die da im Jugendamt sitzen, die 
haben die gleiche Ausbildung wie ich. Das sind letztendlich die Entscheidungsträger, 
und das ärgert mich manchmal auch. Also es gibt viele, die dann großes Vertrauen 
zu unserer Arbeit haben und da eben auch unseren Empfindungen nachgehen, das 
wertschätzen, die Berichte auch lesen; aber es gibt auch welche, die sich nicht auf ein 
Hilfeplangespräch vorbereiten, keine Berichte lesen, keine Kostenübernahme fertig
machen … Also ich weiß, dass es schwierig ist, in dem System zu arbeiten, aber mein 
Verständnis ist halt auch irgendwie, dann muss man einen anderen Job machen.“ 
(Frau Werner)

Hinsichtlich der Beratung der BBO Jugendhilfe 
hatte die Klientin, auch auf mehrere Nachfragen 
hin, keine kritischen Anmerkungen oder Verbes-
serungsvorschläge.

I: Gibt’s irgendetwas, was die BBO Jugendhilfe 
hätte noch anders machen können? Oder wo Sie 
eine Anregung haben, die die Arbeit weiterent
wickeln könnte?
Frau Werner: Ich weiß jetzt nicht so richtig, 
was … Nee. Mm. Nee. Also eigentlich gibt‘ echt 
nichts, wo ich jetzt sagen würde [das könnte 
man verbessern]. 

Bewertung des Falls durch die BBO
Die Fallanalyse der BBO Jugendhilfe ergab, dass 
primär drei Faktoren zusammenwirkten, warum 
es zu dem geschilderten Missstand kommen 
konnte: (1) Die Pflegemutter und die Kindsmutter 
lebten in verschiedenen Bezirken, was Zuständig-
keitsunklarheiten beim Jugendamt hervorrief. (2) 
Die zuständige Fachkraft hatte in einem Antrag 
zunächst einen falschen Paragraphen angege-
ben, und die internen Korrekturabläufe hatten zu 
der außerordentlichen Verschleppung des Ver-
fahrens beigetragen. (3) Pflegemutter und Kinds-
mutter waren sich der rechtlichen Verhältnisse 
bei der Vollzeitpflege nicht bewusst. Am Ende 
zeigte sich ein für die Klientin ausgesprochen 
günstiger Verlauf: Die Kosten wurden rückwir-
kend erstattet. 

Was zeigt der Fall? 
Das Fallbeispiel macht zweierlei deutlich; zum 
einen, dass vermeintlich einfaches rechtliches 
Wissen für Klient*innen von existentieller Bedeu-
tung sein kann: Wer ist eigentlich berechtigt, 
Anträge zu stellen? Obwohl die Klientin aufgrund 
ihrer beruflichen Situation Detailkenntnisse zur 
Kinder- und Jugendhilfe hatte und auch über 
Kontakte zum Jugendamt verfügte, stand sie der 
Situation relativ hilflos gegenüber. 

Zum anderen ist bemerkenswert, dass ein ekla-
tanter und langfristiger Missstand durch eine 

„geschickte Intervention“ innerhalb kürzester 
Zeit behoben werden konnte. Daran wird deut-
lich, dass die Arbeit der BBO Jugendhilfe sich 
nicht auf die Aufklärung über Rechte und Pflich-
ten beschränkt. Sie benötigt ein umfangreiches 
Erfahrungswissen über Fallverläufe und (fach-)
politische Zuständigkeiten. Die pragmatische 
Idee, einen „politischen“  Beschwerdeweg zu 
beschreiten und kein – vermutlich langwieriges 
– rechtliches Verfahren einzuleiten, führte hier zu 
einer schnellen positiven Wendung.

Wo lagen die Schwerpunkte der Beratung durch die BBO Jugendhilfe?
Die in der Datenbank (ab 2016) erfassten Unter-
stützungsleistungen zeigen sowohl das Spekt-
rum der Tätigkeiten als auch ihre Schwerpunkt-
setzung auf. 

So erfolgte die Vermittlung von Wissen zu den 
rechtlichen und organisatorischen Hintergrün
den der Jugendhilfe in nahezu allen Fällen, wäh-
rend es rein rechtliche Information ohne wei-
tere Unterstützungsangebote nur in drei Fällen 
gab. Eine Unterstützung bei der Formulierung 
einer Klagebegründung bzw. Unterstützung bei 
der Klage und/oder Vermittlung eines Anwalts 
war nur zweimal Gegenstand von Beratung und 
Begleitung der BBO Jugendhilfe. Dies ist insofern 
bemerkenswert, weil sich viele der vorab gegen-
über der BBO Jugendhilfe geäußerten Bedenken 
in diese Richtung bewegten – die Befürchtung 
einer Klagewelle gegen die Jugendhilfe. Das Qua-
litätskriterium, dass die außergerichtliche Ver-
mittlung stets Vorrang vor gerichtlichen Schrit-
ten hat, findet in der praktischen Arbeit nach-

weislich seine Anwendung. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Hilfen ist es, den 
Betroffenen zu ermöglichen, ihre Anliegen selbst
ständig zu formulieren (54,5 Prozent). Darin 
drückt sich die Haltung der BBO Jugendhilfe aus, 
dass die Klient*innen vor allem darin unterstützt 
werden, sich aktiv um ihre Anliegen zu kümmern 
und diese so weit wie möglich auch selbstständig 
vor den Institutionen vertreten zu können. Statt 
weiterer Ohnmachtserfahrungen geht es darum, 
die Ratsuchenden wieder zu selbstbestimmtem 
Handeln zu ermutigen. 

Eine stellvertretende Artikulation gegenüber 
dem Jugendamt bzw. einem freien Träger über-
nahmen die Mitarbeiter*innen der BBO Jugend-
hilfe folglich eher seltener (14 Prozent). Fälle in 
denen eine persönliche Begleitung der Betrof-
fenen zum Jugendamt/freien Träger den Schwer-
punkt der Tätigkeit der BBO Jugendhilfe bildete, 
gab es in 15 Prozent der Fälle.
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4. Frau Müller beschwert sich – Komplexleistung BBO 
Jugendhilfe22

22 Die Interviews wurden Ende 2016 bis Anfang 2017 geführt und somit bis knapp nach Ende des Beratungsprozesses. In 
der Logik der Fallanalysen gehört dieser Fall zur Gruppe C (Vermittlungsprozess).

23 Bei diesem sehr komplexen Fall ist es wichtig, die Vorgeschichte ausführlicher darzustellen.

Das folgende Fallbeispiel betrifft eine Fallbe-
ratung, die sich über einen Zeitraum von über 
einem Jahr erstreckte. In diesem Fall hat sich die 
soziale Mutter Frau Müller des damals 17-jährigen 
Jürgen an die BBO Jugendhilfe gewandt. In den 
Beratungsprozess war auch der Jugendliche ein-
bezogen. Die Beteiligung von Kindern/Jugendli-

chen, die in das Beratungsanliegen involviert sind 
und altersentsprechend entscheidungsreif sind, 
ist Standard der BBO Jugendhilfe. Gespräche 
werden in Anwesenheit der Kinder/Jugendlichen 
geführt. 

4.1. Beratungszeitraum, Beratungsbeteiligte und Beratungsthema

Die Beratung von Frau Müller und ihrem „sozia-
len“ Sohn Jürgen begann Mitte August 2015. 
Der aktive Beratungszeitraum erstreckte sich 
ab da bis Ende September 2016. Im Mittelpunkt 
des Beratungsprozesses stand einerseits eine 
Beschwerde mit gravierenden Vorwürfen des 
Jugendlichen und seiner sozialen Mutter gegen-
über der stationären Einrichtung, in der Jürgen 
zuletzt untergebracht war. Andererseits gab 
es einen Konflikt zwischen dem jungen Heran-
wachsenden und seiner Vormundin sowie der 
fallzuständigen Sozialarbeiterin über die weitere 
Jugendhilfemaßnahme. Beteiligte am Beratungs-

prozess waren neben Frau Müller und Jürgen 
eine Reihe weiterer Personen: die Vormundin, die 
fallzuständige Sozialarbeiterin, der Koordinator 
für stationäre Unterbringungen, die Regional-
leitung und weitere Mitarbeiter*innen des örtli-
chen Jugendamtes, die zuständige überörtliche 
Einrichtungsaufsicht der Einrichtung, in der Jür-
gen zuletzt untergebracht war, ein Jugendge-
richtshelfer, ein Sozialarbeiter einer ambulanten 
Jugendberufshilfemaßnahme sowie die Mitarbei-
ter*innen der BBO Jugendhilfe.

4.2. Vorgeschichte23

a) Unterbringung in einer Erziehungsstelle

Aus Sicht von Frau Müller: 
Jürgen kam mit zweieinhalb Jahren zusammen 
mit seiner zwei Jahre älteren Schwester in die 
Betreuung von Frau Müller, nachdem beide auf-
grund eines Gerichtsbeschlusses zuvor schon 
ein Jahr in einem Kinderheim gelebt hatten. Bei 
diesem Kinderheim hatte Frau Müller, die vor-
her als katholische Religionspädagogin gearbei-
tet hatte, eine Erziehungsstelle und betreute 
die beiden Kinder in ihrer eigenen Wohnung als 
„Außenwohngruppe“. Laut Frau Müller hat Jür-
gens alkoholkranke Mutter insgesamt zwölf Kin-
der geboren. Zuletzt seien bei der Kindesmutter 
noch sechs Kinder gewesen, die alle Verhaltens-
auffälligkeiten gezeigt hätten. Jürgen und seine 
Schwester seien die beiden Kleinsten gewesen. 
Sie hätten die schwierigste Zeit mitbekommen, in

 der die Mutter „völlig in der Alkoholsucht“ gewe-
sen sei. Aus den Interviews wird ersichtlich, dass 
kein Kontakt mehr zur leiblichen Mutter sowie 
zum leiblichen Vater besteht.

Rückblickend stellt Frau Müller über ihre Betreu-
ungsaufgabe kritisch fest:

„Im Nachhinein muss ich sagen, dass das Kinder
heim mir solche schwersttraumatisierten Kinder 
als alleinstehende Person anvertraut hatte, das 
fand ich schon ein bisschen den Hammer, weil 
ich war also wirklich herausgefordert bis zum 
Gehtnichtmehr und … Sie hatten massive Auto
agressionen, also die waren einfach sehr stark 
verhaltensauffällig.“ (Frau Müller)

In dieser Betreuungsform lebte Jürgen dann 
zwölf Jahre, bis er 14 Jahre alt war. Seine Schwes-
ter wurde ein Jahr kürzer als er von Frau Müller 
betreut. Beide zeigten immer wieder Verhaltens-
auffälligkeiten, und es kam bei beiden zu proble-
matischen Entwicklungen mit delinquentem Ver-
halten. In der Folge wurde bei beiden ein Wechsel 
der Jugendhilfemaßnahmen durchgeführt.

Aus Sicht des zuständigen Koordinators für 
stationäre Unterbringungen: 
Zu dieser Entwicklung stellt der Koordinator fest, 
dass „man“ nicht gut erkannt und angesprochen 
habe, dass bei dem Träger, bei dem die Kinder 
viele Jahre betreut wurden, nicht wahrgenom-
men worden sei, dass die „innenwohnende“ 
Fachkraft Frau Müller an eine Grenze gekommen 
sei. So sei der Fall, erst als sie gar nicht mehr mit 

„diesem pubertierenden Jugendlichen konnte, 
noch mal aufgeploppt“. Weiter führt er aus, dass 
er sich „da schon eine neutrale Ombudsstelle 
gewünscht hätte, die man in den Fall involvieren 
hätte können, um zu überprüfen, ob jeder seine 
Aufgabe mache.“ Inhaltlich haben die Konflikte 
ein Ausmaß angenommen, wo es ganz schwer 
gewesen sei, das „Sicherheitskorsett“ der Erzie-
hungsstelle mit ergänzenden Leistungen auf-
rechtzuerhalten. Vor dem Hintergrund, dass bei 
ihnen immer wieder junge Menschen delinquent 
geworden und abgehauen seien, sei es dann nur 
noch um die Frage der passenden Hilfsangebote 
gegangen. Hierbei sei man auf den Wunsch von 
Jürgen und der Erziehungsstelle eingegangen, 
eine Unterbringung in der Nähe zu finden, damit 
er die Beziehung zu Frau Müller aufrechterhalten 
habe können.

b) Erster Wechsel in eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung (Wohngruppe)

Aus Sicht der sozialen Mutter: 
Frau Müller berichtet hierzu, dass Jürgen in eine 
Wohngruppe ganz in ihrer Nähe gekommen sei 
und sie sich ganz oft gesehen hätten. Jedoch sei 
Jürgen dort nur ein dreiviertel Jahr gewesen, da 
es weiter massive Probleme in der Schule und 
Schwierigkeiten mit der Polizei wegen Diebstahls 
gegeben habe. 

Aus Sicht des Koordinators: 
Jürgen konnte in der Wohngruppe nicht „ando-
cken“, und es sei zudem nicht gelungen, eine 
Arbeitsbeziehung mit Frau Müller herzustellen. 
Ebenso habe es in der Einrichtung eine hohe 
Fluktuation der Mitarbeiter*innen gegeben, 

ebenso wie im Jugendamt die Zuständigkeit für 
die Hilfen gewechselt hätten. Unter Einbezug der 
Fachkräfte kam man dann zu dem Ergebnis, dass 
Jürgen eine Spezialeinrichtung benötige.

„Auch hier wäre die Ombudsstelle gut gewe
sen, die jetzt – ich verbinde das jetzt mal so –, 
ich mein‘, auch mit dem anderen Träger, der jetzt 
für den Jungen zuständig gewesen ist, noch mal 
hätte kucken können von außen: Was läuft da 
eigentlich schräg, ja? Warum gelingt es diesem 
Team nicht, den Jungen anzudocken oder eben 
ein Arbeitsbündnis zwischen den Personen hin
zukriegen.“ (Koordinator Jugendamt)

c) Zweiter Wechsel in eine Einrichtung außerhalb Berlins

Aus Sicht des Koordinators: 
Vor dem Hintergrund der Schulschwierigkeiten 
sei bei der Suche nach einem für Jürgen geeig-
neten Träger nach einer Einrichtung in ländlicher 
Umgebung mit mehr sozialer Kontrolle gesucht 
worden. Hierfür seien zwanzig Anfragen gemacht 
worden, bis ein aufnahme-bereiter Träger gefun-
den worden sei. Während man früher mehr Zeit 
gehabt habe, um auch die Einrichtungen zu 
besichtigen, gehe dies gar nicht mehr. Also habe 
man nur das Rahmenkonzept gehabt, und das 
sei „erst mal super“ gewesen. Auf gelegentliche 
Nachfragen bei der Vormundin seien keine Pro-
bleme berichtet worden. Im weiteren Verlauf der 

Hilfe kam es erneut zu einem Wechsel bei der 
zuständigen Sozialarbeiterin des Jugendamtes. 
Irgendwann ca. 2014 sei er dann angefragt wor-
den, ob er zum Hilfeplangespräch mitkomme, da 
es massive Probleme gebe. Im Gespräch sei auch 
der Geschäftsführer des Trägers dabei gewesen, 
dessen Haltung er als „knallhart“ empfunden habe. 
Es sei jedoch nicht um Beschwerden gegangen, 
sondern um die Zielplanung und ergänzende Leis-
tungen. Bei dem Hilfeplangespräch sei auch Frau 
Müller dabei gewesen, deren Rolle er nicht richtig 
einordnen habe können und die er im Nachhinein 
nicht richtig wahrgenommen habe.
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I: Also sie [Frau Müller] hat da noch nicht so viel gesagt, oder ? Oder sich nicht ein
gemischt?
Koordinator Jugendamt: Ja, sie hat immer gesagt, na ja mit dem Träger, und das ist 
alles … Aber bei ihr waren ja alle Träger irgendwie nicht in Ordnung. Sie hat dann – weil 
sie so wenig differenziert hat, hat man so das, was vielleicht jetzt so im Nachhinein 
als, ja, wichtige Informationen gewesen wären, die hat man so nicht gewertet.
I: Also, die sind untergegangen? 
Koordinator Jugendamt: Ja, untergegangen. Ja.

24 Vorher sei vereinbart gewesen, dass Jürgen nach dem Hilfeplangespräch zusammen mit der Sozialpädagogin der Ein-
richtung Frau Müller zu Hause besucht.

25 Zum Beispiel seinen bei Regelverstößen (langfristige) Besuchs- und Telefonverbote ausgesprochen worden, habe es 
Geldstrafen gegeben, seien die Jugendlichen von der Einrichtung angezeigt worden oder habe es bei mangelnder 
 Arbeitsleistung kein warmes Essen gegeben.

Aus Sicht der sozialen Mutter: 
In Folge der Probleme in der Wohngruppe sei ein 
Clearingverfahren durch den kinder- und jugend-
psychiatrischen Dienst durchgeführt worden, bei 
dem eine Unterbringung in einer therapeutischen 
Wohngruppe als notwendig angesehen wurde. 
Jürgen sei dann im „Hauruckverfahren“ innerhalb 
von zwei oder drei Tagen ohne Beteiligung und 
gegen seinen Willen in eine andere Einrichtung 
verlegt worden. Laut Frau Müller wäre seine bis-
herige Einrichtung weiter bereit gewesen, Jür-
gen zu betreuen. Der Einrichtungsleiter habe ihr 
gesagt, dass die Einrichtung die Art und Weise 
der Verlegung ohne vorherige Vorbereitung, ohne 
Vorgespräche in der neuen Einrichtung und ohne 
ein persönliches Gespräch mit Frau Müller als Jür-
gens Vertrauensperson, nicht gut finde. Laut Frau 
Müller habe es in der neuen Einrichtung in den 
ersten sechs Wochen ein Telefonverbot gege-
ben. Nach den ersten Telefonaten und Besuchen 
habe sie dann den Eindruck gewonnen, dass die 
Leute dort „sehr speziell“ seien und es sich eher 
um ein „Arbeits- und Straflager“ für Jugendliche 
handele. Nach ihrem zweiten oder dritten Besuch 
habe sie sich beim Jugendamt über diese Ein-
richtung beschwert, da bei den Telefonaten die 
notwendige Privatheit nicht gewahrt wurde und 
sie den Eindruck hatte, dass mitgehört und teil-
weise auch schriftliche Aufzeichnungen gemacht 
wurden, ohne dass sie vorher informiert wurde 
oder ihr eine Begründung für diese Maßnahme 
gegeben wurde. 

Sie habe bei einem Besuch in der Einrichtung 
auch einen Vorfall mitbekommen, wie ein zwölf-
jähriger Bewohner von einem Erzieher an den 
Haaren „rumgezerrt“ wurde, und habe dagegen 
protestiert. Dies habe sie der Vormundin von Jür-

gens Schwester erzählt, da sie zu dieser mehr 
Vertrauen gehabt hätte als zur Vormundin von 
Jürgen. Gleichzeitig habe sich die Einrichtung 
über ihre Einmischung bei diesem Vorfall beim 
Jugendamt beschwert. Am Tag des folgenden 
Hilfeplangesprächs sei sie kurzfristig gefragt 
worden, ob sie doch kommen24 könne, da dies 
wegen der Besuchskontakte wichtig wäre. Die 
Stimmung im Gespräch sei sehr aggressiv und 
gereizt gewesen. 

Im Weiteren schilderte Frau Müller im Interview 
massive Beschwerden gegen die Einrichtung, die 
sich u. a. gegen die herrschende Droh- und Straf-
pädagogik25, gegen die hygienischen Zustände, 
gegen mangelnde Bildungs- und Freizeitange-
bote, gegen Gewaltanwendung durch die Erzie-
her*innen richteten. Ebenso sprach sie die Gewalt 
unter den Jugendlichen an, die auch sexualisierte 
Gewalt beinhaltete. Aus Frau Müllers Ausführun-
gen wurde deutlich, dass sie die wichtigste Ver-
trauensperson für Jürgen in dieser Zeit war und 
weder seine noch ihre Beschwerden von der Vor-
mundin und den jeweiligen Fallzuständigen des 
Jugendamtes beachtet wurden.

Im Frühjahr 2014 sei Jürgen dann mit einem ande-
ren Jugendlichen aus der Einrichtung geflüchtet 
und alleine bei ihr vor der Tür gestanden. Frau 
Müller habe daraufhin die Vormundin angerufen. 
Sie habe ihr Jürgens Beschwerden mitteilen wol-
len, jedoch sei diese gar nicht darauf eingegan-
gen und habe nur gesagt, dass er sofort zurück 
müsse. Vor dem Hintergrund, dass Jürgen zu die-
sem Zeitpunkt noch eine Gerichtsauflage für den 
Einrichtungsaufenthalt hatte, habe sie ihn wieder 
in die Einrichtung gebracht. Im weiteren Verlauf 
sei Jürgen dann mehrmals mit anderen Jugend-

lichen zusammen auch nach Berlin abgehauen. 
In Berlin habe es dann 2014 eine weitere Hilfe-
konferenz gegeben, bei der Jürgen angedroht 
wurde, dass er per Gericht in die Psychiatrie oder 
ins Gefängnis müsse, wenn er nicht in die Einrich-
tung zurückkomme.

Jürgen habe zu jener Zeit trotz Handyverbot ein 
Handy in die Einrichtung geschmuggelt, damit 
er heimlich mit Frau Müller telefonieren konnte. 
Bei einem Telefonat im Frühsommer 2015 habe 
er Frau Müller erzählt, dass er jetzt auf einer Prit-
sche über der Waschmaschine im Außenflur des 
Verselbständigungsbereichs, der sich zwischen 
zwei Häusern befand, schlafen müsse. Da Jür-
gen Fotos von den verschimmelten Stellen und 
seinem Schlaflager gemacht hatte, habe sie ihm 
gesagt, dass er ihr alles schicken26 und aufpas-
sen solle, dass nichts verloren gehe, da sie vor-
hatte, sich gemeinsam mit ihm zu beschweren. 
Nachdem er ihr das Bild geschickt habe, habe sie 
gedacht, jetzt sei Schluss, und dass er „da raus“ 
müsse.27 Im weiteren Verlauf sei er dann mit Wis-
sen von Frau Müller nach Berlin geflüchtet. In Ber-
lin habe ihn Frau Müller zuerst in den Jugendnot-
dienst gebracht. Als es dort Probleme gab, habe 
sie ihm angeboten, dass er zu ihr kommen könne.

26 Jürgen war mittlerweile in der Schule und hatte Kontakt zu einer Frau bekommen, die in der Nähe der Einrichtung wohnt, 
von der er alles an Frau Müller schicken sollte.

27 Gut sei es gewesen, dass Jürgen zwischenzeitlich eine Gerichtsverhandlung gehabt habe, in der die Auflage, dass er in 
der Einrichtung bleiben müsse, aufgehoben wurde.

28 Jürgen berichtete, dass es aus seiner Sicht nichts „Schlimmes“ gewesen sei, wiederholter Diebstahl, aber nie eine Kör-
perverletzung.

Aus Sicht des Jugendlichen: 
Im Zusammenhang mit dem Wechsel in die Ein-
richtung außerhalb Berlins berichtete Jürgen, 
dass ihm von der Vormundin und fallzuständigen 
Sozialarbeiterin des Jugendamtes gesagt wurde, 
er mache zu viel Blödsinn28 in Berlin und er würde 
etwas Strengeres brauchen. Obwohl seine vorhe-
rige Einrichtung es in Berlin auch nicht gut gefun-
den habe, dass seine Vormundin ihn dort „eis-
kalt“ rausgerissen habe, hätte ihn das Jugendamt 
in eine andere Einrichtung versetzt. Er habe dies 
auch nicht okay gefunden, sei aber einfach „Luft“ 
für die Vormundin und das Jugendamt gewesen. 
Über die neue Einrichtung sagte er, dass das 
Konzept einfach nur Müll gewesen sei, es blöde 
Regeln gegeben habe, es „scheiße und schlimm“ 
und er total unzufrieden gewesen sei. Es sei eine 
Wohngruppe nur für Jungs von zehn bis sieb-
zehn Jahren gewesen. Im Interview berichtete 
Jürgen über die schlimmen Zustände in der Ein-
richtung (siehe hierzu weiter unten) und dass er 
öfter nach Berlin geflohen sei und wie es zu sei-
ner letzten Flucht kam. Über seine Einschätzung 
seiner Beschwerdemöglichkeiten im Rahmen der 
Hilfeplanung gibt folgender Interviewabschnitt 
Auskunft:

I: Bist du eigentlich in der Zeit auch zum Jugendamt gegangen und hast das denen 
erzählt, also vorher schon irgendwann, dass du gesagt hast, in dieser Einrichtung 
 gefällt’s mir nicht mehr?
Jürgen: Na, wir hatten ja mehrere Gespräche dort mit dem Leiter von der Einrichtung …
I: Das sind die Hilfeplangespräche wahrscheinlich …
Jürgen: Ja, aber das war ein spezielles, da waren mehrere dabei von dort, und da 
konnte man halt nicht reden, weil die haben gequasselt, als wär’s im Olympiastadion 
gewesen. 
I: Das heißt, im Rahmen der Hilfeplangespräche war es dir nicht möglich …
Jürgen: Gar nicht.
I: … das zu schildern …
Jürgen: Nee, gar nicht.
I: … wie es dir in der Einrichtung geht.
Jürgen: Ja. Und das hätte auch nichts gebracht, glaub‘ ich, weil der Chef [gemeint 
ist der Einrichtungsleiter], der war da, und die Frau vom Chef war da, und – ja. Also es 
wäre sinnlos gewesen. Also, ich hab’s probiert, aber ich hätte mir den Mund fusselig 
gefaselt. Von daher hatte es keinen Sinn. 
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4.3. Verlauf der Beratung durch die BBO Jugendhilfe – Vermittlung

29 Der Träger der Feldmühle betrieb Einrichtungen im Bereich der geschlossenen Heimerziehung. Aufgrund massiver öf-
fentlicher Kritik veranlasste die damals zuständige Ministerin 2013 die Schließung der Feldmühle.

30 Der vorherige Beratungskontakt zum ombudschaftlichen Beratungsprojekt des BRJ e.V. wurde der BBO Jugendhilfe erst 
im Laufe der Beratung im Jahr 2016 bekannt.

Telefonischer Erstkontakt August 2015.
Aus Sicht der sozialen Mutter: 
Frau Müller berichtet, dass sie schon 2013 nach 
Internetrecherche im Zusammenhang mit den 
Vorfällen in der „Feldmühle“29 mit dem damals 
Zuständigen für die Beschwerdeannahme bei der 
Landesregierung Brandenburg in Potsdam Kon-
takt aufgenommen habe. Dieser habe sie darüber 
informiert, dass es in Berlin den Berliner Rechts-
hilfefonds Jugendhilfe e. V. (BRJ E.V.) gibt, an den 
sie sich mit ihrem Anliegen wenden könne. Dar-
aufhin habe sie sich mit ihren Beschwerden an 
den BRJ E.V. gewandt. Dort sei sie zwar angehört 
worden, jedoch habe man ihr zunächst nicht wei-
terhelfen können. Da Jürgen damals noch keine 
Beurlaubung von der Einrichtung gehabt habe, 

hätte sie mit ihm nicht zu einem persönlichen 
Gespräch hingehen können. Schließlich habe 
sie im Sommer 2015 noch mal recherchiert und 
„dann irgendwie“ die Telefonnummer der BBO 
Jugendhilfe herausgefunden.30

Wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich 
wird, war Jürgen zum Zeitpunkt der telefoni
schen Kontaktaufnahme von Frau Müller im 
August 2015 bei der BBO Jugendhilfe nicht mehr 
in der Einrichtung, da er sich, mittlerweile mit 
Unterstützung durch Frau Müller, weigerte, dort-
hin zurückzukehren. Im telefonischen Erstkontakt 
schilderte Frau Müller dann die Verhältnisse in 
der Einrichtung bzw. die Konfliktsituation mit der 
Einrichtung und dem Jugendamt.

Frau Müller: … und gleich am Telefon schon gemerkt, dass die Frau [Mitarbeiterin der 
BBO] da ein offenes Ohr hat und anhört und ernst nimmt, und … Das erste Telefonat 
war gleich, ich glaub‘, eine Dreiviertelstunde oder …, also sehr …, also dass sie sich 
interessiert und sich einfühlt in diese Not, ja?
I: Mhm. Also das heißt, Sie haben Ihr Problem ausführlich schildern können …
Frau Müller: Ja, genau, ja.
I: … und haben auch das Gefühl gehabt, da wird flexibel …, und auch, sie geben genug 
Raum und Zeit beim Erstkontakt.
Frau Müller: Ja. Dann haben wir zeitnah auch einen Termin bekommen, und sie wär‘ 
auch bereit gewesen, also zu uns zu kommen oder uns entgegenzufahren, was weiß 
ich, und sich bei uns zu treffen. 

Im persönlichen Beratungsgespräch, das dann 
zeitnah nach dem Erstkontakt von zwei Mitarbei-
ter*innen der BBO Jugendhilfe zusammen mit 
Frau Müller und Jürgen geführt wurde, kristalli-
sierten sich dann zwei Anliegen für den weiteren 
Beratungsprozess heraus. Frau Müller und Jürgen 
war es einerseits wichtig, ihre Beschwerde über 
die Einrichtung vorzubringen und Unterstützung 
in der Auseinandersetzung gegen die Einrich-
tung zu erhalten. Andererseits wollten sie abklä-
ren, welche mögliche Jugendhilfemaßnahme für 
Jürgen eingerichtet werden kann, nachdem er 
den Aufenthalt in der Einrichtung abgebrochen 
hatte und es große Schwierigkeiten in der Kom-
munikation mit der zuständigen Mitarbeiterin des 
Jugendamtes und der Vormundin gab.

I: … und dann seid ihr da hingegangen. Wie war 
denn dieser erste Kontakt? Wie hast du das 
 erlebt?
Jürgen: Sehr nett. Man wurde angenommen, 
also man wurde respektiert. Man durfte, ich 
durfte sprechen, wie einem das passte. Man 
kann da alles erzählen.
I: Und hast du dein Problem eben ausführlich 
schildern können …
Jürgen: Ja.
I: … so wie du es mir jetzt auch erzählt hast.
Jürgen: Ja. Ich hab‘ alles gesagt, meine Pflege
mutter hat auch alles gesagt. 

Das Beratungsteam der BBO Jugendhilfe klärte 
mit den beiden Ratsuchenden zunächst die 

Rangfolge der beiden Anliegen. Sowohl Frau Mül-
ler als auch Jürgen wollten vorrangig mit der Vor-
mundin und der Sozialarbeiterin den Konflikt über 
eine rasche weitere stationäre Unterbringung 
klären. Die Beschwerde gegenüber der Einrich-
tung war der zuständigen Sozialarbeiterin des 
Jugendamtes und der Vormundin bereits nach 
dem Abbruch der Jugendhilfemaßnahme von 
Frau Müller und Jürgen bekannt gemacht worden. 
In einem zweiten Schritt sollte die Beschwerde 
über die Einrichtung gegenüber der überörtli-
chen Einrichtungsaufsicht vorgebracht werden.

Beim ersten Themenbereich ging es dann um 
die Frage, was für andere Unterbringungsmög-
lichkeiten für Jürgen gefunden werden könnten 
und wie er weiter betreut und gefördert werden 
könne. Hierbei wurden beide über die rechtli-
chen Rahmenbedingungen informiert, dass die 
Antragstellung über die sorgeberechtigte Vor-

31 Ein möglicher Wechsel der Vormundin hätte voraussichtlich den Zeitraum von einem halben Jahr bis Frühjahr 2016 ein-
genommen. Im April 2016 würde Jürgen die Volljährigkeit erreicht haben. Somit war die Beantragung des Wechsels der 
Vormundin keine Option.

mundin stattfinden müsse. Hierbei stellte sich 
dann heraus, dass obwohl Einigkeit hinsicht-
lich der weiteren stationären Unterbringung 
herrschte, es jedoch bei den Fragen der konkre-
ten Unterbringungsform und des Förderumfan-
ges einen gravierenden Konflikt gab. Während 
Jürgen sich eine Unterbringung im betreuten 
Einzelwohnen in Berlin wünschte, wurde dies 
von seiner Vormundin und seiner fallzuständigen 
Sozialarbeiterin abgelehnt. Stattdessen forder-
ten sie von Jürgen, dass er sich an Regeln und 
Auflagen in einem Gruppensetting halten müsse. 
Daher boten sie ausschließlich eine Unterbrin-
gung in einer Heimgruppe, gegebenenfalls auch 
außerhalb von Berlin, an, was Jürgen vor dem Hin-
tergrund seiner letzten Heimerfahrungen jedoch 
kategorisch ablehnte. Aufgrund dieser Situation 
wurde von der BBO vermittelnde Unterstützung 
und die Begleitung bei den Hilfeplangesprächen 
angeboten.

Beratungsprozess zur Klärung der weiteren stationären Unterbringung
Jürgen wurde vor dem Hintergrund seines Kon-
flikts mit seiner Vormundin und seiner fallzustän-
digen Sozialarbeiterin über die unterschiedlichen 
Vorstellungen zur weiteren Unterbringung von 
der BBO Jugendhilfe unterstützt und begleitet. Es 
zeigte sich in den Hilfeplankonferenzen (Herbst 
2015 und Frühjahr 2016), bei der die BBO Jugend-
hilfe beteiligt war und Jürgen half, mit seinen Anlie-
gen Gehör zu finden, dass diese zwar registriert 
wurden, jedoch aufgrund der restriktiven Haltung 
der Vormundin der rechtliche Handlungsspiel-
raum für ihn begrenzt war.31 Dadurch hatte Jürgen 
im weiteren Verlauf auch immer wieder Phasen, in 
denen er keine Motivation mehr für die Auseinan-
dersetzung hatte und stattdessen gerne bei sei-
ner sozialen Mutter leben wollte. Dies war jedoch 
weder aus pädagogischer Sicht sinnvoll noch von 
Frau Müller (langfristig) gewünscht.

Zur gleichen Zeit erhielt Jürgen aufgrund eines 
laufenden Verfahrens bezüglich der Strafanzei-
gen aus seiner Zeit in der Einrichtung Jugend-
gerichtshilfe. Hierbei entwickelte sich ein guter 
Kontakt zwischen Jürgen und dem zuständigen 
Jugendgerichtshelfer. Darüber hinaus konnte der 
Jugendgerichtshelfer Jürgen in ein ambulantes 
Projekt der Jugendberufshilfe einbinden, in der 
er eine Einzelbetreuung erhielt, so dass Jürgen in 

dieser Zeit von zwei Sozialarbeitern betreut und 
intensiv begleitet wurde und sich hierbei gute 
pädagogische Arbeitsbeziehungen entwickelten, 
die einerseits halfen, dass Jürgen regelmäßig sei-
nen Verpflichtungen nachkam, und andererseits 
gemeinsam über seinen bisherigen Lebensweg, 
über die Hintergründe seiner Strafanzeige, über 
seine Zukunft und seinen Unterstützungsbedarf 
gesprochen wurde.

An den Hilfeplankonferenzen war, neben der BBO 
Jugendhilfe,  auch der Jugendgerichtshelfer und 
der betreuende Sozialpädagoge der Jugend-
berufshilfe beteiligt, die sich für die Beachtung 
und Einbeziehung von Jürgens Vorstellungen ein-
setzten. Jedoch blieben die Vormundin und die 
Mitarbeiterin des Jugendamtes bei ihrer Haltung 
und zeigten gegenüber Jürgen kein Entgegen-
kommen.

Allerdings veranlasste der Jugendgerichtshel-
fer zwischenzeitlich, vor dem Hintergrund des 
Jugendstrafverfahrens ein psychologisches Gut-
achten. Die Jugendamtsmitarbeiterin entschied, 
zur Beantwortung der Frage der Unterbringung 
zuerst das Ergebnis der Begutachtung abzuwar-
ten, das ca. April 2016 vorlag. Jedoch wurde von 
Seiten des Jugendamtes bei der folgenden Hilfe-
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plankonferenz den Empfehlungen des Gutach-
tens32 nicht gefolgt. Vielmehr fiel bereits vor der 
Hilfeplankonferenz nach einer Beratung im Fall-
team die Entscheidung für eine Unterbringung in 
einer Jugendwohngruppe in Berlin. Im weiteren 

32 Das Gutachten diagnostizierte einen hohen Förderungsbedarf und empfahl bei der Frage der Unterbringung, die Vor-
stellungen des Heranwachsenden zu berücksichtigen.

33 Gemeint ist die Beratung im Fallteam.

Verlauf lehnte Jürgen die vom Jugendamt vor-
geschlagenen Einrichtungen, die er in Beglei-
tung von Frau Müller und seinem Betreuer vom 
Jugendgerichtshilfeprojekt besichtigte, alle ab.

Frau Müller: Sie hat (die Beraterin der BBO Jugendhilfe) den Jürgen begleitet in Berlin, 
ja, zu den Jugendämtern.
I: Okay. Also das heißt, da ist dann die Mitarbeiterin der BBO sehr aktiv geworden und 
hat sehr viel auch übernommen.
Frau Müller: Da war ich sehr dankbar, dass sie den Jürgen zum Jugendamt begleitet 
hat, weil die haben den ja immer da so aggressiv angemacht, ja? Und die Art seiner 
Vormundin, Autorität durch Aggression auszuüben, ja? Wenn Jürgen nicht so wollte, 
ist sie laut geworden, und dann hat er sich nicht mehr getraut.
I: Und da konnte Mitarbeiterin der BBO ihn dann unterstützen, dass er seine …
Frau Müller: Ja, da war ich ihr sehr dankbar, dass die Mitarbeiterin der BBO… Jürgen 
hat ja auch einen Bewährungshelfer, und die BBO Mitarbeiterin hat sich auch gut ver
netzt. Die hat mit dem Bewährungshelfer Kontakt aufgenommen, und der fand die 
auch ganz super, ihre Tätigkeit. Und dann hat sie auch noch mit dem Sozialarbeiter, 
den der Bewährungshelfer für Jürgen vom Gericht aus eingesetzt hat, mit dem hat 
sie ja auch noch Kontakt aufgenommen…Dann sind die oft, haben sie Jürgen zu dritt 
begleitet, ja!
I: Mhm. Okay, toll.
Frau Müller: Zu zweit, also da war Jürgen, der hat eine richtige Mannschaft dann 
 hinter sich gehabt, und das war auch nötig bei diesen Zuständen beim Jugendamt. 

Während dieser ganzen Zeit haben sowohl die 
Mitarbeiterin der BBO Jugendhilfe als auch der 
Jugendgerichtshelfer und der ambulant betreu-
ende Sozialpädagoge nach einem Platz in einer 
Einrichtung/Maßnahme gesucht, die den Vor-
stellungen von Jürgen entsprach. Hierbei kam der 
Suche zugute, dass Jürgen über das Jugendamt 
seit Anfang 2016 ein Jugendhilfeprojekt zur schu-
lischen Betreuung für Schulabbrecher*innen bei 
einem großen Träger finanziert bekam. Bei die-
sem Träger gab es dann nach einiger Zeit einen 
freien Platz im betreuten Einzelwohnen. Bei einer 
Hilfeplankonferenz im Sommer 2016 kam es dann 

von Seiten der fallzuständigen Jugendamtsmit-
arbeiterin vor dem Hintergrund, dass sie den Fall 
nach ihrer eigenen Angabe im Hilfeplangespräch, 
jetzt vor ihrer anstehenden langfristigen Beurlau-
bung „abschließen“ wolle, zu der Entscheidung, 
dass Jürgen dort einziehen kann.

Einen Einblick in die Überlegungen zu diesem 
Prozess der Einrichtungsauswahl beim Jugend-
amt zeigt folgender Interviewausschnitt mit dem 
Koordinator aus dem Bereich stationäre Unter-
bringung, der auch die zugrunde liegende Kon-
fliktdynamik aus seiner Sicht verdeutlicht:

„Wir haben für ihn eine Hilfe eingeleitet, er ist ja hier – ich war in dieser Runde33 jetzt 
mit beteiligt und hab‘ mich auch noch mal erkundigt: Jetzt nach drei Monaten läuft 
das schulische Projekt– ein betreutes Einzelwohnen wollten wir ihm nicht geben. Wir 
haben eine freie Reflexion gemacht und dann gesagt, der hat einen höheren Bedarf, 
das wird er nicht schaffen, das wird … Und er wollte aber unbedingt zeigen: Ich schaff‘ 
das, Leute! Ich will ins Einzelwohnen. So. Und wir haben aber ihm angeboten eine Art 
WG, er sollte auf alle Fälle eine Hilfe bekommen, ja? nicht nur ambulant, weil wir schon 

gemerkt haben, er braucht diesen Ablöseprozess auch von Frau Müller. Und, ja, aber 
diesen Prozess sind wir mitgelaufen, das war gut. Also das ist dann – er hat alles ab
gelehnt. Er wollte, er hat das durchgeboxt in sein betreutes Einzelwohnen. Und das 
haben wir aber hochintensiv bezahlt mit zwanzig Stunden, weil er das auch gebraucht 
hat. Das hat er auch angenommen, und die erste Runde war, also die Hilfeplanung, die 
war, glaub‘ ich, vor zwei Monaten. Und die Kollegin hat gesagt, das ist richtig gut, man 
kann jetzt zur Regelbetreuung übergehen; und Jürgen lässt sich sehr gut ein. Das war 
gut.“ (Mitarbeiterin Jugendamt)

4.4. Verlauf der Beratung durch die BBO Jugendhilfe –  
Unterstützung bei der Beschwerde

34 Gemeint ist die Arbeit im Wald, der zur Einrichtung gehört, Anm. d. Verfasser

Verlauf der Beschwerde über die vorherige 
Einrichtung: 
Für Frau Müller und Jürgen war es im persön-
lichen Gespräch wichtig, ihre Beschwerden der 
BBO Jugendhilfe mitzuteilen. Im Vorfeld des 
Gesprächs hatten sie schon die Fotoaufnahmen, 

die Jürgen heimlich in der Einrichtung gemacht 
hatte, und eine ausführliche Beschreibung seiner 
Beschwerden, die Jürgen mit Unterstützung von 
Frau Müller verfasst hatte, an die BBO Jugendhilfe 
geschickt. 

Folgende Zitate stammen aus dem Beschwerdeschreiben des Jugendlichen: 

„..ich bin froh, dass ich weg bin, denn ich habe mich gefühlt, als wär‘ ich euer Sklave. 
Ich weiß nicht, warum, aber ich fand es nicht gut, dass ihr uns so unterdrückt, gede
mütigt, entrechtet und entwürdigend behandelt habt. Wir machten alles, und danach 
bekamen wir Stress, wurden angeschrien etc.. Ich fand es auch nicht okay, dass wir 
manchmal kein warmes Essen bekamen sondern Brot mit Lätta essen mussten. Ich 
durfte ein Jahr nicht zur Schule gehen, musste morgens 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr arbei
ten, auch in den Ferien. Ich war fünfzehn Jahre alt. Es gab eine Teepause von einer hal
ben Stunde und eine Mittagspause von einer Stunde. Im Winter konnten wir uns nicht 
aufwärmen und haben entsetzlich gefroren134. Wenn wir krank waren, wurde keine 
Rücksicht genommen, wir sollten trotzdem arbeiten. (...) zwei Jungs, beide elf Jahre 
alt, mussten bis 13 Uhr arbeiten; sie arbeiteten mit Axt, Motorsensen und Bello. Das ist 
doch nicht in Ordnung. Es sind Kinder. Ich hatte da sogar Selbstmordgedanken, weil 
es so krass war. Das Haus ist feucht, es bildet sich immer wieder Schimmel. Ich muss
te, auch wegen Regelverstoß, mehrere Wochen auf einer Pritsche über der Wasch
maschine im Gang schlafen. (...) Dort sind Handys verboten, und man darf lediglich 
ein einziges Mal in der Woche für fünfzehn Minuten jemand anrufen mit Lautsprecher. 
Ungestörte Telefonate gab es nicht, die Betreuer hörten immer mit. Ich konnte mich 
nirgendwo beschweren. Mit den Nachbarn durften wir nicht sprechen, es war streng 
verboten. Andere soziale Kontakte im Ort wurden auch untersagt. Das Grundstück 
durften wir nicht verlassen, es war wie in einer geschlossenen Einrichtung. Die ers
ten sechs Wochen sind Telefonate besonders verboten. Einmal durfte ich meine Mut
ter [gemeint ist Frau Müller] mehr als drei Monate nicht sehen. Ein Kumpel, 14  Jahre,  
sah seine Mutter nur zweimal innerhalb von sechzehn Monaten. (…) Und wir durften 
uns auch nicht gegenseitig auf den Zimmern besuchen. Wenn sie uns erwischten, 
mussten wir fünf Euro bezahlen. Bei Ausdrücken mussten wir auch Geld bezahlen. Ich 
hab‘ einmal eine Katze geärgert und musste dafür sechs Monate Katzenfutter kau
fen.Jeden Monat wurden mindestens zwanzig Euro vom Taschengeld abgezogen. 



„Evaluation der Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe“; Abschlussbericht IPP38 39

Ich war auch einmal im Jugendarrest in Neustrelitz. Es war viel besser als die Ein
richtungtrotz dieser Schande. Dort wurde ich gut behandelt und wollte auch deshalb 
lieber dort bleiben, aber das ging ja nicht. Ich überlegte, Straftaten zu begehen, um 
in das Gefängnis zu dürfen und die schreckliche Einrichtung loszuhaben. Die haben 
auch jede Kleinigkeit angezeigt wie zum Beispiel Cappuccino klauen aus dem Vor
ratskeller. (...) Kinder wurden zu Boden gedrückt, wenn sie ausrasteten, der Arm nach 
hinten gedreht. Die Erzieher setzten sich auf sie drauf. Manchmal hetzten sie auch 
die Großen auf sie. (...) Meine Pflegemutter hat gesehen, wie ein Bub an den Haaren 
gezerrt und mit dem Kopf Richtung Boden befördert wurde, als sie mich besuchte.“

Im Gespräch mit der BBO Jugendhilfe wurde 
auch deutlich, dass es bei den Hilfeplankonfe-
renzen während der Unterbringung keinerlei 
Beschwerdemöglichkeiten gab, da dort der Lei-
ter der Gesamteinrichtung und die Einrichtungs-
leitung immer anwesend waren und Jürgen sich 
nicht getraut hatte, etwas zu sagen, da ihm nicht 
geglaubt und er als „schlimmer Finger“ darge-
stellt wurde. Insgesamt wurde deutlich, dass Jür-
gen in der Einrichtung vielfältige Grundrechtsver-
letzungen erlebt hatte, die er mit einer Fotografie 
belegen konnte.

Aufklärung über weitere Beschwerdemög
lichkeiten und Absprache über das weitere 
Vorgehen: 
Frau Müller und Jürgen wurden im Gespräch 
informiert, dass ihre Beschwerde nicht nur an 
das örtliche Jugendamt in Berlin sondern auch 
an die Einrichtungsaufsicht des überörtlichen 
Jugendamtes des Bundeslandes, in dem sich die 
Einrichtung befand, aufgrund ihrer Schwere und 
Bedeutung gerichtet werden sollte. Nachdem 
Frau Müller und Jürgen ihre Beschwerden dort 
nicht selbst melden wollten, übernahm dies die 
BBO Jugendhilfe.

Die Beschwerde gegenüber dem örtlichen 
Jugendamt wurde von Frau Müller und Jürgen 
verschickt. In den Hilfeplankonferenzen zur Klä-
rung einer neuen geeigneten Unterbringung 
wurde von der Vormundin und der zuständigen 
Jugendamtsmitarbeiterin bestätigt, dass die 
massiven Beschwerden zur Kenntnis genommen 
wurden, aber weitere Schritte nicht für notwen-
dig erachtet werden, da sich Jürgen ja nun nicht 
mehr in dieser Einrichtung befinde. Über die Wei-
terleitung der Beschwerde an die überörtliche 
Einrichtung durch die BBO Jugendhilfe und den 
weiteren Verlauf der Beschwerde wurde das ört-
liche Jugendamt seitens der BBO Jugendhilfe 
informiert.

Weiterleitung der Beschwerde an die über
örtliche Einrichtungsaufsicht: 
Nach dem persönlichen Beratungsgespräch hat 
die BBO Jugendhilfe per E-Mail und Telefon im 
Oktober 2015 mit der Einrichtungsaufsicht des 
entsprechenden Bundeslandes, in dem sich die 
Einrichtung befindet, Kontakt aufgenommen und 
hierbei auch den Beschwerdebrief von Jürgen 
und seine Fotos weiter geleitet. Hierauf hat sich 
die zuständige Einrichtungsaufsicht im Dezem-
ber 2015 bei der BBO Jugendhilfe gemeldet und 
mitgeteilt, dass sie den Vorwürfen nachgehen. 
Zusätzlich hat die BBO die Einrichtungsaufsicht 
gebeten, Jürgen persönlich anzuhören, damit der 
Jugendliche seine Erfahrungen direkt schildern 
kann. Rechtlich besteht aktuell keine Verpflich-
tung für die Einrichtungsaufsicht, Betroffene 
anzuhören, so dass die BBO Jugendhilfe keine 
Möglichkeit hatte, dies einzufordern.

Im Januar 2016 erhielt die BBO Jugendhilfe dann 
von der Einrichtungsaufsicht die Information, 
dass eine Betriebsprüfung durchgeführt wurde 
und die Einrichtung vorübergehend mit der Auf-
lage geschlossen wurde, neues Personal ein-
zustellen und die Konzeption zu überarbeiten. 
Erneut bat die BBO, Jürgen anzuhören, damit er 
konkret erfahren kann, dass seine Beschwer-
den ernst genommen werden und er mit dem 
Vorgang abschließen kann. Dies wurde mit der 
Begründung abgelehnt, dass die Einrichtungs-
aufsicht tätig geworden sei und sie hierzu keine 
Veranlassung mehr sähen. Laut weiteren Informa-
tionen, die aus dem sozialen Netzwerk von Jür-
gen stammten, war der Neuanfang der Einrich-
tung nicht erfolgreich und die Einrichtung wurde 
geschlossen. Die Gründe, ob dies z. B. aufgrund 
mangelnder Belegung oder erneuter Vorkomm-
nisse eingetreten ist, sind der BBO Jugendhilfe 
nicht bekannt.

Weiterleitung der Beschwerde an das ört
liche Jugendamt: 
Nachdem Jürgen seine Beschwerde nicht per-
sönlich bei der zuständigen Einrichtungsaufsicht 
vorbringen konnte und diese auch nicht seitens 
der Vormundin bzw. der zuständigen Sozialarbei-
terin vertieft thematisiert wurde, erörterte die 
BBO Jugendhilfe mit Frau Müller und Jürgen, ob 
sie ihre Beschwerden bei der Leitung des ört-
lichen Jugendamtes in Berlin vortragen wollten. 
Die Idee hierbei war es, dass ihnen dies helfen 
könnte, einen besseren Abschluss für sich zu fin-
den. Nach beider Zustimmung wurde dann von 
Seiten der BBO Jugendhilfe direkt die Jugend-
amtsleitung des örtlichen Jugendamtes in Ber-
lin kontaktiert. Im weiteren Verlauf kam es dann 
Ende September 2016 zu einem Gesprächstermin 
mit der Regionalleitung mit dem von uns inter-
viewten Koordinator des Jugendamtes aus dem 
Bereich stationäre Unterbringung, mit der Mit-
arbeiterin der BBO Jugendhilfe und mit Jürgen 
sowie Frau Müller. In diesem Gespräch konnten 
Jürgen und Frau Müller dann ihre Beschwerden 
vorbringen, auch dass beide niemals alleine vom 

Jugendamt angehört worden seien und nicht 
adäquat mit ihren Beschwerden umgegangen 
worden sei. Die Mitarbeiterin der BBO Jugend-
hilfe hat dann auch angeregt, dass gegenüber 
Jürgen und Frau Müller von Seiten der Regio-
nalleitung eine Entschuldigung ausgesprochen 
wurde. Deutlich wurde in dem Gespräch auch, 
dass die Beschwerden intern niemals an die Lei-
tung weiter geleitet wurden.

I: Und um was ging’s in dem Gespräch?
Jürgen: Na, halt um XX [Name der Einrichtung].
I: Also auch immer um die Einrichtung.
Jürgen: Mhm, dass es denen leid tut, dass sie 
das nicht mitbekommen haben … Ja.
I: Wie war das für dich, das zu hören.
Jürgen: Ach, eigentlich war es für mich ganz 
schön bescheuert, weil die hätten es auch frü
her checken müssen. Und, ja, weil Jugendliche, 
die hauen ja nicht umsonst wieder nach Hause 
ab. Und wenn, ich meine nicht aus Langeweile, 
ich finde das schon komisch, aber okay. Ist so 
gelaufen, uncool. Ja. 

4.5. Retrospektive Bewertung des Falls – Bewertung durch die 
Beteiligten 

Bewertung des Falls durch die Klient*innen: 
Sowohl Frau Müller als auch Jürgen sind sehr 
zufrieden mit ihrer Beratung durch die BBO 
Jugendhilfe, und sie drücken beide aus, dass sie 

mit Hilfe der BBO Jugendhilfe erreicht haben, was 
für sie wichtig war und die BBO Jugendhilfe „ihre 
Rettung“ war.

I: Mhm. Gab’s irgendwas, was für Sie besonders hilfreich war, so wie die BBO Mitarbei
terin mit Ihnen umgegangen ist?
Frau Müller: Ja, dass sie so zuhören konnte und dass wir auch gleich uns bestätigt 
gefühlt haben in unserer inneren …
I: … Wahrnehmung auch, ja.
Frau Müller: … Wahrnehmung, dass das so nicht mit den Rechten eines Jugendlichen 
und mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist, was die Leute …
I: Mhm. Ja, das heißt, das hat Ihnen auch noch mal eine genauere Orientierung ge
geben …
Frau Müller: Ja, dass wir nicht falsch liegen und … Die ganze Zeit hat man ja uns prak
tisch gesagt, wir sind daneben, ne? Die haben ja alles gerechtfertigt mit ihrer schwie
rigen Klientel, ja? 
I: Würdest du die BBO weiterempfehlen?
Jürgen: Auf jeden Fall.
I: Und wenn ja, warum?
Jürgen: Weil man da akzeptiert wird, man kann reden, die nehmen es in die Hand, die 
helfen gut. 
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Wie aus obigen Zitaten schon ersichtlich wurde, 
haben Jürgen und Frau Müller die Beratung durch 
die BBO Jugendhilfe als Entlastung empfunden, 
da ihnen endlich jemand zugehört und hinter 
ihnen gestanden hat. Sie und ihre Beschwerden 
wurden wahr- und ernstgenommen und ihre 
Wahrnehmung der Situation bestätigt. Sie waren 
froh, dass die BBO Jugendhilfe es übernommen 

35 Frau Müller überlegte darüber hinaus noch, ob sie noch weitere Schritte gegen den Träger der Einrichtung unternehmen 
soll. Ziel dabei war es, dass auch die Haupteinrichtung geschlossen wird. Dabei ging es sowohl Jürgen als auch Frau Mül-
ler nicht nur um ihren Fall, sondern auch darum, andere Jugendliche vor gravierenden Fehlbehandlungen in der Jugend-
hilfe zu schützen. Hierfür hatten sie auch mit weiteren Jugendlichen gesprochen und zusätzliches Material gesammelt.

hat, ihre Beschwerden an die richtigen Stellen 
weiterzuleiten, so dass dies Konsequenzen für 
die Einrichtung hatte.35 Frau Müller drückt auch 
aus, wie entlastend und hilfreich es für sie war, 
dass Jürgen von der BBO Jugendhilfe bei den Hil-
feplangesprächen begleitet wurde und dann eine 
„richtige Mannschaft“ hinter sich gehabt hatte.

I: Und was leistet die BBO Jugendhilfe, was andere nicht leisten? 
Frau Müller: Ja, die nimmt auch schwierige Jugendliche ernst, ja, die nirgendwo ernst 
genommen werden aufgrund ihrer Geschichte. Da ist man einfach nur noch froh, wenn 
man irgendeinen Platz hat, wo die sein können, ja?, beim Jugendamt, egal, wie es ih
nen dort geht.
I: Also das heißt, dieser ganz Bereich, eine Einrichtung auch zu kontrollieren, ob die im 
sinnvollen pädagogischen Konzept mit den Jugendlichen arbeiten, das ist total ver
nachlässigt vom Jugendamt.
Frau Müller: Ja, das wird stark vernachlässigt, ja. Man bringt sie irgendwo unter, wo 
man denkt, ja, da kann man sie aushalten. Und wie es ihnen innerlich geht, da küm
mert sich keiner drum, ja? 

Bewertung des Falles durch den Koordinator 
für stationäre Unterbringung: 
Bei der Bewertung des Falles durch den Koordi-
nator gilt es zu berücksichtigen, dass er der BBO 
Jugendhilfe gegenüber grundsätzlich positiv 
eingestellt ist und auch an Eltern und Jugend-
liche weiterempfiehlt, wenn sich diese ausge-
liefert fühlen oder sich beschweren wollen. An 
zwei Stellen des Interviews spricht er an, dass 
er sich die Einbeziehung der BBO Jugendhilfe 
schon früher im Fall Jürgen gewünscht hätte. 
Hierbei hat er die Idee, dass die BBO als unab-
hängige Institution auch an kritischen Stellen bei 
Jugendhilfemaßnahmen beteiligt werden soll, 
wenn sich Probleme bei der bisherigen Betreu-

ungsform zeigen, und es darum geht, darüber 
nachzudenken, warum eine Maßnahme nicht 
den gewünschten Erfolg zeigt, und ob die daran 
Beteiligten (Jugendamt und Leistungsträger) die 
ihnen jeweils zugewiesenen Rollen auch ausrei-
chend erfüllen. Ebenso wird deutlich, dass er sich 
als Koordinator im Bereich der stationären Unter-
bringung im Fall Jürgen inhaltlich bzw. aus päda-
gogischer Perspektive auf die Vormundin und die 
jeweiligen oftmals wechselnden Fallzuständigen 
verlassen hat. Gleichzeitig reflektiert er kritisch, 
wie es dazu kommen konnte, dass die Beschwer-
den nicht ausreichend wahrgenommen wurden 
und wie wichtig für ihn hierfür die Beteiligung der 
BBO Jugendhilfe war:

„Und im Fall Jürgen, deshalb find‘ ich das ja so, also für mich auch deshalb spannend: 
Es war richtig und richtig notwendig, dass es diese Stelle gegeben hat, die den Fall 
noch mal aufgerollt hat, durch eine ganz andere Brille gesehen hat und auch uns 
noch mal … Also ich bin hochsensibilisiert, mir würde das so nicht mehr passieren. 
Man muss kucken, wie viel Zeit man hat, aber wenn jemand, der nämlich als junger 
Mensch schon delinquent ist und sowieso lügt: Wie viel Prozent räum‘ ich dem noch 
ein? Und das war ein Fehler. Erst wo dann diese Frau Müller, die schon wieder (unver
ständlich) … Aber auch sie hat in 50 Prozent so viel Wahrheiten von sich gegeben, 
dass die (unverständlich) sortiert man dann anders ein. Und diese Wachsamkeit – wie 
gehen wir mit solchen Fällen um? –, das ist noch mal richtig …, da ist aufgerüttelt wor
den. Und das ist gut.“ (Koordinator Jugendamt)

Bewertung des Falls durch die BBO Jugend
hilfe:
Bei der Reflexion des Falles nach Abschluss des 
gesamten Beratungsprozesses wurde deutlich, 
dass es notwendig ist, gegenüber der Einrich-
tungsaufsicht mit mehr Nachdruck eine persön-
liche Anhörung für die Betroffenen einzufordern 
und hierzu ggf. die Leitungsebene bzw. politi-
sche Ebene einzuschalten. Ebenso wurde bei der 
Nachbearbeitung überlegt, künftig die Betroffe-
nen zu informieren, sich an anderer Stelle über 
eine mögliche strafrechtliche Verfolgung aufklä-
ren zu lassen,36 da es bei Jürgen zur Verletzung 
seiner Grundrechte und zur Gefährdung seines 
Kindeswohls kam. Durch die nachträgliche Ana-

36 Die strafrechtliche Bewertung ist nicht Sache der BBO Jugendhilfe, und sie kann da auch nur aus jugendhilferechtlich/fach-
lich-pädagogischer Sicht begleiten. Eine Ausdehnung darüber hinaus im Sinne eines Opferanwalts, der im Strafverfahren 
Opfern beiseitegestellt werden kann, würde über das Deputat und das Leistbare der BBO Jugendhilfe hinausgehen.

lyse wurde ersichtlich, dass diese weitere Mög-
lichkeit in seinem Fall noch nicht ausreichend 
berücksichtigt wurde.

Bei der Beurteilung des Fallverlaufes durch 
die BBO Jugendhilfe wird auch der glückliche 
Umstand berücksichtigt, dass Jürgen, anders 
als zur Vormundin, zum Jugendgerichtshelfer 
eine tragfähige Beziehung aufbauen konnte und 
sich in weiterer Folge ein professionelles Unter-
stützungsnetzwerk entwickelte, das nicht nur 
dabei half, dass Jürgen die Betreuungsangebote 
annahm, sondern in weiterer Folge auch die von 
ihm gewünschte Unterbringungsform gegen alle 
Widerstände realisiert werden konnte.

Was zeigt der Fall?
Das Fallbeispiel verdeutlicht, wie u. a. durch eine 
konflikthafte Beziehung zur Vormundin, durch 
Überlastung und häufige Wechsel von Mitarbei-
ter*innen im Jugendamt Beschwerden nicht aus-
reichend wahrgenommen bzw. beachtet wur-
den. Dadurch wurden lange Zeit rechtswidrige 
Umstände bei der Jugendhilfeleistungserbrin-
gung durch die Einrichtung bzw. den Träger nicht 
konsequent unterbunden.

Ebenso zeigte sich sehr deutlich die asymme-
trische Machtposition, in der sich Vormünder 
und Jugendamtsmitarbeiter*innen gegenüber 
der Jugendamtsklientel befindet. Darin besteht 
die Gefahr, dass die Klientel sich ohnmächtig 
und ausgeliefert fühlt. Dies zeigt u. E. exempla-
risch, wie wichtig funktionierende Kontroll- und 
Beschwerdemanagementsysteme sind, die auch 
die Einbindung von dritten, dem Jugendamt 
gegenüber unabhängigen Stellen, beinhaltet. 
Dieser, sich über lange Zeit hinziehende Fall zeigt 
darüber hinaus auch die Komplexität vieler Fälle, 
die hohe Anforderungen an alle Beteiligten stellt, 
bei den Berater*innen der Ombudsstelle Jugend-
hilfe insbesondere Beratungskompetenz, Auf-
merksamkeit, Zeitkapazitäten, Rechts- und päd-
agogische Kenntnisse. Der Fall verweist darüber 
hinaus auf die Notwendigkeit, über unabhängige 
Verfahrensbeteiligte mehr Transparenz in komple-
xen, konflikthaften Fallverläufen zu ermöglichen. 
Schließlich macht der Fall deutlich, wie notwen-
dig die regelmäßige Überprüfung der Qualität der 
pädagogischen Arbeit in den Jugendhilfemaßnah-
men ist. 

Auch in diesem Fall zeigen sich mehrere Erfolgs-
faktoren. Erst bei der BBO Jugendhilfe fanden 
Jürgen und Frau Müller mit ihren gravierenden 
Beschwerden entsprechendes Gehör. Sie und 
ihre Anliegen wurden mit der ihnen gebührenden 
Aufmerksamkeit behandelt und die Beschwer-
den in ihrer Plausibilität und Schwere richtig 
eingeordnet. Mit Hilfe der BBO Jugendhilfe wur-
den weitere Beschwerdewege aufgezeigt und 
die Klientin darüber informiert, wie man eine 
Beschwerde an die verantwortliche Stellen wei-
terleitet. Dies hatte im Falle der Einrichtungs-
aufsicht auch die entsprechend gewünschten 
Konsequenzen für die Einrichtung zur Folge. Für 
die innere Aufarbeitung der Geschehnisse war 
die Einrichtungsaufsicht jedoch nicht weiter hilf-
reich, da sie eine persönliche Anhörung von Jür-
gen strikt ablehnte und sich auf eine rein formale 
Aufgabenerledigung beschränkte. Das Gefühl der 
Ohnmacht sowie des Nicht-gesehen-Werdens 
blieb bei Jürgen trotz der Schließung der Einrich-
tung bestehen. 

Bei der Frage der weiteren Unterbringung zeigte 
sich erneut die Machtposition der Vormundin 
und des Jugendamts. Im Beratungsprozess tra-
fen mehrere Umstände zusammen, um dieser 
Machtposition Paroli zu bieten. Neben der Beglei-
tung und Unterstützung durch die BBO Jugend-
hilfe fand Jürgen weitere Fürsprecher bei ande-
ren einbezogenen Sozialarbeitern. Zudem wirkte 
sich gegen Ende der Beratung auch der Umstand 
positiv auf den Fallverlauf aus, dass Jürgen 
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mittlerweile volljährig geworden war und somit 
die Einflussnahme der Vormundin ein Ende fand. 
Für die Realisierung der gewünschten Unter-
bringung half der BBO letztendlich auch die gute 
Vernetzung in der lokalen Jugendhilfelandschaft. 
Bemerkenswert am Fall ist auch, dass es ein 

Wunsch des Jugendamtskoordinators war, den 
Fall mit Hilfe der Ombudsstelle voranzubringen. 
Dies ist einerseits positiv, weil hier eine neutrale 
Institution fallklärend unterstützen kann, ander-
seits kann eine Ombudsstelle nicht Aufgaben des 
Jugendamts übernehmen.

In welchem Kontext wurden die Beratungsanfragen gestellt?
Die Frage nach dem Kontext der Beratungsan-
frage soll mit Blick auf drei Aspekte beantwortet 
werden. 

Der erste Aspekt betrifft den Anteil von Anfragen 
zur Leistungsgewährung und/oder Leistungser-
bringung. Hier ist die Antwort eindeutig. Der 

weit überwiegende Teil der Anfragen an die BBO 
Jugendhilfe betrifft die von den Jugendämtern 
verantwortete Leistungsgewährung. 

Leistungsgewährung
Leistungserbringung
Beides

86,3 %

3,2 %

10,5 %

Abbildung 3: Beratungsanfragen nach Leistungsgewährung und erbringung (N=384, Angaben in Prozent)

Mehrere Gründe könnten für dieses Ergebnis 
verantwortlich sein:
Die Ratsuchenden sehen tatsächlich mehr Pro-
bleme im Prozess der Leistungsgewährung. Die 
inzwischen rechtlich vorgeschriebenen einrich-
tungsinternen Beschwerdeverfahren in der sta-
tionären Jugendhilfe greifen besser als die der 
Jugendämter. Es kann aber auch daran liegen, 
dass die meisten Kinder und Jugendlichen und 
ihre Personensorgeberechtigten in den statio-
nären und ambulanten Jugendhilfeeinrichtungen 
kein Wissen darüber haben, dass es eine unab-
hängige Ombudsstelle überhaupt gibt und die 
Fachkräfte der freien Träger, wie gesehen, deut-
lich häufiger Klient*innen auf die Existenz der 
BBO hinweisen als die Mitarbeiter*innen der 
Jugendämter. 

Die Daten erlauben bislang keine Entscheidung, 
welche Annahmen bzw. welche Kombination 
von Antworten den Sachverhalt am ehesten 
beschreibt. Erst wenn ein Großteil der Klient*in-
nen der HzE über die Existenz und den Möglich-
keitsspielraum der BBO informiert ist, kann die 
Verteilung der ombudsschaftlich beratenen Fälle 
nach Leistungsgewährung und -erbringung eine 
Aussagekraft erhalten. In jedem Fall dürfte es mit 
zunehmender Bekanntheit der BBO Jugendhilfe 
auch zu einem Ansteigen der Fälle kommen, bei 
denen die Leistungserbringung im Mittelpunkt 
steht.

Der zweite Aspekt, unter dem wir die Anliegen 
der Ratsuchenden betrachten, betrifft deren 
rechtliche Zuordnung. Insgesamt können die 
Anfragen der Klient*innen einer breiten Palette 
von Paragraphen des SGB VIII zugeordnet wer-
den, aus denen sich aber zwei klare Schwer-
punkte abzeichnen. Der erste betrifft die § 27ff, 
die die Hälfte aller Fälle umfassen. Betrachtet man 

37 Der Blick in die Daten zeigt, wer ein Anliegen zum Wunsch- und Wahlrecht formulierte, hatte meistens auch eines zur 
Frage der Umsetzung des Hilfeplans – nicht aber umgekehrt.

nur die Fälle der HzE nach § 27ff., sind es zu einem 
großen Teil Fälle, bei denen die stationäre Unter-
bringung der Jugendlichen nach § 34 den rechtli-
chen Hintergrund bildet. Der zweite Schwerpunkt 
betrifft ein Viertel der Fälle, die auf der Basis des 
§ 41 liegen, bei denen es um die Gewährung von 
Hilfen für junge Volljährige geht. 
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Abbildung 4: Anliegen der Ratsuchenden nach dem SGB VIII (N=384, Angaben in Prozent)

Der dritte Aspekt betrifft Anliegen der Ratsu-
chenden gegenüber der öffentlichen Jugendhilfe. 
Hier zeichnen sich zwei größere Bereiche ab. Der 
erste Bereich bezieht sich auf den Wunsch nach 
mehr Beteiligung. Im SGB VIII betrifft dies insbe-
sondere § 5 Wunsch- und Wahlrecht und den Hil-
feplanprozess nach § 36. Ein Viertel der Anliegen 
aller Ratsuchenden im Bereich der Leistungsge-
währung hat hier seinen Fokus.37

Der zweite Bereich umfasst Anliegen, in denen es 
um gewährte bzw. nicht gewährte Hilfen geht. 
Bei einem Viertel der Anliegen (25,9 Prozent) geht 
es dabei um die Gewährung neuer Hilfen vom 
Jugendamt. Häufig steht die Fortführung der Hilfe 
zur Debatte, in einigen Fällen ist auch die Art der 
Hilfeform strittig. In nur sehr wenigen Fällen han-
delt es sich um die Beendigung der Hilfe.
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Abbildung 5: Anliegen der Betroffenen gegenüber Jugendamt (N=343, MFN, Angaben in Prozent)

38 Die BBO Jugendhilfe erhebt selbst keine personenbezogenen Daten.
39 Hier sind nur die selbstbetroffenen Klient*innen gemeint.
40 In Berlin haben 45,4 Prozent der Bevölkerung zwischen 25 und 65 Jahren einen Abschluss erreicht, der der (Fach-)

Hochschulreife entspricht. (Bildung in Berlin und Brandenburg 2013, Hrsg.: Autorengruppe Regionale Bildungsbericht-
erstattung Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin und des 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg.)

41 Das hier angegebene Durchschnittsalter bezieht sich auf alle Klient*innen, d. h. auch auf den Anteil der Fachkräfte, die 
sich bei der BBO Jugendhilfe gemeldet haben. Der Anteil der jungen Menschen, die durch die Telefoninterviews erreicht 
wurde, lag unter dem Wert in der Datenbank der BBO Jugendhilfe. Würde man diese mit einbeziehen, dürfte das Alter 
deutlich niedriger liegen. 

Weitere Anliegen betreffen die Klärung von 
Zuständigkeiten im Amt bzw. auch Zuständig-
keitsunklarheiten zwischen Jugendämtern. Bei 
jedem zehnten Anliegen stehen finanzielle Fra-
gen (z. B. Kostenheranziehung, Taschengeldre-
gelung) im Vordergrund. Gegenüber den Leis-
tungserbringern hatten die Betroffenen deut-

lich weniger Anliegen formuliert. Diese betrafen 
Umgangs-/Besuchskontakte bzw. -regelungen, 
Probleme der Privatsphäre, Taschengeldgewäh-
rung, eine mangelhafte pädagogische Betreuung 
sowie Probleme in der Kommunikation mit der 
Einrichtung.

Die Evaluation hat auch ermöglicht, einige ergän
zende soziodemographische Daten zu erhe-
ben.38 Zwei Drittel der direkt Betroffenen39 waren 
zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig. Ein 
Drittel war aus unterschiedlichen Gründen nicht 
erwerbstätig (Bezieher*innen von ALG II/Hilfen 
zum Lebensunterhalt oder waren in Elternzeit 
oder in Frührente). Auch der Vergleich des bis-
lang erreichten Bildungsabschlusses zeigt eine 
sehr breite Verteilung, die der Berliner Gesamt-
bevölkerung ähnelt.40 Knapp 32 Prozent haben 

maximal einen Hauptschulabschluss, 24 Prozent 
einen Realschulabschluss, 11 Prozent ein (Fach-)
Abitur und 34 Prozent ein abgeschlossenes Stu-
dium durchlaufen. 

Das Durchschnittsalter aller Befragten lag bei 41 
Jahren, bei einem Anteil von 14 Prozent unter 30 
Jahren. Bei der Gesamtgruppe der selbst betrof-
fenen Klient*innen dürfte das Alter unter 35 Jah-
ren liegen.41

5. Was ist ein typischer Beratungsfall?

42 Mit drei Merkmalen: Diese sind (1) Kontakt aufgenommen hat eine Kindsmutter, (2) es ist ein Anliegen im Bereich § 34 und 
(3) es ist ein Anliegen mit Bezug zum Jugendamt, es geht um die Gewährung einer Leistung.

Was zeigen uns die Fallbeispiele? Zum einen, 
dass die Beratung in allen vier Fällen mehr als nur 
eine Rechtsberatung darstellt. In den Erwartun-
gen der Klient*innen geht es offensichtlich nicht 
nur darum zu wissen, auf welcher rechtlichen 
Basis ihr Anliegen beruht, sondern sie wollen eine 
Veränderung, d. h. Lösung ihres Problems. Die 
Fallbeispiele lassen vier unterschiedliche Vorge-
hensweisen ombudschaftlicher Beratung erken-
nen, und zwar abhängig von Anlass, rechtlichem 
Hintergrund des Falls sowie dem beraterischen 
Setting. Diese Fälle geben einen ersten Blick auf 
die Bandbreite der Fallarbeit. Lassen sich darin 
aber auch typische Fallkonstellationen oder gar 
das Typische der BBO-Fallarbeit erkennen? Gibt 
es so etwas wie eine typische Fallkonstellation?

Sind es beispielsweise junge Kindsmütter, die 
dem Jugendamt vorwerfen, ihr fremdunterge-
brachtes Kind mit der falschen Hilfe zu betreuen, 
die als eigentliches Ziel die Rückführung haben 
und irgendwie hoffen, mittels der BBO Jugend-
hilfe diesem Ziel näher zu kommen? Oder sind 
es die jungen Volljährigen, die noch nicht allein 
zurechtkommen und sich vom Jugendamt, das 
dies mit dem Verweis auf die Erreichung der Voll-
jährigkeit abgelehnt hatte, eine Unterstützung 
erwarten?  Die Kennzeichnung als typische Fälle 
würde erwarten lassen, dass solche Konstellatio-
nen immer wieder vorkommen und man mit dem 
Wissen über solche Fälle und Fallverläufe auch 
die Aufgabe und Arbeit der BBO Jugendhilfe in 
großen Teilen beschreiben kann. Noch einfacher 
wäre es, wenn man sagen könnte, dass im Grunde 
genommen diese Fallbeschreibungen die über-
wiegende Mehrheit der Fälle abdeckt und nur der 
deutlich kleinere Rest aus einer Vielzahl unter-
schiedlicher, sonstiger Konstellationen besteht.

Diese Verallgemeinerungen lassen sich jedoch 
nicht treffen. Beispielsweise machen „Kindsmüt-
ter, die ein Anliegen im Bereich der Leistungsge-
währung haben und bei denen es in irgendeiner 
Form um den § 34 SGB VIII geht“, einen Anteil von 
10 Prozent aus. Das könnte man typisch nennen, 
weil es kaum eine andere Konstellation42 gibt, 
die eine ähnliche Häufigkeit vorzuweisen hat. 
Allerdings betreffen 90 Prozent aller Fälle eben 
andere Konstellationen. Im Grunde genommen 
gibt es nur zwei Rahmenbedingungen, die sehr 
häufig 

auftreten: Meistens geht es bei den BBO-Jugend-
hilfe-Beratungen um Fälle mit Bezug zur Leis-
tungsgewährung, und nicht ganz die Hälfte der 
Fälle hat irgendeinen einen Bezug zu Fragen der 
stationären Unterbringung (für unter 18- und für 
über 18-Jährige). Aber bereits wenn man zusätz-
lich unterscheidet, welche Personengruppe sich 
mit diesem Anliegen an die BBO wendet oder gar 
noch das Beratungssetting mit einbezieht, gibt 
es keine Konstellation, die mehr als 10 Prozent 
der Fälle abdeckt. 

Deshalb ist das Typische für die Beratungsarbeit 
der BBO Jugendhilfe die Vielzahl der Konstella-
tionen. Für die Anforderung an die Berater*innen 
beinhaltet dies besondere Herausforderungen. 
Sie müssen sich in den unterschiedlichsten Fall-
konstellationen des SGB VIII auskennen, sie brau-
chen ein Wissen über eine Vielzahl von möglichen 
Fallverläufen und darüber, wer und mit welchen 
Aufgaben an diesen beteiligt ist. Und die Fach-
kräfte der BBO Jugendhilfe müssen in der Lage 
sein, Beratungen mit Jugendlichen und Erwach-
senen, mit selbstbetroffenen Klient*innen sowie  
auch mit Fachkräften durchzuführen. Und auch 
das erhöht die Komplexität: Nahezu jede der Fall-
varianten kann im einen Fall nur telefonisch oder/
und per E-Mail und im anderen Fall mit einer Face-
to-face-Beratung oder/und mit einer Begleitung 
vor Ort verknüpft sein. Die Berater*innen müssen 
also in der Lage sein, mit jedem dieser Beratungs-
settings zu Recht zu kommen. 

Die vier Fälle geben auch einen ersten Blick auf 
die Bewertung der Beratungsarbeit durch die 
Klient*innen. Frau Geiger und ihr Sohn waren 
rückblickend mit der Beratung und Begleitung 
durch die BBO Jugendhilfe sehr zufrieden. Dabei 
betonen sie vor allem, dass sie sich sehr „aufge-
hoben und verstanden“ gefühlt haben. Auch Frau 
Müller erlebt, dass ihr „schwieriger Sohn“ nicht 
gleichbedeutend damit ist, dass sie alles falsch 
gemacht hat und die Einrichtung in jedem Fall 
im Recht ist. Ähnlich zufrieden sind auch Djamal 
und Frau Werner. Dennoch sind dies nur erste 
Eindrücke, möglicherweise Einzelbeispiele. Das 
folgende Kapitel analysiert die Bewertung der Kli-
ent*innen unter einer systematischen Perspek-
tive und versucht auch erste Hinweise zu geben, 
in welchem Umfang und wodurch die Beratung 
der BBO Jugendhilfe den Klient*innen nützt.
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Abbildung 6: Anzahl der HzE-Beratungen 2014 bis 2017 

45 Das zwischen den Jahren 2010 bis 2012 von der Aktion Mensch geförderte Projekt war „Niedrigschwellige Beratungs-
konzepte für Ombudsstellen der Jugendhilfe“.

Die Zahlen zeigen, dass das Kriterium der 300 
Fälle alleine durch die HzE-Beratungen erfüllt 
wurde. Nimmt man die Lotsenfälle hinzu, ergibt 
sich sogar eine Zahl von über 700 Beratungen 
(vergl. Teil 1 Abschnitt 3.1 ). Auch die Annahme, 
dass mit zunehmender Bekanntheit die Zahl der 
Fälle ansteigen wird, lässt sich bestätigen.

Jahr Durchschnittliche 
Fallzahl/Monat

2014 8,6

2015 10,1

2016 11,2

2017 13,8

Tabelle 3 Durchschnittliche Fallzahl HzE-Beratungen/
Monat 2014 bis 2017

Ein weiteres, in der Vorstudie diskutiertes Ziel 
war die Zunahme bei den Selbstanmeldungen 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
innerhalb der Modellphase. Die Frage, wie man 
dies erreichen kann, war bereits in einem Vorläu-
ferprojekt45 des BRJ Jugendhilfe e. V. untersucht 
worden. Dieses hatte bereits auf grundlegende 
Probleme aufmerksam gemacht. Auch wir finden 
über die Modelljahre gesehen keine Steigerung 
der Quote von 12,6 Prozent Selbstanmeldungen 
durch Jugendliche/junge Menschen.

Eine Steigerung benötigt eine aktive, auf die Ziel-
gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen ausgerichtete, Informationsarbeit. Diese war 
in der Modellphase nicht möglich. Zur Erreichung 
einer Erhöhung der Selbstanmelder*innen ist 
zudem die gesamte Berliner Kinder- und Jugend-
hilfe gefordert, die jungen Menschen so zu stär-
ken, dass sie ihre Rechte selbst wahrnehmen 
können. 

Analysiert wurde auch, ob es im Verlauf der 
Modellphase zu einer Steigerung der Face-to-
face- Beratungen gekommen ist. Gemeint sind all 
jene Beratungen, in denen es mindestens einmal 
zu einer Face-to-face-Kommunikation zwischen 
Klient*innen und Berater*innen gekommen ist. 
Hier lässt sich bis 2016 ein Anstieg erkennen.

Jahr
Anteil der Beratungen 
mit mindestens einem 
Face-to-face-Kontakt 
(Angaben in Prozent)

2014 18,3

2015 36,4

2016 40,3

2017 30,2

Tabelle 4: Prozentwert der HzE-Beratungen mit einer 
Face-to-face-Kommunikation (N=384)

Kapitel 3: Die Perspektive der Klienten
Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht das Evaluationskriterium mit der höchsten Priorität:

Evaluationskriterium Priorität 1

Es gibt eine ausreichende Zahl von Nutzer*innen, die von den Angeboten  
der BBO Jugendhilfe profitieren.

43 Hier wurde nicht zwischen Lotsen und HzE-Fällen differenziert.

44 Im Jahr 2014 gab es nach dem Beginn der Erfassung der Beratungsfälle im Juni 60 Beratungen, im Jahr 2015 121 Bera-
tungen, 2016 134 Beratungen und bis zum 30. 6. 2017 83 Beratungen. Um die Frage des linearen Anstieges auch optisch 
darstellen zu können, wurden die beiden Halbjahre (2014/2017) auf das ganze Jahr hochgerechnet.

Damit stehen folgende zwei Fragen zur Klärung 
an:

• Gibt es eine ausreichende Nachfrage zu den 
Angeboten der BBO Jugendhilfe?

• Profitieren die Klient*innen von der Beratung 
der BBO Jugendhilfe und, wenn ja, wodurch?

Beide Fragen betreffen unterschiedliche Aspekte, 
die aber miteinander zusammenhängende Rele-
vanzen haben. Eine ausreichende Nachfrage, 
ohne dass die beratenen Menschen davon pro-
fitieren, wäre ähnlich problematisch wie ein Nut-
zen, den aber kaum jemand in Anspruch nimmt. 
Letztlich braucht die BBO Jugendhilfe für eine 

gesicherte Zukunft beides: den Nachweis, dass 
zum einen durch eine entsprechende Zahl von 
Nutzer*innen der personelle und finanzielle Auf-
wand gerechtfertigt ist, und zum anderen, dass 
die beratenen Menschen mit den Beratungsleis-
tungen und -ergebnissen zufrieden sind und sich 
in ihren Anliegen unterstützt fühlen. Zur Beant-
wortung der ersten Frage wird vor allem die 
Falldatenbank, für die Beantwortung der zwei-
ten Frage werden die ausführlichen Fall- sowie 
die geführten Telefoninterviews herangezogen. 
Ziel des Kapitels ist es auch, die Einschätzung 
der Klient*innen zur Beratungsleistung der BBO 
Jugendhilfe möglichst durch Originalaussagen 
belegen zu können. 

1. Bedarf und Nachfrage – Braucht es eine BBO Jugendhilfe?
Im Vorfeld der konkreten Arbeit des Modellpro-
jekts der BBO Jugendhilfe gab es Befürchtun-
gen, dass die Nachfrage zu gering sein könnte 
(vgl. Straus et al. 2015). Diese Sorge äußerten vor 
allem Leitungskräfte aus Jugendämtern und von 
freien Trägern, die die Erfahrung gemacht hatten, 
dass ihre einrichtungsinternen Beschwerdemög-
lichkeiten kaum genutzt wurden. Demgegenüber 
standen die zwölfjährigen Erfahrungen einer 
ombudschaftlichen Beratungspraxis des Trägers 
Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe e.  V. (BRJ 
e. V.). Dieser Vorlauf ließ auf einen relevanten und, 
mit zunehmender Bekanntheit der BBO Jugend-
hilfe, auch wachsenden Bedarf schließen.

Gibt es eine ausreichende Nachfrage zu den 
Angeboten der BBO Jugendhilfe? Um eine Bewer-
tungsbasis für die Modellphase zu haben, wurde 

bei den Verhandlungen zwischen dem Berliner 
Senat und der BBO Jugendhilfe eine zu erwar-
tende Fallzahl von 100 Fällen43 pro Jahr als Ziel-
vorgabe vereinbart. 

Die Evaluation ergibt für die Zeit vom 1. 6. 2014 bis 
30.6.2017 die Gesamtzahl von 384 HzE-Beratun-
gen. Damit wird die ursprünglich angenommene 
Fallzahl für einen gerechtfertigten Aufwand deut-
lich überschritten. Und dies, obwhol es in den 
drei Jahren nur eine sehr rudimentäre Öffent-
lichkeitsarbeit für das Projekt gegeben hat. Die 
Abbildung  6 zeigt ein stetiges Wachstum44, das 
im Herbst 2017 dazu führte, dass aufgrund der 
vorhandenen personellen Ressourcen für einen 
Zeitraum von mehreren Wochen keine neuen 
Beratungsfälle aufgenommen werden konnten.
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dieser Stelle auch besser von Hoffnungen und 
Fragen sprechen, die sie hatten, als sie sich an die 
BBO gewandt haben. Die geäußerten Hoffnungen 
bzw. Fragen richteten sich: 

• auf nüchterne Informationswünsche: Wie sieht 
die rechtliche Situation aus? Ist die Maßnahme 
der Einrichtung im Sinne des zuständigen Ge-
setzes? 

• auf den Wunsch nach einer fachkompetenten 
zweiten Meinung: Darf das Jugendamt so agie-
ren? Gibt es noch andere Möglichkeiten? 

• den Wunsch, endlich jemanden zu finden, der 
sagt, dass einem Unrecht widerfahren ist. 

46 Bei einer Standardabweichung von 0.535

Eher wenige Klient*innen hatten eine klare 
Beschwerdehaltung und wollten nur wissen, bei 
welcher Stelle sie sich beschweren können. 

Diese Beschreibungen gelten für die selbstbe-
troffenen Klient*innen. Bei den Fachkräften gab 
es aufgrund der über 12-jährigen Beratungsarbeit 
des Trägervereins BRJ e. V. natürlich bereits Vor-
erfahrungen und teilweise auch klarere Erwartun-
gen an eine fachliche, ombudschaftliche Unter-
stützung. Aber auch unter den Fachkräften, die 
sich an die BBO Jugendhilfe gewandt haben, gab 
es noch viele unklare Vorstellungen. Für die meis-
ten war es doch das erste Mal, dass sie sich im 
Rahmen ihrer Arbeit in der Kinder- und Jugend-
hilfe an eine Ombuds- und Beschwerdestelle 
gewandt haben. 

2.2. Bewertung des Beratungsverlaufs und der Berater*innen

„Wahnsinnig kompetent. Große Besonnenheit – 
hat Ruhe reingebracht – alles in geordnete Bah-
nen gelenkt. Sehr professionell und warmherzig 
und liebevoll.“

Dieses sehr positive Urteil zu den Berater*innen 
findet sich auch in den Bewertungen der tele-

fonisch Befragten bestätigt. Nicht weniger als 
91,5 Prozent gaben der Person, die sie beraten 
hat, die Bestnote „sehr gut“. Und auch der Bera-
tungsverlauf wurde kaum schlechter beurteilt.  
Er erhält von 86,5 Prozent der Befragten eben-
falls die Bestnote „sehr gut“. 

91,5 6,3 2,2

2,211,186,2

80 % 90 % 100 %

Der Beratungsverlauf 
insgesamt war

Die Berater*in war

sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend

Abbildung 7: Bewertung Berater*in/Beratungsverlauf (Angaben in Prozent)

Die Einschätzung der Zufriedenheit auf einer 
Schulnotenskala wird in vielen Befragungen ver-
wendet. Die von uns durchgeführten Studien, in 
denen solche Skalen verwendet wurden, zeigen 
stets, dass das Ergebnis „rechtsschief“ ausfällt. 
Nicht der Mittelwert ist die erwartbare Durch-
schnittsnote, sondern bei professionell entwi-
ckelten Angeboten liegt der Mittelwert zumeist 
zwischen 2 und 2,5. Dies ist auch für die BBO 

Jugendhilfe ein erwartbarer Korridor. Der in die-
ser Studie ermittelte Durchschnittswert von 1.1846 
ist jedoch herausragend und wurde in keiner von 
uns durchgeführten Studie bisher erreicht. Die 
nächste Abbildung zeigt die aufgeschlüsselten 
Einzelbewertungen. Auch hier finden wir kaum 
Abweichungen zu dieser außergewöhnlich posi-
tiven Gesamtbewertung. 

Fazit – Der Bedarf an ombudschaftlicher 
Beratung ist groß. 
Obwohl der BBO Jugendhilfe in der Laufzeit weit-
gehend nur eine Öffentlichkeitsarbeit auf der 
Ebene der Fachpolitik und auf der Kinder- und 
Jugendhilfe Leitungsebene möglich war, wurde 
das nachfrageorientierte Erfolgskriterium (über-)
erfüllt. 

Wenn das HzE-Klientel selbst über die Existenz 
der BBO Jugendhilfe systematisch informiert 
wird, dürfte es eine erhebliche Steigerung der 
Nachfrage geben. Insofern ist die, nach dem 
Modellende erfolgte, Aufstockung der Stellen, ein 
erster richtiger Schritt.

2. Profitieren die Klient*innen von der Beratung der  
BBO Jugendhilfe?

Noch wichtiger als die quantitativen Kennzahlen 
zur Nutzung sind die Bewertungen der Klient*in-
nen zum Beratungsverlauf und Beratungsergeb-
nis. Gelingt es der Modellberatungsstelle BBO 
Jugendhilfe, die Erwartungen der Klient*innen 

zu erfüllen? Fühlen sich diese durch den Prozess 
ausreichend gehört und ernstgenommen und 
sind sie letztlich mit dem, was erreicht wurde, 
auch zufrieden? 

Die vier Fallbeispiele in Kapitel zwei haben dazu bereits erste Eindrücke vermittelt: 

Frau Geiger betont, dass die BBO eine „große, sehr große Hilfe (war), muss ich sagen, 
wirklich. Also ich hab‘ selten woanders irgendwie mich so aufgehoben gefühlt.“ 

Frau Müller lobt die Beraterin der BBO vor allem dafür „… dass sie so zuhören konnte 
und dass wir auch gleich uns bestätigt gefühlt haben in unserer inneren Wahrneh-
mung, dass das so nicht mit den Rechten eines Jugendlichen und mit dem Grundge-
setz zu vereinbaren ist.“

Frau Werner, die Pflegemutter lobt die Geschwindigkeit „… dass das alles so schnell 
ging, das ist der Wahnsinn, weil es hat sich [vorher] wirklich ein Jahr irgendwie hinaus-
gezögert, und dann ging das alles innerhalb von vier Wochen oder so. Damit hätte ich 
niemals gerechnet. (…) Das war total entlastend.“ 

Und auch Djamal antwortet (die Dolmetscherin übersetzt): „Er sagt, das Jugendamt ist 
die eine Sache. Also er trennt das. Die BBO war für ihn vor allem wichtig weil sie alle 
Fragen beantwortet, ihm bei Briefen und Terminen geholfen habe. Er hat das Gefühl, 
sie stehen auf seiner Seite und sie haben sich sofort um ihn gekümmert.“

Dies sind vier von knapp vierhundert Stimmen, 
die diese Frage beantwortet haben. Für die wei-
tere Analyse nutzen wir zum einen die ausführ-
lichen Fallanalysen, zum anderen greifen wir auf 
die, für die Klientel der BBO typische Befragungs-

gruppe zurück, die wir über Telefoninterviews 
erreicht haben. Diese erlauben eine quantitative 
Auswertung und eine gute Relationierung der 
Fallanalysen, da auch die Telefoninterviews auf-
gezeichnet und transkribiert wurden. 

2.1. Erwartungen der Klient*innen

Welche Erwartungen haben Menschen an eine 
Stelle, die neu ist und zu der es keine Vorer-
zählungen bzw. -erfahrungen gibt? Diese Frage 

beschreibt die Schwierigkeit, die manche der 
Klient*innen hatten, die Frage nach ihren Erwar-
tungen zu beantworten. Vielleicht sollte man an 
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Ob und welche Unzufriedenheit bzw. Kritik sich 
hinter einer nur teilweise geglückten Zielerrei-
chung verbirgt, werden wir am Ende dieses 
Kapitels noch einmal ausführlicher analysieren. 

Zunächst gilt unser Blick der Frage, was zu der 
besonders positiven Bewertung geführt hat. Wel-
che Aspekte der Beratung haben die Klient*innen 
als besonders hilfreich eingeschätzt?

2.4. Was war besonders hilfreich?

Im folgenden Abschnitt wollen wir die Befrag-
ten (Selbstbetroffene, Leitungen und Mitarbei-
ter*innen freier Träger, andere Personen, wie z. 
B. Ehrenamtliche/Engagierte …) ausführlich zu 
Wort kommen lassen. Es geht darum zu verste-
hen, welche Aspekte sie an der Beratungsarbeit 
als besonders hilfreich erlebt und beschrieben 
haben. Diese Beschreibungen sollen helfen, die 
Effekte und Wirkungen der Beratung durch die 
BBO Jugendhilfe genauer zu erfassen. Zunächst 
werden wir die Aussagen der Befragten thema-
tisch geordnet darstellen, um sie dann in Kapitel 
6 zusammenfassend zu analysieren.

Jede/r Dritte der oder die sich an die BBO 
gewandt hat, war, wie in Kapitel 2 beschrieben, 
eine Fachkraft aus der Kinder- und Jugendhilfe. 

Entsprechend ihrem Anteil wurden sie sowohl in 
Telefoninterviews als auch in den ausführlichen 
Fallstudien berücksichtigt. Es gab eine Reihe von 
Interviews mit Bezugsbetreuer*innen, Einrich-
tungsleiter*innen und Vormündern. Vergleicht 
man die Bewertungen zwischen der selbstbetrof-
fenen Klientel und dem „professionellen“ Klientel 
(den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe, die 
sich an die BBO gewandt haben), zeigt sich, dass 
Letztere sogar noch etwas positiver urteilen, sie 
betonen allerdings ähnliche Aspekte, wie wir sie 
oben bereits benannt haben. 

Aus den Interviews ergeben sich drei übergrei-
fende Themenbereiche: die Beziehungsgestal-
tung (A), die Vermittlung von Wissen/Information 
(B), die Begleitung im Beratungsprozess (C).

A) Die Beziehungsgestaltung im Prozessverlauf 

Die Beziehungsgestaltung wurde in fast allen 
Interviews immer wieder beschrieben und als 
besonders wichtig für den Beratungsverlauf 
hervorgehoben. Dieser erste Eindruck war von 
besonderer Bedeutung, denn bereits viele der 

Befragten hatten eine Reihe von Anstrengungen 
unternommen und etliche Stationen durchlaufen 
in dem vergeblichen Bemühen, ihre Situation zu 
verändern. 

I: Und obwohl Sie gesagt haben, dass Sie eigentlich ziemlich mutlos waren, was ja 
durchaus verständlich ist nach der Odyssee, hat Ihnen das Gespräch aber, ja, Sie so 
ermutigt, dass Sie doch gesagt haben: Okay, mit der BBO versuche ich es? Kann man 
das so sagen?
Junger Mann: „… na ja, zu dem Zeitpunkt war ich ziemlich, war es hoffnungslos, also 
was meine Hoffnung ja zu diesem Zeitpunkt anging, war ich …, die war sehr begrenzt 
zu diesem Zeitpunkt … weil ich wirklich schon dann alle Stationen abgeklappert habe, 
die ich abklappern konnte, und insofern war das dann so meine letzte Hoffnung; und 
wo ich dann gesagt habe, okay, ich kann ja nichts anderes tun.“ 

Einige der Klient*innen fühlten sich, wie der 
junge Mann, verzweifelt und hoffnungslos sowie 
enttäuscht und entmutigt und sahen in der BBO 
Jugendhilfe eine letzte Chance, Hilfe zu bekom-
men.
 
Sie waren frustriert, da sie wenig Resonanz vom 
Jugendamt erfahren haben und/oder große 

Konflikte mit einzelnen Mitarbeiter*innen des 
Jugendamts hatten. Die Mitarbeiter*innen der 
BBO Jugendhilfe sind demnach aufgrund dieser 
Ausgangsbasis gefordert, tragfähige, emotionale 
Beziehungen zu den Klient*innen zu entwickeln, 
da diesen eine Schlüsselrolle zukommt, wenn es 
um eine erfolgreiche Kooperation im Beratungs-
prozess geht. 
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Abbildung 8: Bewertung des Beratungsprozesses durch die Klientel (N=51) 

Die höchsten Werte erhielten dabei Fragen, die 
auf die zugewandte Haltung der Berater*innen 
abzielten, wie auf den persönlichen Umgang, die 
erfahrene Wertschätzung sowie das Engage-
ment der Mitarbeiter*innen für ihren Fall. Die von 
den Klient*innen zudem erlebte Flexibilität der 
Beratung trug ebenfalls zu der insgesamt sehr 
positiven Einschätzung der Beratung bei. 
Aber auch die Information über ihre Rechte und 
Pflichten, die sie haben, sowie die Erklärung kom-

plexer Sachverhalte stießen auf eine fast ebenso 
hohe Zustimmung und zeigen, wie wichtig es für 
die Klient*innen ist, Wissen darüber zu erlangen, 
wie die Dinge zusammenhängen und welche 
Rolle ihnen dabei zukommt. Eine solche Klärung 
ihrer Situation zeigt zwar möglicherweise Gren-
zen auf, kann aber auch neue Spielräume für sie 
eröffnen, die es ihnen ermöglichen, Verantwor-
tung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen. 

2.3. Allgemeine Zufriedenheit mit dem erreichten Ergebnis

Wir wissen aus vielen Studien, dass die Zufrieden-
heit mit dem Prozess und der Art, wie die jewei-
ligen Berater*innen mit den Klient*innen umge-
hen, natürlich auch mit dem erreichten Ergebnis 
der Beratung zusammenhängt. Wir wissen aber 
auch, dass eine hohe Zufriedenheit mit dem Bera-
tungsprozess nicht automatisch bedeutet, dass 
alle Ziele der Klient*innen erreicht werden. 

Auch im Fall der Beratung der BBO Jugendhilfe 
finden wir die oben beschriebene Zufrieden-
heit mit Zustimmungswerten über 80 Prozent. 
Zugleich sagen „nur“ 54,3 Prozent, dass ihre Ziele 
vollständig erreicht wurden. Eine Gruppe von 
37 Prozent sieht ihre Ziele nur teilweise und 8,7 
Prozent überhaupt nicht verwirklicht. Von diesen 
45,7 Prozent, deren Ziele nicht oder nur teilweise 
erreicht wurden, ist jedoch nur eine sehr kleine 
Gruppe wirklich unzufrieden.

• 2,2 Prozent geben an, zu wenig Information er-
halten zu haben (weitere 4,3 Prozent sagen, 
dies stimmt teilweise).

• 2,2 Prozent sagen, sie hätten wahrgenommen, 
dass ihr Anliegen nicht als berechtigt gewertet 
worden sei (weitere 6,5 Prozent sagen, dass 
dies teilweise so war).

• 2,2 Prozent haben sich durch die Beratung 
nicht als ermutigt (weitere 6,8 Prozent sagen, 
dass sie nur teilwiese teilweise ermutigt wur-
den).

• 4,4 Prozent haben durch die Beratung für sich 
keine neue Orientierung für ihr weiteres Han-
deln erlebt (weitere 4,4 Prozent sagen, dies 
stimmt teilweise).
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Man fühlt sich aufgehoben und am richtigen Platz
Die Berater*innen vermittelten das Gefühl, dass die Klient*innen an der richtigen Stelle angekommen 
sind. Sie fühlten sich aufgehoben und gut betreut. 

„Also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich hierher kam, ich hatte gleich wirklich mit 
dem ersten Moment das Gefühl, man ist hier gut aufgehoben, obwohl man die Men-
schen ja nicht kannte. Aber man hatte das Gefühl, sag ich mal, also die haben sich die 
Geschichte wirklich angehört, sie hatten nachgefragt, auch was im Vorfeld schon z. B. 
war. Also das war nicht so, na ja, ja, sondern man hatte wirklich gleich das Gefühl, sie 
haben Interesse, da wirklich zu helfen.“ (Mutter)

„Und ich hab’ halt gleich gemerkt, dass ich hier fachlich total gut aufgehoben bin, also 
dass die Leute da sofort Ahnung von hatten. (...) [Es wurde vermittelt], dass es auch 
andere Fälle gibt; also, dass da zum Thema anscheinend sehr, sehr viel schief läuft. 
Und da hab‘ ich mich gleich gut aufgehoben gefühlt.“ (Betroffene)

Keine Vorwürfe, konstruktive Kritik wichtig
In den letzten beiden Zitaten wird ein weiterer 
wichtiger Aspekt angesprochen. Die Klient*in-
nen fühlten sich nicht verurteilt, bekamen keine 
Vorwürfe zu hören, sondern die Berater*innen 

begegneten ihnen vorurteilsfrei. Dabei spielt es 
keine Rolle ob kritisch nachgefragt wurde oder/
und auch ihre Rolle hinterfragt wurde, wie die 
beiden folgenden Zitate verdeutlichen.

Mutter: „Also klar, als Mutter hat man immer daran zu knabbern zu hören, dass viel-
leicht eine In-Obhut-Nahme korrekt war, aber halt einfach nur von anderen Punkten 
aus gesehen, die ich damals gar nicht wissen konnte. Und das hat es mir dann einfach 
leichter gemacht, jetzt die Situation so zu akzeptieren, wie sie gerade ist.“

 

Diese Klientin hat sich erleichtert und gut beraten 
gefühlt, obwohl die BBO hier zurückhaltend agiert 
hat und in erster Linie ihr die Argumentation des 
Jugendamts verständlicher gemacht hat, sodass 
sich die Klientin der Einschätzung des Jugend-
amts anschließen konnte. Und der Leiter eines 

freien Trägers betont noch einmal, dass auch 
Kritisches zu einer guten Beratung gehört, aber 
die Art der Rückmeldung dabei eine große Rolle 
spielt. Den Berater*innen gelingt es offenbar, auf 
konstruktive Art und Weise Kritik zu formulieren.

Leitung: „… also es gab auch Sachen, wo unsere Mitarbeiter auch manchmal nicht so 
Dinge eingereicht haben, wie es besprochen war; … und dann … also hat auch die BBO 
schon auch an uns Kritik geäußert, auf eine angemessene Art und Weise, das gehört 
ja auch dazu, dass das auch gemacht wird. Und das haben wir auch gehört und haben 
uns auch korrigiert. Das finde ich, das gehört zu einer guten fachlichen Begleitung 
auch dazu, dass auch was Kritisches gesagt wird, wo es hingehört …“ 
I:“Aber wie ich Sie verstanden hab‘, wurde das so geäußert, diese Kritik, dass Sie sie 
gut annehmen konnten … und damit auch weiterarbeiten konnten?“
Leitung: „Ja, auf jeden Fall. Jetzt nicht im Sinne von Vorwürfen, sondern … Das ist 
wichtig, und das ist auch total okay.“

Nach den oben angeführten Ergebnissen ist dies 
in den Augen der meisten Klient*innen geglückt. 
Sie bewerten den Beratungsprozess fast aus-
schließlich mit sehr gut oder gut. Was, so die 
Frage, wurde von den Klient*innen in diesem 
Beratungsprozess als besonders hilfreich erlebt?

Bereits im ersten Telefonkontakt bzw. im ersten 
persönlichen Gespräch in der Beratungsstelle 
entstand bei den Befragten das Gefühl, dass sie 
als Personen wahr- und ernstgenommen werden.
Dazu gehört ihrer Schilderung nach

Sich Zeit nehmen, zuhören und interessiert sein 
In fast allen Interviews wurden die Überraschung und Erleichterung geäußert, dass man (endlich) eine 
Einrichtung gefunden hat, die sich Zeit für sie und ihr Anliegen nehme. 

„Mein Problem wurde ernst genommen. In der telefonischen Beratung wurde mir viel 
Zeit eingeräumt, um den Fall zu schildern.“ (Betroffener)

„[Das erste Gespräch war] … zugewandt (lacht), zugewandt und engagiert.“ (junge Frau)

„Sehr nett. Man wurde angenommen, also man wurde respektiert. Man durfte spre-
chen, wie einem das passte. Man kann da alles erzählen.“ (Jugendlicher) 

„Das merkt man irgendwie auch so, dass hier noch Herzblut drinsteckt. (...) Die sind 
auch immer freundlich, aber bestimmt, und das find’ ich eine gute Einstellung.“ 
(Betroffene)

I: Sind die Berater*innen auf Ihr Anliegen eingegangen beim ersten Telefongespräch?
Junger Mann: Ja. Ja. Also sie haben direkt nachgefragt und haben auch auf mich 
schnell den Eindruck gemacht, als ob die schon einen genauen Plan hätten, was sie 
da vorhaben.
I: Wurde Ihnen ausreichend zugehört?
Junger Mann: Ja. Also da wurde mir alle Zeit der Welt gegeben, um das zu erzählen, 
und sie haben dann auch detailliert nachgefragt, um halt die bestmögliche Hilfe auch 
gewährleisten zu können.

Auch in den folgenden Interviewpassagen wird vor allem die Erleichterung deutlich, mit der die Befrag-
ten die Chance beschreiben, ihre eigene Sicht der Dinge erzählen zu können.

„Na, dass man Gehör gefunden hat und auch – das war natürlich – bei mir ist es ein 
langer Vorlauf und man hat natürlich auch dann – oder ich hab dann das Problem, 
wenn man Gehör findet, man will natürlich den ganzen Ballast loswerden und natür-
lich von A nach Z alles erzählen.“ (Mutter)

„Also man sucht sich Hilfe [beim Jugendamt] und bekommt eigentlich nur – na ja. [Vor-
würfe] (...) Die [vom Jugendamt] sind ja immer nur festgelegt und bestimmt und so rich-
tig zuhören tun die ja auch nicht. (...)Hier [bei der BBO] wurde zugehört und (…) nicht 
(…) verurteilt. (...) Mein erster Eindruck war, das ist aber eine sympathische Stimme so, 
eine beruhigende Stimme (…) dass sich jemand dafür interessiert … so zugewandt (…)“ 
(Betroffene)

„Wichtig war für mich das Gespräch vor Ort. Sie haben mit Menschlichkeit vor Ort ge-
punktet. Sie haben einen nicht verurteilt und das Gefühl gegeben, dass das System 
ungerecht ist … einen Tee hingestellt und uns die Ängste genommen.“ (Mutter)
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Selbst wenn es im konkreten Fall gar nicht der 
Fall gewesen wäre, der Klient hätte vermutlich in 
jedem Fall einer Beschwerdestelle im Jugendamt 
unterstellt, Kostenargumente mit heranzuziehen. 

Die BBO klärt jedoch ihre Klientel nicht nur über 
ihre Rechte, sondern auch über ihre Pflichten auf, 
wie diese Mutter feststellte: 

„Die Information über meine Rechte hat mir geholfen. Dass ich Pflichten habe, weiß 
ich – manche kannte ich aber nicht.“

„Hilfreich war, dass mir erklärt wurde, dass das Jugendamt wirklich im Recht ist. Ich 
war mir rechtlich unsicher.“
 
„Die Erklärung der Paragraphen bzw. Rechte war sehr wichtig. Die BBO war zwar auch 
emotional präsent, aber hauptsächlich über den rechtlichen Weg bekam ich das, was 
ich brauchte.“ (Vater)

Diese Unsicherheit gegenüber geltendem 
Jugendhilferecht gilt auch für Fachkräfte der 
freien Träger. 
Auch wenn sie eigentlich darüber selbst Bescheid 

wissen müssten, empfanden sie die Verfahrens- 
und Rechtssicherheit der Berater*innen der BBO 
Jugendhilfe als sehr hilfreich, besonders wenn 
sie selbst an ihre Grenzen gestoßen waren. 

„… Und sie waren schon sehr rechtssicher, das muss man schon sagen. Also sie konn-
ten da Paragrafen zitieren, und das machte schon einen Unterschied dazu, als wenn 
wir das gemacht hätten. …, also es wurde viel gefragt und die BBO-Mitarbeiter sind 
einfach eingesprungen, wenn es um so gesetzliche Sachen und so was ging.“ 
(Leitung) 

„Ja, weil es war eine sehr diffuse Situation für uns, und das [die Beratung] hat es auf 
jeden Fall zentriert und da auch so ein bisschen die Sicherheit gegeben, dass wir mit 
unserem Anliegen gar nicht so falsch liegen; dass wir da auch Chancen haben, selbst 
wenn es irgendwie letztendlich gerichtlich irgendwie geregelt werden müsste, dass 
wir da was in der Hand haben und dass wir auch so eine Art Zusicherung …, dass wir 
da nicht fahrlässig handeln in dem Moment, wie wir das gemacht haben; also dass wir 
da irgendwie eine Sicherheit bekommen haben.“ (Mitarbeiter*in Träger)

Das folgende Zitat spricht darüber hinaus auch 
noch besonders das Strukturwissen der Bera-
ter*innen der BBO Jugendhilfe an. Dazu gehörte, 
dass nicht alle Fragen sofort beantwortet, aber 
zeitnah durch Nachfragen bei Netzwerkpart-

ner*innen gelöst werden konnten. Und dazu 
gehörte, dass sie wussten, an wen man sich, auch 
im Jugendamt, wenden kann, wie der Verfahrens-
weg verläuft, kurzum, wie man in dem vorliegen-
den Fall am besten agieren kann. 

„Ja, ich bin sehr zufrieden in der Zusammenarbeit. Also es gab immer orientierende, 
kompetente Antworten, und wenn die Beraterin das jetzt nicht aus der Lamäng be-
antworten konnte, die arbeiten da auch mit einem Rechtsanwalt zusammen, konnte 
sie sich da aber auch auf kurzen Wegen eine Information holen. Und es war ausge-
sprochen hilfreich auch. Sie wusste, wenn man im Jugendamt jetzt mit der zuständi-
gen Sozialarbeiterin, wenn es da schwierig ist mit dem Kontakt, wen man dann fragen 
kann. Und ich fand’s auch sehr hilfreich, dass die BBO sich ja dort auch im Jugendamt 
bei der Amtsleitung vorgestellt hat.“ (Einrichtungsleitung)

Insgesamt vermittelten die Berater*innen den 
Befragten ein Gefühl, dass ihre Anliegen ernst 
genommen werden und die Berater*innen an 
ihrer Sicht der Dinge interessiert sind. Sie hatten 
den Eindruck, dass sie bei der BBO Jugendhilfe 
gut aufgehoben sind und an der richtigen Stelle 
sind. Die Berater*innen pflegten einen neugieri-
gen, achtsamen und wertschätzenden Umgang 
mit den Klient*innen. Sie gaben ihnen die Gele-
genheit, ihren Druck und ihre Ängste loszuwer-
den und sich respektiert, angenommen und nicht 
schuldig oder schlecht zu fühlen. Dies ermög-
lichte den Klient*innen, auch andere Positionen 
oder Einschätzungen der Berater*innen aufzu-

nehmen und ihre Einschätzungen/Bewertungen 
zu reflektieren bzw. ,wie es eine Klient*in formu-
lierte, die Entscheidungen des Jugendamts aus 
einer anderen Perspektive zu sehen. Die Bera-
ter*innen blieben, so die Aussage etlicher Befrag-
ter, authentisch und engagiert. Auch die Flexibili-
tät bei der Terminvergabe und die geglückten 
internen Absprachen komplementierten das von 
den Befragten äußerst positiv gezeichnete Bild 
der Arbeit der Berater*innen der BBO Jugend-
hilfe. Bei der Mehrzahl der Fälle kam es zu einer 
gelungenen Kooperation zwischen Klient*in und 
Berater*in. 

B) Wissen und Information 

Vielen Klient*innen waren die Informationen 
und die rechtliche Beratung durch eine neut-
rale Institution wichtig. Die Beziehung zwischen 
Klient*innen und Mitarbeiter*innen des Jugend-
amts waren nicht selten sehr spannungsgeladen 
und konfliktbehaftet. In nahezu allen Fällen stand 
das Gefühl im Vordergrund, dass ihre Anliegen 
nicht oder zu wenig gehört wurden. Sie waren 
unsicher, wie das Jugendhilfesystem funktioniert 
und ob das Jugendamt richtig gehandelt hat. 

Und sie hatten wenig Wissen darüber, wie sie 
agieren sollten und müssten, um ihre Situation 
zu verändern. Wie bereits angeführt, fühlten sich 
90 Prozent der Befragten ausreichend informiert, 
auch über ihre Rechte und Pflichten, und schätz-
ten die fachliche Kompetenz der Berater*innen 
als sehr gut ein. Was fanden die Befragten beson-
ders hilfreich und welche Auswirkungen themati-
sierten sie? 

Vergewisserung – Information über Rechte und Pflichten 
Ebenfalls in nahezu allen Fällen stand hinter den 
Beschreibungen des Falls die Frage, ob der Ablauf 
und das Handeln der Jugendämter bzw. Ein-
richtungen in ihrem Fall rechtlich korrekt waren. 

Diese Unsicherheit bezüglich der rechtlichen 
Voraussetzungen gilt über alle Bildungsschich-
ten hinweg. Drei Betroffene mit unterschiedlicher 
Schulbildung sagen dazu: 

„Die BBO hilft Menschen oder Familien, die sich nicht so gut mit dem Gesetz ausken-
nen. Als Mutti kennt man nicht alle Gesetze und Paragraphen.“ (Mutter)

„Zu wissen, wie stark man sein könnte, wenn man alle seine Rechte wüsste.“ (Mutter)

„Man kennt sich manchmal gar nicht rechtlich so gut aus wie jetzt die Ombudschaft. 
Na klar, ich hab‘ viel gelesen und mich auch erkundigt bei einem Anwalt. Aber … Ja, sie 
war halt auch mit dabei, und es war auch wirklich erleichternd.“ (Mutter)

Erst in der Kombination von Kompetenz und Unab-
hängigkeit konnten viele Klient*innen sicher sein, 
dass die Beratung ohne Rücksichtnahmen auf 
die eigene Institution ablief. Ein Klient beschreibt 
seine positive Erfahrung mit den Worten:

„Dass jemand da war, der das Anliegen verstan-
den hat. Das Jugendamt war darauf aus, zu spa-
ren. Dass jemand zugehört hat und dass ich in-
formiert wurde, welche Rechte ich habe.“ (Vater)
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Die Befragte betont als besonders wertvoll die 
Zusammenarbeit mit ihr, die es ihr ermöglicht, 
selbst zu handeln und ihre Interessen zu ver-
treten. Dabei wird sie aber, wenn nötig, an die 
Hand genommen mit Tipps und Ratschlägen, wie 
der Weg aussehen könnte. Hilfreich war, wie sie 
betont, dass sie sich, nachdem sie den Wider-
spruch selbst formuliert hatte, wieder an die BBO 
Jugendhilfe wenden konnte, um sich zu versi-
chern, dass sie alles richtig verstanden hat. Sie 
und andere Klient*innen fühlten sich aktiv in den 
Beratungsprozess mit einbezogen und daran 
beteiligt. Die Berater*innen reagieren nicht auto-
matisch auf Verhaltensweisen der Klient*innen, 
sondern agieren, indem sie gemeinsam mit den 
Betroffenen nach individuellen, passenden Inter-
ventionen suchen, die die Eltern nicht bevor-

47 Aus Sicht der BBO Jugendhilfe ein problematischer Begriff, da sie sich nicht in dieser Rolle sieht.

munden, sondern die Möglichkeiten des In-Be-
ziehung-Gehens erweitern. Dies führt, wie das 
Befragungsergebnis zeigt dazu, dass sich die 
Klient*innen ermutigt fühlen ihre Anliegen auch 
selbst zu vertreten. 

Den Berater*innen der BBO Jugendhilfe gelingt 
es offenbar, eine aktive Interaktion aufzubauen, 
indem sie mit den Klient*innen zusammenarbei-
ten, alle Schritte gemeinsam abklären und Orien-
tierung geben, die die Klient*innen ermutigen 
selbst aktiv zu werden und die Verantwortung für 
ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Die Grund-
haltung des Empowerments wird offensichtlich 
nicht nur im Konzept beschrieben, sondern in der 
Beratungsarbeit umgesetzt und von den Befrag-
ten auch so wahrgenommen.

C) Begleitung im Beratungsprozess 

Neben Informationen bietet die BBO Jugend-
hilfe ihren Klient*innen auch Begleitung an. Aller-
dings setzten sich die Berater*innen immer nur 
in vorheriger Absprache mit den Klient*innen 

mit anderen Stellen/Einrichtungen in Verbindung 
und/oder begleiteten sie, wenn gewünscht, zu 
Gesprächen z. B. den Hilfeplangesprächen.

Rückhalt – man ist nicht alleine 
Diese Begleitung hatte für viele Befragten einen 
besonderen Stellenwert. Eine Klientin beschreibt 
 diesen Aspekt so:
„Mir war besonders wichtig, jemanden an mei-
ner Seite zu haben. Wie ein Anwalt. Nicht alleine 
dazustehen.“ 

Sie tut dies auf dem Hintergrund, dass sie sich 
im System der Jugendhilfe als ohnmächtig und 
alleine erlebt hatte. Eine andere Klientin sagt: 

„Es ist sehr hilfreich, einen Mediator47 zu haben. 
Die Frau vom Jugendamt hat im Beisein der BBO 
 zugegeben, dass sie mich persönlich nicht mag 
und überfordert ist.“ (Jugendliche)

Selbst wenn Letzteres möglicherweise so gar 
nicht der Fall war und nur in der Wahrnehmung 
der Klientin so erscheint, so war es doch für diese 
die vielleicht einzige Chance, sich als gleich-
berechtigt wahrnehmen zu können. 

„Also ganz vordergründig also wirklich so die Sicherheit im Hintergrund, also selbst-
bewusster auch dem Jugendamt gegenübertreten zu können. Und die, ja, die Interes-
sen der Jugendlichen vertreten zu wissen; also, genau, also auch, dass grad gegen 
das Jugendamt, dass die Jugendliche dem Jugendamt gegenüber stärker auftreten 
konnte.“ (Mitarbeiter*in freier Träger)

Diese Aussage der Fachkraft legt den Schluss 
nahe, dass sie bzw. ihre Trägereinrichtung die 
Jugendlichen gegenüber dem Jugendamt nicht 

so unterstützen können, wie sie das für nötig 
hielten, weil sie, so die Vermutung, bereits zu sehr 
in den Konflikt involviert sind. 

Wichtig ist den Befragten auch, dass die BBO 
Jugendhilfe nicht nur über ein fundiertes rechtli-
ches Wissen verfügt, sondern auch die Fachkom-

petenz zu typischen Fallverläufen in der Kinder- 
und Jugendhilfe besitzt. 

Orientierung, Selbstbewusstsein und Empowerment. 
Die Sicherheit, dass ihre Belange/Wünsche durchaus rechtlich abgesichert sind, führt dazu, dass die 
Befragten mit mehr Selbstbewusstsein und weniger Ängsten dem Jugendamt gegenübertreten konnten.

„Wichtig für mich waren die Anregungen, wie man sich als Mutter gegenüber Jugend-
amt und Träger verhalten kann. Das hat mir die Angst genommen.“ (Mutter) 

 „Hm, also einmal das, dass ich nun wusste, dass es eine Ausführungsvorschrift gibt 
und die wirklich bindendes Recht ist. Das war für mich sehr wichtig, dass ich mich 
darauf berufen kann und dass ich da eben auch hätte vor Gericht dann gehen kön-
nen, weil ich weiß, das ist – dass ich auf der sicheren Seite bin, nicht dass das so eine 
schwammige Sache ist. Wer weiß, ob´s wirklich klappt, ja. Sondern dass ich da eben 
mit breiter Brust dann auch dahingegangen bin in die Sprechstunde der Jugendstadt-
rätin.“ (Pflegemutter)

Die Informationen gaben den Klient*innen eine 
Orientierung, die sie befähigte, mit Unterstüt-
zung der BBO Jugendhilfe selbst aktiv zu werden, 
wie es eine Mutter formuliert:
„Es wurden ganz konkrete, praktische Vor-
schläge gemacht, wie man weiter agieren kann.“ 
(Mutter)

Eine andere Klientin antwortet auf die Frage, was 
sie besonders beeindruckt hat: 
„Der menschliche Umgang, mich ernst zu neh-
men, sich Zeit zu nehmen, mich einzubeziehen, 
zusammen mit mir zu arbeiten.“ (Pflegemutter)

Diese Klientin erlebt also nicht nur eine empathi-
sche Beratung ohne Zeitdruck, sondern auch eine 
Beraterin als Partnerin, die sie in den Prozess mit 
einbezieht und gemeinsam mit ihr Lösungen erar-
beitet. 88,5 Prozent der Klient*innen haben der 
Aussage voll und ganz zugestimmt, dass die BBO 
sie ermutigt hat, ihre Interessen selbst durch-
zusetzen. Dieses Ziel der BBO Jugendhilfe, nicht 
statt der Klient*innen, sondern mit ihnen gemein-
sam zu agieren oder noch besser die Klient*innen 
selbst in die Lage zu versetzen, ihre Argumente 
und Ziele zu vertreten, wird von zwei Dritteln der 
Befragten explizit genannt. Exemplarisch dazu 
nochmals ein Zitat einer Pflegemutter, die früher 
selbst eine Fachkraft in der Kinder- und Jugend-
hilfe war. 

„Wir [ich und die Beraterin] haben auch wirklich lange telefoniert. Ich hab mich gewun-
dert, dass da jemand sich so viel Zeit nimmt, mir das so ausführlich zu erklären. Also 
es war sehr beruhigend, auch dass ich mich dann nachher noch mal an sie wenden 
konnte, um nachzufragen, ob ich das [einen Widerspruch an das Jugendamt] jetzt 
richtig verstanden habe und das so richtig formuliert hab. … Nicht, dass ich da was 
schreibe, was die mir gesagt haben, und ich hab´s in den falschen Hals gekriegt oder 
so (lacht). Und dann eben dann noch mal den Rat, das dem Abteilungsleiter zu geben, 
was ich eben vorher, wie gesagt, leider nicht gemacht habe, und dann musste ich 
eben zur Strafe (lacht) dann noch mal eine Runde drehen. Das fand ich also auch sehr 
hilfreich.“ (Pflegemutter)



„Evaluation der Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe“; Abschlussbericht IPP 5958

Mit den gezielten Nachfragen signalisieren die 
Berater*innen der BBO Jugendhilfe den Klient*in-
nen, dass sie für ihren Fall Verantwortung über-

nommen haben, und zeigen damit noch einmal 
ihre ehrliche, zugewandte Neugierde bzw. Inter-
esse an ihnen und ihrem Fall. 

D) Begleitung zu Hilfeplangesprächen (HPG)

Die Begleitung zu Hilfeplangesprächen wurde 
von vielen Klient*innen gewünscht. Betroffene 
sowie Leitungen und Mitarbeiter*innen freier 
Träger sahen sie als ein zentrales Moment im 
Beratungsprozess. Die Klient*innen fühlten sich 
gestärkt und erlebten, dass die Jugendamtsmit-
arbeiter*innen respektvoller mit ihnen umgingen 
und die Anwesenheit der Berater*innen der BBO 

Jugendhilfe zu mehr Sachlichkeit beigetragen 
hat. Besonders in Fällen, in denen es viele Kon-
flikte gab und die Kommunikation zwischen den 
Beteiligten (Trägern und/oder Klient*innen und 
Jugendamt) bereits verhärtet waren, wurde die 
Anwesenheit „neutraler“ Dritter als sehr vorteil-
haft gesehen. 

Anderes Klima, anderer Stellenwert im HPG 
Dieser Aspekt wurde sowohl von Fachkräften als auch selbstbetroffenen Klient*innen gleichermaßen 
betont. Zwei Beispiele 

Jugendlicher: Na ja [das Gespräch], war ruhig, jeder hat seinen Part geredet, und, ja, 
da ist der Vormund zu dem Schluss gleich gekommen, dass ich bei meiner Mutter jetzt, 
also noch wohnen darf.
I: Okay. Du hast jetzt betont, das ist ruhig verlaufen. Verlaufen Hilfeplangespräche 
sonst anders? 
Jugendlicher: Na, sonst wird viel durcheinander geredet, jeder will seine Partei 
 bestärken und – ja.

Auch Mitarbeiter*innen der Jugendhilfe waren der Meinung, dass sich das Klima verändert hat durch die 
Anwesenheit einer Mitarbeiter*in der BBO Jugendhilfe.

„… Als wir angekündigt haben, dass die BBO mit beteiligt war, wurde auch gleich sozu-
sagen die Tonart geändert in der Kommunikation.“ (Mitarbeiter*in)
„Die Konferenz … Also dadurch, dass die BBO dabei war, merkte man schon, dass dem 
Ganzen eine andere Gewichtung zugesprochen wurde. Also es war dann nämlich 
nicht so die zuständige Jugendamtsmitarbeiterin dabei, sondern auch die Chefin des 
Jugendamtes. Und man merkte schon schnell, die ganze Sache wird sehr ernstge-
nommen.“ (Leiter Einrichtung) 

„…und im Beisein von der Beraterin wurde noch mal ein bisschen mehr …, konnte 
mehr verhandelt werden. Also es wurde – ja, salopp gesagt, auch ein bisschen mehr 
 geduckt und wurde sich ein bisschen kooperativer verhalten.“ (Mitarbeiter*in)

„Na, die Frau vom Jugendamt hat – also ist gegenüber der Klientin in den ersten Ge-
sprächen ausfallend geworden und hat da komplett auch ihre Rolle vergessen und 
sich, sag‘ ich mal, ziemlich daneben benommen. Das hat sie sich nicht getraut, als die 
Beraterin daneben saß. Also das war schon eine größere Achtsamkeit, und man hat 
schon gespürt, dass die ganz genau weiß, wenn sie jetzt irgendwas sagen wird, was 
rechtlich nicht haltbar ist oder was nicht dem Jugendrecht entspricht, dann sitzt da 
jemand, die sich da gut auskennt und die da intervenieren wird.“ (Leitung)

Entlastung (stellvertretender Konfliktlöser)
Für Mitarbeiter*innen bzw. für freie Träger spielt 
der Aspekt der Entlastung eine wichtige Rolle. 
Wie die Zitate verdeutlichen, können sie Konflikte 

mit dem Jugendamt umgehen, da eine neutrale 
dritte außenstehende Person das Anliegen der 
Jugendlichen im Konfliktfall vertritt.

 

„Also auf jeden Fall würde ich sie weiterempfehlen, hab‘ ich, glaub‘ ich, auch schon. Ja, 
weil da quasi unabhängig im Hintergrund jemand ist oder eine Institution ist, die grade 
in diesen Rechtssituationen, wo Jugendliche also in dieser starken Abhängigkeit vom 
Jugendamt da eine fachliche Stütze noch mal bekommen. Also grade das Jugendamt, 
oder auch gegenüber Trägern, also dass da jemand ist, der realistisch und zielorien-
tiert mit den Jugendlichen gemeinsam ein Treffen prüft und durchbringt oder eben 
auch nicht, aber für die Jugendlichen einsteht.“ (Mitarbeiter*in freier Träger)

„Genau, also das ist schon, als Träger, sollte zwar nicht so sein, aber … Also ich persön-
lich hätte das [eine Beschwerde] mit meiner Leitung besprechen müssen, und meine 
Leitung, da hätte ich mir schon durchaus vorstellen können, dass die den Ausgang, 
ohne eine Beschwerde einzureichen, noch mal irgendwie hätten beeinflussen wollen; 
weil man ansonsten als Einrichtung beim Jugendamt schnell einen schlechten Ruf 
hat und nicht mehr belegt wird; und so was haben Leitungen der Einrichtungen natür-
lich immer schnell im Kopf. Deswegen ist es immer besser, wenn da noch mal jemand 
von außen hinzukommt. So gesehen hab‘ ich das auch als entlastend empfunden.“ 
(Mitarbeiter*in)

„Genau, das ist eben gut, weil, ja, wie ich schon angedeutet hab‘, die Einrichtung an 
sich eben an organisatorische Zwänge gebunden ist und vielleicht aus denen heraus, 
aus so einem doppelten Mandat heraus, da manchmal einfach auch nicht hundert-
prozentig nur den Jugendlichen im Auge hat. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, dass 
da noch mal eine Unterstützung kommt.“ (Mitarbeiter*in)

Längere Begleitung – „am Ball bleiben“
Vielen Klient*innen war es auch wichtig, dass 
diese Unterstützung nicht nur punktuell erfolgte. 
Dabei ging es den Klient*innen nicht alleine um 
die Bereitschaft der BBO Jugendhilfe, kostenlos 
und schnell zu helfen, sondern um die Geduld 

und Ausdauer, mit der die Berater*innen agiert 
haben. Die Klient*innen brachten in den Inter-
views immer wieder ihr Erstaunen zum Ausdruck, 
wie engagiert die Berater*innen der BBO Jugend-
hilfe waren. 

„Sie [die Beraterin] hatte Verständnis für die  Situation und vor allem Ausdauer und 
 geduldige Unterstützung.“ (Mutter)

„Die BBO hat auch von sich aus nachgefragt und Zwischenstände abgefragt, wenn ich 
es mal vergessen hatte.“ (junger Mann)

Dieses Nachhaken bzw. am Ball bleiben ist etwas, 
dass die Klient*innen wohl so noch von (fast) nie-
mandem in ihrem Fall erlebt hatten: 
„Es gab auch immer nochmal einen Anruf von 
der BBO, ein paar Wochen später, was der Stand 
der Dinge ist.“ (Mutter)

Es ist auch diese Hartnäckigkeit, die den 
 Klient*innen den Eindruck gab nicht mehr allein 

zu sein. Das Gefühl es ist jemand da, der von sich 
aus mitdenkt, entlastet ungemein. Diese erlebte 
Nachsorge könnte auch mit dafür verantwortlich 
sein, dass die Bewertungen der BBO so positiv 
ausfallen. 
„Die Mitarbeiterin hat auch hinterher noch mal 
nachgefragt, ob alles ok ist. Die Nachsorge ist 
super!“
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Angriffe ausbleiben und nach einer gemeinsa-
men Lösung gesucht werden kann. Zugleich wird 
auch deutlich, dass dies eben nicht im Sinne 
einer klassischen Mediation geschieht, sondern 
die BBO Jugendhilfe auf Seite ihrer Klientel agiert.

Zusammenfassend der positive Eindruck der 
Beratung der BBO Jugendhilfe, den eine Klientin 
in aller Kürze so zusammenfasst: 
„Die BBO macht keine Vorwürfe und versucht 
zu helfen und Hilfen zu vermitteln … es keine 
Wertungen oder Verurteilungen gab, sondern 
souve ränes und neutrales Auftreten.“

Auch wenn es den Befragten am Anfang der 
Interviews schwerfiel, ihre Erwartungen an die 
Beratung zu formulieren, hatten sie viele Fra-
gen und Hoffnungen auf Hilfe und Unterstüt-
zung sowie den Wunsch nach Bestätigung, dass 
ihnen ein Unrecht widerfahren ist. Die Ergebnisse 
sowohl der quantitativen Auswertung als auch 
die Aussagen in den Fallanalysen und Interviews 
verweisen darauf, dass ihre Erwartungen bzw. 
ihre Fragen und Hoffnungen beantwortet wurden 
bzw. sich erfüllt haben. 

Von den Befragten wurden die Ganzheitlichkeit 
und Flexibilität der Hilfen deutlich wahrgenom-
men und geschätzt. Dies zeigen typische Aussa-
gen, wie „sie hören mir zu“, “sie sind an meiner 
Geschichte interessiert“, „ich konnte immer anru-
fen“ und „sie waren für mich da“: Auch wenn sie 
gerade nicht telefonisch erreichbar waren, haben 
sie zurückgerufen, wenn es geeilt hat, haben sie 
schnell reagiert. Bemerkenswert ist, dass viele 
Klient*innen berichten, dass sie bereits beim ers-

48 Die Bewertung erfolgt aus Sicht der Klient*innen.
49 Es wurde sowohl nach dem Grad der Zielerreichung gefragt als auch, ob die Erwartungen erfüllt wurden. 
50 Zwischen jenen, die abgebrochen haben, und jenen, deren Erwartungen enttäuscht wurden bzw. deren Erwartungen 

nicht erfüllt wurden, gibt es natürlich eine große Schnittmenge.

ten Telefonat das Gefühl hatten, dass sie mit ihren 
Problemen gut aufgehoben sind und dass sie 
jemanden gefunden haben, der sie unterstützt. 
Und auch, wenn sie in ihren Anliegen von der BBO 
Jugendhilfe nicht immer bestärkt, sondern auf 
ihre Pflichten verwiesen wurden, entstand das 
Gefühl, da ist jemand der mir den Rücken stärkt. 
Kritik wurde so konstruktiv geäußert, dass sie zu 
Reflexionen und nötigen Veränderungen geführt 
hat. 

Auch das Informationsbedürfnis wurde erfüllt. 
Komplexe und rechtliche Sachverhalte wurden 
solange erklärt, bis sie den Betroffenen verständ-
lich waren. Dabei fühlten sich die Betroffenen 
nicht bevormundet, sondern ermutigt, die eige-
nen Interessen selbstständig und selbstbewusst 
zu vertreten. Begleitung bei den Verfahrens-
schritten und/oder bei den Hilfeplangesprächen 
war immer, wenn gewünscht, möglich.
 
Viele der Schilderungen der Befragten bezogen 
sich dabei auf die Unterstützung gegenüber 
einem oft als mächtig und unantastbar empfunde-
nen „Gegner Jugendamt“. Durch die Rechts- und/
oder Verfahrenssicherheit konnten sie gegen-
über dem Jugendamt ihre Anliegen klarer und mit 
mehr Selbstbewusstsein vertreten. Selbst einige 
der Fachkräfte bzw. Leitungen der freien Träger 
schilderten eine Entlastung durch die Anwesen-
heit der BBO Jugendhilfe, aus Angst vor geringe-
rer Belegung ihrer Einrichtung durch das Jugend-
amt. Wie eine Fachkraft es formulierte, übernahm 
die BBO Jugendhilfe eigentlich ihre Aufgabe, für 
ihre Klientel geltendes Recht einzuklagen und/
oder den Beschwerdeweg zu gehen. 

2.5. Nicht oder nur teilweise „erfolgreiche“ Fälle48 

Auf der Suche nach Gründen für nicht geglückte 
Beratungen, für Schwachstellen in der Bera-
tungspraxis und auch Grenzen des BBO-Bera-
tungsansatzes in den Jahren 2014 bis 2017 sind 
vor allem vier Gruppen interessant: jene, deren 
Erwartungen und Ziele nur teilweise (a) bzw. gar 
nicht erreicht (b) werden konnten, diejenigen die 
über einen Abbruch nachgedacht haben (c) und 
 solche, die faktisch abgebrochen haben (d). 

Rein zahlenmäßig sehen wir hier unterschiedlich 
große Gruppen. Wie das sehr positive Gesamt-
ergebnis schon erwarten lässt, ist der Anteil der-
jenigen, die in ihren Erwartungen49 enttäuscht 
und deren Ziele überhaupt nicht erreicht wurden, 
klein. Er liegt bei 8,7 Prozent. 

Ähnlich groß ist die Gruppe derjenigen, die den 
Beratungsprozess von sich aus vorzeitig abge-
brochen haben (9,1 Prozent).50 Deutlich größer ist 

„Und es war eine große Unterstützung durch die Ombudsstelle, dass man quasi so 
eine dritte Instanz da mit drin hatte; und es war auch sehr hilfreich irgendwo. Nur 
dadurch konnte es irgendwie weitergeführt werden. Aber dieser Grundkonflikt, der ist 
– also das ist nicht wirklich gelöst worden, weil es hängt offenbar wirklich von diesen 
beiden Personen zusammen ab. Also die Klientin unterlässt auch nichts, um da Öl ins 
Feuer zu gießen. Es geht nicht nur um eine Sache von der Kollegin im Jugendamt, ja? 
Die stehen sich da in nichts nach.“ (Leitung)

Die BBO Jugendhilfe konnte in letzterem Fall erreichen, was lange nicht möglich schien, dass eine andere 
Mitarbeiterin den Fall übernehmen konnte.

Vermittelnde Rolle der Berater*innen der BBO Jugendhilfe
Die folgenden zwei Zitate betonen vor allem die moderierende Rolle der Beraterin, die aber immer die 
Anliegen und Rechte der Klient*innen im Blick behielt. 

„… Also auch in ihrem Vorgehen dem Jugendamt gegenüber, also dann auch in den 
Hilfeplangesprächen hat sie sich immer erst mal sehr zurückgehalten und hat dann 
aber sehr auf den Punkt gebracht, um was es denn hier eigentlich geht. Also man 
konnte da immer … Aber sie hat natürlich die Position von der Klientin auch gestützt, 
hat aber trotzdem immer diese vermittelnde Rolle nicht verlassen. Das war – also 
 grade mit dem Jugendamt war das sehr förderlich.“ (Leitung)

„Und da brauchte die Beraterin dann gar nicht mehr so zu sagen. Aber – also an Punk-
ten, wo sie [die Mitarbeiterin des Jugendamts] etwas gemacht hat, was irgendwie 
rechtlich bedenklich war oder so, hat die Beraterin sofort interveniert und auch dort 
Gehör gefunden. Und die Gespräche waren dann atmosphärisch frostig und kurz, 
aber sie haben immer zu einem Ergebnis geführt. Und das Ergebnis war, dass das 
 Jugendamt die Hilfe weiter bewilligt hat für die junge Frau.“ (Leitung)

Aber auch Klient*innen betonen die vermittelnde 
Rolle der Berater*innen. Eine Klientin schildert 
darüber hinaus auch den mäßigenden Einfluss 
den die Beraterin auf sie hatte: 
„Es wurden Missverständnisse aufgeklärt und 
Konfliktsituationen vermieden. Die BBO hat mich 
 gezügelt, wenn ich in Rage war.“ 

Insgesamt war es für viele Klient*innen sehr wich-
tig, dass die BBO Jugendhilfe keine Beschwerde-
stelle im Jugendamt bzw. in einer Einrichtung ist. 

„Es war gut zu wissen, dass es eine Beratungs- und Schlichtungsstelle überhaupt gibt, 
die unabhängig von anderen Institutionen agiert.“ (Mutter)

„Mir war wichtig eine außenstehende, unparteiische Person zu haben, die sich mit 
den Strukturen auskennt.“ (junger Mann)

Insgesamt zeigt sich die Anwesenheit der BBO 
Jugendhilfe bei Hilfeplangesprächen, die oft 
bereits stark konfliktbelastet sind, vielfach als 

Garant für korrekte Verfahrensabläufe und für 
kommunikative Entlastung. Die Anwesenheit von 
BBO-Berater*innen führt dazu, dass gegen seitige 
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b) Ziele überhaupt nicht erreicht 
Auch bei den sehr wenigen Fällen dieser Gruppe 
zeigen sich verschiedene Bewertungsvarianten, 
die ähnlich den oben bereits genannten sind. 

Ziel nicht erreicht, aber keine Schuld der BBO 
So sagt eine Klientin
„Ich wollte meine Ziele nicht weiter verolgen, 
was nicht der BBO negativ anzukreiden ist.“

Sie ist zwar enttäuscht, lastet dies aber nicht 
der BBO Jugendhilfe an. Eine Kindsmutter sagt 
schließlich: 
„Für mich ist mein Ziel, das Sorgerecht wieder zu 
erhalten noch nicht erreicht worden.“ 

Und auch dieses Beispiel stellt zwar eine Kritik am 
Ergebnis dar, jedoch nicht am Vorgehen der BBO 
Jugendhilfe. Dass eine Rückführung ihre eigent-
liche Erwartung war, hatte sich erst spät im Fall-
verlauf herauskristallisiert. Dieser Aspekt wurde 
dann von der BBO Jugendhilfe nicht bearbeitet, 
da Sorgerechtsfragen nicht zum Beratungsauf-
trag der BBO Jugendhilfe gehören. 

Zielerreichung nicht erste Priorität
In einigen Fällen ging es den Klient*innen offen-
sichtlich weniger darum, Recht zu behalten und/
oder ihre Ziele durchzusetzen, sondern vielmehr, 
jemanden an ihrer Seite zu haben, der sie über 

ihre (rechtlichen) Möglichkeiten aufklärt. Beson-
ders deutlich wird dies an folgendem längerem 
Interviewausschnitt, in dem eine 29jährige Mut-
ter eine Rückführung ihrer Kinder anstrebt.

M: Das erste Gespräch war noch unangenehm, aber als klar war, dass die ja nicht 
gegen mich arbeiten wollen und schon gar nicht fürs Jugendamt … Ja.
I: Also da haben Sie Vertrauen dann gefasst, dass …
M: Genau.
I: Und wie ist es jetzt dann weitergegangen? Also das war das erste Gespräch. Was 
wurde da ausgemacht oder vereinbart? 
M: Ja, sie haben dann erst die gesamten Hilfepläne mitgenommen und haben gesagt, 
sie werden die dann ein bisschen durchlesen, ja, wie erst mal die komplette Situation 
aussieht, und dann besprechen, was man da überhaupt machen kann – und ob man 
da was machen kann. 
I: Also weil das ja auch ein ziemlich komplizierter Fall war und die Kinder ja schon zwei 
Jahre praktisch im Heim untergebracht waren. 
M: Da waren es noch keine zwei Jahre, da war es erst 18 Monate
I: Was wurde im zweiten Gespräch dann vereinbart oder was wurde da besprochen?
M: Ja, also sie haben mir dann erklärt, dass es leider so ist, dass das Jugendamt so 
handeln musste. Da hat sie mir dann auch gleich erklärt, warum, wie Jugendhilfen 
aussehen, was das Gesetz sagt, und so weiter. Das Hintergrundwissen hatte ich ja 
eigentlich alles nicht.
I: Und vom Jugendamt wurde da überhaupt nichts gesagt, sondern da wurden die 
Kinder in Obhut genommen, aber Sie wurden nicht aufgeklärt oder informiert?
M: Nein, aufgeklärt wurde ich nie.
I: Das hat jetzt erstmals die BBO Jugendhilfe gemacht?
A: Genau. 
I: Und haben Sie das dann auch verstanden? 
A: Ja. Danach ja. Und wenn ich das nicht verstanden hab‘, dann haben wir so lange 
drüber gesprochen und es wurde mir anders erklärt, bis ich das verstanden hab.

die Gruppe derjenigen, deren Ziele nur teilweise 
erreicht wurden (37 Prozent). Im Folgenden geht 

51 Allerdings kann man hier relativierend sagen, dass es sich um die erste Episode handelt und es keineswegs ausgeschlos-
sen ist, dass dieses Ziel in einer zweiten oder späteren Episode angegangen wird.

52 „Beim persönlichen Gespräch waren plötzlich drei Mitarbeiter der BBO. Das habe ich nicht verstanden. Das Gespräch war 
außerdem unterstrukturiert. Eine Woche später war mein Antrag bewilligt – es war also keine weitere Beratung nötig.“ 

es um die Begründungen, die diese vier Gruppen 
in den Interviews formuliert haben.

a) Ziele nur teilweise erreicht
Welche Gründe sehen die 37 Prozent der Kli-
ent*innen, dass sie ihre Ziele nur teilweise 
erreicht haben? Es zeigen sich drei unterschied-
liche Begründungen:

• Der Beratungsprozess ist noch nicht abge-
schlossen. Beispielsweise war ein Kindsvater 
mit dem Träger und der Art der stationären 
Unterbringung seiner Tochter unzufrieden und 
wollte eine Verlegung in eine andere Einrich-
tung erreichen, die das Jugendamt aber zu-
nächst ablehnte. Der Beratungsprozess durch 
die BBO Jugendhilfe erreichte, dass das Ju-
gendamt einer Veränderung zustimmte. Zum 
Zeitpunkt unserer Befragung war die Tochter 
faktisch jedoch noch nicht verlegt. Dies war 
der Grund dafür, sein Ziel als nur teilweise er-
reicht anzusehen. Ein anderes Beispiel ist eine-
Kindsmutter, deren Ziel die Rückführung ihrer 
Kinder war und die dank der BBO Jugendhilfe 
zwar eine verbesserte Kommunikation mit 
dem Jugendamt erreichte, aber die gewünsch-
te Rückführung wurde lediglich in Aussicht ge-
stellt und war zum Zeitpunkt des Beratungsen-
de noch nicht erreicht.51

• Die BBO Jugendhilfe trifft keine Schuld. Bei 
diesem zweiten Begründungsmuster wurden 
zwar Erwartungen enttäuscht, aber nicht der 
Beratung der BBO Jugendhilfe angelastet.
„Ich hatte die Hoffnung, dass ich einen 
Rechtsanspruch habe. Es war aber gut, dass 
die BBO mich realistisch beraten hat.“
„Es lag nicht an der BBO, sondern weil die 
 Situation total verzwickt ist und man abwar-
ten musste.“

• Konkrete Umstände verhinderten die Ziel-
erreichung. Die dritte Gruppe der Begrün-
dungen bezieht sich auf konkrete Um-
stände, die die Zielerreichung bzw. eine 
vollständige Zielerreichung verhindert haben.

„Der Umstand war nicht gut, dass der Jugend-
liche sich nicht gekümmert hat“, 
sagt eine Fachkraft und sieht die Gründe für 

die nur teilweise Zielerreichung in der unzurei-
chenden Mitarbeitsbereitschaft des Jugend-
lichen.

„Das Jugendamt meldete sich nicht, obwohl 
ich mit Unterstützung der BBO längst alle 
 Unterlagen abgegeben habe.“
Dieser Klientin dauerte der Prozess zu lange 
und sie nahm sich dann einen Anwalt. Die-
ser Fall gehört zu den eher seltenen Fällen, in 
denen die BBO Jugendhilfe offensichtlich keine 
Beschleunigung des Verfahrens erreicht hatte. 

Typisch für diese Gruppe ist, dass ,ähnlich wie 
beim zweiten Begründungsmuster, die Ursa-
chen für die nur teilweise Zielerreichung nicht 
primär als Qualitätsmangel bei der BBO Jugend-
hilfe gesehen werden. Nur bei einigen wenigen 
Aussagen finden sich auch Hinweise, was die 
BBO Jugendhilfe hätte vielleicht anders, besser 
machen können. Dazu ein Zitat einer Mutter52

„Ich bin zu 90 Prozent zufrieden. Vielleicht  hätte 
die BBO hartnäckiger sein können. Sie hätte 
mehr eingreifen können – mehr auf den Tisch 
hauen können und sagen „so geht das nicht“, 
einfach hartnäckiger bleiben.“
 
Auslöser für die Beratung war in diesem Fall ein 
Zuständigkeitswechsel, der durch die stationäre 
Unterbringung des Kindsvaters ausgelöst wurde. 
Die ursprünglich beim Vater lebenden Kinder 
sollten nicht bei der Mutter, sondern in einem 
Heim untergebracht werden. Das für die Mutter 
zuständige Jugendamt hat aus Sicht der Kinds-
mutter „nicht mitgearbeitet. Es hat behaup-
tet, die Kinder wären verwahrlost, obwohl es 
dafür keine Beweise gegeben hat“. Es habe 
sogar versucht, „ihr was anzuhängen“. Durch 
die BBO Jugendhilfe fühlte sie sich gestärkt 
und vom Jugendamt mehr respektiert, auch 
wenn zwei der Kinder in einer Jugendhilfeein-
richtung untergebracht sind. Dieser Unterbrin-
gung hatte sie zwar zugestimmt, aber eigent-
lich erhofft, dass es mit Hilfe der BBO Jugend-
hilfe gelingt, die Kinder wieder zurückzuholen.
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Auch hier war ähnlich wie bei dem Jugendlichen 
der Wunsch da, dass die BBO selbst als Lobby der 
Klientin im Jugendamt Druck ausübt.

Insgesamt überrascht jedoch, dass auch bei den 
beiden Gruppen, die ihre Ziele nur teilweise oder 
überhaupt nicht verwirklicht sehen, die Gründe 
dafür meist nicht in einem Qualitätsmangel der 
Beratung gesehen wird. Auch diese Gruppen 
führten verschiedene andere Gründe dafür an, 
wie konkrete Umstände, für die die BBO Jugend-

hilfe nichts konnte, oder dass alles zu lange dau-
erte, weil das Jugendamt nicht reagierte. 

Es gab auch nur relativ wenige Anregungen, was 
die BBO besser oder anders gestalten könnte. 
Zum Teil betraf dies auch Aspekte, die mehrheit-
lich eher diametral anders gesehen wurden, wie 
beispielsweise die Begleitung zum Jugendamt 
oder die Erwartung, dass die BBO Druck auf das 
Jugendamt ausüben soll.

3. Fazit
In diesem Kapitel wurde zunächst untersucht, 
ob es eine ausreichende Zahl von Nutzer*innen 
der BBO-Beratung gibt. Trotz nur eingeschränkter 
Öffentlichkeitsarbeit gelang es der BBO Jugend-
hilfe schon früh, die definierte Marke von 100 Fäl-
len pro Jahr zu übertreffen. Die Sorge, dass sich 
zu wenige Betroffene finden, die überhaupt ein 
solches Angebot nutzen wollen, konnte nachhal-
tig entkräftet werden. 

Der zweite Evaluationsauftrag betraf die Zufrie-
denheit der Klient*innen und die Frage, ob diese 
von den Angeboten der BBO Jugendhilfe auch 
profitieren. Auch diese Frage kann aufgrund der 
differenzierten Evaluationsergebnisse (qualita-

tiv wie quantitativ) positiv beantwortet werden. 
Selbst bei jenen, deren Erwartungen nicht oder 
nur teilweise erfüllt wurden, finden sich kaum 
belastbare Hinweise auf notwendige Verände-
rungen des Beratungsansatzes der BBO Jugend-
hilfe. So finden die allermeisten Befragten und 
Interviewten, dass die BBO Jugendhilfe geschickt 
ihre Selbsthilfekräfte gestärkt hat und sie damit 
in der Lage waren, besser ihre eigenen Interes-
sen gegenüber Jugendamt/freiem Träger durch-
zusetzen. Nur eine kleine Gruppe hätte sich statt-
dessen die BBO als eine Art Anwalt gewünscht, 
der für sie im Jugendamt oder beim freien Träger 
auftritt und stellvertretend ihre Rechte einklagt. 

Obwohl ihr Ziel einer Rückführung nicht erreicht 
wurde, erlebt diese Klientin den Beratungspro-
zess der BBO Jugendhilfe als hilfreich, weil sie 
sich endlich ausreichend informiert fühlt und die 

BBO Jugendhilfe als eine Einrichtung erlebt, die 
sich viel Zeit nimmt, um ihr die Gesetzeslage ihres 
Falls zu erklären.

Die BBO Jugendhilfe war nicht erfolgreich 
Wir finden jedoch auch Fälle, in denen die 
„Schuld“ an der fehlenden Zielerreichung und/
oder der Abbruch der BBO Jugendhilfe zuge-
schrieben wird. So sagt ein Kindsvater: 
„Die BBO hat sich auf Seite des Jugendhilfe-
trägers geschlagen und fand deren Vorgehen 
rechtskonform. Die BBO hat die Rechtsauffas-
sung auf Seiten des Jugendhilfeträgers über-
nommen.“ 

Der Vater hat dieses Ergebnis erwartet, da er die 
BBO Jugendhilfe für abhängig hält, da sie über 
den Senat finanziert wird. 

Eine Pflegemutter vermisste eine aktivere Unter-
stützung und gewann den Eindruck, dass sie von 
der BBO keine Hilfe erwarten kann. 
„Ich habe mit der Ombudsstelle ein Schreiben 
 erstellt. Dann kam keine Reaktion vom Jugend-
amt. Danach habe ich mich an einen Anwalt 
 gewandt. Hatte den Eindruck, die Ombudsstelle 
kann mir nicht helfen. Und ich hätte mir erhofft, 
dass die BBO von sich aus mich aktiver unter-
stützt hätte [z. B. mit dem Jugendamt Kontakt 
aufnimmt]. Außerdem war es schwierig einen 
ersten persönlichen Termin zu bekommen.“

c) Über Abbruch nachgedacht 
Bei dieser Gruppe fühlten sich die Betroffenen 
emotional so sehr belastet, dass sie über einen 
Abbruch nachgedacht haben, aber die Beratung 
dann doch weitergemacht haben. So erzählt eine 
noch minderjährige Kindsmutter: 
„Ich wurde vom Jugendamt als Lügnerin hin-
gestellt. Die Mitarbeiterin der BBO hat mich 
 ermutigt, weiter zu machen und nicht aufzuge-
ben: ‚Halten Sie durch, denken Sie ans Kind!‘“ 

Eine andere Mutter berichtet, warum es zu einer 
Unterbrechung von einem Vierteljahr gekommen 
war. 
„Die Gefühle waren zu krass. Die Mitarbeite-
rinnen der BBO haben mir geraten, Pause zu 
 machen und mich wieder zu melden, wenn es 
besser geht.“ 

d) Beratung abgebrochen
Die Eltern glaubten, dass eine Beratung durch 
einen Anwalt weniger zeitintensiv und vor allem 
schneller ginge, da die Zeit drängte. 
„Die Sache wurde mir zu anstrengend. Wollte 
aber doch weiter um meine Kinder kämpfen.“ 

Diese Klientin hat sich zwar entschieden, sich 
nicht weiter von der BBO beraten zu lassen, aber 
mit der BBO Jugendhilfe hatte das, wie sie auch 
auf Nachfragen bekräftigte, nichts zu tun. Sie hat 
sich sehr aufgebaut gefühlt nach dem Gespräch 
und es wurden ihr eine Reihe von Paragraphen 
genannt, die in ihrem Fall hilfreich wären. Nach 
einem Gespräch mit ihrem Mann haben sie sich 
entschieden, eine Anwältin zu nehmen und das 
Ganze alleine durchzuziehen, auch weil die Zeit 
drängte. 

Insgesamt haben weitere drei der telefonisch 
Interviewten die Breratung von sich aus abge-
brochen. Neben dem oben bereits beschriebe-

nen Fall eines Kindsvaters, der die BBO nicht als 
unabhängige Stelle wahrnimmt, finden wir eine 
ähnliche Variante in Bezug auf das Jugendamt.
„Die BBO folgte in ihrer Einschätzung der Mei-
nung des Jugendamts, daher war eine weiterge-
hende Beratung sinnlos.“ 

Ein Jugendlicher schließlich sagt zu seinem 
Abbruch:
„Ich hätte mir mehr Initiative und Druck von der 
BBO gewünscht.“

Die Empowermentstrategie der BBO Jugend-
hilfe wird von der Mehrzahl der Klient*innen als 
besonders wertvoll betont, jedoch fühlen sich 
manche auch überfordert. Ein Beispiel 
„Die Telefonate waren psychologisch und recht-
lich sehr gut. Ich hätte mir jedoch gewünscht, 
dass die Beraterin direkt mit dem Jugendamt 
Kontakt aufnimmt.“ 



„Evaluation der Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe“; Abschlussbericht IPP66 67

Kapitel 4: Bekanntheit und Akzeptanz der BBO 
Jugendhilfe in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe 
(bei den Fachkräften)
In diesem Kapitel geht es um das Evaluationskriterium mit der zweiten Priorität.

Evaluationskriterium Priorität zwei 

Die BBO wird zu einer bekannten, akzeptierten Einrichtung der Berliner Jugendhilfe-
landschaft, die weiter unabhängig im Jugendhilfesystem verankert ist.

53 Zum methodischen Vorgehen vgl. Kapitel 1.

Im Mittelpunkt der Beantwortung dieser Fragen 
standen die Fachkräfte, die in Berlin konkret im 
HzE- Bereich arbeiteten. Befragt wurden Fach-
kräfte in Berliner Jugendämtern und bei freien 
Trägern.53 Die folgenden Ergebnisse basieren 
auf Aussagen von insgesamt 703 Fachkräften 
der Berliner Kinder- und Jugendhilfe (372 Mit-
arbeiter*innen von freien Trägern und 331 Mit-
arbeiter*innen des Jugendamts). Diese wurden 

zwischen Dezember 2016 und September 2017 
schriftlich befragt. Die Mehrzahl der Fachkräfte, 
die den Bogen ausgefüllt haben, war weiblich. Bei 
den Jugendämtern war der Anteil mit 82,6 Pro-
zent dabei noch einmal deutlich höher. Die Mehr-
zahl der Mitarbeiter*innen der freien Träger ist 
zwischen 30 und 50 Jahre alt (56,5 Prozent), bei 
den Jugendämtern ist die Mehrzahl der Mitarbei-
ter*innen über 50 Jahre alt. 

weiblich

65,7

82,6

34,3

17,4

männlich

freie Träger Jugendamt

bis 30 Jahre

über 30-50 Jahre

über 50 Jahre

16,5 16,4

56,5 39,3

27,0 44,3

Abbildung 9: Geschlecht und Alter der Befragten (Angaben in Prozent)

Langjährige Erfahrungen im Arbeitsfeld. Die Mehrzahl der Mitarbeiter*innen ist drei Jahre und länger in 
ihren gegenwärtigen Einrichtungen bzw. im Jugendamt beschäftigt, davon in etwa ein Drittel länger als 
zehn Jahre.

bis zu einem Jahr

16,8
12,5

20,1
17,5

33,1
30,4 30,0

39,6

zwischen einem und 
drei Jahren

zwischen drei und
zehn Jahren

über zehn Jahre

freie Träger Jugendamt
Abbildung 10: Dauer der Beschäftigung in der gegenwärtigen Einrichtung bzw. im Jugendamt (Angaben in Prozent)

1. Wie bekannt ist die BBO Jugendhilfe in der Berliner  
Kinder- und Jugendhilfe?

54 Mehr als zwei Informationsquellen nannten 20,9 Prozent der Fachkräfte freier Träger und 12,8 Prozent Fachkräfte aus 
Jugendämtern. 

Die Frage der Bekanntheit enthält zwei Aspekte: 
Erstens, wie viele Fachkräfte wissen, dass es 
eine Ombuds- und Beratungsstelle in Berlin gibt 
(Kenntnis), und zweitens, wie gut kennen diese 
das Aufgabenprofil bzw. das, was die Mitarbei-
ter*innen der BBO Jugendhilfe faktisch tun (direk-

tes/indirektes Wissen). Gerade bei einer Modell-
einrichtung verbirgt sich dahinter eine wichtige 
Differenz. Die bloße Kenntnis sagt oft wenig über 
das aus, was die Fachkräfte an Detailwissen über 
Auftrag, Zugang und Vorgehen einer Einrichtung 
haben. 

1.1. Grad der Kenntnis

Nicht ganz die Hälfte aller befragten Mitarbei-
ter*innen der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
weiß zum Zeitpunkt der Befragungen, dass es das 

Angebot der BBO Jugendhilfe gibt (48,9 Prozent 
der Fachkräfte bei den Jugendämtern und 40,1 
Prozent der Fachkräfte bei den freien Trägern). 

freie Träger

40,1

Jugendamt

48,9

Abbildung 11: Bekanntheit der BBO Jugendhilfe bei den Fachkräften der freien Träger und der Jugendämter  
(ja, bekannt, Angaben in Prozent)

Dieser Wert erklärt sich daraus, dass wir die 
sogenannten „Basis“mitarbeiter*innen befragt 
haben, d. h. jene, die konkret mit den Klient*innen 
arbeiten, und nicht die Leitungsebene, die wahr-
scheinlich deutlich höhere Werte erzielt hätte, da 

die Öffentlichkeitsarbeit der BBO Jugendhilfe in 
der Modellphase weitgehend auf die Leitungs- 
und Trägerebene beschränkt war. Dies zeigt sich 
auch bei der Analyse der Informationsquellen. 

Die Informationsquellen
Etwa die Hälfte (53,6 Prozent) der Beschäftigten 
der freien Träger und zwei Drittel (65,8 Prozent) 
aus dem Jugendamt beziehen ihr Wissen aus nur 
einer aller unten angeführten Informationsquel-
len.54 Die am häufigsten genannten Informations-
quellen sind dabei Vorgesetzte bzw. die eigenen 
Kolleg*innen.

Veranstaltungen, auf denen die BBO Jugendhilfe 
ihre Arbeitsweise erläutert hat, wurden von jeder 
fünften Fachkraft bei freien Trägern und bei fast 
jeder dritten vom Jugendamt angeführt. Darüber 
hinaus wurde ein ganzes Spektrum an weiteren 
Informationsquellen genannt, wie etwa Medien, 
Fachartikel, Fortbildungen des BRJ e.  V., Tagun-
gen, Dachverbände sowie eigene Recherchen im 
Internet. 



„Evaluation der Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe“; Abschlussbericht IPP68 69

Jugendamt (Prozent) Information über Freie Träger (Prozent)

4,0 Fachartikel 12,3

6,6 Medien (Presse/TV/Radio) 3,9

6,0 die Arbeit des Trägervereins BRJ e.V. 14,8

24,4 eine Veranstaltung der BBO Jugendhilfe 32,3

29,8 Vorgesetzte/Leitung 32,9

25,2 (RSD) - Kolleg*innen 37,4

- RSD Mitarbeiter*innen 3,2

15,9 Fachbesprechung im Team 18,7

15,9 persönliche Erfahrungen 12,9

8,0 andere Informationsquellen 13,5

Abbildung 12: Quellen der Information (Nur jene, bei denen die BBO Jugendhilfe bekannt ist. Angaben in Prozent, MFN 
möglich)

55 Aus Kapazitätsgründen war diese gewählte Form der Information die einzige Möglichkeit, sich zumindest auf der Lei-
tungsebene, neben der konkreten Fall- und Öffentlichkeitsarbeit, persönlich bekannt zu machen. 

Interessant zu sehen ist auch, wie breit das Wis-
sen innerhalb einer Einrichtung verteilt ist. Erfreu-
lich ist, dass es nur in einem Jugendamt und bei 
8 Prozent der Einrichtungen überhaupt keinen 
Befragten gab, der die BBO Jugendhilfe nicht 
kannte. Allerdings gibt es auch kein Jugendamt 
und keine Einrichtung eines freien Trägers, wo alle 
Befragten Kenntnisse über die BBO hatten. For-
muliert man das Ziel, dass in der Schlussphase 
des Modellzeitraums zumindest die Mehrzahl der 
Mitarbeiter*innen von der BBO Jugendhilfe wis-
sen, war dieses Ziel bis Mitte 2017 bei 37,5 Pro-
zent der Einrichtungen der freien Träger und bei 
41,7 der Jugendämter erreicht. 

Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass die Bekannt-
heit bzw. die Kenntnis von der BBO Jugendhilfe 
offensichtlich weniger über eine systematische 

Information in der jeweiligen Einrichtung/das 
jeweilige Jugendamt den Mitarbeiter*innen ver-
mittelt wurde als vielmehr über individuelle Quel-
len. Die Vorstellung der Arbeit der BBO Jugend-
hilfe erfolgte vorwiegend auf der Leitungsebene 
über Top-down-Prozesse und weniger bei den 
Fachkräften selbst55 und ist offensichtlich nicht 
bei allen Mitarbeiter*innen gleichermaßen ange-
kommen. Allerdings haben auf dieses Ergebnis 
auch das Alter und die berufliche Erfahrung im 
Feld einen Einfluss. Deutlich mehr Beschäftigte, 
die erst bis zu einem Jahr in ihrem Arbeitsbereich 
tätig sind, kennen die Arbeit der BBO Jugendhilfe 
nicht, im Gegensatz zu Mitarbeiter*innen, die 
bereits länger in diesem Arbeitsbereich beschäf-
tigt sind. Diese Tendenz zeigt sich sowohl bei 
den Mitarbeiter*innen freier Träger als auch des 
Jugendamts, hier allerdings etwas abgeschwächt. 

82,0
65,8

67,1
65,5

53,3
44,2

47,7
44,4

freie Träger Jugendamt

bis zu einem Jahr

zwischen ein und drei Jahren

zwischen drei und zehn Jahren

über zehn Jahre

Abbildung 13: Keine Kenntnis der Arbeit der BBO Jugendhilfe nach Berufserfahrung (Angaben in Prozent)

1.2. Direktes und indirektes Wissen zur BBO Jugendhilfe

56 Ein Ziel ombudschaftlichen Handelns ist es, das Empowerment und die Selbstwirksamkeit der Betroffenen zu stärken 
und sie vor allem auch darin zu unterstützen, selbst und selbstständig in Erscheinung zu treten. Dies erklärt auch, warum 
Fachkräfte der öffentlichen und freien Träger nicht in jedem Fall erkennen, dass die BBO Jugendhilfe beteiligt war.

Beim Wissen über die BBO Jugendhilfe handelt 
es sich in den meisten Fällen um indirektes Wis-
sen, das die Mitarbeiter*innen über Berichte 
von Dritten, entweder aus den Medien bzw. von 
Vorgesetzten und Kolleg*innen, erhalten haben. 
Dies betrifft insgesamt ein Viertel der Befrag-
ten. Direktes Wissen erwirbt man, wenn man 
einen Fall betreut, an dem die BBO Jugendhilfe 
beteiligt war, und man so die Beratungsarbeit 
der BBO Jugendhilfe miterleben kann, oder wenn 

man eine/n Mitarbeiter*in der BBO Jugendhilfe 
persönlich auf einer fachlichen Ebene beispiels-
weise bei einer Veranstaltung erlebt, in der die 
Arbeit der BBO vorgestellt wird.56 Bildet man eine 
Typologie, die zwischen direktem und indirektem 
Wissen unterscheidet und die auch jene mit ein-
bezieht, die angeben, überhaupt kein Wissen zu 
haben, lassen sich folgende fünf Gruppen unter-
scheiden:

keine Kenntnis

59,9
51,1

3,0 7,6
18,0 20,5

12,4 7,7 6,7
13,1

indirekt: Medien, 
Veröffentlichungen

indirekt: 
Vorgesetze,

Kolleg*innen, Team

direkt: BBO
Veranstaltungen

direkt: Fallarbeit, 
an der die BBO

beteiligt war

freie Träger Jugendamt

Abbildung 14: Wissenstand zur BBO Jugendhilfe – fünf Gruppen (freie Träger N=372, Jugendamt N=327, Angaben in 
Prozent)

Direkt mit der BBO zu tun hatte insgesamt nur 
knapp jede/r fünfte Mitarbeiter*in des Jugend-
amts bzw. der freien Träger und davon wiederum 
nur ein kleinerer Teil über konkrete Fälle. Letzte-
res betrifft 13,1 Prozent der Mitarbeiter*innen aus 
den Jugendämtern und 6,7 Prozent der Mitarbei-

ter*innen der freien Träger. Somit kann konstatiert 
werden, dass bislang nur ein kleiner Kreis an Mit-
arbeiter*innen der Berliner Kinder- und Jugend-
hilfe über konkretes Wissen zur Arbeit der BBO 
Jugendhilfe verfügt. 
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2. Information der Klientel über die Möglichkeit ombud-
schaftlicher Beratung 

57 Bei mehr als der Hälfte der Einrichtungen zeigen sich in der Einschätzung sehr große Unterschiede. Beispielsweise sagen 
Mitarbeiter*innen, dass Klient*innen über die BBO Jugendhilfe standardmäßig informiert würden, und aus der gleichen 
Einrichtung andere, dass überhaupt keine Information der Klientel stattfindet. Nur bei einem Drittel der Einrichtungen 
sind sich die Mitarbeiter*innen bei der Beurteilung dieser Frage weitgehend einig. 

58 Nur in zwei Jugendämtern besteht Übereinstimmung darüber, dass in ihrer Einrichtung Informationsmaterial ausliegt. 
59 „Bei jeder Hilfeplanung (ist) auf Widerspruchs- und Beschwerdemöglichkeiten offensiv hinzuweisen …; ebenso bei jeder 

Aufnahme in eine stationäre ‚Maßnahme‘“ (AGJ 2013, 2)

Angesichts dessen, dass zwar die Hälfte der 
Fachkräfte Kenntnis von der BBO hat, das Wissen 
über die Arbeit der BBO Jugendhilfe jedoch deut-
lich geringer ausgeprägt ist, verwundert es nicht, 
dass eine Informationsweitergabe an die Klientel 
bislang nur sehr eingeschränkt erfolgt ist.

Durchschnittlich geben nur 10,6 Prozent der 
befragten Fachkräfte freier Träger an, dass es in 
ihrer Einrichtung bereits Standard ist, ihre Klien-
tel über die Möglichkeit ombudschaftlicher Bera-
tung durch die BBO Jugendhilfe zu informieren. 
Gerade bei dieser Frage herrscht zudem bei den  
Mitarbeiter*innen einer Einrichtung wenig Einig-
keit in der Beurteilung.57 Dies gilt auch für die 
Frage, ob in der Einrichtung Informationsmate-
rial über die BBO Jugendhilfe ausliegt. 79 Prozent 
sind sich sicher, dass dies nicht der Fall ist. 

Bei den Jugendämtern zeigt sich ein ähnlich 
ambivalentes Bild. Hier stimmen nur 5,5 Prozent 
der Mitarbeiter*innen der Aussage zu, dass es bei 
ihnen Standard ist, über die BBO Jugendhilfe zu 
informieren. Informationsmaterial liegt nach der 
Aussage von 27,8 Prozent der Fachkräfte aus.58 

Information im Einzelfall
Jede sechste bis siebte Fachkraft gibt an, dass sie 
ihre Klient*innen zumindest einmal über die BBO 
informiert und/oder die Adresse der Ombudss-
telle Jugendhilfe an diese weitergegeben hat. 
Zwischen den Mitarbeiter*innen der freien Träger 
(15,6 Prozent)und jenen der Jugendämter(14 Pro-
zent) gibt es hier kaum Unterschiede. 

Zukunftsvision: Hilfeplanverfahren als regel-
mäßiger Informationsort 
Ausgehend von einer Forderung der AGJ59 haben 
wir die Fachkräfte gefragt, ob sie es für sinnvoll 
halten, dass die Klient*innen in allen Hilfeplanver-
fahren über die BBO informiert werden sollen. 

Fast alle der befragten Fachkräfte freier Träger 
finden es sehr sinnvoll (41 Prozent, N= 144) bzw. 
sinnvoll (54,7 Prozent, N= 192), dass die Klient*in-
nen in jedem Hilfeplanverfahren über die Mög-
lichkeit einer unabhängigen ombudschaftlichen 
Beratung informiert werden. Die Fachkräfte der 
Jugendämter sind bei dieser Frage etwas skep-
tischer. Zwar votiert eine Mehrheit von über 60 
Prozent dafür, diesen Weg zu gehen. Allerdings 
lehnt auch eine erhebliche Gruppe der Jugend-
amtsmitarbeiter*innen (38,9 Prozent) eine direkte 
Information der Klientel im Hilfeplanverfahren ab. 
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freie Träger Jugendamt

Abbildung 15: Bewertung der Information im Hilfeplanverfahren über die Möglichkeit einer unabhängigen ombud-
schaftlichen Beratung durch die BBO Jugendhilfe (FT N= 351, JA N=293, Angaben in Prozent) 

Hinter dieser Skepsis steckt  einerseits die 
Befürchtung, dass in der Folge dieser Praxis 
die eigene Arbeit noch komplizierter wird: „Wir 
bekommen mehr Arbeit durch nicht gerechtfer
tigte Beschwerden“. Diese Aussage eines Mit-
arbeiters/einer Mitarbeiterin steht stellvertre-
tend für jene, die der Arbeit einer Beratungs- und 
Ombudsstelle in Berlin generell eher skeptisch 
gegenüberstehen. Es gibt aber auch Mitarbeiter, 
die eine andere Begründung angeben. Typisch für 
eine ambivalente Bewertung ist beispielsweise 
eine Kollegin, die eigene Erfahrungen gemacht 
hat und die die Arbeit der BBO Jugendhilfe sehr 
lobt, aber bezüglich der oben gestellten Frage 

60 Diese Information stammt aus einem Interview.
61 Diese Frage wurde den Mitarbeiter*innen des Jugendamts nicht gestellt.

die Befürchtung formuliert60, „dass die Klient*in
nen allzu schnell denken könnten, dass die BBO 
doch Teil des Jugendamts ist bzw. die Aufgabe 
hat, die Perspektive des Jugendamts zu vertre
ten.“ Sie sieht also das Problem in einer gefährde-
ten Unabhängigkeit der BBO. 

Wir haben auch gefragt, wer in der Verantwort-
lichkeit für eine Informationsweitergabe an die 
Klientel steht. Die große Mehrheit (68,2 Prozent) 
sieht eine Doppelverantwortung (beim freien Trä-
ger und beim Jugendamt). Ein Viertel (27,8 Pro-
zent) sieht die Verantwortung nur beim Jugend-
amt und vier Prozent nur beim freien Träger.61

3. Wünsche an die Informationspolitik der BBO Jugendhilfe
Gefragt, was sie über die Arbeit der BBO Jugend-
hilfe genauer wissen müssten, um ihre Klientel 
sinnvoll über eine unabhängige ombudschaft-
liche Beratung informieren zu können, haben 
etwas mehr als die Hälfte (freie Träger 58,1 Pro-

zent; Jugendamt 57,2 Prozent) der befragten 
Fachkräfte das Bedürfnis nach weiteren Informa-
tionen artikuliert, und zwar unabhängig davon, ob 
sie die Arbeit der BBO Jugendhilfe bereits kennen 
oder nicht. 
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33,9
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18,7
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freie Träger Jugendamt

Abbildung 16: Kenntnisstand und Bedürfnis nach weiteren Informationen (N FT=370, N Jugendamt=321, Angaben in 
Prozent)
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Die Nennungen der gewünschten Informationen, 
sortiert nach Häufigkeit,62 bezogen sich vor allem 
auf den Wunsch 

• nach einer umfassenden Information, ein-
schließlich Adresse, Zugangswege, Öffnungs-
zeiten usw. (N=152). 

• das Konzept, die Arbeitsbereiche, Arbeitswei-
se und das Beratungsverfahren der BBO Ju-
gendhilfe (N=103) besser kennenzulernen. Des 
Weiteren gab es in diesem Zusammenhang De-
tailwünsche, wie etwa Informationen nach den 
Erfolgsaussichten, nach den Zielgruppen, den 
Wartezeiten, dem rechtlichen und finanziellen 
Hintergrund sowie nach der Schweigepflicht 
und dem Austausch der Informationen insbe-
sondere mit dem Jugendamt. 

Ein weiteres Informationsinteresse galt 

• der Zusammensetzung des Teams der BBO so-
wie den Kompetenzen der einzelnen, dort be-
schäftigten Mitarbeiter*innen.

• Flyern und Infomaterial sowie Veranstaltungen 
und persönlichen Kontakten. Damit ist auch 
die persönliche Vorstellung durch die BBO Ju-
gendhilfe im Team bzw. in den verschiedenen 
Arbeitszusammenhängen angesprochen. 

• praktischen Beispielen, an denen die Arbeit 
der BBO Jugendhilfe exemplarisch verdeut-
licht wird.

Nur von Fachkräften des Jugendamts wird auf das 
Thema Arbeitsüberlastung verwiesen. Ein Bei-
spiel: „Welchen Mehraufwand stellt das für eine 
überlastete, schlecht organisierte Behörde dar?“.
Ebenfalls nur von Jugendamtsmitarbeiter*innen 

62 Zwischen den Informationsbedürfnissen der Fachkräfte der freien Träger und des Jugendamt gab es in der Anzahl und 
im Inhalt der Nennungen nur kleinere Unterschiede. 

wird geäußert, „dass die Option BBO nicht prä
sent in meiner täglichen Arbeit ist, weil ich zu 
viel Stress habe“. Noch deutlicher wird diese/r 
Mitarbeiter*in: „Wenn Klient*innen Probleme mit 
meiner Arbeit haben, würde ich ihnen nicht auch 
noch Material über die BBO Jugendhilfe geben.“
Typologisiert man die Mitarbeiter*innen nach 
ihrem Kenntnisstand über die BBO Jugendhilfe 
in Bezug auf ihre individuelle aktive Informations-
politik und ihrem Wunsch nach weitergehender 
Information, lassen sich drei Gruppen in Bezug 
auf ihre Aufgeschlossenheit gegenüber ombud-
schaftlicher Beratung durch die BBO Jugendhilfe 
und ihrer individuellen Praxis unterscheiden: 

TYP A: Aufgeschlossen und individuelle  
Praxis 
Die BBO Jugendhilfe ist ihnen bekannt, sie infor-
mieren aktiv ihre Klientel über die Möglichkeit 
ombudschaftlicher Beratung und sie wünschen 
sich noch weitere Informationen über die Arbeit 
der BBO Jugendhilfe.

Typ B: Aufgeschlossen, ohne individuelle 
Praxis
Die Arbeit der BBO Jugendhilfe ist nicht bzw. nur 
wenig bekannt, eine Information von Klient*innen 
ist bislang nicht erfolgt. Allerdings wünschen sie 
sich weitere Informationen, um ihre Klientel bes-
ser informieren zu können. 

Typ C: Eher wenig Interessiert an der BBO 
Jugendhilfe
Die Arbeit der BBO Jugendhilfe ist mehrheitlich 
nicht bekannt, es besteht aber auch kein Wunsch 
nach weiteren Informationen über die BBO 
Jugendhilfe, und sie haben bislang keine/n ihrer 
Klient*innen über die Möglichkeit ombudschaftli-
cher Beratung informiert. 

aufgeschlossen 
mit Praxis (Typ A)
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Abbildung 17: Aufgeschlossenheit gegenüber ombudschaftlicher Beratung durch die BBO (Freie Träger N=290, Jugend-
amt N=234, Angaben in Prozent)

Etwa ein Drittel der befragten Fachkräfte zeigt 
bislang eher wenig Interesse und eine geringe 
Aufgeschlossenheit gegenüber der Arbeit der 
BBO Jugendhilfe. Zwei Drittel signalisieren wei-
tergehendes Interesse an der Arbeit der BBO 
Jugendhilfe, auch wenn eine aktive Informati-
onspolitik der Klientel bislang von eher wenigen 
praktiziert wird. Dies ist sicherlich mitbegründet 
durch den hohen Informationsbedarf, den die 
Fachkräfte angeben. 

Die Mitarbeiter*innen von Typ C sind etwas jünger 
und haben weniger professionelle Erfahrung in 
ihrem derzeitigen Arbeitsfeld als Typ A und Typ B. 
Auffallend ist, dass die Mitarbeiter*innen von Typ 
A ihre Kenntnis der BBO Jugendhilfe überdurch-
schnittlich häufig über direkte Fallarbeit und über 
Veranstaltungen der BBO Jugendhilfe erworben 
haben. Dies gilt für Mitarbeiter*innen von freien 
Trägern ebenso wie denen von Jugendämtern. 

4. Wunsch nach Fortbildung
Zur Zeit der Befragung hatte nur ein kleiner Teil 
der Fachkräfte an Fortbildungen zu Beschwerde-
management oder Ombudschaft teilgenommen 
(14 Prozent bei freien Trägern und sieben Prozent 
im Jugendamt). Allerdings ist eine Mehrzahl, vor 

allem bei den Fachkräften der freien Träger, moti-
viert, in den nächsten zwei Jahren an einer Fort-
bildung zu diesem Thema teilzunehmen. Bei den 
Fachkräften der Jugendämter ist diese Motiva-
tion deutlich geringer vorhanden. 
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Abbildung 18: Motivation zur Teilnahme an einer Fortbildung zum Thema (Angaben in Prozent)
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5. Wie akzeptiert ist die Arbeit einer unabhängigen BBO 
Jugendhilfe?

63 Geantwortet haben hier folglich nur jene Jugendamtsmitarbeiter*innen, die die BBO Jugendhilfekennen.

Zur Akzeptanz wurden Fragen gestellt, die sowohl 
allgemeine Einschätzungen zur Wirkung und 
Arbeitsweise ombudschaftlicher Arbeit als auch 
konkrete Erfahrungen zur Arbeit der BBO Jugend-
hilfe betrafen.63 

Bei der Beantwortung zeigen sich erneut deutli-
che Unterschiede, je nach Art des Wissens. Gene-

rell ist die Einschätzung positiv, aber nur jene, die 
über ein direktes Wissen verfügen, trauen sich 
mehrheitlich zu, diese Frage auch konkret zu 
beantworten.  Jene Kollegen*innen, die ihr (indi-
rektes) Wissen aus Erzählungen/Berichten von 
Kolleg*innen und Vorgesetzten ziehen, sehen 
sich zu einem großen Teil nicht in der Lage, die 
Fragen sicher zu beantworten
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JA: hilft Klienten ihre Anliegen
verständlicher zu formulieren

FT: stärkt das Bewusstsein der Klienten
über Rechte und Pflichten

JA: stärkt das Bewusstsein der Klienten
über Rechte und Pflichten

FT: steht im Konfliktfall
auf Seiten der Klienten

JA: steht im Konfliktfall
auf Seiten der Klienten

FT: versucht eher eine Verständigung
zwischen den Beteiligten herzustellen

JA: versucht eher eine Verständigung
zwischen den Beteiligten herzustellen

FT: stärkt die Erfahrung von
Selbstwirksamkeit beim Klientel

JA: stärkt die Erfahrung von
Selbstwirksamkeit beim Klientel

FT: hilft mir im Umgang
mit manchem Klientel

JA: hilft mir im Umgang
mit manchem Klientel

23,1

27,3

40,0

36,4

18,2

27,3

25,0

18,2

25,0

18,2

27,3

1,9

1,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,1

75,0

72,7

60,0

63,6

81,8

72,7

75,0

81,8

70,0

81,8

72,7

81,89,1

Trifft vollkommen/eher zu Trifft eher nicht/überhaupt nicht zu Kann ich nicht beurteilen

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Abbildung 19: Welche Aussagen treffen Ihrer Meinung nach auf die Arbeit der BBO Jugendhilfe zu? Antworten der 
Gruppe mit „indirektem Wissen“ (freie Träger N=65, Jugendamt N= 89, Angaben in Prozent).

Am ehesten trauen sie sich die Aussage bei der 
Frage zu, ob die BBO Jugendhilfe das Bewusst-
sein der Klienten über ihre Rechte und Pflichten 
stärkt. Davon gehen knapp 40 Prozent aus. Zwi-
schen den beiden Gruppen (freien Träger und 
Jugendamt) gibt es kaum Unterschiede, am ehes-

ten noch bei der Frage, ob die BBO Jugendhilfe im 
Konfliktfall eher auf Seiten der Klientel steht. Das 
sehen Mitarbeiter*innen aus den Jugendämtern 
stärker.  Umgekehrt glauben sie weniger daran, 
dass der Kontakt zur BBO Jugendhilfe ihnen 
selbst im Umgang mit der Klientel hilft.

Deutlich anders und für die BBO Jugendhilfe 
positiver fällt die Antwort jener aus, die über ein 
direktes Wissen verfügen, sowohl bei den Mit-
arbeiter*innen freier Träger als auch denen vom 

Jugendamt. Und bei allen Items ist es nur noch 
eine Minderheit (zwischen 7 und 35 Prozent), die 
diese Frage nicht beantworten kann. 
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Abbildung 20: Welche Aussagen treffen Ihrer Meinung nach auf die Arbeit der BBO Jugendhilfe zu? Antworten der 
Gruppe mit „direktem Wissen“ (freie Träger N=23,  Jugendamt N= 41, Angaben in Prozent).

Vor allem in der Einschätzung der Frage, ob 
die BBO Jugendhilfe das Bewusstsein über die 
Rechte und Pflichten stärkt, stimmen dreivier-
tel der Befragten zu. Nur etwas geringer fällt die 
Zustimmung dazu aus, ob die BBO Jugendhilfe 
den Klient*innen hilft, ihre Anliegen verständ-
licher zu formulieren, und deren Selbstwirksam-
keit gestärkt wird. Letzteres  sehen die Mitarbei-
ter*innen der freien Träger stärker.  Ambivalenter 
fällt das Urteil bei der Frage aus, ob die Beratung 
der Einrichtung beim Umgang mit der Klien-
tel hilft. Hier gibt es 65 Prozent Zustimmung bei 
den Fachkräften der freien Träger. Bei den Mit-
arbeiter*innen des Jugendamts stimmen hier nur 
knapp 31 Prozent zu. Bei allen anderen Items gibt 
es kaum Unterschiede. 

Offensichtlich reicht den meisten dieser Befrag-
ten das Wissen, das sie über Vorgesetzte und 
Kolleg*innen bzw. aus Teambesprechungen 
gewonnen haben, nicht aus, um Art und Wirkung 
der Arbeit der BBO Jugendhilfe wirklich beurtei-
len zu können. So erreicht die BBO Jugendhilfe 
zwar hohe Akzeptanzwerte, aber erstmals nur 
bei einem kleinen Kreis der Fachkräfte der Ber-
liner Kinder- und Jugendhilfe. Jene, die bereits 
konkrete Erfahrungen mit der Zusammenarbeit 
mit der BBO Jugendhilfe gemacht haben, bewer-
ten diese sehr positiv. Fast alle haben die Erfah-
rung gemacht, dass die BBO Jugendhilfe flexibel 
und schnell auf die Anliegen reagiert, und etwa 
zwei Drittel beurteilten die Konfliktberatung als 
hilfreich. 
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Wir haben zusätzlich die Frage gestellt: Sehen 
Sie auch Probleme, die durch die Arbeit der 
BBO Jugendhilfe für die Jugendämter entstehen 
könnten? Aufgrund der bislang wenigen eigenen 
Erfahrungen mit der Arbeit der BBO Jugendhilfe 
hat nur ein Viertel der Befragten sowohl bei den 
freien Trägern als auch beim Jugendamt diese 
Frage beantwortet. Es zeigt sich ein deutlicher 
Unterschied in der Einschätzung möglicher Pro-

64 Es bestand die Möglichkeit, die Einschätzung in eigenen Worten begründen zu können.

bleme, die sich durch die Arbeit der BBO Jugend-
hilfe ergeben könnten. Nennen nur wenige der 
Mitarbeiter*innen freier Träger (12,9 Prozent, 
N=12) mögliche Probleme, fällt die Bewertung der 
RSD Mitarbeiter*innen mit 49,4 Prozent (Ja) zu 
51,6 Prozent (Nein) ambivalent aus. So befürchten 
die RSD Mitarbeiter*innen Mehrbelastung und 
noch mehr Druck von allen Beteiligten auf sich 
zukommen64, wie 

„Mehr Arbeit durch nicht gerechtfertigte  Beschwerden, aus Uneinsicht der Klient*
innen.“ 

„Noch mehr Menschen beteiligt, riesige Hilferunden, eine weitere Instanz, mit der man 
sich auseinandersetzen muss, raubt Zeit; erschwert Zusammenarbeit. Mehrbelastung 
bei bereits bestehender Personalbelastung unangemessen.“ 

„Bearbeitung der Fälle dauert noch länger, mehr Zeitaufwand durch mehr Konflikte, 
weil mehr Unzufriedenheit sichtbar wird. Konflikte werden verschärft.“

 „RSD wird bei Ablehnung durch Regionaldienst verantwortlich gemacht und haben 
dann Probleme.“
 
„Noch mehr Grund für Beschwerden wegen mangelnder Bearbeitung.“

„Notwendige Maßnahmen werden hinausgezögert. Noch mehr Druck auf die MA, 
noch mehr Fluktuation.“
 

In den Antworten finden sich aber auch Aussagen, die grundsätzliche Sorgen gegenüber der Arbeit der 
BBO Jugendhilfe beinhalten:

„Bei schwierigen Verläufen ziehen sich Eltern aus der Verantwortung und lassen BBO 
aktiv werden, Gefahr der Manipulation durch psychisch anfällige Eltern. Der Konflikt 
mit dem Jugendamt wird verschärft.“

„Es kommt zu Streit und Mehrkosten und womöglich zu nicht effektiven oder ganz 
neuartigen Fallgeschichten.“

„Ich sehe Mehrarbeit, massive Konflikte im Kinderschutzbereich, Störungen im Bera
tungsverlauf durch mangelndes Fachwissen des BBOMitarbeiters.“

„Träger, der eine Verlängerung der Jugendhilfe für junge Volljährige wollte, erschien 
mit der Bemerkung: Sie hätten sich von BBO beraten lassen; sollte ich nicht verlän
gern, schalten die sich ein – Erpressung!?“

Die Mitarbeiter*innen freier Träger äußern deut-
lich weniger Befürchtungen. Zudem werden 
grundsätzliche Sorgen kaum genannt, eher sol-
che, dass „es Möglichkeit der Überschneidung 
mit internem Beschwerdemanagement gibt“, 
oder man befürchtet, dass es „bei einer Zusam
menarbeit mit der BBO ein Rückgang in der Fall
belegung eintritt“.

Diese Sorgen und Bedenken sind wichtig für die 
Öffentlichkeitsarbeit bzw. Darstellung der Arbeit 
der BBO Jugendhilfe und machen auch noch ein-
mal deutlich, wie wichtig konkretes Erfahrungs-
wissen ist. Jene bislang noch wenigen Kolleg*in-
nen, die über konkretes Erfahrungswissen verfü-
gen, formulieren mit zwei Ausnahmen keine kriti-
schen Anmerkungen zur Arbeit der BBO.

Die Rolle der BBO Jugendhilfe für die Berliner Kinder- und Jugendhilfekultur

Nur 43 Mitarbeiter*innen der Jugendämter und 
59 der freien Träger sehen sich in der Lage, Fra-
gen nach der Bedeutung der BBO Jugendhilfe für 
die Berliner Jugendhilfeszene zu beantworten. 
Diese sehen, wie die folgende Tabelle zeigt, mehr-
heitlich die BBO Jugendhilfe als ein wichtiges Ele-
ment der Weiterentwicklung für die Jugendhilfe 
in Berlin. Auch bei diesen Einschätzungsfragen 
zeigen sich die bereits bekannten Muster:

• Wer über direktes Wissen (vor allem aus Fäl-
len) verfügt, traut sich eher ein Urteil zu und 
bewertet die BBO Jugendhilfe positiver.

• Die Fachkräfte der freien Träger urteilen etwas 
positiver als ihre Kolleg*innen in den Jugend-
ämtern.

Die BBO Jugendhilfe 
Indirektes Wissen
über Vorgesetzte/ 

Kolleg*innen/ 
Medien

Direktes Wissen/ 
BBO Veranstaltung

Direktes Wissen  
über Fälle

… ist ein Gewinn für die Berliner 
Kinder- und Jugendhilfe

Freie Träger: 50
Jugendamt: 36a)

Freie Träger: 54
Jugendamt:  85

Freie Träger:  77
Jugendamt:  52

… genießt hohes Ansehen  
in der Berliner Fachpolitik

Freie Träger: k.A.mb) 
Jugendamt:  k.A.m

Freie Träger:  37
Jugendamt:  28

Freie Träger:  38
Jugendamt:  20

… ist inzwischen ein wichtiger  
Bestandteil der Berliner  
Beschwerdekultur

Freie Träger: 17
Jugendamt: k.A.m.

Freie Träger:  50
Jugendamt:  20

Freie Träger:  48
Jugendamt:  25

… stärkt in der Berliner Jugend-
hilfe die Akzeptanz  
gegenüber Beschwerden

Freie Träger: 42
Jugendamt: 17

Freie Träger:  68
Jugendamt:  57

Freie Träger:  87
Jugendamt:  36

… bedeutet einen großen  
Fortschritt in der Umsetzung von 
Beteiligungsrechten von Eltern, 
Kindern und Jugendlichen

Freie Träger: 54
Jugendamt: 33

Freie Träger:  75
Jugendamt:  85

Freie Träger:  100
Jugendamt:  54

Tabelle 5: Bedeutung der BBO Jugendhilfe für die Berliner Jugendhilfe („stimmt voll und ganz und stimmt eher“,  
Angaben in Prozent)
a) 36 Prozent stimmen voll und ganz/eher zu. Keine*r stimmt dagegen, und 64 Prozent sagen sie können es nicht beurteilen
b) k.A.m. bedeutet, dass bei diesen Fragen die Mitarbeiter*innen zu über 80 % sagen, dass sie dies aufgrund ihres Wissens 

nicht beurteilen könnten
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Liest man das Ergebnis im Detail, ist es für die 
freien Träger durchaus beeindruckend. Nach nur 
drei Jahren Arbeit sind sich:

• 100 % der Fachkräfte der freien Träger einig65, 
dass die BBO Jugendhilfe einen großen Fort-
schritt in der Umsetzung von Beteiligungs-
rechten von Eltern, Kindern und Jugendlichen 
bedeutet.

• 87 % der Fachkräfte der freien Träger sagen, 
dass diese Arbeit in der Jugendhilfe Berlin die 
Akzeptanz gegenüber Beschwerden stärkt. 

• 77 % der Fachkräfte der freien Träger sehen in 
der Existenz der BBO Jugendhilfe einen  Gewinn 
für die Berliner Jugendhilfe.

65 Bezogen auf jene mit direktem Wissen

Vorsichtiger fällt die Bewertung aus, wenn es 
um das Ansehen in der Berliner Fachpolitik geht. 
Dies könnte daran liegen, dass man erlebt, dass 
es noch sehr viele in der Berliner Fachpolitik gibt, 
die sich kein Urteil zur BBO Jugendhilfe zutrauen.
In der Einschätzung der Fachkräfte aus den 
Jugendämtern sehen wir ein ebenfalls positives 
Bild, wenn auch mit schwächeren, d. h. vorsich-
tigeren Zustimmungswerten. Am Beispiel des 
Ansehens in der Fachpolitik kann man dies gut 
sehen.  Hier stimmen nur 20 % zu, allerdings auch 
nur 12 % dagegen. Der weit überwiegende Teil 
(67,5 %) traut sich aktuell noch kein Urteil zu. 

6. Beschwerdeverfahren – Haltung und Praxis
Vor 20 Jahren galten Beschwerdemöglichkeiten 
noch nicht als Qualitätsmerkmal in der Jugend-
hilfe. Damals überwog die Ansicht, dass  Träger 
der Jugendhilfe stets im Interesse der Kinder 
und Jugendlichen arbeiten, mögliche Gefährdun-
gen und Fehler wurden vernachlässigt. Wie wir 
in Kapitel 5 ausführlicher beschreiben, hat sich 
diese Einschätzung geändert. Seit 2012 wurden 
folgerichtig in § 45 Abs. 2 SGB VIII als Vorausset-
zung für eine Betriebserlaubnis unter anderem 
auch geeignete Verfahren der Beteiligung sowie 
der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 

Angelegenheiten eingeführt.
Der dahinter stehenden Diskurs (Equit et al. 2017) 
ist offensichtlich bei den Beschäftigten in der 
Berliner Jugendhilfe angekommen. Die große 
Mehrheit der Befragten bewertet die Haltung 
ihrer Einrichtung/ihres Amts als „beschwerde-
freundlich“. Dreiviertel sehen Beschwerden als 
Chance für die Optimierung und als Qualitätsga-
rantie ihrer Einrichtung. Auffallend ist, dass in den 
Jugendämtern hier etwas weniger Optimismus 
herrscht. 

es herrscht
beschwerdefreundl.

Haltung

87,0
76,4

88,0

57,9

84,7

56,8

74,4
88,4

Beschwerde als
Chance für 
Optimierung

Beschwerde-
management als
Qualitätsgarantie

Vorgehensweise
geklärt

freie Träger Jugendamt
Abbildung 21: Wie beurteilen Sie die Haltung in Ihrer Einrichtung/Ihrem Jugendamt gegenüber Beschwerden?  
(FT N=338, JA N=259, Angaben in Prozent)

Da die Befragten mehrheitlich die Vorgehens-
weise bei ihrem Beschwerdeverfahren für geklärt 
halten, stellt sich die Frage, ob sich dies auch 

in ihren Antworten zu den konkreten Praktiken 
widerspiegelt. 

6.1. Interne Beschwerdeverfahren – Trägerebene 

66 Welche Zugangswege zum Beschwerdeverfahren stehen den Adressat*innen in Ihrer Einrichtung zur Verfügung?

Die Frage, seit wann es in ihrer Einrichtung ein 
ausgewiesenes Beschwerdeverfahren gibt, hat 
annähernd die Hälfte (46,3) nicht beantwortet. 
Aus den Antworten der anderen Hälfte kann man 
zweierlei erkennen: Rund ein Drittel der Einrich-
tungen verfügt vermutlich bereits seit 10 und 
mehr Jahren  über ein eigenes Beschwerdever-
fahren. Alle anderen haben kurz vor oder nach 

der Einführung des § 45.2 des SGBVIII ein ent-
sprechendes Prozedere eingeführt. Allerdings, 
und das ist das zweite Ergebnis, sind sich die Mit-
arbeiter*innen in dieser Einschätzung überhaupt 
nicht einig. Nur bei 20 Prozent der Einrichtungen 
gibt es übereinstimmende Angaben. Beim Rest 
schwanken die Angaben erheblich.

Zeitangabe der Mitarbeiter*innen innerhalb einer Einrichtung: Seit 
wann gibt es ein ausgewiesenes Beschwerdemanagement?

Seit einem bis vier Jahren Seit fünf bis neun Jahren Zehn Jahre und länger

Zwischen einem und bis zu neun Jahren

Zwischen fünf bis 10 Jahren und länger

Zwischen einem und 10 Jahren und länger 

Übereinstimmende Angaben der Mitarbeiter*innen

Tabelle 6: Seit wann? (N=212, 160 keine Angaben)

Diese differierenden Zeitangaben können dar-
auf verweisen, dass innerhalb der Einrichtungen 
die Mitarbeiter*innen nicht gleichermaßen ver-
traut mit den Beschwerdeverfahren sind und es 
auch Unsicherheiten in den jeweiligen organisa-
torischen Praxen über das interne Beschwerde-
verfahren gibt. Diese Interpretation wird durch 
ein weiteres Ergebnis gestärkt. Gefragt wurde 
danach, wer in der Einrichtung neben der Leitung 
mit dem Verfahren vertraut ist (Mitarbeiter*in-
nen, Vertrauenspersonen, Sprecher*innen der 
Jugendlichen, externe Personen). Auch hier gab 
es lediglich bei kleinen freien Trägern mit wenigen 
Mitarbeiter*innen übereinstimmende Angaben 
und ansonsten eine große Streuung.

Bislang haben knapp zwei Drittel (62,8 Prozent, 
N=216) der befragten Mitarbeiter*innen freier 
Träger ihre Klientel bereits auf das ausgewie-
sene Beschwerdeverfahren ihres Träger hinge-
wiesen. Von denen, die ihre Klient*innen bislang 
nicht unterrichtet haben, hat die Mehrheit (89 
Prozent, N=113) auch ihrer Klientel nicht von der 
BBO berichtet. Insgesamt handelte es sich um 

ein Drittel (33,8 Prozent) der Befragten. Es ist 
anzunehmen, dass diese Mitarbeiter*innen das 
Beschwerdemanagement noch nicht als Teil ihrer 
Arbeit verinnerlicht haben. 

Gefragt nach den Zugangswegen66, wird am 
häufigsten die Möglichkeit genannt, sich telefo-
nisch zu beschweren (82,5 Prozent), gefolgt von 
persönlicher Beschwerde (79,9 Prozent), E-Mail 
(77,3 Prozent) und postalischem Weg (60,1 Pro-
zent). Andere Möglichkeiten werden weniger oft 
genannt: Sprechzeiten 34,5 Prozent, SMS/What-
sApp 31,6 Prozent und ein Beschwerdebriefkas-
ten 17, 3 Prozent. 

Insgesamt kann die Haltung gegenüber 
Beschwerdeverfahren mehrheitlich als positiv 
gesehen werden, allerdings zeigt sich auch deut-
lich, dass bei einer großen Zahl der Einrichtungen 
die Zeit nach 2012 offensichtlich zu kurz war, um 
zu einem geklärten und auch im Alltag praktizier-
ten Verfahren zu kommen, das den meisten Mit-
arbeiter*innen auch so bekannt ist.
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6.2. Interne Beschwerdeverfahren – Ebene Jugendamt

„Wir haben ein über das Verwaltungsverfahren 
hinausgehendes ausgewiesenes Beschwerde-
verfahren“. Dieser Aussage stimmen zwar 31 Pro-
zent zu (weitere 4 Prozent sagen, dass sie gerade 
daran arbeiten), allerdings zeigt sich ähnlich wie 
bei den freien Trägern ein breites Antwortspekt-
rum innerhalb der Jugendämter. Bei drei Jugend-
ämtern gibt es stark divergierende Einschätzun-
gen. Bei einem Jugendamt stimmen 71 Prozent 
der Aussage zu, dass es (ergänzend zum Dienst-
weg) ein eigenes Beschwerdeverfahren gibt. In 
den anderen acht Jugendämtern sagen jeweils 
über Dreiviertel aller Mitarbeiter*innen, dass es 
bei ihnen kein solches Verfahren gibt.

Damit ist auch die Zahl der Klient*innen klein, die 
über ein solches Verfahren informiert wurden. 
Wichtig festzuhalten ist, dass dort, wo dies der 
Fall ist, auch 81 Prozent der Jugendamtsmitarbei-
ter*innen angeben ihre Klient*innen auf diese 
Möglichkeit hingewiesen zu haben.

Wie groß die „Baustelle Beschwerdemanage-
ment“ auch fünf Jahre nach Einführung des 
§  45.2 noch ist, zeigen Ergebnisse zum Wis-
sen der Jugendamtsmitarbeiter*innen zum 
Beschwerdemanagement der freien Träger. Über 
40 Prozent geben an, nicht beurteilen zu können, 

ob die freien Träger mit denen sie zusammen-
arbeiten, über ein internes Beschwerdeverfah-
ren verfügen. Weitere 31 Prozent sagen, dass sie 
darüber kaum etwas erfahren. Nur knapp über 27 
Prozent geben an, dass es unter den freien Träger, 
mit denen sie zusammenarbeitenm welche gibt, 
die ein transparentes Beschwerdemanagement 
haben. 

Wissen der Fachkräfte der freien Träger zum 
Beschwerdemanagement der Jugendämter
Stellt man die Frage den Fachkräften der freien 
Träger, ist das Bild erwartungsgemäß noch nega-
tiver. Über 30 Prozent geben an, nicht beurteilen 
zu können, ob die Jugendämter, mit denen sie 
zusammenarbeiten, über ein internes Beschwer-
deverfahren verfügen. Weitere 56 Prozent sagen, 
dass sie darüber kaum etwas erfahren. Nur 
knapp über 10 Prozent sagen, dass es unter den 
Jugendämtern, mit denen sie zusammenarbeiten, 
welche gibt, die ein transparentes Beschwerde-
management haben. 

Aufgrund dieses Kenntnisstands wird deutlich, 
warum bislang nur relativ wenige der Klient*in-
nen zum Beschwerdemanagement informiert 
wurden.

7. Fazit
 
Zwar weiß nach drei Jahren Modelllaufzeit unge-
fähr die Hälfte aller im HzE-Bereich arbeiten-
den Mitarbeiter*innen der Berliner Kinder- und 
Jugendhilfe, dass es die BBO Jugendhilfe gibt. 
Allerdings kommt der größte Teil des Wissens 
vom Hörensagen. Eigene Erfahrungen aus einem 
Fall, an dem die BBO Jugendhilfe beteiligt ist, oder 
aus einer Veranstaltung der BBO Jugendhilfe, bei 
der man selbst anwesend war, hat nur ein kleiner 
Kreis. Auch ist die Chance für Klient*innen, über 
Infomaterial oder einen Hinweis eines/r Mitarbei-
ter*in über die Existenz der BBO Jugendhilfe zu 
erfahren, bislang eher gering und hängt stark von 
dem/der Mitarbeiter*in ab, von dem/der man 
betreut wird. Man kann davon ausgehen, dass 
sowohl bei Einrichtungen freier Träger als auch 
bei den befragten Jugendämtern eine aktive 
Informationspolitik gegenüber ihrer Klientel bis-
lang nicht zum Standard gehört bzw. gar institu-
tionalisiert ist. Mit ein Grund dafür liegt sicher-
lich auch in dem zu geringen Wissen der Fach-
kräfte und dem Bedürfnis, erst einmal selbst über 
die BBO Jugendhilfe Bescheid zu wissen, bevor 
sie ihre Klientel sinnvoll über eine unabhängige 
ombudschaftliche Beratung informieren können. 
Nimmt man die knapp zehn Prozent der Fach-
kräfte der freien und öffentlichen Träger, die die 
Arbeit der BBO Jugendhilfe aus Fällen genauer 
beurteilen können, zeichnet sich eine überwie-
gend sehr positive Bewertung der Arbeit und der 
Wirkung der BBO Jugendhilfe für die Klientel ab. In 
dieser Bewertung wird die BBO Jugendhilfe auch 
als Fortschritt für die gesamte Berliner Beteili-

gungs- und Beschwerdekultur in der Kinder- und 
Jugendhilfe erlebt. Dies gilt für die Fachkräfte der 
freien Träger etwas stärker als für die Fachkräfte 
aus den Jugendämtern.

Somit kann man sagen, dass das zweite Evalua-
tionskriterium zu einem Teil erfüllt ist. Dies gilt 
sowohl für die Kenntnis über die BBO Jugendhilfe 
als auch für deren Akzeptanz. Zugleich aber bleibt 
der BBO Jugendhilfe die große Herausforderung, 
sich nicht nur bekannter zu machen, sondern 
eine sehr große Zahl von Fachkräften auch von 
ihrer Arbeit inhaltlich zu überzeugen. Erst wenn 
die zweifellos berechtigte Akzeptanz eine breite 
Basis findet, kann dieses Evaluationskriterium als 
voll erfüllt gelten.
 
Der in den letzten Jahren stattfindende Diskurs 
über Beschwerdeverfahren ist bei den Befrag-
ten vor allem bei den Fachkräften der freien 
Träger offensichtlich inzwischen positiv belegt. 
Zugleich befindet sich die Etablierung der Verfah-
ren in die Praxis noch in einem Anfangsstadium. 
Das gegenseitige Wissen über die vorhandenen 
Beschwerdemöglichkeiten zwischen den Fach-
kräften aus den Jugendämtern und den Fachkräf-
ten der freien Träger ist auf einem sehr niedrigen 
Niveau.
 
Positiv zu werten ist allerdings die hohe Bereit-
schaft der Fachkräfte, sich in Zukunft verstärkt zu 
den Themen Ombudschaft und Beschwerde fort-
zubilden.



„Evaluation der Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe“; Abschlussbericht IPP82 83

Kapitel 5: Entwicklungsperspektiven zur Berliner 
Beteiligungs- und Beschwerdekultur in der Kinder- 
und Jugendhilfe
In diesem Kapitel geht es um die Entwicklungsperspektiven der Berliner Ombuds- und Beschwerde-
kultur und damit um das dritte Erfolgskriterium, das nach der Vorstudie vereinbart wurde. 

Evaluationskriterium Priorität 3

Die Beteiligungs-, Ombuds- und Beschwerdekultur in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe 
entwickelt sich fachlich weiter 

67 Teilnehmer des Workshops waren Frau Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl (FU Berlin und im Fachbeirat), Frau Bräutigam (Se-
natsverwaltung und im Fachbeirat) Herr Zeddies (Jugendamtsleitung Lichtenberg und im Fachbeirat), Frau Elvira Berndt 
(Landesjugendhilfeausschuss und im Fachbeirat), Herr Carsten Sudbrink (Partizipationsbeauftragter beim freien Träger 
Jugendwohnen im Kiez), Frau Angela Smessaert (BRJ e. V., AGJ) Hagen Ohlendorf (BBO-Jugendhilfe), Frau Tania Helberg 
(BBO-Jugendhilfe), Gunther Hagen (BBO Jugendhilfe)

Man kann die Berliner Entwicklung jedoch nicht 
begreifen, ohne dass man die bundesweiten Ent-
wicklungen mit berücksichtigt. Diese haben eine 
stärkere Realisierung der Idee der Beteiligung, der 
Beschwerde und der Ombudschaft in den letzten 
Jahrzehnten deutlich begünstigt. Im Folgenden 
werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

der Berliner wie auch der bundesdeutschen Ent-
wicklung dargestellt. Die Grundlage bilden vor 
allem auch die Ergebnisse eines Workshops zur 
Berliner Beschwerde- und Ombudskultur67, der im 
März 2018 mit Vertreter*innen der Berliner Kin-
der- und Jugendhilfe stattfand.

1. Vor dem Modellversuch – Entwicklungen bis 2012/2014 
Die im Folgenden skizzierte Entwicklung beginnt 
mit den 1990er Jahren und kennt fünf zentrale 
Meilensteine:

• Beteiligung als verbindliche Strukturmaxime: 
Der 8. Kinder und Jugendbericht

• Kinder haben Rechte: UN-Kinderrechtskon-
vention

• Beteiligung wird zum individuellen Rechtsan-
spruch: SGB VIII

• Beschwerdemanagement als Teil der Organisa-
tionskultur: Qualitätsmanagement

• Entwicklung von Kinderschutzkonzepten: Päd-
agogische Einrichtungen werden auch als Ge-
fahrenzonen erkannt

1.1. Allgemeine Entwicklungen

Lange Zeit wurde die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in der BRD primär unter einem 
Demokratiediskurs verhandelt. Nicht der Einzelne 
stand im Mittelpunkt des Diskurses, sondern der 
Prozess, wie eine Gemeinschaft sich mit demo-
kratischen Grundregeln konstituiert und im Spiel 
von Mehrheit und Minderheit, bei gleichzeitiger 
Wahrung von Minderheitsrechten, möglichst 
demokratisch agiert. Die Bedeutung von Parti-
zipation für die Entwicklung einer Person blieb 

außerhalb des öffentlichen und weitgehend auch 
fachlichen Interesses. Daraus resultierte lange 
Zeit ein Schattendasein der individuellen Partizi-
pationsrechte und -chancen. 

Dies änderte sich in den 1990er Jahren. Dafür 
verantwortlich war zum einen der 8. Kinder- und 
Jugendbericht und zum anderen das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (SGB VIII), die beide 1990 ver-
öffentlicht wurden. 

a) Partizipation als Strukturmaxime 

68 Beispielsweise im § 42, 1 (1), das Kinder oder Jugendliche selbst um Inobhutnahme bitten können. Wenn sie 15 Jahre alt 
sind, haben sie auch ein eigenes Antragsrecht (§ 36,1).

69 Stand: Neugefasst durch Bek. v. 11.9.2012 I 2022; zuletzt geändert durch Art. 10 Abs. 10 G v. 30.10.2017 I 3618

Der stark von den Ideen einer lebensweltori-
entierten Sozialpädagogik (vgl. Thiersch 1992) 
geprägte achte Kinder- und Jugendbericht 
(BMJFFG 1990) erhob die Partizipation zu einem 
von fünf Strukturmaximen, die in allen Angebo-
ten der Kinder- und Jugendhilfe ihre Geltung fin-
den sollten. Für die Umsetzung der Partizipation 
bedeutete dies, dass es nicht mehr im freien Ent-

scheidungsspielraum der verantwortlichen Päda-
gog*innen bzw. den Einrichtungsleitungen stand, 
ob Kinder, Jugendliche und ihre Personensorge-
berechtigten an den wichtigen Prozessen teilha-
ben können oder nicht. Wie es der 8. Kinder- und 
Jugendbericht ausdrückt, wird Partizipation zu 
einem konstitutiven Moment:

8. Kinder- und Jugendbericht

„Wenn lebensweltorientierte Jugendhilfe darauf hinzielt, dass Menschen sich als 
Subjekte ihres eigenen Lebens erfahren, ist Partizipation eines ihrer konstitutiven 
Momente. Der Vielfältigkeit der Arbeitsfelder der Jugendhilfe entsprechend gibt es 
höchst unterschiedliche Modelle und Konzepte.“ (BMJFFG 1990, 88)

Diese Formulierung ermöglichte einerseits eine 
vielfältige Partizipationskultur, andererseits 
eröffnete sie aber auch eine gewisse Beliebigkeit 
in der Umsetzung. Neben eher oberflächlichen 
Beteiligungsformen, wie etwa dem „Kummer-
kasten“ entwickelten sich unterschiedliche und 
teilweise auch weitgehende Beteiligungsformen, 
wie beispielsweise die Mitsprachemöglichkeit bei 

der Aufnahme/dem Ausschluss anderer Jugend-
lichen in einer Einrichtung bis hin zu Anteilen von 
Selbstverwaltung. Im Unterschied zu der  Zeit vor 
1990 war Beteiligung nun ein wichtiges Thema, 
das in keinem Konzept fehlen durfte, in der 
Umsetzung jedoch mit einem großen Spielraum 
versehen war. 

b) Das Recht auf Beteiligung 
Im 8. Kinder- und Jugendbericht wurde fest-
gestellt, dass Partizipation auch eine Frage der 
Rechtsposition ist, und folgerichtig hat das im 
gleichen Jahr in Kraft getretene SGB VIII die 
Rechtspositionen der Kinder- und Jugendlichen 
gegenüber der bis dato gültigen Rechtsprechung 
deutlich gestärkt. In seiner Konstruktion ist es ein 
Leistungsgesetz, auch für Kinder und Jugend-

liche. Vor allem der untenstehende § 8, der § 5 
(Wunsch und Wahl), der § 36 (Mitwirkung, Hilfe-
plan) und auch der § 80, 1 (2) (Einbeziehung in die 
Kinder- und Jugendhilfeplanung) erfordern eine 
aktive Mitbeteiligung der Kinder und Jugend-
lichen. Zudem sind in einer Reihe von anderen 
Paragraphen Mitbestimmung oder/und Informa-
tionsrechte mit geregelt.68

§ 8 SGB VIII Beteiligung von Kindern und Jugendlichen69

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in 
geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor 
dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erzie-
hung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden.
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(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des Per-
sonensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage 
erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten 
der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches bleibt unberührt.

c) Kinderrechte sind Menschenrechte

70 Auch der Deutsche Bundestag hatte der Kinderrechtskonvention mit Gesetz vom 17. Februar 1992 (BGBl. II, S. 121) zuge-
stimmt, jedoch die dabei zunächst erklärten Vorbehalte erst seit 2010 zurückgenommen. (BGBl. 2011 II, S. 600).

71 Damit geht es nicht um bloße Mindestrechte, sondern auch um eine Orientierung der Beteiligung am Wohlbefinden der 
Kinder.

Das Jahr 1990 ist noch aus einem weiteren Grund 
ein Meilensteinjahr. Kurz vor dem Jugendbericht 
und SGB VIII wurde 1989 die UN-Kinderrechts-
konvention von der UN-Generalversammlung 
angenommen und trat am 2. September 1990 in 
Kraft.70 Erstmals wurden damit die Rechte von 

Kindern umfassend in einem internationalen Ver-
tragswerk festgehalten. Die vier elementaren 
Grundsätze, auf denen die Konvention beruht, 
beinhalten das Überleben und die Entwicklung, 
die Nichtdiskriminierung, die Wahrung der Inter-
essen der Kinder und deren Beteiligung.71

UN- Kinderrechtskonvention Artikel 12

In der Kinderrechtskonvention ist das Recht des Kindes auf Partizipation in zahlrei-
chen Artikeln verankert. Die Kernvorschrift ist in Artikel 12 ausgeführt. Sie besagt, 
dass jedes Kind das Recht hat, seine oder ihre Meinung in allen das Kind berührenden 
Angelegenheiten frei zu äußern. Die Meinung des Kindes muss angemessen und ent-
sprechend dem Alter und der Reife des Kindes berücksichtigt werden.

“Die Vertrags-Staaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten 
frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und ent-
sprechend seinem Alter und seiner Reife.” (UN Kinderrechtskonvention)

Deshalb ist dieses Recht bei der Auslegung und Anwendung aller Kinderrechte zu 
beachten. Ein Beispiel: Die Kinderrechtskonvention enthält das Recht des Kindes auf 
das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit. Das Recht auf Mitsprache und Beteili-
gung verlangt, Kinder in Entscheidungen über ihre eigene Gesundheit einzubeziehen 
und unter anderem angemessen über geplante Behandlungen und ihre Folgen aufzu-
klären.

Kerber-Ganse (2011) sieht insbesondere im 
„Recht auf Gehör“ einen Meilenstein, weil die-
ses nicht hoheitlich gewährt oder versagt wer-
den kann, „sondern es ist gemeinsam mit dem 
Kind heranzubilden. Anstrengungen also müs-
sen unternommen werden, um Partizipation zu 
ermöglichen. Das ist in der Konsequenz Men-
schenrechtserziehung in einem weiten Sinne, 
verstanden im Hinblick auf die volle Entfaltung 
der Persönlichkeit (Art. 29)“ (ebd. 2011, 25). 

Die Debatte (vgl. auch Urban-Stahl 2016) hat 
zudem verdeutlicht, dass Kinder und Jugendliche 
prinzipiell die gleichen Grundrechte genießen 
„wie alle Bürgerinnen und Bürger; ihre Grund-
rechtsträgerschaft steht heute außer Frage“ 
(Wapler 2015, 90).

Allerdings zeigen sich bei allen Fortschrit-
ten auch Grenzen (Schellhorn 1996). So wird 
immer wieder kritisiert, dass das KJHG zwar die 

Beteiligungsrechte der Kinder und Jugendlichen 
stärke, jedoch stets unter dem Elternvorbehalt. 
So „… betont die Bundesregierung quasi, dass 
dieses Recht im Gegensatz dazu steht, dass das 
Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder 
bei den Eltern liegt“ (Jordan/ Sengling 2000, 
70). Frädrich und Jerger-Bachmann (1995, 30) 
sind deshalb der Meinung, dass das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz eigentlich Elternhilfegesetz 
heißen müsste. Zwar sei das KJHG eindeutig ein 

72 Kreuzinger, A. Kinder beteiligen. Quelle https://www.kinder-beteiligen.de/kinder-jugendliche-rechte.htm (zuletzt abgeru-
fen am 10.9.2018)

73 Den Anfang bildete der Film „Die unbarmherzigen Schwestern“ und der Umstand, dass dieser bald nach der Veröffent-
lichung nicht mehr im vorwiegend katholischen Paderborn gezeigt wurde. Darauf bat eine Frau den Journalisten Peter 
Wensierski, der den Film rezensiert hatte, darüber zu recherchieren. Durch diese Frau, die in den 1960er Jahren selbst 
massive Gewalterfahrungen in einem geschlossenen Fürsorgeerziehungsheim für sogenannte „verwahrloste Mädchen“ 
der Vinzentinerinnen gemacht hatte, bekam Wensierski Kontakt zu weiteren ehemaligen Heimkindern, die durch die Re-
sonanz des Films in Irland ermutigt waren, ihr langes Schweigen und Sich-Verstecken zu beenden und sich miteinander 
zu vernetzen (vgl. Kappeler 2009). In weiterer Folge veröffentlichte Wensierski im Mai 2003 einen Artikel im Wochenma-
gazin „Der Spiegel“ (Wensierski 2003). Hierin machte er auf das Schicksal von westdeutschen ehemaligen Heimkindern 
in konfessionellen Heimen aufmerksam und prognostizierte, dass sich die deutschen Heimkinder auf einen schweren 
Kampf gegen die Institution Kirche einstellen müssen, falls sie sich dazu entschließen würden, Entschuldigung und Wie-
dergutmachung zu verlangen“ (Mosser et al. 2018).

Fortschritt, der jedoch noch immer nicht die Sub-
jektstellung der Kinder und Jugendlichen aus-
reichend anerkenne. „Da man die eigentlichen 
Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe aus den 
oben genannten Gründen also nicht direkt errei-
chen kann, bleiben sie weiterhin Betroffene statt 
Beteiligte, Objekte statt Subjekte. Von einer Res-
pektierung der Persönlichkeit des Kindes und 
des Jugendlichen kann deshalb (nicht nur mei-
ner Meinung nach) nicht gesprochen werden.“ 72

d) Beschwerden und das Qualitätsmanagement.
Ein ähnliches Schattendasein wie die indivi-
duelle Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen fristete lange Zeit das Thema Beschwerde. 
Beschwerden waren überwiegend negativ kon-
notiert. Zudem existierten vor 2000 in den meis-
ten Einrichtungen der freien und öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe weder Verfahrenswege 
noch überhaupt die Bereitschaft, Beschwerden 

als Chance für Veränderungen und Organisati-
onsentwicklung zu sehen (vgl. auch Urban-Stahl, 
Jann 2014). Dies änderte sich erst, als das Thema 
Qualitätsmanagement die soziale Bühne betrat. 
Mit der Etablierung von QM-Systemen wurde das 
Beschwerdemanagement Schritt für Schritt zu 
einem anerkannten Schlüsselprozess. 

e) Gewalterfahrungen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe 
Für die Etablierung der Idee einer Ombudschaft 
wichtig war auch ein Paradigmenwechsel im 
Umgang mit dem, was Kindern und Jugendlichen 
in den west- wie auch ostdeutschen Heimen zwi-
schen 1945 und 1979 an Gewalt und Leid ange-
tan wurde. Bis in die Anfänge der 2000er Jahre 
wurde über dieses Leid einfach hinweggesehen. 
Eine weitere Strategie war die der zeitbezogenen 
Verharmlosung. Man erklärte vor allem die kör-
perliche Gewalt zum Bestandteil der damaligen 
Erziehungskultur und damit als etwas, was heute 
Unrecht, damals aber Recht war.

Die Haltung des „Nicht-sehen-Wollens“ begann 
nach dem Jahr 2003 zu bröckeln, als auf Initiati-
ven ehemaliger Heimkinder die unerträglichen 
Zustände in der Heimerziehung der 1950er, 1960er 
und frühen 1970er Jahre zum Gegenstand media-
ler Bearbeitung wurden.73 Meilensteine waren der 
Film „Die unbarmherzigen Schwestern“und das 

2006 erschienene Buch von Peter Wensierski 
„Schläge im Namen des Herren“. In der weiteren 
Folge reichten ehemalige Heimkinder beim Deut-
schen Bundestag Petitionen ein, um eine breite 
gesellschaftliche Anerkennung des erlittenen 
Leids und entsprechende Entschädigungszahlun-
gen als Ausgleich für die lebenslangen Folgen der 
Heimsozialisation zu erwirken. Unter erheblichen 
politischen Kontroversen wurde 2009 schließlich 
der Runde Tisch Heimerziehung ins Leben geru-
fen (RTH 2010). Dieser stellte fest, dass es in der 
Zeit zwischen 1949 und 1975 zu massiven Grund-
rechtsverletzungen gekommen ist und dass auch 
das Argument einer dem Zeitgeist verpflichteten 
gewaltoffenen Pädagogik durch all jene Heime, 
in denen keine Gewalt angewandt wurde, kon-
terkariert wird. Dieser „Paradigmenwechsel“ 
führte dann auch zur Empfehlung eines Entschä-
digungsfonds und in diesem Zusammenhang zur 
Einrichtung von Anlauf- und Beratungsstellen in 
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den einzelnen Bundesländern. Diese Anlaufstel-
len nahmen 2012 ihre Arbeit auf und haben bis 
2018 über 40 000 Fälle (Deutscher Bundestag, 
2019, 76) beraten und vielen ehemaligen Heim-
kindern finanzielle Leistungen aus dem Entschä-
digungsfonds ermöglicht. 
 
Für das Thema sexualisierte Gewalt gab es einen 
zusätzlichen eigenen Runden Tisch.74 Auch dieser 
hatte institutionelle Konsequenzen. Es wurde ein 
unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexu-
ellen Missbrauchs der Bundesregierung ernannt. 
Im Rahmen der Tätigkeiten seines Amts gibt es 
heute einen Betroffenenrat, eine Kommission, die 
bereits über 1000 Anhörungen vorgenommen 
hat. Zudem wurden zahlreiche weitere Initiativen 
und Forschungsprojekte auf den Weg gebracht.75

 
Alle diese Entwicklungen machten deutlich, 
„dass pädagogische Einrichtungen keineswegs 
nur Schutzräume für Kinder und Jugendliche dar-
stellen, sondern aus strukturellen Gründen immer 
auch Gefahren von Grenzverletzungen und Über-
griffen bergen“ (Sandermann/Urban-Stahl 2017, 
34). Die diversen Aufarbeitungsstudien zeigen, 
dass die Kinder und Jugendlichen so gut wie nie 
Personen oder Institutionen fanden, die ihre Hil-
feschreie und Andeutungen verstanden haben, 
die ihnen wirklich zuhörten oder die sie bei der 
Aufklärung und Aufdeckung der Taten unterstützt 
haben. Stattdessen fanden sich in all den Ein-
richtungen und Systemen vielfältige Formen des 
Vertuschens, Verschweigens und Bedrohens, die 
erfolgreich verhindert haben, dass die Taten ent-
deckt, unterbunden und bestraft wurden. Es stellt 
sich heute die Frage, was gewesen wäre, wenn 
die Kinder und Jugendlichen bereits damals die 
Möglichkeit gehabt hätten, sich an eine unab-
hängige Person/Stelle zu wenden. Prävention, 
so eine der Schlussfolgerungen, bedeutet immer 
auch, Beteiligungsformen und Beschwerde-
möglichkeiten zu schaffen (vgl. AGJ 2010, 58). 

74 Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und 
im familiären Bereich. 

75 Siehe https://beauftragter-missbrauch.de/
76 Ein aktuelles Fallbeispiel aus der BBO-Arbeit wird in Kapitel 2.4 beschrieben.
77 Vor allem nach dem Tod von Kevin (2 Jahre) in Bremen wurde bundesweit eine Intensivierung des Kinderschutzes ge-

fordert. Es gab und gibt aber zahlreiche weitere Fälle. So stirbt die dreijährige Yagmur 2013 in Hamburg nach jahrelangem 
Martyrium durch die Mutter, Zoe (2 Jahre) stirbt 2012 in Weißensee, misshandelt durch den Partner der Mutter. Chantal 
(11 Jahre) stirbt 2012 in Hamburg bei drogensüchtigen Pflegeeltern an Methadon. Eine neunfache Mutter lässt 2014 in 
Winterberg (Sauerland) ihren Sohn (2 Jahre) verhungern. In diesem und im Fall Kevin kommt es auch zu Verurteilungen 
von Jugendamtsmitarbeiterinnen, weil sie ihrer Kontrollpflicht nicht ausreichend nachgekommen sind. Auch der 2018 in 
der Presse intensiv verhandelte Fall eines Jungen aus Freiburg, der jahrelang von seiner Mutter und seinem Stiefvater 
sexuell misshandelt wurde, war bereits mehrfach aktenkundig.

Für Liebel (2015) ist die skandalöse Geschichte der 
Heimerziehung nach 1945 auch ein Grund, warum 
Ombudschaften in der stationären Jugendhilfe 
zwingend erforderlich sind (ebd. 83).76

Neben dieser „historischen“ Debatte gab es 
auch immer wieder aktuelle Vorfälle, die eine 
intensive Debatte um den notwendigen Kinder-
schutz verstärkten. Es waren zumeist Fälle, in 
denen die Jugendhilfe ihrer Fürsorgepflicht nicht 
gerecht wurde, Kinder zu Tode kamen und die 
Frage der Schuld medial intensiv diskutiert wur-
de.77 Die Debatte floss auch in zwei Kinderschutz-
gesetze ein, die 2005 und 2012 verabschiedet 
wurden. Im ersten Gesetz (KICK) wurde ins SGB 
VIII der § 8a eingefügt, der den Schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefährdung regelt. Seit 2012, als 
Folge des mit dem Bundeskinderschutzgesetz 
(BKiSchG) geschaffenen § 45 Abs. 2 im SGB VIII, 
brauchen stationäre Einrichtungen in der Anwen-
dung „zur Sicherung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Ver-
fahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der 
Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten. 
Dies wird zur Voraussetzung der Erteilung einer 
Betriebserlaubnis gemacht. Während das KICK 
primär den Kinderschutz in Familien fokussierte, 
bezog sich das Bundeskinderschutzgesetz expli-
zit auf Kinderschutz in Familien und in pädagogi-
schen Einrichtungen insbesondere der Kinder- 
und Jugendhilfe.“ (Urban-Stahl 2016, 80). Neben 
diesen neuen Standards stärkte die Debatte auch 
eine Position, die zusätzlich zu den neuen Ver-
fahren und Maßnahmen auch die Notwendigkeit 
externer Ombudschaft forderte. 

Diese Forderung wurde auch nach 2000 in erste 
Maßnahme vor Ort umgesetzt. Diese hatten 
anfangs noch Projektcharakter und basierten oft 
auf einer ehrenamtlichen Mitarbeit. Zunehmend 
erfolgte aber auch eine Professionalisierung, und 
folgerichtig entstand 2008 ein Netzwerk, in dem 

sich viele dieser Initiativen im Bundesnetzwerk 
Ombudschaft in der Jugendhilfe zusammen-
geschlossen haben. Das Netzwerk wurde lange 
Zeit durch eine, von Aktion Mensch geförderte, 
Netzwerkstelle beim Berliner Rechtshilfefonds 
Jugendhilfe e. V. koordiniert. Heute wird sie von 
einem eigenen Verein getragen.78

Parallel zu diesen rechtlichen und institutionellen 
Entwicklungen wurde der Diskurs um Beteiligung 

78 Verein zur Förderung des Bundesnetzwerks Ombudschaft in der Kinder- und Jugendhilfe e. V. Das Projekt lief von 2008 
bis 2011. Projekt „Netzwerkstelle Ombudschaft in der Jugendhilfe”, Förderung durch AKTION MENSCH

79 Im Folgenden sind alle Zitate, wenn nicht anders markiert, von Teilnehmer*innen des Workshops mit Fachkräften der 
Berliner Kinder- und Jugendhilfe. Wenn es sich um aufeinanderfolgende Beiträge handelt, sind sie gekennzeichnet (Spre-
cher*in E1 dann Sprecher*in E2 usw.).

anspruchsvoller. Neben dem Demokratiediskurs 
und pädagogischen, primär auf die Gruppendy-
namik bezogene Legitimationen, wird Beteiligung 
zunehmend auch in ihrer Rolle bei der Stärkung 
der Persönlichkeit gewürdigt. Letzteres blieb 
nicht nur ein konzeptionelles Thema, sondern 
wurde auch durch empirische Untersuchungen 
bestätigt. Beteiligung ist heute ein anerkannter, 
zentraler Wirkfaktor in der Kinder- und Jugend-
hilfe. 

1.2. Berliner Entwicklungen 

Zu all den oben genannten allgemeinen Entwick-
lungen gibt es natürlich entsprechende Diskus-
sionen und Umsetzungsbemühungen auch in 
der Berliner Kinder- und Jugendhilfe. Man kann 
dies exemplarisch am Beispiel der Hilfeplanung 

sehen. Ähnlich, wie auch im restlichen Bundes-
gebiet dauerte es, so die Diskussion im Work-
shop,79 lange bis § 36 in einer vernünftigen Weise 
umgesetzt wurde. 

E1: „ Es gab viele Bedenken ganz generell zur Realisierung der Beteiligungsrechte des 
KJHG. Da waren viele Ängste unterwegs vor Scheitern, vor Anarchie und auch die gro-
ße Sorge, dass über mehr Beteiligung der Jugendlichen die Fachlichkeit geschwächt 
wird.“ (Expert*in Workshop)

E2: „Mit dem SGB VIII fing Partizipation an so ein Begriff zu sein, der überall drauf-
kleben musste. Die Hilfeplanung war in der Entwicklung. Da war die Frage: Wie kann 
man Kinder und Jugendliche dort beteiligen, wie kann ich Gesprächsführung und me-
thodisch und das alles machen? Dann wurde untersucht, ob in den Hilfeplänen die 
Position der Betroffenen, der Eltern und Kinder drinsteht. Ohne damit gleich zu sagen, 
dass es umgesetzt wurde. Aber ich denke, der Diskurs ist geführt worden. So. Ob das 
in der Praxis so ankommt, ist was anderes.“ (Expert*in Workshop)

Ein ähnlicher Verlauf zeigte sich auch beim Thema 
Beschwerde:
„Auch gab es lange Zeit keinen wirklichen Dis-
kurs zur Beschwerde. Viele dachten auch, dieje-
nigen, die sich beschweren, sind meistens Nörg-
ler, Querulanten.“ (Expert*in Workshop)

Erst als diese Vorurteile geringer wurden, gab es 
erste Formen der Umsetzung in den Organisa-
tionsalltag. Diese waren aber wenig innovativ 

und blieben meist einer „klassischen“ Ebene ver-
haftet.

„Man wendete sich an Vertrauenspersonen, 
nutzte einen Kummerkasten oder den Dienst-
weg. Der bürokratisch klassische Weg ist dann 
letztlich die Dienstaufsichtsbeschwerde. Trotz-
dem würde ich sagen Beschwerden werden 
zwar normaler, behalten aber einen Beige-
schmack …“ (Expert*in Workshop)

https://beauftragter-missbrauch.de/
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Geht es allgemein um die Frage der Beteiligung, 
finden sich auch schon um die Jahrtausend-
wende positive Beispiele, meist nicht für die 

ganze Stadt, sondern in Teilbereichen bzw. bei 
einigen Einrichtungen. Ein Beispiel, das länger 
diskutiert wurde, war die Elternbeteiligung.

E1: „Also ich habe 1998 mit Mitarbeitern in Wohngemeinschaften gearbeitet, die lange 
Zeit ganz klar sagten: Wir sind die Anwälte der Jugendlichen, und die Eltern bleiben 
eher außen vor. Die sind Verursacher von Problemen und scheiden als Partner aus. 
Und plötzlich hieß es ‚Eltern sind willkommen. Eltern können jeden Tag, jederzeit in 
die Einrichtung kommen‘. Das war eine absolute Neuerung, das war eine richtige Hal-
tungsänderung zu sagen: Bevor ich mit einer Betreuung anfange, mach‘ ich Gesprä-
che mit den Jugendlichen und den Eltern und frage, was beide Parteien von einer 
Unterbringung halten. Das kam so aus dieser Haltung eben zu sagen, wenn man sta-
tionär arbeitet, sind die Eltern immer mit im Boot.“ (Expert*in Workshop)

E2: „Das finde ich schon bemerkenswert, weil viele Fachkräfte ja in den Eltern die 
Quelle alles Übels sahen.“ (Expert*in Workshop)

E1: „Dahinter steht für mich eine damals neue Denkfigur, dass die Eltern nicht irgend-
wie geduldet und abgefunden werden müssen, sondern dass sie Akteure in einem 
Beteiligungsprozess sein müssen.“ (Expert*in Workshop)

Zur gleichen Zeit (Ende der 1990er) tauchte ein 
Thema auf, das teilweise bis heute noch wirk-
sam ist. Die Ökonomisierung des Sozialen zeigte 
sich in vielen Facetten. Eine dieser Facetten war, 

dass sich die klassischen Kalkulationsformen von 
Angeboten änderten. Ein*e Teilnehmer*in erin-
nert sich:

E1: „Und es gab dann immer diese Gleichzeitigkeit, einerseits solche inhaltlichen 
 Debatten um neue Steuerungsmodelle. Ich weiß, dass sie alle irgendwie zu den 
 Sozialmanagementkursen gegangen sind. Und andererseits gab es die Ökonomisie-
rung. 1995 war das der Startschuss überhaupt, angebotsorientierte Kostensätze ein-
zuführen. Früher hatten die Träger häufig einen Generalkostensatz. Die hatten einen 
Kostensatz für alle Angebote. Und da haben dann die, die bei den Angeboten, die 
wenig Personalaufwand hatten, viel verdient; und bei denen, die ein bisschen mehr 
Personalaufwand …, haben sie ein bisschen zugeschossen. Das hat sich so ausgegli-
chen. Und jetzt wurde plötzlich alles im Spitz gerechnet.“ (Expert*in Workshop)

E2: „… Ja, es war diese Zeit nach 1995, wo diese Ökonomisierung des Sozialen und 
gleichzeitig die Ausdifferenzierung der Hilfen diskutiert wurden. Und dazu kam, dass 
die Senatsverwaltung sagte, die ambulanten Hilfen können jetzt nicht mehr einfach 
von den Bezirken sozusagen als Honorarverträge gegeben werden, die müssen also 
von einem Träger ordentliche Arbeitsverträge haben. Und prompt gründeten sich 
Hunderte von Trägern für ambulante Hilfen. Ich glaube sogar, wir hatten für ganz 
 Berlin über tausend Träger.“ (Expert*in Workshop)

Eine weitere, für die Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe noch folgenreiche Facette entstand 
in der Kombination mit der immer deutlicher 
werdenden Finanzkrise der öffentlichen Hand. 
Nun wurde nicht nur anders gerechnet, sondern 

an vielen Stellen in der Kinder- und Jugendhilfe 
wurden Mittel gestrichen. Beispielsweise wur-
den etwa in Berlin im Zeitraum von 2002 – 2007 
die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung um 36 Pro-
zent und die Fallzahlen in diesem Bereich um 39 

Prozent gesenkt. Es kam auch zu einem deutli-
chen Rückgang beim Personal. Teilnehmer*innen 
des Workshops beschreiben die Folgen in den 

Jugendämtern bzw. verweisen darauf, dass diese 
in vielen Bereichen der Stadt wirksam wurden.

E1: „Für mich begann damals, was ich ‚Überleben im RSD bzw. Destruktion durch Man-
gel‘  nennen würde. Es wurde gespart und gespart. Auch die Sozialraumorientierung 
wurde zuschanden geritten durch Spar- und Personalnot.“ (Expert*in Workshop)

E2: „Mit dem Sparkurs und Personalabbau ist auch die staatliche Macht erodiert, 
rechtsfreie Räume sind in Berlin entstanden. Ich sage nur Görlitzer Park. Die rechts-
freien Räume bedeuten einerseits eine verlockende Anarchie, stellen aber anderer-
seits für mich einen empörenden Rückzug des Staates dar.“ (Expert*in Workshop)

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sorgten 
die Einsparungen für Empörung und Widerstand 
unter den Fachkräften. Diese sahen in den Maß-
nahmen nicht hinnehmbare qualitative Einschrän-
kungen und Rechtsverletzungen. 2002 kommt es 
deshalb zur Gründung des BRJ e. V. 

„Der BRJ bildet eine von den Interessen freier 
und öffentlicher Jugendhilfeträger  unabhängige 
Anlaufstelle für Betroffene, denen Jugendhilfe-
leistungen widerrechtlich vorenthalten werden. 
Die Arbeit orientiert sich am Wohl der betroffe-
nen Kinder, Jugendlichen und jungen Volljähri-
gen. Sie und ihre Eltern werden zu ihrem Jugend-
hilfebedarf sozialpädagogisch beraten und falls 
erforderlich finanziell darin unterstützt, sich auf 
dem Klageweg gegen Verwaltungsentscheidun-
gen zu wehren.“ (BRJ e. V. 2005, 4)

Zunächst noch auf ehrenamtlicher Basis wurde 
eine erste Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, 
junge Menschen und ihre Familien eröffnet. Im 
Laufe der folgenden 12 Jahre gelang es dem Trä-
ger, die fachpolitische Empörung nicht nur in vie-
len Stellungnahmen zum Ausdruck zu bringen, 
sondern auch in eine fundierte Praxis ombud-
schaftlicher Beratung umzusetzen. Die Mitglie-
der des Vereins, unterstützende Einzelpersonen 
und über Modellprojekte finanzierte Mitarbei-
ter*innen haben in dieser Zeit vielfältige Erfah-
rungen mit der Praxis ombudschaftlicher Bera-
tung erworben. Immer deutlicher wurde, dass die 

Klientel (die betroffenen Jugendlichen, jungen 
Menschen und ihre Familien) nicht über ein aus-
reichendes rechtliches und fachliches Wissen 
bzw. über die emotionalen und finanziellen Res-
sourcen verfügen, diese Beteiligung selbst zu 
organisieren (vgl. Urban-Stahl 2012, 6). 

Für ihre Beratungs- und auch Lobbyarbeit genoss 
der BRJ e. V. zunehmend bundesweites Ansehen. 
In Berlin wurde seine Arbeit lange Zeit aber sehr 
kritisch gesehen. Als der BRJ e. V. 2005 für einen 
Förderantrag um eine befürwortende Stellung-
nahme der Berliner Senatsverwaltung bat, wurde 
dessen Ablehnung wie folgt begründet. 

„Rechtssicherheit ist bereits staatlicherseits 
durch ein Verfahren, in dem der Antragsstel-
ler gleichgestellt ist, garantiert … Außerdem, so 
wurde von einigen Jugendamtsmitarbeiter*in-
nen geäußert, seien die von der gegründeten 
Ombudsstelle avisierten Familien ja wohl nicht 
in der Position, um andere zu kritisieren: Erst 
seine Kinder vernachlässigen und sich dann 
auch noch beschweren wollen.“ (Sandermann/
Urban-Stahl, 2017, 27)

Nach vielen Jahren, in denen die Arbeit des BRJ 
e.  V. durch Beiträge, Spenden und Stiftungsgel-
der finanziert wurde, gelang es erst 2014, beim 
Berliner Senat eine öffentliche Finanzierung einer 
Ombudsstelle für die Dauer von drei Jahren zu 
erreichen. 



„Evaluation der Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe“; Abschlussbericht IPP90 91

2. Die Modellphase 2014 – 2017 der BBO Jugendhilfe
2.1. Allgemeine Entwicklungen

80 Als noch wenig konkret und verbindlich formulierte „Kann“-Norm.
81 Die folgende Passage ist der Vorstudie entnommen (Straus, Höfer 2015, 11ff).

Die fachliche Zustimmung zur Ombudschaft 
war in den letzten Jahren weiter gestiegen. 
„Ombudsstellen aber auch Beschwerdestellen 
werden nun mit Prinzipien wie Aufklärung und 
Partizipation, mit einer Beteiligung der Adressa-
tinnen und Adressaten auf Augenhöhe verbun-
den“(Smessaert 2018). Man kann sagen, dass ihr 
Hintergrund auch ein von Grenzverletzungen und 
vom Einzelfall unabhängiger Partizipations- und 
Unterstützungsgedanke ist. „Die Beteiligung von 
Betroffenen an Entscheidungen sowohl über die 
Gewährung als auch über die Gestaltung von Hil-
fen ist aus fachlichen, ethischen und rechtlichen 
Gründen notwendig und geboten“ (Urban-Stahl 
2012, 7). 

Dieses inhaltliche Commitment zur Notwen-
digkeit von Ombudsstellen findet sich auch in 
dem bislang nicht realisierten KJSG (Kinder- 
und Jugendhilfestärkungsgesetz). Dieses sieht 
in § 9a80 vor, dass der öffentliche Träger dazu 
anregt,eine ombudschaftliche Beratungs- und 
Schlichtungsstelle einzurichten. Auch die AGJ 
hat bereits 2013 gefordert, den „Zugang zu unab-
hängigen ombudschaftlichen Beratungs- und 
Beschwerdestellen für junge Menschen und ihre 
Familien in der Kinder- und Jugendhilfe in ver-
stärktem Umfang“ (AGJ 2013, 2) zu öffnen. Diese 
Entwicklung spiegelt sich langsam auch in der 
Praxis wieder. Die Zahl der Projekte im Bundes-
netzwerk Ombudschaft in der Jugendhilfe nimmt 
zu. Im März 2018 besteht das Netzwerk aus 16 

Projekten, von denen 11 über eine Ombudsstelle 
mit der Möglichkeit der Einzelberatung verfügen. 
Betrachtet man die Rechte der Adressat*innen 
der Kinder- und Jugendhilfe, kann man in den Jah-
ren nach 2014 eine Reihe von weiteren Verbes-
serungen erkennen. Beispielsweise werden die 
2013 beschlossenen Rechtsansprüche auf Tages- 
und Ganztagsbetreuung langsam auch in ein stei-
gendes Angebot übersetzt. Die dort angebotene 
Beteiligungspraxis steht auch deshalb auf dem 
Prüfstand, weil Kinder heute immer stärker in 
Institutionen aufwachsen und die Frage, wie sie 
diese Beteiligung verstehen und umsetzen, damit 
immer wichtiger wird.

Auch die einrichtungsinternen Beschwerdestel-
len, die 2012 zur Voraussetzung für eine Betriebs-
erlaubnis eingeführt wurden, gewinnen inzwi-
schen an Konturen. Hansbauer/Stork (2017, 25) 
sprechen allerdings noch von einer Experimen-
tierphase, in der es erste praktische Umsetzun-
gen gibt. Des Weiteren wurde Ende 2016 das Bun-
desteilhabegesetz in Kraft gesetzt, mit dem eine 
Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen intendiert 
wird. Sein Inkrafttreten soll im Zeitraum von 2017 
bis 2023 in vier Stufen realisiert werden. Ob es 
mit diesem Gesetz tatsächlich zu einer Verbesse-
rung der Teilhabe- und Selbstbestimmungsmög-
lichkeiten kommt, ist allerdings sehr umstritten 
(vgl. Tolmein 2016). 

2.2. Berliner Entwicklungen

Im April 2014 nahm die BBO Jugendhilfe ihre 
Arbeit auf. Sie war zu diesem Zeitpunkt die erste 
öffentlich finanzierte Beschwerdestelle der Bun-
desrepublik Deutschland im Bereich der Kin-
der- und Jugendhilfe, die mit hauptamtlichem 
Personal arbeitete. Für Berlin bedeutete dies, 
dass es neben dem BRJ e.  V. nun eine weitere 
unabhängige, für die zwölf Berliner Jugendamts-
bezirke und alle Einrichtungen der freien Jugend-
hilfe zuständige Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdemöglichkeit gab.
 

Welche Erwartungen an eine solche Stelle von 
Seiten der Jugendämter und freien Träger in der 
Anfangszeit formuliert wurden, zeigt das fol-
gende Erwartungsprofil. Es wurde auf der Basis 
einer Expert*innenbefragung in der Vorstudie 
gewonnen. Zusammenfassend wurden 2015 
sechs Erwartungsmuster formuliert.81

a) Die BBO Jugendhilfe als Möglichkeit der Vermittlung und Mediation in 
schwierigen Fällen
Die Ombudsstelle wird nicht als Konkurrenz oder 
Kontrollinstanz zum Jugendamt aufgefasst, son-
dern es besteht die Erwartung, dass es durch die 
Arbeit der BBO Jugendhilfe zu einer Vermittlung 
bzw. Mediation, besonders auch bei schwieri-
gen Fällen, kommt. Wenn den jungen Menschen 
und ihren Personensorgeberechtigten (PSB) mit 

der BBO Jugendhilfe eine unabhängige Vertrau-
ensperson zur Verfügung steht, bei der sie das 
Gefühl haben, dass diese ihre Interessen ver-
tritt, dann begünstigt dies, so die Erwartung, den 
Beratungsprozess und das Finden einer, für beide 
Seiten geeigneten Lösung.

„Und meine ganz schlichte Einschätzung nach diesen ganzen vielen Jahren ist 
 eigentlich, dass eine Hilfe immer dann sehr erfolgreich – also eine Hilfe immer dann 
hilft zu verändern, wenn sie erforderlich ist und geeignet. Und das ist eigentlich so 
ein schlichter Satz, ganz einfach, aber was sich dahinter verbirgt und diese ganzen 
Schwierigkeiten, die sind mir natürlich sehr deutlich. Und ich erlebe eine Ombudsstel-
le jetzt für mein Jugendamt nicht in erster Linie sozusagen aus einer – da kommt je-
mand von außen und kritisiert da dran rum, so würde ich das gar nicht erleben – , son-
dern ich glaube, dass in diesen teilweise sehr schwierigen und komplexen Prozessen 
die Familien, wenn es gelingt, dass eine Familie oder die Eltern eine Vertrauensperson 
hinzuziehen können, wo sie sich sicher sind, dass sie parteilich auf ihrer Seite steht 
und sie auf ihrem Weg unterstützt, dann kann das letztendlich nur für den Prozess 
hilfreich sein. Ich könnte mir nicht vorstellen, an welcher Stelle das für das Gelingen 
des Prozesses nicht hilfreich oder schlecht sein könnte. Es kann maximal erfolglos 
sein. Und das ist so der Grund, weswegen ich das unterstütze.“ (Expert*in Vorstudie)

Eine ähnliche Erwartung formuliert auch die Trä-
gerseite, die sich Unterstützung in besonders 
schwierigen Fallkonstellationen wünscht. Hier 
geht es um kontroverse Fälle, um Fälle mit unkla-

ren Zuständigkeiten in der Jugendhilfe und um 
Fälle mit schwierigen Schnittstellen zu anderen 
Sozialsystemen, wie beispielsweise bei den Hil-
fen für junge Volljährige.

„Wir haben einen hohen Anteil an Hilfen für junge Volljährige. Aus meiner Sicht gibt 
es – ganz klar – auch einen gesetzlichen Anspruch. Die Fälle sind trotzdem verdammt 
schwer, v. a. wegen der Abgrenzung zum SGB XII: An welchem Punkt ist die persön-
liche Entwicklung nicht mehr vordergründig, sondern dauerhaft von einem Hilfebe-
darf auszugehen? Also an dieser Schnittstelle ist es nicht einfach zu urteilen, und 
letztendlich muss man den Einzelfall sehr genau und fachlich gut und passgenau ent-
scheiden. Hier hat schon in der Vergangenheit der BRJ e. V. fachlich gut unterstützt.“ 
(Expert*in Vorstudie)
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b) Die BBO Jugendhilfe als parteiliche Partnerin und Instanz zur Wahrung der 
Mitsprache(-rechte)

82 Hilfeplangespräche sind aber keineswegs einfach, weil die durchführenden Fachkräfte mit der Parallelität der Aufgaben 
überfordert sind: „ … weil sie gleichzeitig im Grunde genommen das Gespräch führen müssen im Hilfeplan, sie müssen es 
dokumentieren, gleichzeitig aufschreiben irgendwie, sie müssen die fachlichen Grundlagen alle präsent haben, weiß ich 
nicht, die Konzeption des Trägers usw. usf., Struktur des Trägers. Und das ist natürlich ein harter Job.“ (Expert*in Vorstu-
die) Die Konsequenz aus dieser Überlastung ziehen nicht alle so konsequent wie dieser Kollege: „Deswegen versuchen 
wir grade bei solchen haarigen Hilfekonferenzen, Moderation und Dokumentation zu trennen. Das ist uns aber aus Kapa-
zitätsgründen nicht immer möglich.“ (Expert*in Vorstudie)

So gesehen wird der Ombudsstelle nicht nur 
eine vermittelnde, sondern auch eine parteiliche 
Rolle eingeräumt. Sie führt zur Stärkung der Par-
tizipation in der Jugendhilfe in Berlin. Begründet 
wird dies in der Regel damit, dass die strukturelle 
Machtasymmetrie ohne eine solche im Jugend-
hilfesystem fest verankerte Beschwerde- und 

Ombudsinstanz nicht ausgeglichen werden kann. 
Dies gilt, obwohl in der Jugendhilfe vor allem mit 
§ 36 ein Instrument zur Verfügung steht, das all-
täglich realisiert wird, das den Beteiligten die 
Möglichkeit zur Stellungnahme und zur Beteili-
gung bietet.82

„Weil natürlich, also wenn man sich eine Hilfekonferenz im Konstrukt anschaut, ist es 
natürlich nicht einfach … Da sitzen die Eltern, da sitzt der Träger, da sitzt das Jugend-
amt, da sitzt möglicherweise noch irgendeine gutachterliche Stelle. Da sitzt irgend-
wie jemand aus dem Clearing-Prozess noch dabei usw., das sind große Runden. Und 
wenn man da eben das nicht gewöhnt ist, dann fühlt man sich oftmals untergebuttert. 
Und viele unserer Kollegen – nicht viele unserer Kollegen, aber es gibt einige unse-
rer Kollegen, die machen das ganz unbewusst im Grunde genommen, um es schnell 
durchzuziehen, auch, dass sie nicht unbedingt immer nur auf jeden Einwand einge-
hen.“ (Expert*in Vorstudie)

c) Die BBO Jugendhilfe als „Korrektiv“
In diesem Zusammenhang werden auch mögliche 
Fehler genannt, vor denen auch das Jugendamt 

und dessen Mitarbeiter*innen nicht gefeit sind.

„Doch, ich glaube schon, dass man so was braucht, weil wir sind nicht frei von Feh-
lern. Und ich finde immer, also das gehört zu diesem ganzen System dazu, dass man 
eine Instanz hat, wo sich Menschen hinwenden können, völlig klar. Auch bei uns pas-
sieren irgendwelche Sachen, die möglicherweise nicht rechtskonform sind. Oder es 
gibt auch Begründungszusammenhänge, wenn das 27. Mal jemand im Notdienst auf-
schlägt, zu sagen, jetzt gibt’s keine Hilfe mehr. Das gibt’s auch bei uns, das ist nicht 
– da sind wir nicht frei davon. Und deswegen glaub ich, es ist wichtig auch, dass man 
so eine Instanz hat.“ (Expert*in Vorstudie)

Diese Fachkraft begründet die Notwendigkeit 
einer Ombudsstelle mit der Normalität von Feh-
lern, die möglicherweise immer wieder auch mit 
einer Missachtung der Rechte der Jugendlichen 
und ihrer Familien verknüpft sind. Neben Feh-
lern können ihrer Meinung nach aber auch Frus-

trationen der Mitarbeiter*innen über ihr Klientel 
zur Vernachlässigung von Rechten beitragen. 
Diese Funktion der BBO Jugendhilfe als Korrektiv 
begründet sich zudem in einer unzureichenden 
Aufklärung der Jugendlichen und ihrer Familien 
über ihre Rechte im SGB VIII.

„Ich finde diese Stelle außerordentlich wichtig, weil ich glaube, dass die Rechtsdurch-
setzungschancen, die Kinder und Jugendliche und die Familien, die eigentlich quasi 
ihnen zustehen müssten, dass diese Durchsetzungschancen sehr gelitten haben in 
den letzten 15, 20 Jahren. Wir haben ganz viele Fälle, wo Familien gar nicht aufge-
klärt werden über ihre Möglichkeiten, wo Bescheide nicht erteilt werden, so dass man 
auch keinen Widerspruch einlegen könnte. Also grade heute hab ich wieder mit einer 
Behörde zu tun gehabt – die hat insgesamt wohl aufgehört, widerspruchsfähige Be-
scheide zu erteilen.“ (Expert*in Vorstudie)

83 A: „Weil es ist ja so, dass wir unter ständigem Personalmangel leiden und ständig überlastet sind. Also an den Stellen 
teilweise – uns fehlt die Zeit, das wirklich also gründlich zu tun, wie es notwendig wäre. Manchmal geht’s um Mitarbeiter 
(freier Träger) auch, also ganz deutlich, mit denen wir überhaupt nicht klar kommen. Also grade in den engen stationären 
Hilfen gibt’s das öfter mal, dass da Übergriffigkeiten stattfinden ….“ (Expert*in Vorstudie)

An anderer Stelle wird deutlich, dass dahinter 
weniger der Vorwurf der Unterlassung als viel-
mehr auch die Beschreibung einer Überforde-
rungssituation steckt, in der sich vor allem die 
öffentliche Jugendhilfe nach wie vor befindet.
„Wir haben in Berlin eine Personalmangelsitua-

tion. Personalmangel ist, finde ich, immer wieder 
ein ganz großer Indikator für schlecht laufende 
Hilfen zur Erziehung. Es steht und fällt mit der 
Möglichkeit der Kontinuität und der Möglichkeit 
der Reflexion.“ (Expert*in Vorstudie)

d) Entlastung der Jugendämter
Von einigen der Fachkräfte wird die Erwar-
tung einer Entlastung durch die Arbeit der BBO 
Jugendhilfe formuliert. Dieser Wunsch fußt 
sowohl auf den vergangenen Entwicklungen als 
auch der Sorge um die zukünftige personale Ent-
wicklung in der Jugendhilfe. Genannt werden:

• die hohe Fallzahl, die vielfach bereits heute zu 
einer Überlastung der Fachkräfte in der öffent-
lichen Jugendhilfe führt,

• die Schwierigkeiten, die Personenstellen 
 adäquat besetzen zu können83,

• ein demographisch bedingter Wechsel, der in 
den nächsten Jahren fast die Hälfte des jet-
zigen Fachkräftepersonals in den Ruhestand 
entlässt und entsprechend neue und junge 
Fachkräfte in die Kinder- und Jugendhilfe be-
nötigt werden.

So klar die Gründe der Überlastung beschrie-
ben werden, so offen bleibt jedoch, wodurch die 
Entlastung durch die BBO Jugendhilfe erfolgen 
könnte/sollte. 

„Entlastung, auch das wär wichtig, in welchen Fällen kommt es auch durch … [die 
 Tätigkeit der BBO] zu Entlastung für den öffentlichen und freien Träger – auch das 
wäre ein wichtiger Punkt, weil das hatten wir behauptet. Es wird aber durchaus in Fra-
ge gestellt, dass es jemals so kommen könnte.“ (Expert*in Vorstudie)

Die von diesem/r Expert*in zitierten Bedenken, 
ob es auch wirklich zu einer Entlastung kommen 
kann, beziehen sich in erster Linie auf die Frage, 
ob es der BBO gelingt, auch ausreichend viele 
Klient*innen zu rekrutieren, und in zweiter Linie 

darauf, ob es zu einem, durch die Vermittlungs-
arbeit der BBO Jugendhilfe verstärkten, frucht-
baren Dialog mit den Leistungsgewährenden und 
den Leistungserbringenden zur Frage der Quali-
tätsentwicklung kommt. 
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e) Fachliche Weiterentwicklung der Jugendhilfe

84 Eine Angst, die auch Fachkräfte haben (incl. dass sich jemand über sie beschwert). Ziel ist also eine Normalisierung von 
Beschwerden.

85 Eine ebenfalls von Teilen der Jugendämter formulierte und von der BBO Jugendhilfe abgelehnte Erwartung war eine di-
rekte Rückmeldung an das Jugendamt, wenn die BBO Jugendhilfe aus den Fällen Mängel in einem Jugendamt erkennt.

Bei dieser Erwartung geht es um die Möglichkeit, 
über die Arbeit der BBO Jugendhilfe zu lernen, 
da jede Beschwerde die Chance der Qualitäts-

verbesserung enthält. Die Fälle der BBO sollten 
sozusagen als Spiegel dienen, in dem die Kinder- 
und Jugendhilfe ihre Mängel erkennen kann.

„Es geht um das Spiegeln, und das in geeigneter Form. Das heißt nicht, dass man 
dann in einem Bericht über alle sagt, das Jugendamt XY hat die meisten (Beschwer-
den), dann noch mit Ranking oder so, so etwas nicht, weil das immer nur ein Aus-
schnitts-Prozess ist. Das kann man nicht machen. Aber es abstrakter und auf die The-
men bezogen zu machen und im Einzelfall durchaus, wenn es bei einem einzelnen 
Jugendamt Häufungen gibt, dann eine Form finden, die rollengerecht ist, da mit der 
Jugendamtsleitung zu sagen, uns ist aufgefallen, dass … Das ist eine ganz wichtige 
Grundlage auch für Akzeptanz.“ (Expert*in Vorstudie)

Eine BBO Jugendhilfe darf und soll über eine Aus-
wertung der jeweils anfallenden Fälle die Chance 
der Selbstreflexion eröffnen, wo häufiger Fehler 
gemacht werden oder/und wo ungeklärte Fra-
gen liegen. Es geht dabei nicht um den konkreten 

Einzelfall und eine bestimmte Institution X bzw. 
Person Z, wohl aber um Hinweise auf Mängel in 
der Fachlichkeit und in den Strukturen bei öffent-
lichen wie privaten Trägern.

f) Unterstützung bei der Weiterentwicklung einer Beschwerdekultur
Handelt es sich bei dem Ziel der fachlichen Wei-
terentwicklung primär um inhaltliche und struktu-
relle Themen, so geht es an dieser Stelle um den 

allgemeinen Umgang mit Beschwerden sowie um 
Verfahrens- und Zugangswege. 

„Wenn das die Ombudsstelle schafft, zu zeigen, auch exemplarisch, dass man anders 
in diesem Sinne mit Beschwerden umgehen kann, hätte sie einen unheimlichen – also 
einen guten Anteil auch an der weiteren Qualitätsentwicklung, § 79a, in dem Kontext. 
Das würde ich mir wünschen. Das ist bestimmt für die Hilfen zur Erziehung gut, wenn 
sich so eine Beschwerdekultur entwickelt.“ (Expert*in Vorstudie)

Die BBO Jugendhilfe wird in einer Vorreiterrolle 
für eine neue Beschwerdekultur gesehen. Man 
erhofft sich nicht nur Hinweise, wie Beschwerden 
positiv gesehen werden können, sondern auch, 
wie man der Klientel die Angst vor Beschwerden 
nehmen kann84. 

Diese zwischen Oktober 2014 und Februar 2015 
erhobenen Aussagen zeigen ein komplexes 
Erwartungsprofil. Es lässt erahnen, welche viel-
fältigen Herausforderungen dieser Beratungs-
ansatz beinhaltet. Dieses Profil enthält aber auch 

Erwartungen, die die BBO Jugendhilfe nicht85 
(Mediation) oder nur eingeschränkt (Entlastung 
der Jugendämter bei der Information der Kli-
ent*innen) erfüllen will und kann. 

Auch die Erwartung, dass die BBO Jugend-
hilfe zum Motor der Berliner Beteiligungs- und 
Beschwerde- bzw. Ombudskultur wird, ließ sich 
bislang nur teilweise umsetzen. Es war vor allem 
der eingeschränkten personellen Kapazität 
geschuldet, dass es im Modellzeitraum zu kei-
ner breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit kam. 

Zum einen war der Andrang der Klientel deutlich 
höher als erwartet (vgl. Kapitel 2), zum anderen 
gab es aus unterschiedlichen Gründen einen 
mehrfachen Wechsel auf den Personalstellen der 
BBO Jugendhilfe. Auch beim Aufbau des Berliner 
Netzwerks zur Beteiligungs- und Beschwerdekul-

tur wurden zwar eine Reihe von Veranstaltungen 
organisiert (Vergleiche Teil 1), der Netzwerkauf-
bau ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Es ist 
gibt jedoch die Hoffnung, dieses in den nächsten 
Jahren mit mehr Ressourcen weiterentwickeln zu 
können.

g) Weitere Entwicklungen 2014 – 2017
Auf dem Workshop haben die Teilnehmer*innen für diesen Zeitraum noch weitere Entwicklungen 
benannt. Ein Beispiel ist der Berliner Rahmenvertrag für Hilfen in Einrichtungen und durch Dienste der 
Kinder- und Jugendhilfe (BRVJug).

„Mit dem Berliner Rahmenvertrag ist meines Erachtens auch ein neues partnerschaft-
liches Verhältnis entstanden ist, also eine Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Trägern und freien Trägern, und das find‘ ich ganz deutlich und ist für mich auch trotz 
der jetzt schwierigen Situation, die immer schwieriger wird, auch noch etwas, was 
alle versuchen, mühsam auch aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört auch die Zusam-
menarbeit Bezirke/Senat. Was sich im Rahmen dieser Entwicklung dieses Rahmen-
vertrages und dort Qualitätsentwicklung auch besonders weiterentwickelt hat und, 
ich denke auch, dazu geführt hat, dass es nicht mehr um so dieses Gegeneinander, 
sondern um mehr ein Miteinander geht.“ (Expert*in Workshop)

Auch in den Einrichtungen wurden sowohl der Diskurs fortgesetzt als auch weitere konkrete Umset-
zungsbeispiele realisiert. Drei Zustandsbeschreibungen:

E1: „Es findet jetzt bei uns ein Reflecting-Team statt, wir machen Fallteams mit den 
Eltern am Tisch, wir versuchen zu verstehen, dass wir vielleicht eine große und eine 
kleine Konferenz machen, damit sich die Jugendliche überhaupt zeigen kann. Und wir 
machen eben auch Hilfeausgestaltung mit Multifamilientherapie in der Schule und 
Geschichten. Also da, find‘ ich, kommt Schönes wieder in Gang. Und das ist sowohl 
Haltung als auch Diskurs.“ (Expert*in Workshop)

E2: „Doch bei uns werden Beschwerde und Beschwerdeverfahren mittlerweile, glaub‘ 
ich, akzeptiert. Also nicht mehr als ein Querulantentum, wie es irgendwie mal war oder 
häufig dann angesehen wurde, sondern es gibt eine Akzeptanz der Beschwerde und 
das Bewusstsein, dass die Möglichkeit auch bestehen muss, sich zu beschweren. So. 
Wie das dann praktisch aussieht, das ist häufig noch eher so ein bisschen schwam-
mig. Aber zumindest, dass es als probates Mittel anerkannt wird, ist unstrittig.“ 
(Expert*in Workshop)

E3: „Ich sehe bei uns, dass die Rolle der Leistungsberechtigten inzwischen stärker ge-
sehen wird: Dass die auch etwas verlangen können. Die Klientel kommt damit Schritt 
für Schritt aus dem Stigma der Bedürftigkeit raus. Es wird klarer: Sie sind keine Bitt-
steller, sie haben Rechte.“ (Expert*in Workshop)
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3. Perspektiven nach 2020

86 Allerdings muss man die Umsetzung abwarten, da der Beschluss sehr viele Möglichkeiten offen lässt und bewusst nicht 
von Ombudsstellen, sondern von der Etablierung eines Ombudswesens spricht.

Der Abschluss des Workshops bildete einen 
Blick in die Zukunft: Wie werden in der Berliner 
Kinder- und Jugendhilfe die Themen Beteiligung, 
Ombudschaft und Beschwerde weiter verhandelt 
werden? Mit welchen Erwartungen sieht sich die 
Ombuds- und Beschwerdekultur in Berlin kon-

frontiert? Wsie soll sich die BBO Jugendhilfe kon-
kret weiterentwickeln?
 
Die Basis für die folgenden Antworten bilden 
neben einigen Literaturquellen vor allem die Dis-
kussionen des Workshops.

3.1. Allgemeine Entwicklungen

Es braucht nicht allzu viel prophetische Kraft, um 
einen fortschreitenden Ausbau ombudschaft-
licher Formen zu prognostizieren. Am Beispiel 
der Diskussion im Bundesland Bayern lässt sich 
zeigen, dass nach einer langen und sehr kontro-
versen Auseinandersetzung die Sinnhaftigkeit 
ombudschaftlicher Angebote heute nicht mehr 
bezweifelt wird. So spricht sich auch der Lan-
desjugendhilfeausschuss mit seinem Beschluss 
vom 18. 7. 2018 für die Etablierung eines Ombud-
schaftswesens in der bayerischen Kinder- und 
Jugendhilfe aus Die vorgeschlagenen 3 – 4 
Modellprojekte werden aus Mitteln des Baye-
rischen Staatshaushaltes  finanziert und sollen 
2020 für drei Jahre realisiert werden.86 Ähnli-
che Prozesse und Entscheidungen sind in naher 
Zukunft auch in anderen Bundesländern zu erwar-
ten. Zu den elf bestehenden Ombudsstellen wer-
den in naher Zukunft weitere hinzukommen. Bis 
2025 dürften in allen Bundesländern Ombudss-
tellen existieren. Noch sind viele Ombudsstellen 
stärker auf ein städtisches Setting zugeschnit-

ten, aber bis dahin werden auch weitere Formen 
entwickelt werden, die auch in ländlichen Regio-
nen gut funktionieren. 

Selbst wenn das vom Bundestag verabschiedete 
Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz endgül-
tig am Bundesrat scheitern sollte, wird es bei einer 
der nächsten Reformen zu einer Verankerung der 
Ombudschaft im SGB VIII kommen. Allerdings wird 
dies, mit großer Wahrscheinlichkeit, eher in einer 
„weichen Form als ‚Kann-Vorschrift‘, formuliert 
werden. Man muss deshalb befürchten, dass dies 
noch nicht den letztlich rechtlichen Durchbruch 
für die Ombudschaftsidee bedeuten wird. Und es 
besteht auch die Gefahr, dass, wie Haas (2012) es 
formuliert, „sich der Verdacht auf(drängt), dass 
die Bezeichnung ‚Ombudsmann‘ aufgrund ihrer 
Assoziation mit positiven Attributen wie Unab-
hängigkeit, Integrität und Bürgernähe mehr im 
Sinne eines wohlklingenden ‚Modeworts‘ als im 
Sinne eines konturierten Rechtsbegriffs einge-
setzt wird.“ (ebd. 102)

3.2. Berliner Entwicklungen

Fasst man die Empfehlungen der Expert*innen 
aus dem Workshop zusammen, so sind es vor 
allem fünf Ziele, die in den nächsten Jahren reali-
siert werden sollten:
 
• Eine Stärkung des Fachdialogs und eine wei-

tere Vernetzung der Beteiligten in Berlin

• Eine Intensivierung entsprechender Angebote 
in der Fort- und Weiterbildung sowie auch der 
Ausbildung von Fachkräften der Kinder- und 
Jugendhilfe

• Die BBO Jugendhilfe wird zum organisatori-
schen und kommunikativen Zentrum der Ber-
liner Beteiligungs-, Ombuds- und Beschwerde-
kultur

• Eine Verbesserung der personalen Ressourcen 
in den Berliner Jugendämtern und bei freien 
Trägern

• Ein weiterer Ausbau und eine stärkere Respek-
tierung der Rechte der Kinder, Jugendlichen 
und Sorgeberechtigten sowie eine Vermei-
dung von bürokratisierten Abläufen

Stärkung des Fachdialogs und weitere Vernetzung der Beteiligten

87 Aktuell ist (laut der BBO Jugendhilfe) das Modul „Verwaltungsrecht“ gekürzt worden, und dieser Kürzung ist das Thema 
„Ombudschaft“ geopfert worden. Es wurden lediglich noch Flyer verteilt. Zwei Mitarbeiter*innen der BBO Jugendhilfe  
führen andere Module in der Seminarreihe „Neu im RSD“ durch und verweisen hier auch auf Ombudschaft.

88 Allerdings musste eine geplante Fortbildung zum Thema „Ombudschaft“ für Jugendamtsmitarbeiter*innen mangels An-
meldungen abgesagt werden.

Der begonnene Dialog unter den Jugendhilfeträ-
gern zum Thema einrichtungsinternes Beschwer-
demanagement und mit der BBO Jugendhilfe 
zum Thema externe Ombudschaft soll intensi-
viert werden. Eine einfache Lösung wäre es, das 
Berliner Netzwerk unter Moderation der BBO 
Jugendhilfe zu einem strukturierten, regelmäßi-
gen Fachaustausch weiterzuentwickeln. Als Ziele 
bzw. Themen für diesen Austausch wurden vorge-
schlagen: 

• eine gemeinsame Qualitätsentwicklung zwi-
schen RSD und freien Trägern (beispielsweise 
zur Entwicklung von Standards und Verein-
barungen zum Beschwerdemanagement) und 
die Förderung einer durchgängigen Feedback- 

und Fehler-Kultur.

• Lernen aus Fällen und der Fallstatistik. Hier 
geht es um den oben bereits formulierten 
Wunsch, die Beratungserfahrung der BBO Ju-
gendhilfe als Lernfeld nutzen zu können. Dort, 
wo sich die Klientel besonders häufig nicht 
verstanden und beachtet fühlt, sollten Ent-
wicklungsprozesse angestoßen werden.

• Ebenfalls vorgeschlagen wurde die kontinu-
ierliche Schärfung des Verständnisses und 
Unterschieds von Beschwerden auf der einen 
und Ombudschaft auf der anderen Seite (vgl. 
Urban-Stahl 2013).

Intensivierung der Fort- und Weiterbildung zum Beschwerdemanagement und 
Ombudswesen für Fachkräfte der Berliner Kinder- und Jugendhilfe
Die Weitervermittlung des Wissens der BBO 
Jugendhilfe an die Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe in Berlin wurde bereits in ersten 
Ansätzen realisiert. So wurden seit einigen Jahren 
alle Mitarbeiter*innen, die an der Seminarreihe 
„Neu im RSD“ teilnehmen zum Thema „Ombud-
schaft“, innerhalb des Moduls Verwaltungsrecht, 

informiert. Es war keine Schulung im strengen 
Sinne, sondern mehr eine Informationsveranstal-
tung.87 Die Befragung der Fachkräfte hat einen 
weitergehenden Bedarf an Fortbildung ergeben 
und zugleich die Bereitschaft, Fortbildungsange-
bote, sofern vorhanden, auch zu nutzen. 88

Weiterentwicklung der BBO Jugendhilfe
Diskutiert wurden drei Entwicklungsstränge. Der 
eine basiert darauf, wie es gelingen kann allen 
Betroffenen (Kinder, Jugendliche, PSB), die sich in 
HzE- Maßnahmen befinden, über die Möglichkei-
ten einer Beratung durch die BBO rechtzeitig, d. h. 
bevor es zu einem Krisen-oder gar Beschwerde-
fall kommt, zu informieren. Gefordert sind hier 
alle beteiligten Jugendämter, Einrichtungen und 
die BBO Jugendhilfe. Mit Einlösung dieses Ziels 
dürfte die nochmalige Notwendigkeit einer Auf-
stockung der Stellen für die BBO verbunden sein. 
Der zweite Entwicklungsstrang betrifft diverse 
fachliche Einzelaspekte. Genannt wurden:

• die Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen 
und Eltern in die Gestaltung der ombudschaft-
lichen Arbeit,

• eine (wieder) stärkere Nutzung von ehrenamt-
lichen Berater*innen als Ergänzung zu den 
Hauptamtlichen,

• eine Mischung von Online- und Face-to-face-
Beratung. Hier geht es nicht um das Ersetzen 
der persönlichen Beratung am Telefon oder im 
Face-to-face-Kontakt, sondern um die Ergän-
zung des Potenzials, das die neuen Medien er-
möglichen.

Das dritte Weiterentwicklungspotenzial liegt im 
fallübergreifenden Auftrag der BBO Jugendhilfe. 
Dies betrifft die Rolle der BBO Jugendhilfe als 
organisatorisches und kommunikatives Zent-
rum der Berliner Beteiligungs-, Ombuds- und 
Beschwerdekultur. 
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Dies bezieht sich zum einen auf die Federführung 
beim oben genannten Netzwerk, zum anderen 
aber auch auf die Möglichkeit, die BBO Jugend-
hilfe als Beratungseinrichtung nutzen zu können. 
Dies bezieht sich auf Unterstützungsleistungen 

89 Gemeint ist damit, dass die Zahl jener Beratungen abnimmt, bei denen fehlende Erreichbarkeit und nicht zumutbare zeit-
liche Verzögerungen durch die Leistungsgewährer*innen den Kern des Anliegens der Klient*innen liefern.

90 Diese Befürchtung wurde auch in Richtung der Jugendämter formuliert: „Für mich eine Horrorvision ist, dass zum Beispiel 
die Jugendämter ins ganz Verregelte, Verwaltungstechnische gehen: Dann ist sozialpädagogische Fachlichkeit nämlich 
auf einem ganz schlechten Weg und verschwindet hinter einer operationalisierten Verwaltungspraxis.“ (Expert*in Work-
shop)

bei der Entwicklung von Konzepten für die Durch-
führung von Inhouse-Fortbildung und Beratun-
gen im Themenfeld „Beschwerde und Ombud-
schaft“. 

Verbesserung der Ressourcensituation in Berliner Jugendämtern und bei 
freien Trägern.
Die nach wie vor sehr angespannte Personalsitu-
ation in einer Reihe der Jugendämter ist immer 
wieder auch ein Grund für Beratungen (Anträge, 
die liegengelassen werden, Zuständigkeitsklä-

rungen …). Der folgende kurze Ausschnitt aus der 
Diskussion im Workshop lässt die Probleme erah-
nen:

E1: „Es ist immer noch ein zum Teil gefühlter, zum Teil realer Notbetrieb, der vieles von 
dem beeinträchtigt, was an guter Jugendhilfearbeit notwendig wäre.“ 
(Expert*in Workshop)

E2: „Stimmt, der permanente Krisenmodus in der öffentlichen Verwaltung, vor allen 
den Jugendämtern ist eine große Belastung. Früher war die Frage: Werden sie krank 
oder nicht krank? Wenn man das zweimal erlebt hat, wie so ein Dienst kollabiert, dann 
weiß man, wie furchtbar das ist, wenn zehn Leute kaputt sind. Und heute sagen die 
Jungen, das kuck‘ ich mir gar nicht lange an, ja? Nach einem halben Jahr treffen die 
die Entscheidung und sagen: Ich geh‘ wieder. Das muss ich nicht haben in meinem 
Leben? Die Konsequenz für die Klient*innen ist die gleiche: die Sachen bleiben liegen 
oder werden, damit Fristen gewahrt sind, oberflächlich bearbeitet.“ 
(Expert*in Workshop)

E3: „Wir können die Probleme, die im Jugendamt bestehen, nicht auffangen. Dafür 
sind wir auch gar nicht da. Und für mich persönlich wär’s halt wichtig, von diesen Fäl-
len wieder wegzukommen und zur eigentlichen Arbeit mal wieder zurückzukommen.“ 
(Expert*in Workshop)

Dieses letzte Statement macht deutlich, dass 
die Arbeit des BRJ e. V. zwar in der Ressourcen-
not der öffentlichen Jugendhilfe ihren Ausgang 
nahm und die Unterstützung der Klientel gegen 
rechtswidriges Verwaltungshandeln ein Kernziel 
der BRJ e. V. Arbeit war. Eine Verbesserung der 

personalen Ressourcen würde deshalb nicht die 
Arbeit der BBO Jugendhilfe überflüssig machen, 
sondern helfen, dass, wie ein/e Mitarbeiter*in 
feststellt: „wir endlich wieder unsere eigentliche 
Arbeit machen können.“ 89

Vermeidung von bürokratisierten Abläufen
Es wurden der Wunsch und das Ziel formuliert, 
dass Beteiligung, Beschwerden wie auch die 
Ombudschaft nicht zu formalisierten, bürokrati-
sierten Verfahrenswegen verkümmern dürfen.90 

Notwendig sind immer auch kreative Methoden 
bzw. eine Methodenvielfalt, mit der die Klient*in-
nen erreicht und einbezogen werden. Und es 
bedarf der Akzeptanz von offenen Prozessen:

„Wenn man sagt, Fallarbeit sind nach vorne offene Prozesse. Das heißt, ich initiiere 
Hilfeprozesse mit Klienten, die dazu dienen sollen, dass die Klient*innen auf einen 
guten Weg kommen. Dann kann ich die nicht durch die Steuerung sozusagen determi-
nieren, sondern ich muss bereit sein zu akzeptieren, dass diese Prozesse in einem ge-
wissen Grad offen sind und auch durch die Klient*innen irgendwo hingesteuert wer-
den, wo ich sie als Jugendamtsmitarbeiter*in nicht sehen kann. Also in dem Offenen 
steckt das Potenzial, dass die Klienten was lernen.“ (Expert*in Workshop)

Dieses Ziel „Offenheit zulassen“ wird ergänzt durch eine geforderte Akzeptanz von Diversität. 

E1: „Klienten wurden lange nur unter der Perspektive ihrer Bedürftigkeit gesehen. 
Aber sie sind keine Bittsteller, sie haben ein Recht und sie sind sehr unterschiedlich. 
Die Unterschiedlichkeit von Menschen wird heute eher akzeptiert als früher. Und das 
heißt, es gibt ein bisschen mehr Sensibilität dafür, dass wir auch differenziertere, auf 
bestimmte Gruppen – Diversity als Stichwort – zugeschnittene Formen von Beteili-
gung, Beschwerde und Ombudschaft brauchen.“ (Expert*in Workshop)

E2: „Es werden ja bis dahin noch komplett unerwartete Entwicklungen auf uns zu-
kommen, auf die wir dann auch wieder reagieren müssen, und die uns zum Teil voran-
bringen und zum Teil zurückwerfen.“ (Expert*in Workshop)

Weitere Ziele, die genannt wurden, bezogen sich 
auf die Stärkung von „einklagbaren“ Rechten 
durch die Kinder und Jugendlichen selbst. Ähn-
lich wie auch Wapler (2015, 341) gefordert haben, 
sollten Kinder und Jugendliche, wenn Eltern einer 

von diesen gewünschten Hilfe nicht zustimmen, 
eigenständige Entscheidungsrechte erhalten, 
die zumindest als Vetorechte formuliert werden. 
Ähnlich auch Liebel: 

„Kinderrechte werden erst dann zu Rechten der Kinder und können auch erst dann 
von ihnen als solche verstanden und praktiziert werden, wenn sie selbst die nötige 
Macht und die Mittel erlangen, ihre eigenen Prioritäten zu setzen und die Rechte nach 
Ermessen zu nutzen“ (Liebel 2013, 152).

Auch sollte die Jugendhilfe ihre Möglichkeit, 
bis zum 27. Lebensjahr beraten zu können, erns-
ter nehmen, bzw. eine Gesetzesreform müsste 
klarstellen, dass Jugendliche auch bis zu dieser 
Altersphase ein Recht auf Unterstützung durch 

die Jugendhilfe haben. Und auch die Hilfeplanung 
sollte so lange weiterentwickelt werden, bis Kin-
der, Jugendliche, Eltern sowie Jugendamt und 
Träger in der Durchführung tatsächlich gleichbe-
rechtigt auf Augenhöhe agieren. 
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4. Fazit

91 In Bezug auf die Bundesrepublik und das SGB VIII geht es um  Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

„Ombudschaften für die Kinder- und Jugendhilfe 
in Deutschland haben sich trotz mangelhafter 
Rahmenbedingungen und fehlender rechtlicher, 
politischer und finanzieller Unterstützung als 
sinnvoll und durchsetzungsfähig erwiesen.“ 

Diese Feststellung von Hansbauer/Stork (2017, 
35) beschreibt sehr treffend die Entwicklung der 
letzten 30 Jahre. Die rechtlichen und fachpoliti-
schen Rahmenbedingungen (vgl. auch Wiesner 
2012. Schruth 2015) haben sich in diesen Jahren 
so verändert, dass die Einrichtung  von Ombudss-
tellen unausweichlich wurde: 

• Der achte Kinder und Jugendbericht hat der 
Partizipation einen programmatischen Durch-
bruch beschert. Sie wurde zu einem vorrangi-
gen Strukturprinzip der Kinder- und Jugendhil-
fe erklärt.

• Die UN-Kinderrechtskonvention sichert Kin-
dern ein entsprechend ihrem Alter und ihrer 
Reife  weitreichendes Beteiligungsrecht zu. 

• Das SGB VIII hat individuelle Beteiligungsrech-
te von Kindern und Jugendlichen an vielen 
Stellen festgeschrieben, auch wenn sie im Ver-
gleich zu den Elternrechten oft nachrangig er-
scheinen.

• Die Debatte um das Unrecht der Heimerzie-
hung in den 1949er bis 1975er Jahren hat auf 
die Notwendigkeit von unabhängigen Stellen 
verwiesen, an die sich Kinder und Jugendliche 
wenden können, wenn ihre Würde und/oder 
körperliche Unversehrtheit bedroht ist.

• Eine ähnliche Begründungslage ergibt sich 
aus den Kinderschutzgesetzen und der, nun 
für den stationären Bereich, festgeschriebe-
nen Notwendigkeit von Beteiligungs- und Be-
schwerdestrukturen.

• Die oftmals nur programmatische Beteili-
gungskultur in den Einrichtungen hat sich 
zu konkreten Beteiligungspraxen verändert. 
Eher allgemeine und gruppenbezogene Be-
teiligungsstrukturen werden durch individuell 
wirksame Beteiligungsformen ergänzt.

Diese ausgewählten Entwicklungen bilden den 
Nährboden für die Durchsetzung der Idee der 
Ombudschaft in der Kinder- und Jugendhilfe. 
Zunehmend füllt sich damit eine „Leerstelle“ in 
der deutschen Kinder und Jugendhilfepraxis. 
Manche sprechen davon, dass ein Geburtsfehler 
des SGB VIII damit beseitigt wird. Ungeklärt blei-
ben freilich weiter die rechtlichen und die finan-
ziellen Strukturen. Auch die Frage welche Form 
von Ombudschaft faktisch vor Ort zu entwickeln 
ist, wird  bundesweit unterschiedlich, d. h. föderal 
divers beantwortet.

Blickt man auf die Berliner Entwicklung, so gibt es 
mit der Arbeit des BRJ e. V. schon seit mehr als 10 
Jahren eine programmatisch stark beachtete wie 
auch praktisch folgenreiche Form der Ombudsar-
beit. Sie bildete die fachliche und trägerbezogene 
Basis für die 2014 gegründete BBO Jugendhilfe.
Nimmt man die fünf Grundsätze des Internatio-
nal Child Development Centre (Unicef 2001) lässt 
sich der Status der Berliner Variante einer konkre-
ten Ombudsarbeit gut veranschaulichen.

Unabhängigkeit
„Eine Ombudsperson für Kinder und Jugend-
liche – gleichgültig, wo und für wen sie arbeitet 
– muss zur Gänze unabhängig und in der Lage 
sein, ihr Mandat wahrzunehmen, ohne dem 
Risiko ausgesetzt zu sein, selbst sanktioniert 
zu werden“ (Hansbauer/Stork 2017, 42). Diese 
Unabhängigkeit gilt in Berlin für den Einzelfall 
uneingeschränkt. Institutionell ist sie jedoch 
davon abhängig, dass auf der (fach-)politischen 
Ebene die Mittel für die Arbeit immer wieder neu 
bereitgestellt werden.

Ein klares Mandat und umfassende Rechte
Unicef (2001) formulierte hierzu: „Das Recht, Ver-
stöße gegen die Rechte von Kindern91 zu unter-
suchen und eine öffentliche Untersuchung 
einzuleiten; stellvertretend für das Kind den 
Gerichtsweg zu beschreiten; Berichte herauszu-
geben, um auf Missstände und strukturelle Pro-
bleme aufmerksam zu machen; bei Gesetzesini-
tiativen, die Kinder betreffen, gehört zu werden“ 
(ebd.). Die BBO Jugendhilfe soll zwar auf Miss-
stände in der Berliner Jugendhilfe hinweisen, was 
sie auch immer wieder tut, die oben beschriebe-
nen Rechte hat sie jedoch nicht.

Erreichbarkeit für Kinder und Jugendliche
„Ombudspersonen sollten für Kinder und 
Jugendliche gut erreichbar und in regelmäßi-
gem Kontakt mit ihnen stehen, d. h. Kinder müs-
sen wissen, dass die Ombudschaft existiert, wie 
sie sie erreichen können, und sie müssen darauf 
vertrauen können, dass die Ombudschaft ihre 
Interessen vertritt; ferner muss die Ombud-
schaft gut erreichbar sein, mindestens per Tele-
fon oder über das Internet“ (ebda). 
Dieses Kriterium verknüpft Leichtes mit Schwe-
rem. Während die Erreichbarkeit über Internet 
und Telefon sowie das Vertrauen auf die Lobby-
funktion am Ende der Modellphase kein Problem 
darstellen, kann dies für die anderen Teilkriterien 
nicht festgestellt werden. Von einer Informati-
onskultur, die alle Kinder. Jugendlichen und jun-
gen Volljährigen, die in den Hilfen der Erziehung 
betreut werden, erreicht, ist man noch sehr weit 
entfernt.

Kooperation
„Ombudspersonen sollten trotz ihrer Unabhän-
gigkeit nicht gesellschaftlich isoliert arbeiten, d. 
h. sie sollten mit anderen Organisationen ver-
netzt sein, vor allem mit jenen, die sich ebenfalls 
mit Kinderrechten beschäftigen“ (ebda.) Die Mit-
arbeiter*innen der BBO Jugendhilfe sind aktuell 
gut vernetzt und haben in der sich entwickelnden 
Berliner Ombuds- und Beschwerdekultur eine 
besondere Stellung.

Rechenschaftspflicht
Eine Ombudsperson sollte verpflichtet sein, 
Rechenschaft abzulegen, beispielsweise in Form 
eines jährlichen Tätigkeitsberichts, in dem die 
erbrachten Leistungen und Fortschritte der 
Arbeit dargestellt werden, und zwar sowohl 
gegenüber den beauftragenden Institutionen 
als auch gegenüber den Kindern. Eine solche 
Rechenschaftspflicht besteht im Moment nur 
gegenüber dem Senat. 
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Kapitel 6: Was bewirkt die BBO Jugendhilfe?  
– Fazit und Empfehlungen

92 Ähnliche Unterscheidungen finden sich in auch in anderen Darstellungen zum Aufgabenfeld von Ombudschaft (vgl. auch 
Beschreibung für ein Ombudschaftswesen der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern. 2018)

93 Dies gehört auch zum Selbstverständnis der im Netzwerk zusammengeschlossenen Ombudsstellen. https://ombud-
schaft-jugendhilfe.de/wpcontent/uploads/BNW_Brosch%C3%BCre_ Selbstverst%C3%A4ndnis_FINAL.pdf

Im abschließenden Kapitel wollen wir die bishe-
rigen Ergebnisse zusammenfassend bewerten 
und abschließend auch den Blick nach vorne rich-
ten. Vier Fragen stehen im Mittelpunkt:

• Was ist das Typische an der Beratungsleistung 
der BBO Jugendhilfe?

• Woraus erklärt sich die positive Bewertung der 
Klient*innen?

• Welche Effekte und Wirkungen kennzeichnen 
die Beratungsarbeit der BBO Jugendhilfe?

• Welche Rahmenbedingungen und Möglichkei-
ten benötigt die BBO Jugendhilfe, um auch in 
Zukunft erfolgreich weiterarbeiten zu können?

1. Zur Charakteristik der BBO-Beratungsleistung
Beratungsleistungen gibt es in der Kinder- und 
Jugendhilfe bzw. auch im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung in sehr vielfältiger und unterschiedli-
cher Form. Die bekannteste institutionelle Form, 
mit der übrigens auch die größte Zahl an Kindern 
und Jugendlichen im Rahmen der Hilfen zur Erzie-
hung erreicht wird, ist die der Erziehungsbera-
tung (§ 28). Neben dieser institutionalisierten 
Form gibt es Beratungsleistungen innerhalb der 
einzelnen Angebote. Beispiele sind Beratungs-
gespräche seitens der RSD-Mitarbeiter*innen zu 
den in Frage kommenden Angeboten im Rahmen 
der HzE (§ 36,1) oder die Beratungsgespräche, 
die im Rahmen der ambulanten Erziehungshilfen 
(§ 29 – 31) mit Klient*innen (PSB, Kinder, Jugend-
liche) stattfinden. 

Im Vergleich zu diesen Formen handelt es sich 
bei der BBO Jugendhilfe, ähnlich wie bei der 
Erziehungsberatung, um eine eigene institutio-
nalisierte Form. Im Unterschied zur Erziehungs-
beratung geht es aber nicht um die unmittelbare 
Problemebene (Berater X berät Klient*in Y zu 
einem konkreten Problem ihres/seines Lebens), 
sondern um eine andere Ebene. Die Berater*in 
der BBO Jugendhilfe berät Klient*innen, wenn 
diese den Eindruck haben, dass sie nicht gemäß 
den ihnen zustehenden Rechten angemessen 
bzw. ausreichend unterstützt werden. Im Grunde 
genommen handelt es sich um eine Komplexleis-
tung, deren Module man wie folgt beschreiben 
kann92:

Ombudschaft als Aufklärung – Information und Orientierung
Ein wichtiges Ziel der BBO Jugendhilfe ist es, Rat-
suchende über ihre Rechte und Pflichte sowie 
über Optionen, die ihnen das Jugendhilfesystem 
in ihrem Fall bietet, zu informieren. Der Begriff 
der Aufklärung trifft die Situation, weil die Rat-
suchenden meist wenig Wissen über die Abläufe 
der Jugendhilfe, über das lokal vorhandene Ange-

botsspektrum und die entsprechenden Zugangs-
wege haben. Zum anderen wissen sie auch zu 
wenig über ihre Rechte und wie sie diese nutzen 
können. Die Beratung der BBO Jugendhilfe kom-
biniert beides und bietet Information und Orien-
tierung. 

Ombudschaft als Hilfe zur Selbsthilfe
Im Konzept der Ombudsstelle93 wird von einem 
gemeinsamen dialogischen Prozess mit den Rat-
suchenden gesprochen, in dem die individuelle 
Selbstbestimmung besondere Beachtung findet. 
Die Klient*innen bestätigen in den Interviews, 

dass sie die Berater*innen nicht als Personen 
erlebt haben, die ihnen eine bestimmte Vorge-
hensweise überstülpen wollten bzw. die nach 
bestimmten vorgefertigten Schablonen vorge-
hen. Die Beratungshilfen sind individualisiert und 

zielen darauf ab, die eigenen Handlungsmöglich-
keiten der Klient*innen zu stärken. Viele der Rat-
suchenden fühlten sich nach der Beratung durch 

94 Im Vergleich zu vielen ähnlichen Evaluationen zu Beratungsprozessen und Modellmaßnahmen im sozialen Bereich kann 
das Ergebnis der BBO Jugendhilfe als ein herausragend positives Ergebnis gewertet werden.

die BBO in die Lage versetzt und ermutigt, die 
weiteren anstehenden Schritte selbstständig zu 
gehen.

Ombudschaft als Beitrag zum Konfliktmanagement bzw. zum Beschwerde-
management
Viele der Beratungskonstellationen finden in 
einer Konfliktsituation statt. Aufgabe der BBO 
Jugendhilfe ist nicht Mediation im engeren Sinne, 
sondern eine Versachlichung der Situation im 
Interesse der Ratsuchenden. In vielen Fällen hilft 
die Beratung der BBO Jugendhilfe den Betroffe-
nen in ihrem Konfliktmanagement. In den meisten 

Fällen gelingt für alle Beteiligten eine deutliche 
Verbesserung der Situation. Damit dies gelingen 
kann, bedarf es einschlägiger fachlicher Kennt-
nisse von Jugendhilfeabläufen. Die Ombudschaft 
ist auch keine klassische Beschwerdestelle, son-
dern hilft Ratsuchenden, Beschwerden an die 
zuständige Stelle weiterzuleiten. 

Ombudschaft als Beitrag zur fachlichen Weiterentwicklung und zum Qualitäts-
management
Mit dieser Charakterisierung wird auch deutlich, 
wie groß der Unterschied der BBO Jugendhilfe zu 
einer Rechtsberatung und -vertretung ist. Neben 
dem Auftrag der Klient*innen geht es der BBO 
Jugendhilfe auch darum, den fachlichen Diskurs 
in der Kinder- und Jugendhilfe an den Stellen zu 
qualifizieren, wo Prozesse oder/und rechtliche 

Rahmenbedingungen Klient*innen in ihren recht-
lichen Möglichkeiten behindern. Und es geht 
auch darum, wenig funktionelle Kommunikations-
prozesse zwischen den Klient*innen und den 
Leistungsgewährenden bzw. -erbringenden zu 
verbessern.

2. Erfolgsfaktoren gelingender Ombudschaft am Beispiel 
der BBO Jugendhilfe

Wie kann man die ungewöhnlich positive Bewertung der Arbeit der BBO Jugendhilfe erklären?94 Aus den 
Fallstudien und Befragungsergebnissen der beratenen Klient*innen lassen sich die Aussagen zu fünf 
Erfolgsfaktoren verdichten:

Aufmerksamkeit
In den Aussagen der Klient*innen finden sich 
viele Hinweise, dass sie überrascht waren, dass 
es überhaupt eine Stelle gibt, die nicht nur gut 
erreichbar ist, sondern sowohl auf ihr Anliegen 
eingeht als auch darüber hinaus von sich aus mit 
weiteren Schritten reagiert. Vor allem aber gibt es 
(endlich) jemanden, der ihnen zuhört. Der Faktor 
Aufmerksamkeit ist – konzeptionell gedacht – der 
basale Faktor von Anerkennung, d. h. umgekehrt 
wird die vor der BBO Jugendhilfe oft gemachte 

Erfahrung der Klient*innen, nicht (an-)gehört zu 
werden, als fehlende Aufmerksamkeit und damit 
Nichtanerkennung der eigenen Person konno-
tiert. Das ist besonders für Menschen relevant, 
die in ihrem Leben immer wieder das Gefühl hat-
ten, mit ihren Anliegen alleingelassen zu werden, 
die eher einen geringen Selbstwert haben und 
die in vielerlei Situationen Gefühle von Ohnmacht 
und Hilflosigkeit erlebt haben. 

Transparenz 
Die Klient*innen beschreiben die BBO Jugend-
hilfe als eine Einrichtung mit kompetenten Bera-
ter*innen, die ihnen:

• erklärten, wo ihre Rechte, aber auch ihre Pflich-
ten liegen,

• halfen zu verstehen, was eigentlich „passiert 
ist“, warum ihr Fall so verlaufen ist,

• aufzeigten, wo sie evtl. Dinge versäumt oder 
Möglichkeiten nicht genutzt haben, ohne dass 
es als Schuldvorwurf empfunden wurde,
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• verdeutlichten und benannten, wann und wo 
ihnen Unrecht widerfahren ist.

Die Klient*innen beschreiben, dass sie beginnen 
nachzuvollziehen, was Jugendhilfe ist und wie sie 
in Berlin funktioniert. Dieses Wissen half ihnen 
dabei zu verstehen, wie sie sich sinnvoll für ihr 
Anliegen einbringen können. Die Beratung der 
BBO Jugendhilfe stellt Transparenz in einer auch 

von Fachkräften als kompliziert erlebten Mate-
rie her und schafft so überhaupt erst die Basis 
für Beteiligung. Ähnlich wie die Aufmerksamkeit 
basal für Anerkennungsprozesse wirkt, ist die 
Herstellung von Transparenz ein Faktor für das 
Gelingen von Beteiligungserfahrungen. Nur wer 
weiß, wie die Regeln sind und worum es eigent-
lich geht, kann sich selbst sinnvoll beteiligen.

(Un-)Parteilichkeit
Unter dieser Überschrift beschreiben die Kli-
ent*innen ihre Erfahrungen damit, dass es eine 
Stelle gibt, die unabhängig agiert und zugleich für 
ihre Fragen und Beschwerden sowohl kompetent 
als auch zuständig ist. Hier kann man – ohne Nach-
teile zu befürchten – Vertrauliches besprechen 
und klären. Und es handelt sich um eine Stelle, die 
keine Entscheidung „über mich/meinen Fall trifft“, 
auch nicht im Sinne einer Schlichtungsstelle. 
Dieses Für-die-Klient*innen-Partei-Ergreifen ist 
vor allem für jene wichtig, die bislang selten die 
Erfahrung gemacht haben, dass jemand auf ihrer 
Seite steht, und die in ihren ambivalenten, teils 
auch diffusen Gefühlen von Recht/Unrecht einen 
fachlich kompetenten Beistand brauchen.

Diese Form der Parteilichkeit hat wenig gemein 
mit jener Parteilichkeit, die im Alltagssprachge-
brauch eher negativ konnotiert wird (als einseitig, 
unsachlich, tendenziös, wider besseres Wissen 
gefärbt). Gemeint ist vielmehr das, was Sander-
mann und Urban-Stahl (2017, 37) beschreiben als 

eine „von den wirtschaftlichen Interessen freier 
und öffentlicher Träger unabhängig agierende 
Stelle, welche dem Kindeswohl und den sozialge-
setzlich verankerten Adressat*innenrechten ver-
pflichtet sind und sich somit in der Lage sehen, 
ggf. auch gegen die Interessen und Positionen 
der im Einzelfall leistungsgewährenden und 
leistungserbringenden Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe Partei nehmen, sofern diese rechts-
widrig handeln.“ Die Notwendigkeit dieser Form 
der Parteilichkeit begründet sich aus der struktu-
rell angelegten Asymmetrie zwischen den Fach-
kräften der Kinder- und Jugendhilfe und ihren 
Klient*innen. 

Diese Form von Parteilichkeit hat auch viel mit 
Vertrauen zu tun. Die Klient*innen erleben, dass 
jemand sich auf sie einlässt und ganz für sie da 
ist. Dies ist umso wichtiger, weil dies oft in einer 
Situation voller Ambivalenzen und Widersprüche 
erfolgt.

Orientierung
Dieser vierte Erfolgsfaktor ist zukunftsfokus-
siert. Eine Beratung, die sich darauf beschrän-
ken würde, den Fallverlauf zu verstehen, und 
ihre Klient*innen über ihre Rechte und Pflichten 
aufklärt, würde deutlich zu kurz greifen. In den 
Interviews wird immer wieder betont, wie sehr 
die Klient*innen schätzen, dass die BBO Jugend-
hilfe ihnen geholfen hat, Handlungsperspektiven 
zu erkennen, und sie damit in die Lage versetzt 

hat, überhaupt wieder zielorientiert handeln zu 
können. Diese Orientierung auf sinnvolle nächste 
Schritte und das Erkennen, (wieder) selbstwirk-
sam handeln zu können, ist aus Sicht neuerer 
Belastungsbewältigungs-Konzepte, wie der Salu-
togenese, der Resilienz und der Selbstwirksam-
keitsforschung, ein Schlüssel für eigenbestimm-
tes, nicht von Gefühlen der Hilflosigkeit begleite-
tes Handeln.

Professionalität und Vernetzung
Der fünfte Erfolgsfaktor liegt auf einer anderen 
Ebene als die bisher genannten. Er ist aber nicht 
minder wichtig, beschreibt er doch die für die 

anderen vier Faktoren notwendige Professiona-
lität, die das Arbeitsprofil der BBO Jugendhilfe 
kennzeichnet.

Professionalität 
und 

Vernetzung

Sozialpädagogische  
Beratungskompetenz

Rechtswissen
(über das SGB VIII hinaus)

Sozialpädagogische  
Beratungskompetenz

Fachliches Wissen über 
Abläufe in der Kinder- 

und Jugendhilfe  
 (und darüber hinaus)

Abbildung 23: Arbeitsprofil für Mitarbeiter*innen am Beispiel der BBO Jugendhilfe

Zu diesem Arbeitsprofil gehören:

• ein Rechtswissen, das deutlich auch über das 
SGB VIII hinausreicht,

• eine sozialpädagogische Beratungskompe-
tenz, die auf die Bedürfnisse und Nachfrage-
formen unterschiedlicher Klient*innengrup-
pen eingehen und sensibel mit den Gefühlen 
der Enttäuschung und Ohnmacht gegenüber 
dem Hilfesystem umgehen kann,

• ein fachliches Wissen über Abläufe in der Kin-
der- und Jugendhilfe, welche Hilfen sinnvoll 
sind, welche eventuell auch möglich wären, 
wo bestimmte Probleme im Hilfesystem liegen, 

aber auch das Wissen über Leistungen und Ab-
läufe aus anderen Kontexten (.B. SGB III, SGB V, 
SGB I und X),

• eine möglichst breite Vernetzung in der Ber-
liner Kinder- und Jugendhilfe und ein entspre-
chendes Vernetzungswissen über Möglich-
keiten an Unterstützung (beispielsweise auch 
im Wohnungsbereich, usw.).

Dieses Profil macht deutlich, dass die Umsetzung 
in die Praxis in jedem Fall hauptamtliches Perso-
nal benötigt. Nur wenn das gewährleistet ist, kön-
nen ehrenamtliche Kräfte sinnvoll eingebunden 
werden.

3. Die Arbeit der BBO Jugendhilfe unter der Perspektive 
Effekte und Wirkung

Im Folgenden sollen die dargestellten Ergebnisse 
unter der Perspektive der erreichten Wirkung 
analysiert werden. Wir greifen dabei auf ein Effek-
te-Modell zurück, das hilft, die Beratung durch 
die BBO Jugendhilfe vergleichend zu charakte-

risieren. Und wir diskutieren, ob es auch auf der 
personalen Ebene Wirkungen bei den beratenen 
Klient*innen gibt.
 

3.1. Die BBO Beratung unter der Perspektive der erreichten Effekte

Wir nutzen hier ein Modell, das aufbauend auf 
früheren empirischen Arbeiten aus der Bera-
tungsforschung (Höfer/Straus 2004, Dill/Gmür/
Weinhandl 2018) und den Erkenntnissen der 
Belastungs- und Bewältigungsforschung hand-
lungsnahe Effekte bestimmter Interventionen 

zwischen Berater*in und Klient*in beschreiben 
kann. Dieses Modell zeigt mögliche Effekte der 
Beratungssituation auf fünf verschiedenen Ebe-
nen. Je nach Beratungstyp werden unterschied-
liche Effekte erreicht.
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Ebene Effekte Kurzbeschreibung: 
Maßnahme X bewirkt, dass 

1 Kommunikationsebene
Veröffentlichungs-Effekt

Dialog-Effekt

• man (stärker als zuvor) sein Problem/sein 
Anliegen vor anderen veröffentlicht

• man sich mit anderen austauscht, den 
Dialog als konstruktiven Weg erlebt und 
anderen zuhören kann 

2 Befindlichkeitsebene Entlastungs-Effekt • die Maßnahme zu einer emotional 
 spürbaren Entlastung führt

3 Wissensebene
Orientierungs-Effekt

Erklärungs-Effekt

• man weiß, welche sinnvollen, für einen 
persönlich adäquaten Möglichkeiten 
(Handlungsalternativen) es gibt

• man für die Situation bzw. das eigene 
Verhalten Erklärungen hat, man weiß, 
warum man so reagiert (hat)

4a Einstellungs- und Ver-
haltensebene

Einstellungs-Effekt

Situative Verhaltens-
Änderung

• sich bestimmte Einstellungen verändern

• man in der Lage ist, sich in bestimmten 
Situationen anders zu verhalten

4b Einstellungs- und Ver-
haltensebene

Übergreifende Ver-
haltensänderung

• man gelernt hat, bestimmte  Prinzipien 
zu verinnerlichen und so nicht nur in 
bestimmten Situationen, sondern situ-
ationsübergreifend sein Verhalten zu 
verändern

5 Sozial-ökonomische 
Rahmenbedingungen

Netzwerk-Effekt

Materielle Effekte

• die Vernetzung oder/und die sozialen 
Kompetenzen größer werden

• die materiellen Bedingungen sich 
 verbessern

Tabelle 6: Erläuterung zum Effekte-Modell

Analysiert man nun die von den Klient*innen 
beschriebenen Effekte, dann lassen sich die 
Effekte der BBO-Beratung und -Begleitung vor 
allem auf den Ebenen zwei, drei und teilweise 
auch vier verorten. Die Beratung der BBO Jugend-
hilfe informiert am konkreten Fall über Rechte 
und Pflichten der Klient*innen und gibt diesen 
damit ein Feedback, inwieweit ihr (Un-)rechts-
empfinden bzw. ihr konkretes Verhalten im bis-
herigen Fallverlauf zielführend und gerechtfertigt 
war. In den meisten Beratungen entstehen zudem 
Optionen, innerhalb derer die Ratsuchenden kon-
krete nächste Schritte entwickeln können. Und 
die Beratung führt in aller Regel dazu, dass die 
Ratsuchenden wieder Zuversicht und Mut fas-
sen, sich adäquat und erfolgsversprechend im 
konkreten Fall gegenüber dem Jugendamt oder/
und freien Träger zu verhalten. Diese Kombination 
trägt, wie die Fälle durchgehend zeigen, zu einer 

massiven emotionalen Entlastung bei. Die zentra-
len Effekte der BBO Jugendhilfe liegen in dieser 
Zuordnung bei dem Erklärungs-, Orientierungs- 
und Entlastungseffekt. Auch zumindest Teilef-
fekte werden auf der Kommunikationsebene und 
bei den sozio-ökonomischen Rahmenbedingun-
gen erreicht. So bestärkt die Beratung durch die 
BBO Jugendhilfe die Klient*innen in ihrer Veröf-
fentlichungs- und Dialogbereitschaft („es war 
richtig, dass ich mich nicht habe unterkriegen 
lassen“, „es gibt Menschen die mir auch zuhören“, 
„es ist hilfreich sich mit anderen auszutauschen“). 
Und sie erhalten Sicherheit, welche weiteren 
Leistungen seitens der Jugendämter und freien 
Träger für sie übernommen werden (müssen). In 
einer ganzen Reihe von Fällen wurde erreicht, 
dass neue Leistungen seitens der Jugendhilfe 
übernommen werden bzw. auch alte Hilfen nicht 
beendet wurden. 

Teileffekte werden auch bei den Einstellungs- und 
Verhaltensproblemen der Klienten erreicht. Wie 
die Ergebnisse zeigen, ändern sich Einstellungen 
mancher Klient*innen (ich bin Opfer des Systems, 
man kann eh nichts ändern, die machen mit uns, 
was sie wollen) insofern, als sie ermutigt wurden, 

ihre Sache selbst in die Hand zu nehmen, und 
sie in der Folge die Jugendämter/Einrichtungen 
der freien Träger durchaus als dialogbereit erlebt 
haben. Somit wird das Gefühl der Selbstwirksam-
keit gestärkt (siehe auch 3.2.).

3.2. Förderung von Fähigkeiten – Stärkung der Handlungs-
befähigung?

Eine zentrale Frage der Wirkungsforschung ist 
auch, ob durch eine Maßnahme eine nachhaltige 
Wirkung in Bezug auf die Fähigkeiten einer Per-
son erreicht wird. Diese Frage stellt sich nicht bei 
einer kurzfristigen Beratung, die weitgehend auf 
einer Informationsebene verbleibt. Solche Bera-
tungen finden auch in der BBO Jugendhilfe statt. 
Der größere Teil jedoch besteht in einer intensi-
veren Unterstützung, die in einer oft stark belas-
teten, emotional angespannten Atmosphäre 
erfolgt. Die Klient*innen erleben, wie die vier Fälle 
aus Kapitel 2 zeigen, die Beratung als eine wich-
tige Unterstützung in einer biographisch relevan-
ten Situation, in der sie sich zunächst eher als 
Opfer erlebten, dann aber offensichtlich so ermu-
tigt wurden, dass sie ihre Angelegenheit selbst in 
die Hand nahmen, d. h. sie aktiv bewältigten.

Zur Bewertung dieser Effekte greifen wir auf das 
Modell der Handlungsbefähigung (Straus 2018, 
Straus, Höfer 2017) zurück, das auf verschiedenen 
Forschungstraditionen zu den Widerstandsres-
sourcen eines Menschen aufbaut – zu Resilienz, 
Salutogenese, Selbstwirksamkeit und zur Identi-
tätsentwicklung. Angelehnt an eine Formulierung 
von Antonovsky lässt sich die Handlungsbefähi-
gung als ein Gefühl der Zuversicht beschreiben 
(Antonovsky, 1997), dass:

• die konkreten Herausforderungen es wert 
sind, Anstrengung und Engagement darauf zu 
verwenden. (Dimension Sinnhaftigkeit),

• die Dinge, die einem zustoßen, strukturiert, 
erklärbar und verstehbar sind (Dimension Ver-
stehbarkeit),

• man über Ressourcen verfügt, um diese Dinge 
aktiv zu beeinflussen beziehungsweise Prob-
leme aus eigener Kraft zu meistern, und dass 
man dabei eigene Absichten und Ziele verwirk-
lichen kann und sich zutraut, auch bei unerwar-
teten und schwierigen Problemen eine Lösung 
zu finden (Dimension Handhabbarkeit/Selbst-
wirksamkeit),

• man Situationen aus verschiedenen Perspekti-
ven betrachten kann und an vielem interessiert 
ist (Dimension Perspektivität),

• man sich selbst mag, positiv, optimistisch nach 
vorne schauen kann (Dimension Akzeptanz 
des eigenen Selbst),

• man Teil eines tragfähigen sozialen Netzwerks 
ist und es in diesem Menschen gibt, die einen 
nicht enttäuschen und bei denen man sich Hil-
fe holen kann (Dimension Zugehörigkeit).

Bei drei der Dimensionen sehen wir Anhalts-
punkte für mögliche nachhaltige Wirkungen.

Am stärksten sehen wir Wirkungen bei der Dimen-
sion des Verstehens. Die vielschichtige Beratung 
der BBO Jugendhilfe ermöglicht Klient*innen, die 
eigene Rolle im System der Jugendhilfe besser 
zu verstehen. Sie liefert Erklärungen für erlittene 
Gefühle von Ohnmacht und Minderwertigkeit in 
Kombination mit der Einordnung der Gefühle von 
Ungerechtigkeit. Sie zeigt aber auch Grenzen 
der eigenen Handlungsmöglichkeit auf und ver-
hindert damit (möglicherweise) sinnlose weitere 
Schritte. 

Auch auf das Gefühl der Selbstwirksamkeit kann 
die Beratung der BBO Jugendhilfe positive Wir-
kungen haben; zum einen, weil der Schritt, sich 
Hilfe zu holen, letztlich als sinnvoll erlebt wird 
und diese Hilfe zugleich eben nicht darin mün-
det, dass andere Expert*innen für einen die 
Arbeit erledigt haben. Der in der BBO Jugend-
hilfe intendierte und oft realisierte Ansatz der 
Hilfe zur Selbsthilfe (Empowerment), bei dem die 
Klient*innen ermächtigt werden, viele Schritte 
selbst zu gehen, ermöglicht ihnen, diesen Erfolg 
auch als eigenen wahrzunehmen. Es stärkt sie in 
dem Gefühl, bei Widerständen, dort, wo sie sich 
zunächst eher hilflos und ausgeliefert erleben, 
nicht aufzugeben, und es stärkt ihren Optimis-
mus, dass man auch in einem scheinbar über-
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mächtigen System Möglichkeiten hat, Prozesse 
zu beeinflussen.

Eine dritte Wirkung finden wir bei der Sinndimen-
sion, wenn eine Folge der Beratung darin liegt, 
dass die Klient*innen für sich wieder sinnvolle 
Wege und Herausforderungen erkennen, wie es 
nach der Beratung weitergeht, und sie motivier-

ter sind, sich für ihre Belange einzusetzen. Auch 
hier erleben wir eine Beratung, die nicht auf der 
reinen Informationsebene stehenbleibt, sondern 
mit nach Lösungswegen sucht. Für die Wirkungs-
chancen auf dieser Dimension ist es besonders 
wichtig, dass die BBO-Mitarbeiter*innen konkre-
tes Wissen über Jugendhilfeverläufe mitbringen.

4. Ausblick und Perspektiven
Die bisherigen Ergebnisse zur Beratungsarbeit 
der BBO Jugendhilfe zeigen eine erfolgreiche 
Form der Umsetzung ombudschaftlichen Han-
delns. Unterschiedliche Gruppen von Nutzer*in-
nen aus verschiedenen Bevölkerungsschichten 
mit einem breit gestreuten Profil an Nachfrage-
themen bestimmen den Alltag der Beratung. Die 
BBO Jugendhilfe hat ein Beratungssetting ent-
wickelt, das mit dieser Heterogenität adäquat 
umgehen kann, und sie findet zusammen mit den 
Betroffenen tragfähige Lösungen. Die erwartete 
Zahl an Anfragen wurde trotz einer sehr reduzier-

ten Öffentlichkeitsarbeit deutlich überschritten. 
Damit wurde die anfangs formulierte Sorge einer 
zu geringen Nachfrage schnell entkräftet. Die 
BBO Jugendhilfe stellt mit diesem Angebot eine 
notwendige Ergänzung der Beteiligungskultur im 
SGB VIII und der entsprechenden Angebote Ber-
liner Kinder- und Jugendhilfe dar. Für die weitere 
Entwicklung bedarf es keiner grundlegenden Ver-
änderungen. Dennoch gibt es einige Fragen bzw. 
Herausforderungen, die für eine Weiterentwick-
lung wichtig und relevant sind. 

Herausforderung: Bekannter werden/mehr direktes Wissen erzeugen  
– Wie kann die BBO Jugendhilfe ihre Bekanntheit und Akzeptanz steigern?

Bei allen Erfolgen auf der Ebene der Klient*innen 
muss man festhalten, dass das zweite Evaluati-
onskriterium zur Kenntnis und Akzeptanz nur zum 
Teil erfüllt wurde. So muss es weiter ein wichtiges 

Ziel sein, innerhalb der Jugendhilfe vor allem auch 
die Fachkräfte der öffentlichen und freien Träger, 
die im HzE-Bereich arbeiten, mit einem detaillier-
ten Wissen zur BBO Jugendhilfe zu versorgen.

Herausforderung: Steigende Nachfrage – Wie lässt sich die Balance steigende 
Fallzahl und Qualität der Beratung aufrechterhalten?

Wir gehen von einer weiteren Steigerung der 
Nachfrage an HzE-Beratungsleistungen aus. 
Diese wird dann eintreten, wenn die Klientel, d. h. 
vor allem auch die Jugendlichen und jungen Men-
schen in Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung, 
systematisch über das ombudschaftliche Unter-
stützungspotenzial informiert werden. Die Her-
ausforderung besteht darin, trotz dieser erwart-
baren Entwicklung die oben beschriebenen posi-
tiven Effekte beizubehalten.

Bereits gegen Ende der Modellphase musste 
die Beratungsstelle für eine begrenzte Zeit die 
Annahme neuer Fälle einstellen. Dies oder die 
Einführung klassischer Wartezeiten von mehre-
ren Monaten widerspricht dem Grundgedanken 

einer niedrigschwelligen, unbürokratischen und 
raschen Hilfe. Und dies könnte genau das gefähr-
den, was die Klientel oben als besonders positive 
Erfahrung geschätzt hat: die Aufmerksamkeit, die 
ausreichende Zeit und die sorgfältige Begleitung 
durch die Fachkräfte vor, während und auch nach 
Beendigung eines Falls. 

Zwei Möglichkeiten sollten geprüft werden:

• Verstärkte Einbeziehung ehrenamtlicher Bera-
ter*innen. Der BRJ e. V. hat in der Vorphase des 
Modellprojekts mit dieser Variante positive Er-
fahrungen gemacht. Es gelang, hochqualifizier-
te Berater*innen auf einer ehrenamtlichen Ba-
sis mit in den Beratungsprozess zu integrieren.

• Für manche Anliegen kann auch das Internet 
eine erste Orientierung bieten. Ein entspre-
chend gestalteter Internetauftritt (mit einem 
FAQ-Bereich in einfacher Sprache, geschützten 
Foren zu bestimmten Themen, der Möglichkeit 
von schriftlichen Anfragen und Antworten …) 

95 Eine gute Orientierung bieten hier das Internetportal der Ombudschaft Jugendhilfe BRW https://ombudschaft-nrw.
de/haeufige-fragen/ und die Homepage des HP des BRJ https://www.brj-berlin.de/fachinformationen/ombudschaftli-
che-faqs/

96 Vergleiche auch Unicef 2001, 7 ff.)
97 https://ombudschaft-jugendhilfe.de/wp-content/uploads/BNW_Brosch%C3%BCre_Selbstverst%C3%A4ndnis_FINAL.

pdf

kann einen Teil der Anliegen der Klient*innen 
zumindest auf einer ersten Ebene bedienen. 
Auch sinnvoll erscheinen uns für die Zielgrup-
pe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
entsprechend gestaltete Auftritte (WhatsApp, 
Instagram, eigene Jugend-APP …).95

Herausforderung: Unabhängigkeit – Wie kann die Unabhängigkeit der ombud-
schaftlichen Beratung gewahrt werden?

Die Evaluation hat klar ergeben, dass ein Großteil 
der Klientel explizit nicht zu einer einrichtungs-
internen Stelle gegangen wäre. Ohne die Unab-
hängigkeit der BBO Jugendhilfe wäre die Zahl 
der Klient*innen deutlich niedriger ausgefallen. 
„Ombudschaft ist dabei angewiesen auf eine 
professionelle Haltung innerhalb des gesamten 
(freien und öffentlichen) Systems der Kinder- und 
Jugendhilfe, welche die ombudschaftliche Unab-
hängigkeit stärkt und schützt und Widerspruch 
und Beschwerde aus dem Kreis der Adressatin-
nen und Adressaten als konstruktive Kritik auf-
greift – selbst wenn sie gegen sich selbst und 
bisweilen konfrontativ vorgetragen werden 
sollte“ (Smessaert 2018, 4).

Diese Unabhängigkeit gehört heute zu den zentra-
len Standards, die an eine Ombudsstelle angelegt 
werden96. So fordert beispielsweise das Bundes-
netzwerk97, dass eine Ombudsstelle „weisungs-
frei sowohl von den Trägern der öffentlichen als 
auch von den freien Trägern der Erziehungshilfe 
[ist].“ Dies muss garantiert sein, auch wenn die 
Ombudsstelle bei einem Träger der öffentlichen 
oder freien Jugendhilfe strukturell ungebunden 
oder mit öffentlichen Mitteln finanziert ist.

Die aktuell geltende Form der Bezuschussung der 
BBO Jugendhilfe durch den Berliner Senat und 
die 12 Jugendämter garantiert diese Unabhän-
gigkeit nicht ausreichend. So können die Jugend-
ämter jederzeit ihren Zuschuss einstellen oder 
der Senat über das Instrument der Jahressteue-
rungsgespräche versuchen, inhaltlichen Einfluss 
zu nehmen. Auch wenn dies in der Vergangen-
heit nicht der Fall war, braucht es eine struktu-
relle Sicherung der Unabhängigkeit. Wir schlagen 
deshalb vor, als Ausgleich für diese potenzielle 
Gefährdung der Unabhängigkeit den bestehen-
den Beirat der BBO Jugendhilfe auf Dauer zu stel-
len und die Wahrung der Unabhängigkeit der BBO 
Jugendhilfe als ein zentrales Aufgabenfeld für 
diesen Beirat zu definieren.

Ebenfalls wichtig erscheint uns, dass kein 
Jugendhilfeträger mit der Trägerschaft der BBO 
beauftragt ist, der zugleich eine andere Jugend-
hilfeleistung im Spektrum der Beratungstätig-
keit der BBO Jugendhilfe anbietet. Nur so können 
Interessens- und Loyalitätskollisionen vermieden 
werden (vgl. auch Smaessart 2018, 4). Dies ist 
derzeit erfüllt. Der BRJ e.  V. ist ein anerkannter 
Träger der Jugendhilfe, der selbst keine andere 
Dienstleistung im Beratungsspektrum der BBO 
Jugendhilfe anbietet. 

Herausforderung: Über die Fallarbeit hinaus – Wie kann die BBO-Ombudsstelle 
die Berliner Beteiligungs-, Beschwerde- und Ombudskultur voranbringen?

Eine Ombudsarbeit, die ausschließlich auf Fallar-
beit beschränkt bliebe, würde ihrem Anliegen nur 
teilweise gerecht werden. Auch wenn die Akzep-
tanz von Ombudschaft und Beschwerde deutlich 
zugenommen hat, braucht es eine Netzwerk-

arbeit, die die verschiedenen Akteure in der Ber-
liner Kinder- und Jugendhilfe verknüpft und mit 
ihnen an der weiteren Entwicklung der Ombuds- 
und Beschwerdeidee im Alltag der Kinder- und 
Jugendhilfe arbeitet. Die BBO Jugendhilfe hat hier 

https://ombudschaft-nrw.de/haeufige-fragen/ und die Homepage  des HP des BRJ https://www.brj-berlin.de/fachinformationen/ombudschaftliche-faqs/
https://ombudschaft-nrw.de/haeufige-fragen/ und die Homepage  des HP des BRJ https://www.brj-berlin.de/fachinformationen/ombudschaftliche-faqs/
https://ombudschaft-nrw.de/haeufige-fragen/ und die Homepage  des HP des BRJ https://www.brj-berlin.de/fachinformationen/ombudschaftliche-faqs/
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u. E. auch in Zukunft eine wichtige Schlüsselrolle. 
Die Moderation bzw. horizontale Steuerung die-
ses Prozesses sollte bei einem fachkompetenten 
unabhängigen Akteur und damit am besten bei 

98 Und auch im BRJ, insbesondere im Projekt „Zuständig bleiben“ (Schwerpunkt:§§ 41 und 13 SGB VIII)

der BBO Jugendhilfe liegen. Es muss gewährleis-
tet sein, dass dafür ausreichend Ressourcen zur 
Verfügung stehen. 

Herausforderung: Fachpolitischer Widerstand – Wie kann der Widerstand 
gegen eine Jugendhilfepraxis organisiert werden, die Kindern, Jugendlichen und 
ihren Personenberechtigten ihre Rechte vorenthält?

Am Beispiel der Geschichte des BRJ e. V. kann man 
gut eine fachpolitische „Widerstandshaltung“ 
erkennen, die mit der Forderung nach Ombuds- 
und Beschwerdestellen verbunden war und ist. In 
der Broschüre zum 10-jährigen Bestehen schreibt 
Hans Thiersch: „Das Konzept der Ombudschaft, 
wie es der Berliner Rechtshilfefonds seit nunmehr 
zehn Jahren praktiziert, antwortet auf ein Defizit, 
das in der Jugendhilfe seit langem konstatiert 
und dessen Behebung eingeklagt wird – auf die 
schwache Position der Adressaten, auf die Nach-
rangigkeit ihrer Stimme im Hilfeprozess“ (Thiersch 
2012,2). Diese Schwäche ist strukturell und sozial-
politisch begründet. Während sich die sozialpoli-
tische Situation seit der Gründung des BRJ e. V. 
(mitten in der Sparwelle der 2000er Jahre) etwas 
entspannt hat, bleibt das strukturelle Defizit. Mit 
dem BRJ e. V. gibt es in Berlin einen Partner, der 
Ungerechtigkeiten des Jugendhilfealltags und 
organisatorische und rechtliche Defizite auch in 
Zukunft ansprechen und einklagen kann. Mit der 
Etablierung der BBO Jugendhilfe hat sich diese 
Aufgabe nicht erübrigt. Die Ombudsstelle selbst 
kann und soll diesen Prozess fachlich unterfüt-
tern, selbst jedoch nicht in dieser Rolle agieren.
Herausforderung: Ausweitung des Zuständig-
keitsbereichs – Kann es weitere Zuständigkeits-
bereiche für eine Ombuds- und Beratungsstelle 
geben?

In der Vereinbarung mit dem Berliner Senat wurde 
auch der Zuständigkeitsbereich der BBO Jugend-
hilfe definiert und beschränkt. Die anderen exis-
tierenden und auch geplanten Ombudsstellen 
zeigen, dass es zum HzE-Bereich auch andere, 
ergänzende Bereiche der Zuständigkeit einer 

Ombudsstelle geben kann. Ein Beispiel ist der § 13 
(Jugendsozialarbeit), der in anderen Ombudsstel-
len zum Aufgabenfeld gehört.98

Die Idee der Ombudschaft beinhaltet auch die 
Möglichkeit eines eigenständigen Untersu-
chungsrechts, beispielsweise als Reaktion auf 
mitgeteilte Missstände. Ob dies parallel zur oben 
beschriebenen Beratungstätigkeit möglich und 
sinnvoll ist, sollte geprüft werden.

Die Frage des Zuständigkeitsbereichs der BBO 
Jugendhilfe sollte nicht auf Dauer festgeschrie-
ben werden, sondern immer wieder überprüf- 
und veränderbar sein. 

Mit der Weiterfinanzierung der BBO Jugend-
hilfe für zwei Jahre ist ein wichtiger Meilenstein 
geschafft. Der nächste sollte die Übernahme in 
eine Regelfinanzierung sein. Die BBO Jugendhilfe 
hat, wie dieser Bericht zeigt, die Berechtigung 
einer Beratungs- und Ombudsstelle für die Kin-
der- und Jugendhilfe eindrucksvoll nachgewie-
sen. Die Handlungsmaximen der Partizipation und 
des Empowerments werden konsequent umge-
setzt und die Beratungsstelle wirkt im Sinne aller 
Beteiligten lösungsorientiert und deeskalierend. 
Diese Form eines niedrigschwelligen, unabhän-
gigen Angebots schließt eine Lücke im System 
der Kinder- und Jugendhilfe und ist in Zukunft 
unverzichtbar. Und sie ist eine Art Seismograph 
für Fehlentwicklungen in der Kinder- und Jugend-
hilfe bzw. auch für unklare, aus Sicht des Klientels 
intransparente, verwirrende bzw. auch bürokrati-
sierte Prozesse.
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